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Vorwort 

Der vorliegende Forschungsbericht ist aus einem am Deutschen Forschungs-
institut für öffentliche Verwaltung (FÖV) im Mai 2009 durchgeführten Sym-
posion zum Thema „Theoretische Aspekte einer zivilgesellschaftlichen Ver-
waltungskultur“ hervorgegangen. Die Veranstaltung war der zweite Teil einer 
vierteiligen am FÖV angesiedelten Symposienreihe, die sich allgemein theo-
retischen Aspekten der Verwaltungskultur widmet. Der Auftakt dieser Reihe 
fand 2007 mit einem Workshop zu theoretischen Aspekten einer manageria-
listischen Verwaltungskultur statt (siehe Speyerer Forschungsberichte 254); 
weitere Veranstaltungen zur legalistischen und europäisch-pluralistischen 
Verwaltungskultur werden folgen. 

Das FÖV ist einem multidisziplinären Zugang zur Verwaltungswissen-
schaft verpflichtet. Die nachfolgenden Beiträge beleuchten das Thema der 
„zivilgesellschaftlichen Verwaltungskultur“ entsprechend aus methodisch und 
disziplinär unterschiedlichen Perspektiven. Systematisierende rechts- und so-
zialwissenschaftliche Beiträge werden zudem durch empirische Studien er-
gänzt. Diese Verbindung verschiedener Zugänge zum Thema trägt einerseits 
der Tatsache Rechnung, dass die durchaus zahlreichen sozialwissenschaftli-
chen Untersuchungen zur Zivilgesellschaft bis heute kaum einen expliziten 
Bezug zur Verwaltung hergestellt haben. Umgekehrt hat die Zivilgesellschaft 
in der Verwaltungswissenschaft als soziale Basis staatlichen Handelns und als 
in Problemlösungen eingebundener Verhandlungspartner der Verwaltung 
zwar – in Überwindung einer Staat und Gesellschaft trennenden Perspektive – 
theoretisch wie empirisch Beachtung gefunden – Stichwörter sind hier z.B. 
die „kooperative Verwaltung“ oder der vorübergehend zum politischen Leit-
bild erhobene „aktivierende Staat“. Es gibt zweifelsohne viele konzeptionelle 
Schnittstellen zwischen den verschiedenen theoretischen und disziplinären 
Zugängen. Jedoch zeigen die nachfolgenden Darstellungen, dass diese Per-
spektiven bisher kaum konzeptionell zusammengebracht worden sind. Der 
nachfolgende Forschungsbericht versteht sich als ein Schritt in diese Rich-
tung. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen des 
Symposions und dieses Forschungsberichts beigetragen haben. Die Veranstal-
tung wurde von Dr. Margrit Seckelmann wissenschaftlich und organisatorisch 
begleitet. Elisabeth Gerhards hat die Formatierungsarbeiten und die Fertig-
stellung des Bandes übernommen; Dipl.-Pol. Andrej Stuchlík und Nina Linne-
bach haben die Texte redigiert. Unser Dank gilt nicht zuletzt den Referentin-
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nen und Referenten sowie den Diskussionsteilnehmern, die eine lebendige 
Veranstaltung ermöglicht haben. 

 

Speyer, Dezember 2009 

Klaus König           Sabine Kropp    
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Zivilgesellschaftliche Verwaltung als Verwaltungstypus 

Klaus König∗

I.  Komparatistik 

Zu den bewährten Zitaten der amerikanischen Verwaltungswissenschaft ge-
hört nach wie vor die Aussage von Alexis de Tocqueville aus der Mitte des 
neunzehnten Jahrhunderts, nämlich, dass für den europäischen Reisenden in 
den Vereinigten Staaten nichts auffallender sei, als die Abwesenheit dessen, 
was wir als Staat oder Verwaltung bezeichnen (Stillman 1998). Die öffentli-
che Verwaltung ist als „big government“ dort inzwischen genauso präsent wie 
in europäischen Ländern. Wie es aber mit ihrer Staatlichkeit bestellt ist, 
scheint noch nicht zufriedenstellend wahrgenommen zu sein. Als sich über 
ein Jahrhundert später die Komparatistik nun aus der amerikanischen Per-
spektive zunehmend für Europa interessierte, war jedenfalls einsichtig, dass 
es mit den üblichen Ländervergleichen nicht getan war. Tiefere kulturelle 
Schichten öffentlicher Verwaltung mussten erschlossen werden. Das führte 
einerseits zu einem Methodenproblem, andererseits zu der Frage der Definiti-
on der amerikanischen Verwaltung selbst.  

Die dortige Verwaltungswissenschaft ist dafür bekannt, dass sie – wie das 
benachbarte Fach von Business Administration – präskriptive Modelle ratio-
nalen Handelns konstruiert, die der Verwaltung den Weg besserer Bearbei-
tung öffentliche Angelegenheiten weisen sollen, und dass sie weiterhin von 
solchen Modellen als einer internationalen Mission überzeugt ist. Dabei sind 
die empirischen Grundlagen der Modelle mehr oder weniger belastbar. Ein 
instruktives Beispiel dafür ist das Planning – Programming – Budgeting Sys-
tem der 1960er Jahre. Es fand auch in Deutschland das Interesse der Politi-
schen Wissenschaft (Böhret 1970) wie der Betriebswirtschaftslehre (Reiner-
mann 1975). In den USA wurden einschlägige Entscheidungshilfen organisa-
torisch wie zeitlich sehr begrenzt erprobt. In Europa schlug man mit Mittel-
fristiger Finanzplanung wie Choix budgétaire einen endogenen Entwick-

                                           
∗   Zu einem weiteren Umriss der Thematik vgl. Klaus König, Verwaltungskulturen 

und Verwaltungswissenschaften, in: ders./Reichard, C. (Hrsg.), Theoretische Aspekte 
einer managerialistischen Verwaltungskultur, Speyerer Forschungsberichte 254, 
Speyer 2007, S. 1-24. 
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lungspfad ein. Schließlich schien sich dieses Modell in der Dritten Welt – 
„PPBS for Nepal“ – zu verlieren. 

Die amerikanische Komparatistik wollte demgegenüber dem alten Europa 
nicht einfach einen „objektiven Richtigkeitstypus“ entgegenhalten. Sie folgte 
im Kern einer typologischen Methode, in der Begriffselemente aus der histo-
rischen Wirklichkeit heraus gearbeitet werden, ohne dass damit strenge empi-
rische Aussagen zu beobachtbaren Verwaltungen getroffen werden sollten. 
Nicht die gesamte Erfahrungswelt sollte abgedeckt sein. Im Grunde ging es 
darum, die Systemrationalität jeweiliger öffentlicher Verwaltungen aus dem 
geschichtlichen Anschauungsmaterial zu entschlüsseln (König 2008: 105 ff.). 
Dass damit unterschwellig die Meinung vertreten wurde, doch im Besitz der 
historischen „Richtigkeit“ zu sein, ist eine andere Frage. 

Das Studienfach Public Administration in den USA vereinigt mehrere 
wissenschaftliche Strömungen, die Referenzmaterialien zur Definition der 
amerikanischen Verwaltung bieten können. Zwei davon kann man ausschei-
den. Das ist zum einen die organisationswissenschaftliche Schule. Ihr Einfluss 
auf die Verwaltungswissenschaft wurde durch die Rezeption Max Webers 
Bürokratieforschung begründet, und zwar nicht als Herrschafts-, sondern als 
Organisationstheorie. Die bürokratische Organisation ist bis auf den heutigen 
Tage ein verwaltungswissenschaftlicher Gegenstand von Rede und Gegenrede 
geblieben, wobei man vielfach nach Alternativen Ausschau gehalten hat 
(McCurdy 1972: 70 ff.). Manche mochten meinen, Konzepte jenseits der Bü-
rokratie erfunden zu haben, wobei sie allenfalls deren Merkmalen andere Ge-
wänder angelegt hatten. Der Komparatistik der 1960er Jahre war jedenfalls 
klar, dass man dem alten Europa nicht einfach die Bürokratie vorhalten konn-
te, während man selbst vorgab, ihr entronnen zu sein. 

Dass man dem Recht keine distinktive Merkmale abgewinnen konnte, lag 
weniger an diesem Gegenstand, mehr an dessen Wahrnehmung durch die a-
merikanische Verwaltungswissenschaft. An und für sich hätten Common law 
und Statute law, Rule of Law und Rechtsstaat durchaus fundamentale Ver-
gleiche anregen können. Aber frühzeitig wurden die Weichen in eine andere 
Richtung gestellt. Es setzte sich weitgehend die Meinung durch, „That the 
study of administration should start from the base of management rather than 
the foundation of law“ (White 1955). Heute rückt das verwaltungsrelevante 
Recht mit seinen vielen Facetten stärker in die Aufmerksamkeit von Wissen-
schaft und Praxis. Aber im Grunde wird es als „Context of Public Administra-
tion“ begriffen und entfällt, wenn man Grundmerkmale der Verwaltung 
bestimmen will. 

Es bleiben Management-Schulen und Politische Schulen von Public Ad-
ministration. Die Ursprünge der amerikanischen Verwaltungswissenschaft be-
ruhen auf einer Verwaltungsreformbewegung, die sich in der Wende vom 19. 
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zum 20. Jahrhundert gegen Korruption, Patronage, Inkompetenz, Disziplinlo-
sigkeit, Misswirtschaft wandte und das Geschäftsmäßige der öffentlichen 
Verwaltung – „a field of business“ – betonte (Langrod 1954). „Take administ-
ration out of politics“ war eine Forderung, die damals auch von Politikwissen-
schaftlern erhoben wurde (Wilson 1887). So drangen Managementgedanken 
vor. Taylors Vorstellung vom „One best way“ zusammen mit den aus Europa 
eingeführten Gedanken von Fayol über administrative Formen der Rationali-
sierung fanden Eingang in die Verwaltungswissenschaft.  

Einen Höhepunkt erlebten die Management-Schulen in den 1930er Jahren. 
Die Relevanz des Managerialismus für öffentliche Angelegenheiten wurde 
immer mehr anerkannt. Von besonderer Symbolik war dabei der „Report of 
the President’s Committee on Administrative Management“ von 1937 (Still-
mann 1987: 276 ff.). Einschlägige Empfehlungen stützten sich auf Manage-
mentregeln und Managementfunktionen. Es kam zu Vorschlägen, die sich in 
inzwischen traditionsreichen Organisationen manifestieren. Dazu gehört das 
Exekutivamt des Präsidenten, der Stab des Weißen Hauses und ein eigenes 
Budgetbüro. Der Managementgedanke reichte also bis hin zur Regierungs-
spitze. Die manageriale Komponente wurde selbstverständlicher Bestandteil 
der Verwaltungswissenschaft (Gulick/Urwick 1947), wie Managementkon-
zepte zu den Regulativen der amerikanischen Verwaltungspraxis gehören. 

Die Management-Schulen boten so genügend relevante Materialien, um 
eine Definition der öffentlichen Verwaltung der USA zu typologischen Ab-
sichten zu ermöglichen, zumal man die vielen einschlägigen Verwaltungsre-
formen im alten Europa bis hin in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht 
unter den Leitbegriff des öffentlichen Managements und seiner Modernisie-
rung stellte. Nicht zuletzt die Erfahrungen des II. Weltkrieges führten indes-
sen dazu, dass die Politik-Schulen an Gewicht gewannen. Das erste Textbuch 
aus dieser Zeit, „Elements of Public Administration“ von 1946 (Fritz 
Morstein Marx 1946), zeigte zwar ein breites Spektrum wissenschaftlicher 
Strömungen. Aber politikwissenschaftliche Akzente waren gesetzt. Viele se-
hen in den politischen Schulen den „mainstream of public administration“. 

II.  Typologie 

Hiernach war es die vergleichende Studie zu politischen Einstellungen und 
Demokratie mit dem Titel „Civic Culture“ von Almond und Verba aus dem 
Jahre 1963, die für die Vergleichende Verwaltungswissenschaft maßgeblich 
wurde. In dieser Studie wurden den Vereinigten Staaten und Großbritannien 
bestätigt, dass ihnen eine politische Kultur der Partizipation und des Pluralis-
mus auf der Grundlage von Kommunikation und Überzeugungen, eine Kultur 
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von Konsens und Mannigfaltigkeit, eine Kultur, die Veränderungen zulässt, 
diese aber mäßigt, eignet. Die umfangreiche Konsequenz dieses Musters poli-
tischer Entwicklung für die öffentliche Verwaltung wird darin gesehen, dass 
das administrative System fähig war, Zug um Zug Anteil zu haben, und zwar 
in einer Weise, die den politischen Wandel reflektiert und mit ihm überein-
stimmt. Politische und administrative Anpassungen gelten als gleichlaufend 
und ausbalanciert, aber das politische Thema ist dominant. Die Vergleichende 
Verwaltungswissenschaft fügte dem noch Einzelmerkmale hinzu, etwa die re-
lativ späte Professionalisierung und Bürokratisierung des Civil Service in den 
Vereinigten Staaten und Großbritannien, die Dienstleistungsorientierung, die 
Unterordnung unter die politische Kontrolle, die Neutralität des Agenten poli-
tischer Entscheidungsträger usw. Der Typus einer Verwaltung in der Civic 
Culture war damit aufgezeichnet (Heady 1966). 

Wie in der allgemeinen Studie zur „Civic Culture“ Deutschland und Ita-
lien nicht ein solcher Grad politischer Entwicklung beigemessen wird, so sind 
es dann Frankreich und Deutschland, denen eine andere Systemrationalität öf-
fentlicher Verwaltung zugeschrieben wird. Sie gelten als „klassisches“ Ver-
waltungssystem. Zuerst wird die Konformität dieses Systems mit dem von 
Max Weber erforschten Typus der Bürokratie konstatiert. Daraus wird die Ei-
genschaft des Klassischen abgeleitet. Sodann wird auf die politischen Instabi-
litäten hingewiesen, die beide Länder kennzeichnen: von der französischen 
Revolution bis zur 5. Republik des Gaullismus, vom Aufstieg Preußens bis 
zur deutschen Teilung. Dem wird die hohe Kontinuität von Verwaltung und 
Bürokratie gegenübergestellt. Stabilität in Verwaltungsangelegenheiten bei 
politischer Instabilität zählt als Grundcharakteristikum. 

Unter den Einzelmerkmalen, die die Vergleichende Verwaltungswissen-
schaft in amerikanischer Perspektive dem „klassischen“ Verwaltungssystem 
zuordnet, wird an erster Stelle die Identifikation des Beamten mit dem Staat 
genannt. Als Repräsentant des Staates nimmt er an der Obrigkeit teil. Die 
Beamtenkarriere ist lebenszeitlich angelegt. Weiter fällt die enge Verknüp-
fung von Bildungssystem und Rekrutierung auf, in Deutschland insbesondere 
die Juristenausbildung. Statussicherheit, soziale Absicherung, formalisierte 
Rechte und Pflichten, Einbeziehung in politische Entscheidungsprozesse, bü-
rokratische Reformwiderstände, eigenes Machtpotential gelten als weitere 
Kennzeichen (Heady 1966). Zusammenfassend lässt sich also ein typologi-
scher Unterschied zwischen den angloamerikanischen und den kontinentaleu-
ropäischen Verwaltungen feststellen (Snellen 2006). In dem einen Falle ist die 
mit der Moderne geschaffene bürokratischen Leistungsordnung über alle poli-
tischen Instabilitäten und Veränderungen hinweg bis heute erhalten geblieben. 
Klassische Verwaltungssysteme haben Regimewechsel von Monarchie, Re-
publik, Diktatur, Demokratie überstanden und mussten in Zeiten des politi-
schen Zusammenbruchs die Last öffentlichen Handelns tragen. Ist so hier die 
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Bürokratie älter als die Demokratie, so wurde anders in den Ländern der Civic 
Culture-Administration die Entwicklung der öffentlichen Verwaltungen von 
vornherein durch das politische Regime bestimmt, dessen historische Konti-
nuität sich bis auf den heutigen Tag fortgesetzt hat. Diese Regime ermöglich-
ten öffentlichen Verwaltungen, setzten ihre Grenzen und festigten die Bezie-
hung auf die fortdauernde demokratisch-partizipative Ordnung einer bürger-
schaftlichen Kultur. 

Sieht man auf die typologischen Unterscheidungen zwischen der öffentli-
chen Verwaltung in der angloamerikanischen Welt und im kontinentalen Eu-
ropa, so waren es in den letzten Dekaden nicht die politischen Impulse, son-
dern Managementkonzepte, von denen der Paradigmenwechsel insbesondere 
in Deutschland erwartet wurde, also weg von der „rule driven“-, inputorien-
tierten Verwaltung hin zum „Reinventing Government“ der USA (Osbor-
ne/Gaebler 1992), zum „New Public Management“, einem Grundmuster, dass 
aus neoliberalen Wirtschaftslehren, jüngeren Managementmodellen sowie 
„Business Motivation“-Vorstellungen gemischt war. Das Neue war dabei die 
Umstellung des Staatssektors auf Quasi-Märkte und simulierten Wettbewerb, 
Unternehmertum und Kundschaft. Selbst für die auf den Ausgleich von politi-
schen Theorien und Managementlehren bedachte amerikanische Verwal-
tungswissenschaft war das zuviel Ökonomismus, so dass alsbald „Refounding 
Democratic Public Administration“ eingefordert wurde (Wamsley/Wolf 1996). 
Indessen findet sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts immer noch die typologi-
sche Unterscheidung zwischen „Civic Culture“-Administration und „Klassi-
schem“ Verwaltungssystem in der Vergleichenden Verwaltungswissenschaft. 
Sieht man zuerst auf die Definition der amerikanischen Verwaltungsverhält-
nisse, dann würde man dort nicht einem solchen Grundmuster weiter anhän-
gen, wenn es nicht zumindest eine gewisse Plausibilität in der Erfahrungswelt 
wie eine gewisse Widerspruchsfreiheit im ideellen Überbau geben würde. 

Die bürgerschaftlichen Züge der Vereinigten Staaten sind in ihrer Vielfalt 
bekannt. Nimmt man zum Beispiel die freiwillig-ehrenamtlichen Aktivitäten 
der Bürger, so gibt es keine relevante politische Strömung, die nicht betont, 
dass der „volunteer spirit“ in den USA im guten Stande sei, und keinen Präsi-
denten in jüngerer Zeit, der einschlägige politische Initiativen nicht ergriffen 
hätte, wobei das Peace Corps besondere Prominenz erlangt hat. Freilich ist 
auch in Deutschland die Ehrenamtlichkeit eine feste Größe von beachtlicher 
Qualität: im Kultur- und Bildungswesen, bei sozialen Aktivitäten, im Bereich 
von Freizeit und Erholung, bei Feuerwehr und Katastrophenschutz usw. Man 
setzt zudem darauf, dass das Freiwillig-Ehrenamtliche, selbst wenn es nicht 
mehr Ausdruck des alten Pflichtenethos und tradierter Institutionengefüge ist, 
sich auf der Grundlage individueller Interessen und neuer Beteiligungsformen 
erhalten wird.  
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Der interessierende verwaltungswissenschaftliche Unterschied zu den USA 
ist, wie die freiwillige Erbringung von Gemeinschaftsgütern in der Erfah-
rungswelt der öffentlichen Verwaltung verankert ist. Liest man etwa in einem 
praxisorientierten Handbuch der „Public Personnel Administration“, so finden 
sich zunächst jene Themen, die auch den Kanon eines vergleichbaren Werkes 
in Europa ausmachen: von der Rekrutierung bis zur Leistungsbeurteilung, 
vom Personalhaushalt bis zu Disziplinarfragen, von der Gleichberechtigung 
bis zur Beförderung usw. Hinzu kommt aber das Kapitel „Volunteers in the 
Delivery of Public Services“ (Brudney 1995). Freiwillige und Professionelle 
werden nicht als Gegensätze, sondern komplementär in der Produktion und 
Distribution öffentlicher Güter begriffen. 

Mag man in der erfahrbaren Seite moderner Verwaltung nicht mehr die 
gravierenden Unterschiede des Bürgerschaftlichen sehen, so bleibt die Diffe-
renz in den Überbauphänomenen. Der Vergleichenden Verwaltungswissen-
schaft fällt in amerikanischer Perspektive aus gutem Grund im „klassischen“ 
Verwaltungssystem zu erst die Identifikation der Beamten mit dem Staat auf. 
Denn die Perzeption der öffentlichen Verwaltung in den USA ist von „state-
lessness“ geprägt, also ohne jenen Staat nach innen, der schon im 19. Jahr-
hundert vermisst worden ist (Stillman 1999: 235 f.). In Frankreich und in 
Deutschland wie in anderen kontinentaleuropäischen Ländern musste für die 
weiterfunktionierende Verwaltung angesichts politischer Diskontinuitäten ei-
ne identitätsstiftende Vorstellung gefunden werden, die über die historische 
Lage von Monarchien, Republiken, Diktaturen, Demokratien hinausreichte. 
Es musste eine regulative Idee in Geltung gebracht werden, in der sich das po-
litische System jenseits jeweiliger politischer Regime selbst beschreibt. Die 
regulative Idee ist die des Staates. Entsprechend heißt es, dass der Beamte 
„Diener des Staates“ ist. 

Diese Vorstellung ist der amerikanischen Verwaltungskultur fremd. Zwar 
stößt man auf die Kategorie des „Administrative State“. Aber das ist nicht 
mehr als ein kritischer Sammelbegriff für die Auseinandersetzung mit politi-
schen Theorien der öffentlichen Verwaltung (Waldo 1948). Es heißt im Ge-
genteil, dass der „European –style state“ weder gewollt, noch benötigt oder 
entwickelt worden sei (Waldo 1980: 199). Aus der Kontinuität der amerikani-
schen politischen Institutionen ist zu verstehen, dass „government“ eben nicht 
mehr ist, als das Gefüge der politischen Institutionen. Dennoch ist die „state-
lessness“ der öffentlichen Verwaltung in den USA ein Diskussionsgegenstand 
geblieben (Stillman 1999), wie auch der „American state“ allgemein diskutiert 
wird: seine Geburt aus dem Krieg, aus der öffentlichen Wohlfahrt usw. Auch 
die spätere „Bringing-the-State-Back-In“-Bewegung hat der Verwaltungswis-
senschaft kein neues Staatsverständnis vermittelt (Evans u.a. 1985). Der öf-
fentlichen Verwaltung stehen insoweit Ansätze des Konstitutionalismus (Rohr 
1986) und des Professionalismus – polity profession – (Stever 1988) am 
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nächsten. Die Beruflichkeit des Civil Service mag überhaupt der Grund dafür 
sein, dass man nach weiteren Selbstbeschreibungen Ausschau hält. Öffentli-
che Professionen brauchen Identifikationsmuster. In Großbritannien kann man 
immerhin auf die traditionsgeladene Formel vom „Diener der Krone“ zurück-
greifen. In den USA ist es dabei geblieben, dass die Werte des Civil Service 
im Prinzip keine anderen sind als die des politischen Regimes, die, die für je-
den Bürger gelten, also Demokratie, Rule of Law, Menschenrechte usw. Spe-
zifische Rechte und Pflichten des öffentlichen Bediensteten sind nicht zu ei-
nem eigenen Leitbild aggregiert worden. Insoweit kann man von einer Civic 
Culture-Administration sprechen. 

III.  Perspektiven 

Wendet man sich hiernach den Verhältnissen in Deutschland und der deut-
schen Verwaltung zu, dann muss man sich wohl von den tradierten Bildern 
verschiedener Kulturräume öffentlicher Verwaltung trennen, jedenfalls was 
das bürgerschaftliche Moment und eine einfache Gegenüberstellung betrifft. 
Dabei bleibt die heuristische Fruchtbarkeit territorialer Typisierungen unbe-
streitbar, wen man zum Beispiel heute auf die Diskussion zur Verstaatlichung 
von Finanzindustrien in Deutschland und in den USA sieht. Jedoch ist jetzt in 
der Bundesrepublik eine Bürgerkultur als Fundament eines gefestigten demo-
kratischen Regierungssystems so internalisiert (Berg-Schlosser u.a. 1987), 
dass zumindest das, was als Civic Culture dem verwaltungswissenschaftli-
chen Vergleich zu Grunde gelegt worden ist, in der westlichen Welt keine 
hinreichende Distinktion für räumliche Typisierungen bietet. Daher muss, da 
die einschlägigen politisch-kulturellen Probleme bleiben, in einer ersten Wei-
chenstellung die typologische Methode vom Territorialitätsprinzip auf das 
Funktionalprinzip umgestellt werden. Bürgerschaftlichkeit meint ein be-
stimmtes demokratisch-gesellschaftliches Leistungsmuster, wie eben auch die 
Bürokratie eine Leistungsordnung ist. 

Zweitens ergibt sich aus dem Funktionalprinzip, dass zwar mit der Bür-
gerschaftlichkeit eine bestimmte politische Ausprägung in ihrer Typik erfasst 
wird, diese aber kein Alleinstellungsmerkmal öffentlicher Regelung und 
Steuerung beanspruchen kann. Wie in diktatorischen Regimen charismatische 
und bürokratische Begründungen der Herrschaft zusammenfallen können, wie 
in den USA Civic Culture und professionelles Management miteinander aus-
kommen müssen und wie in Deutschland sich das Bürgerschaftliche in eine 
legalistische Verwaltungskultur einrichten muss – zum Beispiel Verbandskla-
ge –, so ist von vornherein ein Pluralismus von Einflussmustern bei der Allo-
kation von Werten und Gütern mit Gemeinschaftsbezug in Rechnung zu stel-
len. Entsprechend ist die Beziehung dieser Muster zueinander, also Domi-
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nanz, Komplementarität, Konkurrenz usw., von Interesse. Zu einfach ist aber 
wohl die Meinung, dass der Einführung des Konzepts der Bürgerkommunen 
die Verwirklichung eines neuen öffentlichen Managements vorausgestellt sei 
(Plamper 1998). 

Drittens ist zur bürgerschaftlichen Typik ein Kategorienwechsel von der 
„Civic Culture“ zur „Civil Society“ (Anheier 2004) zu empfehlen. Die ein-
schlägigen Probleme werden heute überwiegend im Begriffsrahmen der Zi-
vilgesellschaft diskutiert (Anheier 2004). Dabei sind für die Verwaltungswis-
senschaft beide Bedeutungsrichtungen dieses Konzepts zu berücksichtigen. 
Zum einen geht es um die gesellschaftliche Sphäre, die zwischen Staat, Markt 
und Privatbereich besteht, um den Dritten Sektor, um den öffentlichen Raum 
der Verbände, Vereine, Nichtregierungsorganisationen, Bürgerinitiativen usw. 
Das freiwillige bürgerschaftliche Engagement ist in seinem Gemeinwohlbe-
zug in vielen Leistungsbereichen vom Katastrophenschutz bis zur entwick-
lungspolitischen Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltung mit ihrer 
Grundfunktion der verbindlichen Allokation öffentlicher Güter und Dienst-
leistungen benachbart. Differenzierung und Integration beider Sphären sind so 
ein verwaltungswissenschaftliches Thema. 

Zum anderen reicht das Konzept der Zivilgesellschaft über den Dritten 
Sektor hinaus und bezieht sich auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen der 
Zivilisierung und Demokratisierung, neuer partizipativer, kooperativer, 
selbstorganisierter und selbstregulativer, Mitsprache und Mitwirkung sichern-
der Verhaltensmuster. Viele Probleme der Bürgerkultur sind nunmehr als 
Fragen an die Zivilgesellschaft zu stellen, so etwa, ob die Modernisierung der 
öffentlichen Verwaltung mit den politisch-basalen Bewegungskräften Schritt 
hält. 

Der Begriff der Zivilgesellschaft bezieht sich auf erfahrbares bürgerschaft-
liches Engagement wie auf Leitbilder bürgerschaftlicher Autonomie und Teil-
habe mit Gemeinwohlbezug. Es stehen also für die Verwaltungswissenschaft 
einerseits präskriptive Modelle – „Richtigkeitstypen“ – zur Diskussion. Dazu 
gehören Programmatiken wie der Aktivierende Staat und die Bürgerkommu-
ne. Auf der anderen Seite steht das alte Anliegen der typologischen Methode, 
aus der historischen Wirklichkeit bestimmte Elemente herauszuarbeiten, die 
auch die Systemrationalität der öffentlichen Verwaltung entschlüsseln, mithin 
einen Idealtypus zivilgesellschaftlicher Verwaltung bezeichnen. Bürgerinitia-
tiven, Bürgerbeteiligung, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Bürgerrechte 
und Bürgerrechtsbewegung, bürgerschaftliche Organisation von den politi-
schen Vereinen bis zu den Nichtregierungsorganisationen, Bürgerbewegun-
gen usw. können geschichtliches Anschauungsmaterial für die Systemrationa-
lität der öffentlichen Verwaltung in der Zivilgesellschaft sein. 
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Davor stehen so grundlegende Fragen wie die nach der Beschaffenheit der 
Zivilgesellschaft in Deutschland auf der einen Seite und der Disposition der 
deutschen Verwaltungskultur für zivilgesellschaftliche Entwicklungen auf der 
anderen Seite. Erkundungen von Einstellungen der Bürger zur Verwaltung 
stellen eine maßgebliche Kontrollfrage dar. Schließlich verdient die örtliche 
Verwaltung besonderes Augenmerk, da sie im deutschen Falle nicht als „local 
government“, sondern als kommunale Selbstverwaltung definiert wird. Insge-
samt stehen die Erkenntnisse zur öffentlichen Verwaltung in der Zivilgesell-
schaft hinter denen zur Verwaltung in der repräsentativen Demokratie, im 
Rechtsstaat, im managerialen Betrieb zurück. Für die Rechts-, Wirtschafts-, 
die Sozial- und Geschichtswissenschaften öffnet sich ein weites interdiszipli-
näres Forschungsfeld. 
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Zivilgesellschaft – Entwurf und Befund 

Annette Zimmer 

1.  Einleitung 

Kaum ein sozialwissenschaftliches Konzept hat in den letzten Jahren so 
schnell Eingang in die öffentliche Diskussion gefunden, die Aufmerksamkeit 
der Medien auf sich gezogen und sich der Beliebtheit der Politik erfreut, wie 
das der Zivilgesellschaft. Die Debatte um die Zivilgesellschaft hat zweifellos 
Konjunktur, wie sich an den zahlreichen Publikationen leicht ablesen lässt.1 
Allerdings hat Popularität auch einen Preis. „Zivilgesellschaft“ wird inzwi-
schen so häufig und in derart vielen Kontexten verwendet, dass die wissen-
schaftliche Stringenz des Konzeptes bereits in Zweifel gezogen wurde (Kocka 
2003: 29). Vor diesem Hintergrund versucht der folgende Beitrag einen Ein-
stieg in das Thema und einen knappen Überblick über den Zivilgesellschafts-
diskurs aus normativer wie auch analytisch-empirischer Sicht zu geben. Dem 
Titel „Zivilgesellschaft – Entwurf und Befund“ entsprechend wird unter der 
Signatur „Zivilgesellschaft als Entwurf“ zunächst auf das Konzept und die 
verschiedenen zivilgesellschaftlichen Debatten mit der Zielsetzung eingegan-
gen, „Zivilgesellschaft“ als normatives Programm und analytisches Konzept 
der Sozialwissenschaften vorzustellen. Darauf aufbauend stehen dann die Er-
gebnisse der empirischen Zivilgesellschaftsforschung unter der Signatur „Zi-
vilgesellschaft als Befund“ im Vordergrund. Abschließend werden die empi-
rischen Befunde für Deutschland mit der aktuellen Governancedebatte rück-
gekoppelt und diskutiert, welche zivilgesellschaftliche Verwaltungskultur in 
unserem Land vorliegt. 

2.  Zivilgesellschaft als Entwurf 

Das Konzept der Zivilgesellschaft kann auf eine lange Tradition zurückbli-
cken, die bis in die Antike zurückreicht (Lembcke 1999; Kneer 1997). Es han-
delte sich damals um ein aristotelisches Gesellschafts- und Politikverständnis, 
das societas civilis als ideale Lebensweise der Bürger und Bürgerinnen 

                                           
1 Gibt man das Stichwort Civil Society bei amazon.com ein, so werden mehr als 

77.000 Titel ausgeworfen.  
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verstand. Auch die Vertragstheoretiker der frühen Neuzeit sowie die schotti-
schen Moralphilosophen haben auf Zivilgesellschaft als normatives Konzept 
rekurriert. Für die deutsche Debatte ist insbesondere die Marxsche Frühschrift 
„Zur Judenfrage“ herauszustellen (Marx 1990). Hier differenzierte Karl Marx 
zwischen dem Citoyen, dem politisch engagierten Bürger, und dem Bour-
geois, dem Wirtschaftsbürger, dem nur noch die Akkumulation von Reichtü-
mern am Herzen liegt. Auf Grund dieser Differenzierung erhielt der Begriff 
der Bürgergesellschaft als Übersetzung von Zivilgesellschaft in der Folge ei-
nen eher negativen Touch (vgl. Reichardt 2004; Kocka 2003: 30). Vereinfacht 
ausgedrückt wurde damit „sattes und unpolitisches Bürgertum“ identifiziert. 
Allerdings war diese Begriffsentwicklung auf Deutschland begrenzt.  

Im übrigen Europa, insbesondere in Großbritannien behielt der Begriff 
Civil Society eine positive Konnotation. Gleichwohl verblieb die Verwen-
dung des Begriffs Zivilgesellschaft lange Zeit auf den akademischen Kontext 
und hier auf die politische Philosophie und Ideengeschichte beschränkt, ohne 
das Zivilgesellschaft einen Stellenwert im politischen Alltagsgeschäft einge-
nommen und in den politischen Diskurs Eingang gefunden hätte (vgl. Co-
hen/Arato 1997). Dies änderte sich erst Mitte der siebziger Jahre des letzten 
Jahrhunderts, als Zivilgesellschaft von den Dissidentenbewegungen in Osteu-
ropa sowie von jenen Kräften in Lateinamerika aufgegriffen wurde, die sich 
gegen die dortigen Militärdiktaturen richteten. Zivilgesellschaft wurde jetzt 
als demokratischer Gegenentwurf gegenüber dem bestehenden autoritären 
oder diktatorischen Status quo normativ konzeptualisiert (Klein 2001). Es war 
die Idee einer Zivilgesellschaft, die sich dezidiert gegen einen als ungerecht, 
autoritär und antidemokratischen wahrgenommenen Staat richtete. Dieses 
Begriffsverständnis von Zivilgesellschaft schwingt auch heute stets mit, und 
zwar immer dann, wenn auf Zivilgesellschaft in ihrer kritischen, ja umstürzle-
rischen Dimension Bezug genommen wird.  

Für die deutsche Diskussion sowie für die Operationalisierung des Kon-
zeptes Zivilgesellschaft waren insbesondere die Arbeiten von Jürgen Haber-
mas sowie der von Jürgen Kocka als Leiter des Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung angestoßene Forschungskontext richtungsweisend. Ha-
bermas konzeptualisiert die Zivilgesellschaft als Sphäre der Deliberation, in 
der „problemlösende Diskurse zu Fragen allgemeinen Interesses im Rahmen 
veranstalteter Öffentlichkeit institutionalisiert (werden)“ (Habermas 1992: 
443). Es ist die Idee einer Zivilgesellschaft als Diskurssphäre, als Möglichkeit 
der gesellschaftlichen Verständigung über Themen und Verfahren (vgl. Rucht 
2001). 

Der Historiker Kocka hat demgegenüber ein dreidimensionales Konzept 
von Zivilgesellschaft entwickelt (Kocka 2003: 31). Er unterscheidet zwischen 
einer normativen, einer habituellen bzw. behavioristischen sowie einer de-
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skriptiv-analytischen Komponente von Zivilgesellschaft. Im Hinblick auf die 
habituelle Komponente ist Zivilgesellschaft ein spezifischer Typus sozialen 
Handelns, nämlich im ganz wörtlichen Sinne der zivile Umgang miteinander, 
gewaltlos, kompromissorientiert und auf der Anerkennung des Gegenüber ba-
sierend. Zivilgesellschaft als normatives Konzept steht für eine in die Zukunft 
gerichtete Utopie, für ein politisches Programm, das die Vertiefung und Wei-
terentwicklung der Demokratie sowie ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit zum 
Ziel hat (vgl. Kocka 2003: 32). Damit ist Zivilgesellschaft in Worten von Ko-
cka „Teil eines umfassenden Entwurfs oder Projektes (…), das von der Auf-
klärung bis heute uneingelöste Züge enthält“ (Kocka 2003: 33). Die dritte 
Dimension von Zivilgesellschaft in der Lesart von Kocka ist akteurzentriert 
und bezieht sich auf einen konkreten gesellschaftlichen Bereich, nämlich den 
der Selbstorganisation zwischen Markt, Staat und Privatsphäre und damit 
ganz konkret auf die Sphäre der Vereine, Zirkel, sozialen Beziehungen und 
Nichtregierungsorganisationen (Kocka 2002: 16).  

In dieser eher empirieorientierten Dimension weist das Konzept der Zivil-
gesellschaft eine Schnittmenge mit dem Dritten Sektor Ansatz auf, der dezi-
diert die Organisationen jenseits von Markt und Staat und damit den Bereich 
der Vereine, Stiftungen, Initiativen und anderen gemeinnützigen Organisatio-
nen in den Blick nimmt (Zimmer/Freise 2008). Während der Dritte Sektor 
Ansatz aber im Wesentlichen den Verwaltungswissenschaften und der Politik-
feldanalyse zugerechnet wird und auch primär dem wissenschaftlichen Kon-
text verhaftet blieb (vgl. Powell/Steinberg 2006), kann das Konzept der Zivil-
gesellschaft auf eine beachtenswerte mediale Konjunktur zurückblicken, die 
keineswegs auf den engeren Zirkel der Scientific Community beschränkt 
blieb. Ohne jeden Zweifel: Die Bezugnahme auf Zivilgesellschaft und die Be-
schäftigung mit Zivilgesellschaft war in den letzten Jahren „in“. Der Termi-
nus Zivilgesellschaft hat sich zu einer „klingenden Münze“ im politischen 
Diskurs und insbesondere in den Medien entwickelt. Gerade hier wurde auch 
stets auf die normativ-kritische Komponente als wesentliches Element der Be-
richterstattung Bezug genommen. Immer wenn heute von Zivilgesellschaft in 
den Medien die Rede ist, wird auf die normative Dimension – Zivilgesell-
schaft als positiv in die Zukunft gerichtetes gesellschaftlich-politischen Pro-
jekt – akzentuiert.  

Die mediale Verwendung des Begriffs Zivilgesellschaft kontrastiert je-
doch in beachtlichem Umfang mit den empirischen Befunden: D. h. zum ei-
nen mit der statistischen Erfassung des Bereichs jenseits von Markt und Staat 
sowie zum anderen mit den Ergebnissen der empirischen Analyse der Bedeu-
tung und der Funktionen zivilgesellschaftlicher Organisationen. Empirisch 
wird das gesamte Spektrum der Organisationen erfasst und eben nicht nur die-
jenigen zivilgesellschaftlichen Akteure, die sich selbst als besonders kritisch 
und damit politisch sehr aktiv sehen. In zunehmendem Maße wird die Zivil-
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gesellschaftsdiskussion daher von diesem Spannungsverhältnis zwischen 
Normativität und Faktizität geprägt. Dies gilt insbesondere für den Themen-
bereich „Zivilgesellschaft und European Governance“ (vgl. Freise 2008; Jan-
sen 2005). Aber Entsprechendes lässt sich auch für Rolle und Bedeutung zi-
vilgesellschaftlicher Organisationen in unterschiedlichen Politikbereichen in 
Deutschland festhalten. Auf diesen Aspekt soll im Folgenden der Fokus ge-
legt werden. 

3.  Zivilgesellschaft als Befund 

Hinsichtlich der empirischen Erfassung der Organisationen jenseits von Markt 
und Staat hat sich auch international insbesondere das Johns Hopkins Compa-
rative Nonprofit Sector Project (Salamon et al. 1999) verdient gemacht. Als 
ein zentrales Ergebnis dieses Projektes ist festzuhalten, dass es sich aus 
volkswirtschaftlicher Sicht betrachtet, bei der Gesamtheit der gemeinnützigen 
Organisationen um eine durchaus relevante Größe handelt. Gemessen an der 
Zahl der Arbeitsplätze (Vollzeit-äquivalente) ist der Bereich der gemeinnützi-
gen Organisationen in Deutschland in etwa so groß wie der Sektor des Trans-
portwesens.  
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Abbildung 1: Anteil der NPO-Beschäftigen an der Gesamtbeschäf-
tigung in % 

11,5% 

10,5% 

9,2%

7,8%

7,2%

6,2%

4,9%

4,9%

4,9%

4,5%

4,5%

3,5%

3,2%

3,0%

2,8%

2,4%

2,2%

2,0%

1,3%

0,9%

0,4% 

0,3% 

12,4%

0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 

Niederlande 

Irland 

Belgien 

Israel 

USA 

Australien 

Großbritannien 

22-Länder-Durchschnitt 

Frankreich 

Deutschland 

Spanien 

Österreich

Japa

Argentinien 

Finnland 

Tschechische Republik 

Per

Brasilien 

Kolumbien 

Ungarn 

Slowakei 

Mexiko 

Rumänien 

Quelle: Zimmer/Priller 2004: 40. 

Als Grundlage der Erfassung der Organisationen diente eine sog. operative 
Definition der NPO bzw. der zivilgesellschaftlichen Organisation. Nicht die 
politisch normative Zielsetzung der Organisation ist hierbei ausschlaggebend, 
sondern dass die NPO dem sog. non-distribution constraint unterliegt und sie 
zumindest zu einem gewissen Anteil von freiwilligen Leistungen (freiwillige 
Mitarbeit, Volunteering, Spenden und Sponsoring) getragen wird. Mit ande-
ren Worten: Im Kontext dieses internationalen Vergleichsprojektes spielte die 
zivilgesellschaftliche Dimension gemeinnütziger Organisationen, auf die im 
Rahmen öffentlicher Debatten sowie in den Medien Bezug genommen wird, 
keine Rolle. Für die Erfassung der Größe des Bereichs war dies nicht aus-
schlaggebend bzw. wurde schlicht nicht berücksichtigt. 

Entsprechendes lässt sich auch für einen weiteren Zweig der empirischen 
Erfassung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten festhalten. Diese sind im Kontext 
der politischen Kulturforschung zu verorten und erfassen bürgerschaftliches 
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Engagement im nationalstaatlichen Kontext auf der Mikroebene. Für 
Deutschland ist diesbezüglich insbesondere auf den Freiwilligen Survey hin-
zuweisen, der groß angelegten Erfassung des bürgerschaftlichen Engagements 
der Bundesbürger und Bundesbürgerinnen. Der Survey wird demnächst in der 
dritten Welle im Auftrag des Familienministeriums durchgeführt. Für den hier 
interessierenden Kontext sind die Ergebnisse des Freiwilligen Survey (Gensi-
cke et al. 2006) in doppelter Hinsicht interessant.  

Zum einen wird deutlich, dass bürgerschaftliches Engagement in erster 
Linie organisationsgebunden stattfindet. An erster Stelle sind insbesondere 
die Vereine zu nennen, die für 40 % der Engagierten den organisationalen 
Rahmen ihres Engagements darstellen (vgl. Welzel 1999: 212). Zum anderen 
ist wiederum herauszustellen, dass bürgerschaftliches Engagement mitnichten 
mit politischem Engagement gleichzusetzen ist. Vielmehr rangieren Aktivitä-
ten im Freizeit- und sozialem Bereich ganz oben auf der Präferenzskala der 
Engagierten, während der Einsatz für dezidiert politische Belange, wie z. B. 
bei Parteien, sich eines sehr geringen Zuspruchs erfreut.  
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Tabelle 1: Verteilung der Einzeltätigkeiten auf Engagementbereiche 
2004 in % 

Engagementbereich Alle Tätigkeiten Darunter:  
Zeitaufwendigste Tätigkeit 

Sport und Bewegung 19,8 25,0 
Schule/Kindergarten 13,0 10,9 
Kirche/Religion 10,4 11,0 
Sozialer Bereich 10,0 9,2 
Kultur und Musik 9,8 10,7 
Freizeit/Geselligkeit 8,9 9,0 
Unfall-, Rettungsdiens-
te/ Feuerwehr 

5,0 5,2 

Politische Interessenver-
tretung 

5,0 4,0 

Umwelt-/Natur-/  
Tierschutz 

4,5 3,9 

Jugendarbeit/ 
Erwachsenenbildung 

4,0 3,3 

Berufliche  
Interessenvertretung 

3,9 3,3 

Gesundheitsbereich 1,6 1,6 
Justiz/ 
Kriminalitätsprobleme 

0,8 0,4 

Sonstiges 3,4 2,4 
Insgesamt 100,00 100,00 
Absolut 8.839 5.350 

Quelle: Alscher et al. 2009: 31. 

Als weiterer Weg, sich dem Phänomen Zivilgesellschaft empirisch zu nähern, 
ist der European Social Survey zu nennen. Ähnlich wie im Freiwilligen Sur-
vey wird hierbei das Engagement differenziert nach freiwilliger Mitarbeit so-
wie nach Einnahme von Leitungsfunktionen erhoben; es werden Mitglied-
schaften abgefragt sowie nicht nur das Spenden von Zeit sondern auch von 
Geld (Spendentätigkeit) ermittelt. Auf Grund des Erhebungsinstruments steht 
auch hier die Erfassung der Quantitäten, nicht aber der Qualitäten des Enga-
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gements im Vordergrund. Gleichwohl ergibt sich auf Grundlage der Daten 
des European Value Survey ein anschauliches Bild des Engagementverhaltens 
der Bürger und Bürgerinnen in den unterschiedlichen Regionen Europas. Als 
besonders aktiv, und zwar über alle Dimensionen hinweg weisen die Ergeb-
nisse des Surveys die BürgerInnen das skandinavischen Länder aus. Als 
Schlusslichter in punkto zivilgesellschaftlicher Aktivität sind die Bewohne-
rInnen der ost- sowie südeuropäischen Länder zu charakterisieren. Die mittel-
europäischen Länder und insbesondere Deutschland liegen, wie so häufig, im 
guten Mittelfeld.  

Abbildung 2: Gesellschaftliche Einbindung der Organisationen im  
europäischen Vergleich 
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Quelle: ESS 2002/2003. 

Um es nochmals zu betonen, auf der Grundlage der Daten European Social 
Survey lassen sich Unterschiede bei den Aktivitätsmustern ablesen. Dies sagt 
jedoch nichts aus über die Qualität des Engagements, und zwar insbesondere 
über die Qualität im Hinblick auf Zivilgesellschaft als politisch utopisches 
Projekt.  

Für eine empirische Betrachtung des Engagementverhaltens sind insbe-
sondere solche Untersuchungen von großem Interesse, die eine Analyse über 
die Zeit erlauben und somit die Erfassung von Entwicklungstrends ermögli-
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chen. Dies trifft für einige Länder für das Johns Hopkins Project zu. Für 
Deutschland ist dies insbesondere auf der Basis der Daten des sozio-
ökonomischen Panels sowie perspektivisch für die Daten des Freiwilligen 
Survey möglich. Ohne auf die Ergebnisse der Zeitreihenanalysen im Einzel-
nen einzugehen, lässt sich festhalten, dass weltweit die Anzahl der Organisa-
tionen jenseits von Markt und Staat in den letzten Dekaden deutlich zuge-
nommen hat. Der Leiter des John Hopkins Projects spricht in diesem Zusam-
menhang sogar von einer „associational revolution“ (Salamon 1994: 109).  

Für Deutschland lässt sich dies anhand des doch beachtenswerten Grün-
dungsboom von Vereinen und Stiftungen, insbesondere in den Jahrzehnten ab 
Mitte der 1970ger Jahre ablesen. So hat sich die Anzahl der eingetragenen 
Vereine von rund 86.000 im Jahr 1960 (nur alte Länder) auf 554.000 im Jahr 
2008 (alte und neue Länder) versechsfacht (vgl. Alscher et al. 2009). Ein ent-
sprechender Trend lässt sich auch für die Stiftungen festhalten. Nach Anga-
ben des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen gab es zu Beginn des Jahres 
2009 mehr als 16.000 (16.406) rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts; 
insgesamt sechs Prozent mehr als im Vorjahr. 

Zu einem entsprechenden Befund kommt man, wenn man die Mikroebene 
und damit das Engagement des einzelnen Bürgers oder der Bürgerin betrach-
tet. Auch hier sind über die Jahr Zugewinne hinsichtlich des Volumens der 
Aktivität zu verzeichnen. Besonders attraktiv für Mitgliedschaft sind Sport- 
und Geselligkeitsvereine, während bei Gewerkschaften sowie inzwischen ins-
besondere bei Parteien Rückgänge zu verzeichnen sind (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2006: 165 ff.; Alscher et al. 2009: 40). Die Gründe für die Zu-
nahme des Engagements sind vielfältig. Sie werden aber – auch international 
– im Wesentlichen mit drei Trends in Verbindung gebracht: Zum einen wird 
auf das größere Ausmaß der zur Verfügung stehenden freien Zeit (Freizeit) 
hingewiesen. Die gerade in den Industrieländern erfolgte deutliche Reduzie-
rung der für Erwerbsarbeit zu investierenden Zeit wurde somit produktiv für 
andere Bereiche genutzt. Zum anderen wird auf das gestiegene Bildungsni-
veau verwiesen. Bildung ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für Enga-
gement. Die sog. Bildungsexpansion seit den 70er Jahren und hier insbeson-
dere die Einbeziehung von Frauen gerade auch in das tertiäre Bildungssystem 
hat weltweit zu einer deutlichen Ausweitung des Pools derjenigen geführt, die 
sich engagieren bzw. zu Mitgliedschaft und Engagement bereit sind. Als wei-
teren wichtigen Grund wird für den nationalstaatlichen Kontext zunächst der 
Ausbau und in der Folge auch der Umbau des Wohlfahrtstaates angeführt.  

Vor allem die Ergebnisse des Johns Hopkins Projektes weisen eine enge 
Verbindung zwischen Wohlfahrtsstaat und gemeinnützigen Organisationen 
auf (Zimmer/Priller 2004). So findet man in einer ganzen Reihe von Ländern 
in zentralen wohlfahrtsstaatlichen Bereichen, darunter Bildung und For-



 22 

schung, Gesundheit und soziale Dienste, Public Private Partnerships zwischen 
Nonprofit oder zivilgesellschaftlichen Organisationen und dem Sozialstaat. 
Wie die Ergebnisse des Projektes auch zeigen, sind die in diesen Arbeitsbe-
reichen tätigen Organisationen aber in der Regel in hohem Maße professiona-
lisiert bzw. arbeiten mit hauptamtlichen Kräften. Der Ausbau wohlfahrtsstaat-
licher Aktivitäten in diesen Bereichen ging daher zum Teil mit einer Zunahme 
von NPOs einher. Diese Organisationen entsprechen aber meist keineswegs 
mehr dem Image und den Vorstellungen, die mit Zivilgesellschaft als „revolu-
tionär-umstürzlerisches Projekt“ in Verbindung gebracht werden. Vielmehr 
handelt es sich mehrheitlich um hoch professionalisierte Dienstleister. Für das 
beachtliche Wachstum der im Bereich soziale Dienste tätigen NPOs ist ferner 
auch der Umbau des Wohlfahrtsstaates verantwortlich zu machen. Im Kontext 
der Einführung von New Public Management sowie in Folge von Dezentrali-
sierungsmaßnahmen wurde in den letzten Jahren in vielen Ländern, in beson-
derer Weise in Großbritannien, wohlfahrtsstaatliche Dienstleistungserstellung 
an private, darunter auch in beachtlichem Umfang an privatgemeinnützige 
Organisationen unter Vertragsbedingungen übergeben. Die Einführung von 
Contract-Management und von Competitive Tendering sind hier die Stich-
worte (Taylor 2004).  

Schließlich werden als weiterer wichtiger Grund für die Zunahme der Or-
ganisationen die Globalisierung und insbesondere das Anwachsen von nicht 
mehr nationalstaatlich zu lösenden internationalen Problemlagen angeführt. 
Es wird hier auf NGOs – Nongovernmental Organizations – Bezug genom-
men, die vor allem in den 1990er Jahren in besonderem Maße als Hoffnungs-
träger einer internationalen Entwicklung im Sinne von Zivilgesellschaft als 
positives politisches Projekt von mehr Gerechtigkeit und mehr Demokratie 
betrachtet wurden. Ohne auf die normative Dimension einzugehen, bleibt be-
züglich der NGOs festzuhalten, dass es sich hierbei um in hohem Maße pro-
fessionalisierte Organisationen handelt. Buch- und Aufsatztitel wie etwa „Joi-
ning the Cocktail-Circuit“ (Lahusen 2004) oder „Karriere in NGOs“ (Frantz 
2005) weisen darauf hin, dass NGOs von einem kleinen „harten Kern“ von 
Professionellen geführt werden, die z.T. kaum noch über „Bodenhaftung“ und 
damit demokratische Legitimation verfügen. De facto handelt es sich um ge-
führte „Moralunternehmen“, die über öffentlichkeitswirksame Maßnahmen 
Ressourcensicherung betreiben. 

Fasst man die Ergebnisse der empirischen Beschäftigung mit Zivilgesell-
schaft zusammen, so kommt man zunächst zu dem ernüchternden Ergebnis: 
Der normativ utopische Überschwang lässt sich nicht feststellen. Die moderne 
zivilgesellschaftliche Organisation ist eine effizient geführte Nonprofit Unter-
nehmung, die sich durch Professionalität auszeichnet, ihre Legitimität über 
Output-Effizienz sichert und z.T. schwerpunktmäßig auf Dienstleistungser-
stellung angelegt ist. Dies würde den Schluss nahe legen: Eine Zivilgesell-
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schaft gibt es gar nicht! Vielmehr sind zivilgesellschaftliche Organisationen 
„Eintagsfliegen“, die – abhängig vom konkreten politischen Umfeld – in Zei-
ten dramatischer sozialer und politischer Umbrüche entstehen, aber nach kur-
zer Zeit wieder verschwinden. Dies ist die sehr kritische und pointierte Sicht 
auf die organisatorische Basis der Zivilgesellschaft. Wie die Ergebnisse empi-
rischer Studien zeigen, wird diese Einschätzung zumindest dem Personen-
kreis, der in diesen Organisationen haupt- oder ehrenamtlich aktiv ist nicht 
gerecht. 

Tabelle 2: Typologie Engagierte, Nicht-Engagierte sowie Leitungs-
kräfte von NGOs 

 Konventio-
nalisten  Resignierte Realisten Hedomats Idealisten 

Nicht-
Engagierte 26,3% 11,9% 27,7% 24,5% 9,6% 

Engagierte 17,6% 10,4% 30,4% 18,6% 23,1% 

Leistungs-
kräfte 15,5% 7,6% 18,6% 8,1% 50,2% 

Quelle: Beher et al. 2008: 131. 

Die Ergebnisse empirischer Untersuchungen des in den Organisationen enga-
gierten Personenkreises zeigen, dass es sich hierbei um hoch motivierte sowie 
um, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, sehr idealistische Bürger und Bür-
gerinnen handelt (Gensicke et al. 2006: 89 ff.). Im Besonderen gilt dies für die 
auf der Leitungsebene der Organisationen Tätigen (vgl. Beher et al. 2008). 
Wichtige Motive des Engagements und Mitmachens sind für Haupt- wie Eh-
renamtliche „sich für Andere und gesellschaftliche Anliegen einsetzen“ sowie 
„gesellschaftlichen Einfluss aus(zu)üben“ (Beher et al. 2008: 166). Betrachtet 
man daher die empirischen Befunde zur Zivilgesellschaft im Überblick, so 
reichen sie an das Ideal bzw. an die Utopie von Zivilgesellschaft als Motor 
der Veränderung im Sinne von mehr Demokratie und mehr Gerechtigkeit und 
daher im Sinne eines revolutionären Impetus, der sich gegenüber dem Status 
quo scharf abgrenzt, nicht heran. Andererseits kann man den hier Engagierten 
eine hohe Motivation sowie eine positiv idealistische Grundstimmung nicht 
absprechen. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die nicht nur mitmachen, 
sondern in den Organisationen in leitender Tätigkeit tätig sind. Unter Berück-
sichtigung dieses Sachverhalts ergeben sich Potentiale der Kooperation zivil-
gesellschaftlicher Organisationen mit öffentlicher Verwaltung und anderen 
staatlichen Instanzen, die durchaus in Richtung einer Vertiefung von mehr 
Demokratie und damit der Weiterentwicklung demokratischer Gesellschaften 
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genutzt werden können. Um diese Potentiale auszuloten, ist ein näherer Blick 
notwendig auf die Einbindungsstrukturen bzw. die Governancearrangements 
unter Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Organisationen in unterschiedli-
chen Politikfeldern.  

4.  Zivilgesellschaft und Governance: Modelle der Einbindung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen 

Im Kontext der Nonprofit- bzw. Zivilgesellschaftsforschung sind unterschied-
liche Muster oder Modelle der Einbindung d. h. Embeddedness dieser Organi-
sationen in die wohlfahrtsstaatlichen Kontexte moderner Gesellschaften iden-
tifiziert worden (vgl. Granovetter 1985). Es wird hierbei modernisierungsthe-
oretisch argumentiert und unter Rekurs auf den historischen Neo-
Institutionalismus sowie unter Bezugnahme auf die Arbeiten von Esping-
Andersen und Barrington Moore idealtypische Modelle von Einbindung cha-
rakterisiert. Es handelt sich hierbei um ein „liberales“, „sozialdemokratisches“ 
und „subsidiäres“ Modell der Einbindung der Organisationen.  

Tabelle 3: Modelle der Einbindung zivilgesellschaftlicher Organisati-
onen 

Modell Liberales Sozialdemokratisches Subsidiäres 

Bedeutung auf der 
Input-Seite 

Hoch 
Voice Lobbying 

Hoch 
Voice Lobbying 

Niedrig 
inkorporiert 

Bedeutung auf der 
Output-Seite 

Hoch 
marktförmig  
eingebunden 

Niedrig 
kaum Leistungs-

erstellung 

Hoch 
in den Sozialstaat  

inkorporiert 

Verbreitung Angelsächsische 
Länder Skandinavien Zentral-/Südeuropa 

Nähe zu Demokra-
tietheorie 

Protective democracy
Pluralismus 

Developmental  
democracy 

Soziale Demokratie 

Konsensdemokratie
Korporatismus 

Quelle: eigene Darstellung. 

Das liberale Modell 

Das liberale Modell basiert auf einer vergleichsweise strikten Trennung der 
Bereiche Staat/Verwaltung einerseits und der Sphäre der zivilgesellschaftli-
chen Organisationen andererseits. Zivilgesellschaft oder der Bereich der 
NPOs gilt als eigenständiger gesellschaftlicher Bereich, abgegrenzt von fami-
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liären Strukturen sowie dem Staat. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts ent-
standen, waren das sog. liberale Bürgertum und seine vergleichsweise „elitä-
ren Zirkel“ der Lesegesellschaften, Salons, Logen und Clubs Träger dieses 
Modells (vgl. Kocka 2008). In diesem Modell kommen der Zivilgesellschaft 
wichtige Kontrollfunktionen gegenüber Staat und Verwaltung zu. Die Voice-
Funktion zivilgesellschaftlicher Organisationen ist ausgeprägt. Diese Funkti-
onszuschreibung wird unterfüttert durch ein „gesundes“ Misstrauen der Bür-
ger und Bürgerinnen gegenüber Staat und Verwaltung. Zu den Ideengebern 
und Vordenkern dieser Richtung zählt sicherlich Ralf Dahrendorf und sein 
Plädoyer für einen autonomen Bereich der staatlich nicht kontrollierten und 
reglementierten Organisationen, die eine Gelegenheitsstruktur für die auto-
nome Verwirklichung von Interessen, Werten und Präferenzen bieten (vgl. 
Dahrendorf 1991). Wenn zivilgesellschaftliche Organisationen im liberalen 
Modell an der Implementation von Politik beteiligt und als Dienstleister tätig 
sind, erfolgt dies unter Markt- und Konkurrenzbedingungen. Die Kooperation 
Staat – Zivilgesellschaft basiert hier auf Vertragsbeziehungen bzw. Kontrak-
ten. Die Organisationen zeichnen sich zudem durch Professionalität aus. Es 
sind effizient geführte Unternehmungen, die sich in ihrem Selbstverständnis 
von privat-kommerziellen Unternehmen abgrenzen, nicht aber in ihrer Mana-
gementkultur. Dieses Modell findet sich traditionell in den angelsächsischen 
Ländern, insbesondere in den USA, mit Abstrichen auch in Großbritannien. 
Auch im internationalen Kontext entspricht die Einbindung der Organisatio-
nen diesem Modell. Greenpeace aber auch amnesty international sind hier als 
Beispiele anzuführen. Die demokratietheoretische Vorstellung, die in dieser 
Einbindungsstruktur zum Tragen kommt, ist die der Zivilgesellschaft als 
Schutz und Barriere gegenüber dem Übergriff des Staates. Es ist die Idee der 
„protective democracy“, wie sie u.a. von dem Demokratietheoretiker David 
Held beschrieben wurde (Held 2006: 78). Und es ist die klassische Konzepti-
on des Pluralismus als gesellschaftliche Sphäre der Auseinandersetzung und 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Gruppen ohne regulierende und steuernde 
Einflussnahme des Staates (Schmidt 2006: 226 ff.). 

Das sozialdemokratische Modell 

Die Anfänge des sozialdemokratischen Modells lassen sich auf die zweite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts datieren. Damals waren Träger dieses Modells die 
sozialdemokratischen Parteien, die Arbeiterbewegung und das weite Spekt-
rum der dazu gehörenden Milieu- und Vorfeldorganisationen, wie etwa Bil-
dungs- oder Sportvereine. Bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen 
handelt es sich nicht – wie im liberalen Modell – um vergleichsweise „elitäre 
Zirkel“, sondern es waren auf Wachstum und Inklusion angelegte Mitglieder-
organisationen. Ein wesentlicher Impetus und eine zentrale Zielsetzung zivil-
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gesellschaftlicher Organisationen in diesem Modell besteht in der Ermögli-
chung von Chancengleichheit und daher in der Förderung sozialer Mobilität.  

Hinsichtlich der Einbettungsstruktur der zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen im sozialdemokratischen Modell liegt der entscheidende Unterschied 
zum liberalen Modell in einer grundlegend anderen Sicht auf Staat und Ver-
waltung. Während das liberale Modell von einer strikten Trennung der beiden 
Bereiche ausgeht und die Zivilgesellschaft als „Watchdog“ konzeptualisiert, 
liegt dem sozialdemokratischen Modell die Überzeugung zugrunde, dass zwi-
schen Staat und Zivilgesellschaft ein interdependentes Verhältnis besteht. Es 
bedarf daher eines starken Staates zur Garantie einer aktiven Zivilgesellschaft. 
Umgekehrt trägt die Zivilgesellschaft zur Weiterentwicklung und Vertiefung 
der Demokratie bei. Die Funktionszuschreibung zivilgesellschaftlicher Orga-
nisationen besteht daher zum einen in ihrer Rolle als „Sprachrohr“ gesell-
schaftlicher Anliegen, wie sie in sozialen Bewegungen zum Ausdruck ge-
bracht werden, sowie zum anderen in ihrer Bedeutung als gesellschaftliche In-
tegratoren und Ermöglichungsraum lebensweltlicher Identifikation sowie 
Gemeinschaftsbildung. Im Kontext von Politikimplementation haben zivilge-
sellschaftliche Organisationen in diesem Modell daher kaum etwas zu suchen. 
Die Bereitstellung sozialer Dienstleistungen ist genuin Sache des Staates und 
erfolgt steuerfinanziert. Dieses Einbindungsmuster ist typisch für die skandi-
navischen Länder. Hier kommt zivilgesellschaftlichen Organisationen im 
Rahmen sozialer Dienstleistungserstellung keine bedeutende Rolle zu. Ihre 
Funktion ist vielmehr die der Lobbyisten für gesellschaftliche Anliegen einer-
seits sowie die der Integratoren im lebensweltlichen Umfeld andererseits. 
Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren dieses Einbettungsmusters 
ist eine vergleichsweise homogene Gesellschaft. Eine Bedingung, die infolge 
der aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen auf die Probe gestellt wird. 
Der Förderer und Unterstützer dieses Modells ist zweifellos die große Gruppe 
der abhängig Beschäftigten der modernen, z.T. weitgehend mit dem Staat 
verbundenen sozialen Dienstleistungsberufe einschließlich des öffentlichen 
Bildungssystems. Im Kontext der Demokratietheorien ist dieses Einbin-
dungsmuster zivilgesellschaftlicher Organisationen dem Entwurf der „sozia-
len Demokratie“ (Schmidt 2006: 240 ff.) bzw. der „delevelopmental democra-
cy“ (Held 2006: 92) zuzurechnen. Staat und Zivilgesellschaft bilden in gewis-
ser Weise ein Tandem im Dienst gegenseitigen Verstärkung. 

Das subsidiäre Modell 

Bei dem dritten, dem subsidiären Modell der Einbindung zivilgesellschaftli-
cher Organisationen handelt es sich um ein bisher noch wenig in den Blick 
genommenes Muster, das wesentlich durch die katholische Sozialehre beein-
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flusst ist. Zivilgesellschaft wird in diesem Modell als vorrangig lokal verorte-
te Solidargemeinschaft konzeptualisiert. Im Gegensatz zum sozialdemokrati-
schen Modell wird sozialer Mobilität und individuellem Vorankommen eine 
deutlich geringere Bedeutung eingeräumt. Zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen sind nicht dazu da, Rechte und Ansprüche geltend zu machen, sondern sie 
dienen eher der reziproken Gemeinschaftsversicherung und Wertevermitt-
lung. Das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft ist ambivalent und weni-
ger klar determiniert als in den beiden anderen Modellen. Einerseits wird die 
Nicht-Einmischung des Staates in die Zivilgesellschaft propagiert, aber ande-
rerseits soll der Staat auf jeden Fall eingreifen und zur Seite stehen, sobald 
„die kleinere Einheit“ – sei es eine zivilgesellschaftliche Organisation oder 
der einzelne Bürger bzw. Bürgerin – nicht zurechtkommt. Der in deutschen 
politischen Diskussionen oft leitmotivartig zitierte Satz – „Der Staat darf nicht 
aus seiner Verantwortung entlassen werden!“ – ist typisch für dieses Einbet-
tungsmuster von Zivilgesellschaft. Dementsprechend kommt zivilgesell-
schaftlichen Organisationen auf der Output-Seite im Rahmen sozialer Leis-
tungserstellung in diesem Modell eine wichtige Bedeutung zu. Die zivilge-
sellschaftlichen Organisationen sind nahtlos eingebunden in den wohlfahrts-
staatlichen Verwaltungsvollzug. Eng verbunden und verflochten mit staatlich-
öffentlichen Instanzen sind sie von öffentlichen Einrichtungen daher häufig 
auch kaum zu unterscheiden. Das „subsidiäre Einbettungsmuster ist insofern 
vergleichsweise „staatsnah“ orientiert. Insofern ist die Voice-Funktion der Zi-
vilgesellschaft weniger akzentuiert. Demgegenüber kommt der Integrations-
funktion der Organisationen eine wichtige Bedeutung zu. Zivilgesellschaft ist 
"soziale Heimat" und wird eng verbunden mit dem Konzept von Wertege-
meinschaft. Schließlich sind im „subsidiären Modell“ zivilgesellschaftliche 
Organisationen in hohem Maße neo-korporatistisch eingebunden. Zu finden 
ist dieses Modell zum einen in Ländern mit einem beachtlichen Anteil von 
Katholiken an der Gesamtbevölkerung (vgl. Caciagli 2003: 175) sowie zum 
anderen in Ländern, die sich traditionell durch eine Konkurrenzsituation zwi-
schen gesellschaftlichen Gruppen bzw. Lagern auszeichneten. Österreich, die 
Niederlande und auch Deutschland sind in diesem Kontext zu nennen. Es ist 
ein auf ein harmonisches Miteinander ausgerichtetes Verständnis der Koope-
ration von Staat und Zivilgesellschaft, das diesem Modell zugrunde liegt. Zi-
vilgesellschaft hat nicht die Funktion des „Watchdog“ wie im liberalen Mo-
dell. Aber Zivilgesellschaft wird auch nicht wie im sozialdemokratischen 
Modell als Raum der Ermöglichung sozialer Mobilität sowie des Lobbying 
gesehen, sondern Zivilgesellschaft dient vorrangig zur sozialen Befriedung 
und damit zur Status quo Sicherung. „Konsensdemokratie“ und „Herrschaft 
der Verbände“ sind die demokratietheoretischen Bezugspunkte (Schmidt 
2006: 327 ff.) dieser Einbindungsstruktur zivilgesellschaftlicher Organisatio-
nen. 
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5.  Zusammenfassung: Zum Modell Deutschland 

Die Einbettung der zivilgesellschaftlichen Organisationen und damit die Ko-
operation mit Staat und Verwaltung ist in Deutschland nicht nach dem libera-
len Modell ausgerichtet. Vielmehr lässt sich ein Changieren zwischen dem 
sozialdemokratischen und dem subsidiären Modell feststellen. 

Für die sozialen Dienstleister und hier für die Wohlfahrtsverbände ist eine 
in hohem Maße subsidiär gestaltete Einbettungsstruktur zu konstatieren, wie 
umfangreich in der Literatur belegt ist (Heinze/Olk 1981, Sachße 1995, Boe-
ßenecker 2005, Zimmer et. al. 2009). Die Organisationen sind im Kontext der 
„dualen Wohlfahrtspflege“ eng eingebunden in den Wohlfahrtsstaat. Über die 
Jahre hatten sich die Wohlfahrtverbände nahezu zu funktionalen Äquivalenten 
öffentlicher Einrichtungen entwickelt. Dieser Trend ist inzwischen in Folge 
der Einführung von New Public Management unterbrochen und durch eine 
Neuakzentuierung von Kontraktbeziehungen abgelöst worden. Im Hinblick 
auf die Funktionswahrnehmung besteht mittlerweile eine strikte Arbeitstei-
lung zwischen den Verbänden im Wohlfahrtsbereich, die auf der europäi-
schen, der Bundes- sowie den Landesebenen tätig sind, und ihren Mitglieds-
organisationen vor Ort, die sich inzwischen zunehmend zu marktgeführten 
Unternehmen entwickelt haben und mit anderen Anbietern um Leistungsent-
gelte und Kontrakte konkurrieren.  

Klassischerweise, ebenfalls in hohem Maße subsidiär geprägt, ist das Ein-
bettungsmuster der zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich Kultur. 
Hier ist zu berücksichtigen, dass sehr viele der heute in kommunaler Träger-
schaft geführten Organisationen ursprünglich Einrichtungen der Zivilgesell-
schaft waren. Dies gilt für die Mehrheit der Stadttheater ebenso wie für die 
vielen Museen. Die Etablierung dieser Organisationen erfolgte bereits im 19. 
Jahrhundert mittels Public Private Partnerschaften unter ganz maßgeblicher 
Beteiligung der öffentlichen Hand. Als Fallbeispiel ist die Stadt Münster an-
zuführen. Sowohl das Museum für Bildende Kunst als auch das Stadttheater 
sind Ergebnisse solcher traditionsreicher Public Private Partnerships (vgl. 
Jeismann 1992: 502). Aber auch sehr moderne Initiativen, wie beispielsweise 
das Picassomuseum in Münster, wurden ermöglicht durch ein im Prinzip sub-
sidiäres Einbindungsmuster.  

Ein weiterer Bereich ist der Sport. Auch hier zeichnet sich Deutschland 
durch eine äußerst enge Kooperation zwischen Sportvereinen als zivilgesell-
schaftlichen Organisationen und insbesondere der lokalen Verwaltung aus. 
Das Muster der Einbindung der Sportvereine changiert zwischen sozialdemo-
kratischem und subsidiärem Modell. Traditionell sind Sportvereine als auf 
Konkurrenz angelegte Organisationen eher Vehikel für soziale Mobilität als 
für eine Stabilisierung des Status quo. In den Kommunen firmiert die „Sport-
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mafia“ als parteiübergreifende Koalition insbesondere von CDU und SPD. 
Auf der Verbandsebene ist der Sport in Deutschland – analog zum Sozialbe-
reich mit den Wohlfahrtsverbänden – seit den frühen Anfängen nach dem II. 
Weltkrieg korporatistisch eingebunden und verfügt über exzellente Kanäle in 
die Politik. Minister oder hohe Parteifunktionäre als Vertreter von spezifi-
schen Sport- bzw. Sportverbandsinteressen sind in diesem Land keine Selten-
heit. Rudolf Scharping und insbesondere Gerhard Mayer-Vorfelder sind hier 
als prominente Beispiele anzuführen. Gleichzeitig wurde durch den „goldenen 
Plan“ – der Konzeption einer flächendeckenden Versorgung mit Sportstätten 
– der Grundstein in Deutschland für ein im internationalen Vergleich beacht-
liches Angebot von Breitensportangeboten gelegt. In der Mehrheit der Kom-
munen sind die Sportvereine ferner im Stadtsportbund zusammengeschlossen, 
so dass in enger Absprache mit der Kommune eine selbstorganisierte oder ein 
Private Interest Government (vgl. Streeck/Schmitter 1985: 278 ff.) in der 
Sportpolitik vor Ort dominiert. Im Unterschied zum sozialen Bereich ist der 
Sport auch längst nicht mehr ideologisch gefärbt. Das Einbindungsmuster 
geht daher eher in Richtung sozialdemokratisches Modell, wenn sich auch 
Anklänge an das subsidiäre nachweisen lassen, so z.B. auf der Dachverbands-
ebene. 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten: In Deutschland entspricht die 
Zivilgesellschaft in ihrer empirischen Ausprägung keineswegs der Vorstel-
lung einer „revolutionären Avantgarde“. Vielmehr sind die zivilgesellschaftli-
chen Organisationen hierzulande in einem beachtlichen Umfang eingebunden 
in die sozialstaatliche Dienstleistungserstellung. Mit anderen Worten: Die Zi-
vilgesellschaft in Deutschland ist einem hohen Maße geprägt durch den lan-
gen Schatten des Staates bzw. der Hierarchie. 
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Zivilgesellschaft und Verwaltungskultur – eine Suche nach 
analytischen Anknüpfungspunkten 

Andrej Stuchlík 

I.  Fragestellung 

Zivilgesellschaft und Verwaltungskultur miteinander zu verkoppeln birgt zu-
nächst ein generelles, ein begriffliches Problem: für beide Gegenstände exis-
tieren eine Fülle an Lesarten und Zuschreibungen, die zudem je nach diszipli-
närem Zugriff unterschiedliche Konnotation transportieren:  

So zielen zivilgesellschaftliche Aspekte in ihrer grundlegenden Form auf 
einen „staatsfreien Bereich innerhalb von Gesellschaften und umschließen ei-
ne Vielzahl von Akteuren (z.B. Vereine, Stadtteilinitiativen, NGOs, etc.), die 
häufig in netzwerkartigen Strukturen zur Gemeinwohlorientierung beitragen 
und gesellschaftliche Teilhabe jenseits von Markt und Staat organisieren. Sehr 
eng damit verbunden ist eine häufig anzutreffende normative Lesart, wonach 
Zivilgesellschaft eine Entwicklungsrichtung anstrebe, eine als notwendig er-
achtete Ausbildung einer „Bürgergesellschaft“. Beide diese Vorstellungen 
werden häufig synonym verwandt. Letztere ist insofern normativ, als damit 
eine Form (gewünschter) politischer Modernisierung verknüpft wird: einer-
seits eine Ablehnung gegenüber als bindungslos wahrgenommenen Individua-
lisierungsprozessen und andererseits das Gebot der Autonomieschonung der 
Politik.  

Doch auch die wertfreie Lesart eines staatsfreien Raumes, der durch viel-
fältige Formen der Selbstorganisation und Selbstverwaltung gestaltet wird, ist 
nicht unproblematisch: So erfüllen etwa Elemente der deutschen kommunalen 
Selbstverwaltung, Einrichtungen wie Bürgerpanels1 oder Institutionen der So-
zialverwaltung wie Verbände der freien Wohlfahrtspflege2 zwar unabhängig 
ihre ihnen zugewiesenen Aufgaben, sind allerdings kaum „staatsfrei“ zu nen-
nen.  

                                           
1 Siehe z.B. den Beitrag von Helmut Klages, dieser Band. 

2 Eine Sonderrolle kommt daher in Deutschland z.B. dem Deutschen Verein für öffent-
liche und private Fürsorge e.V. zu, der als Verein öffentliche gleichermaßen wie pri-
vate Träger bündelt und damit in „sozialstaatliche Dienstleistungserstellung“ einge-
bunden ist. Dank an Annette Zimmer für diesen Hinweis.   
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Aufgrund dieser schwierigen Festlegung lohnt daher vielmehr der Blick auf 
zivilgesellschaftliche Akteure und damit die Frage: wer wäre denn der Adres-
sat einer so genannten zivilgesellschaftlichen Verwaltungskultur; und worin 
könnte sich diese von anderen Konzeptionen unterscheiden? 

Allerdings entzieht sich auch Verwaltungskultur einem schnellen Zugriff: 
Mal werden damit Einstellungen und Erwartungshaltungen gegenüber der 
Verwaltung bezeichnet, als Unterkategorie einer umfassenden politischen 
Kultur (Waarden 1993). Mal bezieht sich Verwaltungskultur auf Einstellun-
gen und Werte innerhalb von Verwaltungen. Schließlich lässt sich darunter 
auch drittens das gesamte Gefüge der Strukturen, Prozesse und Verhaltens-
muster politisch-administrativen Handelns im Sinne effektiver Problembewäl-
tigung verstehen (siehe v.a. Jann 1983; Jann 2002).  

Im Folgenden wird es um zwei Teilfragen und deren mögliche Antworten 
gehen: zum einen, worin liegen Besonderheiten und Grenzen von Verwal-
tungskultur(en) als Analysemodell? Zum anderen, wie ließe sich die Interak-
tion zwischen verwaltungs- und zivilgesellschaftlichen Akteuren aus der Per-
spektive von Verwaltungskultur beschreiben? 

II.  Verwaltungskultur(en) als Analysemodell  

Friedrich August von Hayek beschrieb einmal „soziale Gerechtigkeit“ als so-
genanntes Wieselwort, weil sie so schwer zu fassen sei! Beim Konzept der 
Verwaltungskultur scheint es auf den ersten Blick ähnlich: Sie teilt sich mit 
ihren Quellen, der Kultur- sowie der Verwaltungswissenschaft insofern das 
gleiche Schicksal, als sie die gleichen Dichotomien in deren Herangehenswei-
sen übernimmt; normative und positive Verwendungen existieren nebenein-
ander, bedingen sich in Teilen, trüben aber mitunter die Klarheit von Funkti-
onszuschreibungen.  

In der deutschen Verwaltungswissenschaft hat sich in den vergangenen 25 
Jahren sowohl eine „normative“ als auch eine „positive Theorie der Verwal-
tung“ etabliert (Bogumil/Jann/Nullmeier 2006). Dabei hat keine der beiden 
Sichtweisen die andere dominieren, bzw. ablösen können. 

Ausgehend von regelmäßig wiederkehrenden Vorwürfen an politisches 
Handeln, welches zu hohe Kosten verursache, an eine Bürokratie, die redu-
ziert werden müsse, etc. (vgl. Fisch 2000: 308), bestand und besteht die nor-
mative Erwartung an die öffentliche Verwaltung darin, dass diese analog zu 
einer Unternehmung als Organisation begriffen und entsprechend umgestaltet 
werden könnte und müsse. Dieser umfassende Reformgedanke erfuhr in der 
Folge im Konzept des New Public Management seine Konkretisierung. Ver-
waltung sollte zwar nicht in ein unternehmerisches, aber doch in ein „politisch 
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beauftragtes Management“ überführt werden (Bogumil et al. 2006: 11)3. Und 
analog zur privatwirtschaftlichen Organisation können sowohl zunächst nur 
Aufbaustrukturen und Ablaufverfahren verändert, als auch weitergehend, ein 
„branchenbezogener“ Umbau eines ganzen Politikfeldes betrieben werden 
(ibid.). Eine solche Neuausrichtung impliziert neben der intendierten Einfüh-
rung des Wettbewerbsprinzips in die Bereitstellung öffentlicher Leistungen 
aber zugleich eine Hinwendung zu einer funktionalistischen Sichtweise, die 
zulasten von territorialer Autonomie ausfallen kann (ibid.: 12 f.).4  

Begreift man hingegen öffentliche Verwaltung als eines von vielen Teil-
gebieten der Politikwissenschaft, öffnet sich der Untersuchungsgegenstand 
empirischen Zugängen und damit auch einem positiven Verständnis. Ver-
ständlicherweise wurden und werden dabei im Kontext von New Public Ma-
nagement insbesondere ökonomisch inspirierte Theorieansätze rezipiert 
(Eichhorn 2007: 119 f.).  

Zudem finden sich im disziplinären Zugriff nach wie vor, sowohl multi-
disziplinäre Ansätze, die sich im weiteren Rahmen neuer politikwissenschaft-
licher Governance-Forschung mit Verwaltungshandeln beschäftigen, sowie 
Verwaltungswissenschaft in einem enger gefassten Sinne, als ein Rekurs ins-
besondere auf die Problemlösungsfähigkeit der Verwaltung als organisationa-
le Einheit.5     

Aber auch „Kultur“ existiert in (mindestens) doppelter Ausprägung und 
neben einem sehr „deutsch geprägtem Verständnis von Kultur als der höheren 
Sphäre des Geistes“ (Fisch 2000: 304), welches Verwaltungshandeln sehr 
schnell in die Nähe von „Verwaltungskunst“ rückt, findet sich eine wertneut-
rale Zuschreibung von Kultur als Summe der „Grundeinstellungen und damit 

                                           
3 Für Literatur zur Genese des NPM in der britischen Verwaltung unter Margret That-

cher siehe Fisch 2000: 313, vgl. auch Argyriades, 2006: 281. 

4 So sieht z.B. Guy B. Peters darin einen der Gründe, weshalb NPM-Ansätze in 
Deutschland auf Widerstand stoßen, da territoriale Akteure diesen als Statusverlust 
wahrnehmen können (Peters, 2000). Bogumil/Jann/Nullmeier weisen zudem zurecht 
auf einen Widerspruch hin, wonach zwar häufig die Autonomie einzelner Verwal-
tungseinheiten gestärkt werden solle (dezentraler Wettbewerb), zugleich aber (funk-
tional) eine „strategisch-planerische Ausrichtung der Gesamtverwaltung“ angestrebt 
werde (2006: 12).  

5 „Public Management“ ist eine halbwegs brauchbare Sammelbezeichnung für diese 
zweite Variante (sofern sie sich auf den Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente 
stützt). Im angelsächsischen Sprachgebrauch scheint hingegen „Public Administrati-
on“ als Entsprechung zur Verwaltungswissenschaft insgesamt, zunehmend von „Pub-
lic Management“ abgelöst zu werden (Argyriades, 2006: 282). Und das obwohl ge-
rade dort Sozialwissenschaften stärker die wissenschaftliche Debatte prägen als im 
rechtswissenschaftlich eingefärbten deutschen Diskurs.  



 36 

regelmäßig verbundenen Verhaltensmuster, die über Symbole und Traditions-
bildung weitergeben werden“ (ibid.: 305). Somit formt und bedingt Kultur 
kollektive Identitäten, und damit auch die jener kollektiven Akteure, die sich 
in Verwaltungen manifestieren. Gleichzeitig besteht die Gefahr, darunter als 
Residualkategorie all jene Varianz zu fassen, die anderweitig nicht erklärt 
werden kann (vgl. Fisch 2000; Jann 2002: 434). 

Kultur dermaßen wertneutral aufgefasst ist eng verknüpft mit der For-
schungsrichtung zur Politischen Kultur, die als civic culture Einzug in die 
wissenschaftliche Debatte gehalten hat. Dies geschah entlang der in den USA 
und in Großbritannien deutlicheren Trennung von Staat („lediglich“ govern-
ment) und Gesellschaft und auch als Abgrenzung zur als civil society bezeich-
neten Bürgergesellschaft.   

Verwaltungskultur kann nun als sogenannte „administrative tradition“ 
(Peters 2000) und damit Bestandteil einer allgemein gefassten politischen 
Kultur erachtet werden. Gerade in Deutschland herrscht eine besonders enge 
Bindung zwischen Verwaltungskulturen und politischer Kultur (Fisch 2000: 
309).  

Doch der Reihe nach: Wie angedeutet, bedarf es zunächst einer dreiglied-
rigen Unterscheidung der definitorischen Reichweite: Sollen unter Verwal-
tungskultur Werte und „Grundeinstellungen“ (a) gegenüber der Verwaltung, 
(b) innerhalb der Verwaltung oder aber (c) das Gesamtgefüge administrativen 
Handelns verstanden werden? Im ersten Fall besteht eine enge Verzahnung 
zur Politischen Kultur.  

Im zweiten, beim Blick hinein in die Organisation und das Rollenver-
ständnis administrativer Akteure, gesellt sich dagegen durch die organisatio-
nale Perspektive eine epistemologische Trennlinie hinzu: als Organisations-
kulturen lassen sich Verwaltungskultur(en), normativ wie positiv konzipieren, 
als zu steuernde Einflussgrößen genauso wie „geronnene Geschichte“ (Fisch 
2000): 

Denn einerseits erscheint das Konzept analog zur privatwirtschaftlichen 
Organisationskultur begreifbar zu sein, als (strategisch) beeinflussbare „cor-
porate culture“ der öffentlichen Verwaltung. Dabei geht es um typische, 
durchgängige Orientierungsmuster, Rollenmodelle und „Verhaltensprägun-
gen“ (basis assumptions and beliefs (vgl. Schein 1985; zitiert nach Jann 2002: 
430)). In einer solch betriebswirtschaftlichen Betrachtung des Einflusses kul-
tureller Faktoren auf Organisationsverhalten werden Instrumente des Change 
Managements6, des „management by culture“ relevant. Demnach wäre Ver-

                                           
6 In diesen Zusammenhang gehören auch sogenannte Leitbilder wie z.B. „Aktivieren-

der Staat“. Diese dienen als Instrumente der change agents zur aktiven Veränderung 
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waltungskultur dann (lediglich) eine Unterkategorie der Unternehmenskultur, 
mit dem öffentlichen Sektor als besonderer Unternehmensform. 

Dem entgegen stehen empirisch angeleitete Beobachtungen, die Verwal-
tungskultur als über lange Zeiträume herausgebildete Formen administrativen 
Handelns und entwickelter Rollenwahrnehmungen wahrnehmen. Aus institu-
tionalistischer Sicht lässt sich Verwaltungskultur als informale Institution be-
greifen (North 1992[1990]) und bewegt sich damit begrifflich nahe an einem 
historischen Verständnis von Verwaltungskultur als „geronnene Geschichte“ 
(Fisch 2000).  

Die dritte Definition umschließt endlich sowohl den kulturellen Aspekt 
des politischen Systems, als auch die Binnensicht auf Verhaltensprägungen 
und rückt das tatsächliche Verwaltungshandeln in den Blick.  

In einem maßgeblichen Beitrag widmet sich Werner Jann obiger Begriffs-
problematik und wählt entsprechend eine Dreiteilung Verwaltungskultur I, II, 
III (Jann 2002). Erstere sei jene positive Lesart vorhandene, national spezifi-
scher Verhaltensmuster als gesellschaftlich kodifizierter Werte gegenüber 
Verwaltungen und damit eine Unterkategorie politischer Kultur (VK I). Hinzu 
kommen typische, nicht steuerbare, informelle Orientierungsmuster, also 
„Verwaltungskultur als Organisationskultur“ (VK II). Schließlich bezeichnet 
drittens der Zusatz „im weiteren Sinne“ Verwaltungskultur als „spezifisches 
Problemlösungsverhalten“ (VK III) (Jann 2002: 433), wobei implizit auch 
Elemente der politischen Kultur mitgedacht werden. 

Was kann nun und was soll mit solch vielfältigen Verwaltungskultur(en) 
erklärt werden? Werner Jann stellt das Problemlösungsverhalten von Verwal-
tungen als Explanandum in den Mittelpunkt. In Tabelle 1 lassen sich die defi-
nierten Verwaltungskultur(en) zunächst entlang dreier Ebenen gruppieren, die 
von einer allgemeinen Systemebene ausgehen und in die Binnenstruktur von 
Administrationen überleiten.  

In horizontaler Blickrichtung weist die Erklärungsrichtung: Formale 
(Struktur) wie informelle Institutionen (Kultur) wirken als handlungsrelevante 
Restriktionen und beeinflussen die Qualität erzielbarer Governance. So kodie-
ren allgemeine Kulturtypen, wie sie etwa Geert Hofstede entwickelt hat (siehe 
unten) die Interaktion von Staat und Gesellschaft.   

                                                                                                                                
von Verwaltungskulturen im Rahmen jüngerer Personalmanagement-Ansätze (siehe 
z.B. Schridde, 2004).  
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Tabelle 1: Verwaltungskultur(en) als unabhängige und abhängige 
Variablen 

 

 
„Struktur“ 

(formal) „Kultur“ (informell) „Governance“ 

Systemebene  z.B. Kulturtypen (Hofstede), clea-
vages… 

Problemlösungsfähigkeit 
von Staat und Gesellschaft

Inter-
organisato-

risch 

Föderalis-
mus, Res-

sortabgren-
zung, etc. 

Vertrauen in Institutionen  
(VK I) „Verwaltungskultur als 

politische Kultur“ 

Problemlösungsverhalten
 Policies, Evaluation, etc.

„Policy-Style“ 

Intra-
organisato-

risch 

Hierarchie-
ebenen 

 Kontrakte, 
Normierung 

Spezifische Einstellungen /  

Orientierungen, Rollenkonzepte 

 
 (VK II) „Verwaltungskultur als 

Organisationskultur“ 

(VK III)  

Problemlösungsverhalten
 Reorganisation 

 Ethos, Korruption, etc. 
 

„Verwaltungsstil“ 

Quelle:  Jann, 2002: 432.  

Nun wird deutlich, dass Verwaltungskultur sowohl als unabhängige wie als 
abhängige Variable Verwendung findet. Als politische Kultur (VK I) und als 
Organisationskultur (VK II) fungiert das Konzept als exogene Determinante 
eines spezifischen Outcomes. Hingegen rückt „Verwaltungskultur im weite-
ren Sinne“ das tatsächliche Verwaltungshandeln, den Verwaltungsstil (VK 
III) in den Vordergrund und denkt häufig die ersten beiden Lesarten als Vor-
aussetzung (des Problemlösens) mit. Jann bezeichnet diesen Zusammenhang 
etwas euphemistisch als „Syndromcharakter“ (Jann 2002: 433).  

III.  Empirische Zugänge 

Entsprechend der drei vorgestellten Ebenen lassen sich Arbeiten gruppieren, 
die sich (Verwaltungs-)kultur empirisch genähert haben:  

Systemebene – Kulturtypen 

Die bekannteste Untersuchung, Kulturtypen als abstrakte, aber dennoch wirk-
mächtige Gebilde herauszuarbeiten, stammt vom niederländischen Anthropo-
logen Geert Hofstede (Hofstede 1984). Er entwickelte Ende der 1970er Jahre 
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eine wegweisende kulturelle Typologisierung entlang von vier (später fünf) 
Dimensionen.7 Seiner Ansicht nach unterscheiden sich Individuen in westli-
chen Demokratien entlang der Bereiche „Individualismus“, „Machtdistanz“, 
„Maskulinität“ und präferierter „Unsicherheitsvermeidung“ und lassen sich 
somit einzelnen Ländern(clustern) zuordnen (Jann 2002, Bouckaert 2007). 

Güte und Verankerung individualistischer Präferenzen in einer Gesell-
schaft werden im sogenannten Individualismus-Index abgebildet (IDV – indi-
vidualism index): je niedriger die Werte, desto stärker ist das Bedürfnis nach 
kollektiven Strukturen; umgekehrt gilt, je höher, desto eher schätzen Mitglie-
der dieser Gesellschaft berufliche Mobilität bzw. leistungsorientierte Bezah-
lung als zu verteidigende Wertvorstellungen. Beruflicher Aufstieg gemäß dem 
statusgeleiteten Senioritätsprinzip wird hingegen geringgeschätzt. 

Die zweite Dimension zielt auf die Akzeptanz gesellschaftlicher und indi-
vidueller Machtunterschiede (PDI – power distance index). Je niedriger die 
Werte dieses Indikators, desto größer die gesellschaftliche Rolle gegenseiti-
gen Vertrauens in Arbeitszusammenhängen. Der heute etwas veraltet anmu-
tende „Maskulinitäts-Index“ (MAS – masculinity index) bildet die Verbreitung 
traditionell „männlicher Orientierungen“ in einer Gesellschaft ab. Gemeint 
sind damit z.B. eine übermäßige Leistungsbereitschaft bzw. ausgeprägter Ma-
terialismus; geringe MAS-Werte signalisieren hingegen Präferenzen z.B. für 
ein gutes Betriebsklima, die Bevorzugung von Gruppenentscheidungen, eine 
vergleichsweise geringe Lohnspreizung sowie vor allem eine gleichmäßigere 
Aufgabenverteilung zwischen den Geschlechtern (Jann 2002: 440).  

Schließlich lassen sich viertens Kulturtypen entlang eines Unsicherheits-
faktors gruppieren: Die Bereitschaft, unsichere oder auch ambigiöse Struktu-
ren zu akzeptieren fasst Hofstede in einem Unsicherheitsvermeidungs-Index 
(UAI – uncertainty avoidance index) zusammen: demnach steigt bei hohen 
UAI-Werten in einer Gesellschaft die Nachfrage nach einem ausgeklügelten 
und umfassenden Rechtssystem, nach einer Fachkultur, die z.B. in Verwal-
tungskontexten eher auf Spezialisten, denn auf generalistische Amtsträger 
setzt. 

Tabelle 2 liefert einen Überblick der ermittelten Ausprägungen. So unter-
scheidet sich das Bedürfnis nach kollektiven Strukturen etwa in Spanien, 
Griechenland und Portugal auffallend von der traditionell individualistisch 
geprägten Kultur Großbritanniens. Auch das als zentralistisch und unteilbar 
konzipierte französische Staatsverständnis scheint in der Dimension Machtge-

                                           
7 Grundlage war die Befragung in 19 Ländern von annähernd 100.000 Mitarbeitern 

des IBM-Konzerns (1967-72). Einer der wesentlichen Kritikpunkte war denn auch, 
dass durch die Ergebnisse nur die Unterschiede innerhalb einer Unternehmenskultur 
abgebildet worden seien, nicht aber die zwischen nationalen Kulturen.  
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fälle seine Entsprechung zu finden, wohingegen skandinavische Staaten er-
wartungsgemäß niedrigere Werte aufweisen. In Frankreich sollte eher kon-
formes Verhalten und eine „positivere Einstellung zu Kontrolle“ erwartet 
werden können (Jann 2002: 441). 

Tabelle 2: Kulturelle Clusterbildung (Hofstede-Dimensionen) 

 Individualismus 
(IDV) 

Machtgefälle 
(PDI) 

Maskulinität 
(MAS) 

Vermeidung 
von Unsicher-

heit (UAI) 

Oberes  
Drittel 

UK, NL, IT, BE, 
DK, SE, FR, IR, 

DE 
FR IT, IR, UK, DE, 

GR 
GR, PR, BE, 

FR, ES 

Mittleres 
Drittel ES, GR, PR BE, PR, GR, ES, 

IT BE IT, DE, NL 

Unteres 
Drittel  NL, DE, UK, 

SE, IR, DK 
FR, ES, PR, 
DK, NL, SE 

UK, IR, SE, 
DK 

Quelle: Jann, 2002: 441 Die Staaten sind in kardinaler Reihenfolge gelistet. 

Besonders interessant wird das Ergebnis, wenn man diese Kulturtypen als 
mögliche Erklärungsfaktoren heranzieht (und Verwaltungskulturen als Teil-
elemente von Kulturtypen als unabhängige Variablen begreift (Jann 2002: 
443)): so lässt sich beispielsweise fragen, ob spezifische nationale Kulturen, 
aufnahmefähiger gegenüber Verwaltungsreformen zeigen (Peters 2000)? 

Vergleicht man etwa Großbritannien mit Schweden und Dänemark, fallen 
bis auf den Aspekt Geschlechtergerechtigkeit hohe Ähnlichkeiten auf. Dem-
nach sei es nachvollziehbar, dass sich insbesondere letztere bei der Umset-
zung von ursprünglich angelsächsisch geprägten NPM-Programmen hervor-
getan haben (Jann 2002: 443). Eine dezidiert zuschreibbare Kausallogik be-
gründet das selbstverständlich nicht, aber die kulturelle Dimension eröffnet 
einen weiteren Zugang zum vergleichenden Verständnis von Verwaltungsre-
formen.  

Für Bouckaert gelten denn auch ähnlich geringe Werte für die Indizes 
Machtdistanz und Unsicherheitsvermeidung als notwendige, aber nicht hin-
reichende Bedingungen für erfolgreiche Implementierungen von NPM-
Konzepten (2007: 52). Als zentraler Bestimmungsfaktor, und weitgehend hin-
reichende Bedingung, sollten dagegen individualistische Präferenzen ausge-
prägt sein (ibid.). In Tabelle 3 sind die jeweiligen Werte für Großbritannien, 
Deutschland sowie Dänemark, Schweden und Finnland gesondert aufgeführt. 
Dabei fällt sowohl die Homogenität der skandinavischen Staaten auf, als auch 
die hohe Nachfrage nach Sicherheit im deutschen wie im finnischen Fall.  
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Tabelle 3: Ausprägung der Kulturtypen 

Individualismus ↑ Machtgefälle ↓ Maskulinität ↑ Vermeidung von  
Unsicherheit ↓ 

UK 89  
DK 74  
SE 71 
DE 67 
FI 63 

DK 18  
SE 31 
FI 33 

UK 35 
DE 35 

UK 66 
DE 66 
FI 26  

DK 16 
SE 5 

DK 23 
SE 29 
UK 35  
FI 59 
DE 65 

Quelle: Hofstede, 1984: 77, 122, 158, 190, zitiert nach Bouckaert, 2007: 49. 

Gleichwohl gilt: „… there is no ‚best’ culture for public sector reform. How-
ever, one needs to make the best of the country’s culture to make a successful 
public management reform within each cluster” (Bouckaert 2007: 53, Peters 
2000).  

Inter-organisatorische Ebene – Verwaltungskultur als politische Kultur 

Auf der zweiten Ebene, innerhalb politischer Systeme, rücken Konzepte von 
Verwaltungskultur als administrative Traditionen (Klaus König: „Systemrati-
onalität“) in den Vordergrund und erlauben den typologischen Vergleich von 
Länderclustern. Die Ähnlichkeit und Nähe zu umfassenderen Konzeptionen 
politischer Kultur ist dabei durchaus beabsichtigt. Guy B. Peters unterscheidet 
vier wesentliche „administrative traditions“, die als Erklärungsfaktoren he-
rangezogen werden können und als Gesamtheit von Institutionen und kultu-
rellen Praktiken ihrerseits Erwartungshaltungen über Verhalten bilden (Peters 
2000, vgl. Lippert/Umbach 2005: 62). Eine wesentliche Trennlinie liegt dem-
nach im unterschiedlichen Staatsverständnis der Traditionen, ob dem Staat ei-
ne eigene, transzendente Gestalt zukommt und damit jedwedes, auch Verwal-
tungshandeln durchdringt, oder ob jener lediglich Hoheitseinheiten zur Ver-
fügung stellt, die von der sie beauftragten Gesellschaft letztlich entkoppelt 
sind (Peters 2000).  

In der kontinentaleuropäischen, deutschen Verwaltungskultur (Germanic/ 
organicist) besteht demnach der Staat in zahlreichen Manifestationen und 
folglich verstehen sich auch Staatsbedienstete nicht als „atomistic individual“, 
sondern als „organische“ Mitglieder der Gesellschaft.  

Den Gegenentwurf, eine „stateless society“, liefert das angelsächsische 
Modell (Anglo-Saxon) (Peters 2000). Die Grenze zwischen Staat und Gesell-
schaft ist schärfer gezogen. Für das Rollenverständnis öffentlicher Bedienste-
ter hat dies zur Folge, sich weniger verfassungsrechtlich zu begreifen, als 
vielmehr als funktionaler Spielball wechselnder politisch-administrativer Füh-
rungseliten.  
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Eine zweite kontinentaleuropäische Verwaltungstradition rührt aus Frank-
reichs napoleonischer Vergangenheit (French/Napoleonic). Ähnlich dem 
deutschen Staatsverständnis kommt hier allerdings eine ausgeprägt unitari-
sche und unteilbare Komponente hinzu, die dezentrale Autonomiequellen für 
administrative Akteure weitaus stärker beschneidet. Das napoleonische Erbe 
besteht neben dem hohen Zentralisierungsgrad auch in einer stark hierarchi-
sierten Verwaltungsstruktur (Lippert/Umbach 2005: 63). 

Die vierte Verwaltungskultur, obgleich heterogener als die anderen, etab-
lierte sich schließlich im skandinavischen Raum (Scandinavian), und verbin-
det sowohl angelsächsische als auch kontinentaleuropäische Elemente. Diese 
administrative Tradition ist untrennbar mit der Idee des dortigen universalisti-
schen Wohlfahrtsstaats verknüpft: Weitreichende Umverteilungselemente 
verankerten den Staat als „beyond any simple contract with its population 
[…]“ (Peters 2000), sodass dazugehörige Rechte und Pflichten eine ausge-
prägte Partizipationskultur beförderten.   

Die Erklärungskraft dieser Typologie richtet sich vor allem gegen die vor-
gebrachte Annahme Verwaltungsreformen etwa im Kontext von New Public 
Management müssten langfristig zu einer Konvergenz von Verwaltungshan-
deln führen. Vielmehr dürften Reformvorhaben entlang dieser Traditionen un-
terschiedlich interpretiert und umgesetzt werden. Auf diese Weise wird etwa 
im deutschen Beispiel deutlich, dass aufgrund der Statusorientierung von Be-
amten leistungsorientierte Personalinstrumente (performance-pay) geringeren 
Zuspruch erhalten dürften, als etwa Maßnahmen zur Dezentralisierung von 
Aufgaben.    

Intra-organisatorische Ebene – Verwaltungskultur als 
Problemlösungsverhalten 

Eine ganz andere Betrachtungsebene als die der abstrakten Kulturtypen, bzw. 
administrativer Traditionen als Erklärungsfaktoren verwendet Werner Jann in 
seiner Untersuchung zu staatlichen Programmen (Jann 1983). Ihm geht es 
vielmehr um den Blick auf Verwaltungshandeln und dabei um die Suche nach 
„durchgängigen Merkmalen der Politikinhalte und der Politikdurchführung“. 
Verwaltungskultur auf dieser intra-organisatorischen Ebene bleibt zwar im-
mer noch der Untersuchungsgegenstand, aber im Fokus steht nunmehr die ge-
samte Problemlösungsfähigkeit von Verwaltungseinheiten angesichts konkre-
ter Herausforderungen in einem spezifischen Politikfeld. Ausgehend von un-
terschiedlichen Bewältigungsstrategien zur Bekämpfung von Jugendarbeitslo-
sigkeit und Drogenmissbrauchs, untersuchte Jann das spezifische administra-
tive Handeln in Großbritannien, Schweden und Deutschland. Die so aufge-
fasste Verwaltungskultur i.w.S. umschloss das gesamte „Problemlösungsver-
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halten und Verfahrensweisen des Verwaltungshandelns“. Die Ergebnisse 
zeigten typologische Unterschiede, die Jann als flexible Verhandlungskultur 
für Großbritannien, als kooperative Kontaktkultur im Falle Schwedens und als 
formalisierte Regelungskultur für Deutschland bezeichnete. 

Das britische administrative Handeln war insofern durch Flexibilität ge-
kennzeichnet, als „politische Programme und ihre Durchführung als zeitliche, 
regionale, sachliche und organisatorische ad-hoc Lösungen charakterisiert“ 
wurden (Jann 2002: 442). Im Vergleich zu den beiden anderen Fallstudien 
zeigte sich ein geringer Formalisierungsgrad zwischen Organisationen und 
den darin tätigen Personen. 

Der kooperative Formulierung und Durchführung administrativer Aufga-
ben in Schweden war hingegen gekennzeichnet durch „Kooperation, Über-
schaubarkeit, Offenheit und Konsens“ (ibid.: 443). Im Kern zielte folglich die 
Gesamtheit des Verwaltungshandelns darauf ab, „unterschiedliche und meist 
widersprüchliche Bedürfnisse und Interessen auszugleichen“ (ibid.: 445). 
Dieses Ergebnis ergänzt die allgemeinen Aussagen Hofstedes insofern, als 
etwa die hohe Präferenz für konsensuale Lösungen den ausgeprägt niedrigen 
Maskulinitätswert (siehe Tab. 3) widerspiegelt. 

Schließlich zeigte sich für Deutschland die Ausbildung einer stark forma-
lisierten Regelungskultur. Politikformulierung sowie -durchführung sind 
demnach gekennzeichnet durch einen hohen Grad an Fragmentierung und 
komplizierte Strukturen. Zwar erschwert der föderative Staatsaufbau (und die 
damit verknüpfte fragmentierte Aufgabenzuweisung) den zwischenstaatlichen 
Vergleich, doch auch dieser Befund lässt sich hinsichtlich des hohen Sicher-
heitsbedürfnisses in den oben gezeigten Daten nachvollziehen.  

Allerdings bietet der pragmatische und programmorientierte Ansatz Janns 
die Gefahr, „eigentlich nur bestimmte ‘Regierungsstrukturen’ [zu erfassen], in 
denen Politik und Verwaltung deutlich ineinander übergehen.“ (Fisch 2000: 
311, Hervorh. im Orig.) 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sowohl Hofstedes Kulturty-
pen, als auch administrative Traditionen sowie Janns Typen des Problemlö-
sungsverhaltens letztlich eine nationalstaatliche Perspektive beibehalten. Die 
Erklärungskraft dieser Modelle erscheint durch diese Perspektivwahl aber in-
sofern eingeschränkt, als es die Abgrenzung zwischen Regierungs- und Ver-
waltungshandeln erschwert und wahrscheinliche Heterogenitäten innerhalb 
der untersuchten Gebietskörperschaften ausblendet (Argyriades 2006: 284). 
Hilfreich scheint daher nicht nur der Fokus auf eine möglichst enge Akteurs-
führung des Verwaltungskulturbegriffs, als „Organisationskultur“ (VK II), 
sondern auch eine Abkehr vom Territorialgedanken hin zu einer funktionalis-
tischen Sichtweise, die zunächst idealtypisch zwischen bürokratischen und 
manageriellen Rollenmustern und Orientierungen unterscheidet. 
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IV.  Ein zivilgesellschaftliches Modell? 

Wie ließe sich nun ein zivilgesellschaftliches Modell, eine zivilgesellschaftli-
che Verwaltungskultur denken, in Anlehnung und im Kontrast zu bestehenden 
Konzepten? Die Verlagerung vom Territorialprinzip auf eine funktionale Be-
trachtungsweise ist sicherlich hilfreich8, denn wenn die Unterschiede der 
Staatsauffassung (und damit der Trennlinie zwischen Staat und Gesellschaft) 
so groß sind, wie es die Forschung zur politischen Kultur nahelegt, dann än-
dert dies auch das Verständnis einer sich im (oder eben außerhalb dessen) po-
litischen System etablierenden Zivilgesellschaft.  

Verwaltungskultur im weiteren Sinne zielte bei Jann (2000, 2002) auf 
Problemlösungskompetenz und steht damit in enger Beziehung zur Blickrich-
tung des New Public Management und einer auf Wirtschaftlichkeit gemünz-
ten Herangehensweise.  

Zivilgesellschaftliche Akteure erweitern allerdings das Aufgabenspektrum 
des Verwaltungshandelns. Neben die effiziente und effektive Problemlösung 
tritt eine bessere Einbindung nichtstaatlicher, kollektiver Akteure und damit 
ein neues Ziel: zusätzliche Legitimationssicherung.  

Eine solchermaßen gedachte Verwaltungskultur öffnet sich zivilgesell-
schaftlichen Herausforderungen und sucht die Frage zu beantworten, welche 
Orientierungen zusätzlich zu bürokratischen und manageriellen notwendig 
wären? Anders formuliert geht es dann nicht länger nur um eine unabhängige 
Variable, sondern auch um die Hinwendung zu einer „öffentlichen corporate 
culture“, ähnlich einer normativen Theorie (mittels präskriptiver „Richtig-
keitsmodelle“ 9).  

Die Plausibilisierung eines auf zivilgesellschaftliche Akteure ausgerichte-
ten Rollenverständnisses der Verwaltung folgt analog zu den Begründungsli-
nien angesichts der Einführung von NPM-Elementen, also der Suche nach 
dem auslösenden Problemdruck. Wodurch ließe sich eine solche Neuorientie-
rung des Selbstverständnisses des Verwaltungshandelns begründen? Das zent-
rale Problem liegt in der Gefahr erodierender Steuerungsfähigkeit durch die 
Zunahme an nichtstaatlichen Akteuren und Netzwerken. Zwar steigt dadurch 
potenziell die Input-Legitimität des Verwaltungshandelns, aber zugleich be-
steht angesichts staatlicher Rückzugsstrategien die Gefahr einer „Demokrati-
sierung der Machtlosigkeit“ (Bogumil et al. 2006: 14). 

Das Analogon zum auf Effizienzsteigerung und Kostensenkung ausgerich-
teten manageriellen Modell könnte folglich in einer Verbreiterung der Legi-

                                           
8 Vgl. König dieser Band.  

9 Vgl. König dieser Band. 
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timationsgrundlage liegen. Bildlich gesprochen kommt zur (mutmaßlichen) 
besseren Lösung bekannter Probleme (NPM) das bessere Erkennen von Prob-
lemlagen und damit latenten gesellschaftlichen „Steuerungsbedürfnissen“ 
hinzu (zivilgesellschaftliche Orientierung). 

Begreift man Verwaltungskultur zunächst und vor allem als Orientie-
rungmuster, als ungeschriebenes Regelsystem (siehe oben VK II), dann wird 
deutlich, dass es bei einer solchermaßen zivilgesellschaftlichen Orientierung 
um kein eigenständiges „zivilgesellschaftliches Modell“ gehen kann, sondern 
vielmehr um eine Weitung, des zu adressierenden Akteurkreises, den Han-
delnde in der Verwaltung zu berücksichtigen haben. Denn auch bei erweiter-
ter Partizipation bleibt die „neue Bürger-Verwaltungs-Beziehung die zwi-
schen Kunden und Dienstleistern“ (Bogumil et al. 2006: 15). Zugleich leben 
„Zivilgesellschaftlichkeit und effektives und effizientes Management nicht im 
Zustand prästabilisierter Harmonie“ (König 2007: 16). 

Eine solche Berücksichtigung zivilgesellschaftlicher Akteure und Beteili-
gungsstrukturen führt in der Konsequenz zu spezifischen Herausforderungen 
für das organisationale Rollen- und Selbstverständnis und wirkt damit hand-
lungsleitend.  

Eine Gegenüberstellung von Orientierungen und Rollenbildern des büro-
kratischen und des manageriellen Modells liefern Blanke und Schridde 
(2001). Die bekannte Dichotomie zwischen einer bürokratischen und einer 
manageriellen Verwaltungskultur kann um die Ausrichtung auf zivilgesell-
schaftliche Aspekte erweitert werden (siehe Tabelle 4). Neben die bekannte 
Abkehr vom Bürger als Adressat der Macht hin zu einem partnerschaftlichen 
Verständnis, tritt nun die des Bürgers als „Impulsgeber“. Verbreiterung der 
Legitimation und Sicherung bürgerschaftlicher Teilhabe sind zusätzliche, über 
die effiziente Leistungserbringung, der auf Wirtschaftlichkeit getrimmten Re-
formansätze hinausreichende Funktionen einer zivilgesellschaftlich-respon-
siven Verwaltungsorientierung:  
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Tabelle 4: Orientierungen in der öffentlichen Verwaltung  

Bürokratisches Modell Managerielles Modell 

 Wirtschaftlichkeits-
Orientierung  

Zivilgesellschaftliche  
Orientierung 

Stetigkeit/Präzision/ 
Berechenbarkeit 

Phantasie / Innovation / 
Wandel Phantasie, Partizipation 

Gehorsam gegenüber dem 
Dienstherrn Bürger– und Kundennähe Bürger- und Kundennähe 

Bürger als „Machtadressat“ Bürger als „Partner“ Bürger als „Impulsgeber“ 

Rechtsanwendung / Verfahren Leistung / Ergebnisse Teilhabe / Legitimation 

Hierarchie / Arbeitszerlegung Dezentrale  
Selbstverantwortung Dezentrale Selbststeuerung 

Fach- und Dienstwissen Problemlösungskompetenz Legitimationssicherung 

Aufstiegsleiter / Beförderung Flexibilität / Mobilität Flexibilität / Mobilität 

Sicherheit / Fürsorge des Am-
tes 

Risiko / Leistungsbewer-
tung 

Sicherheit /  
Autonomieschonung 

„fachmäßige“ Schulung  
(Weber) Kreatives Lernen Suche nach Bedürfnissen 

Standardisierung von  
Abläufen 

Situationsgerechte  
Differenzierung Differenzierung als „Leitbild“

Haushaltsvollzug Kostentransparenz Entscheidungstransparenz 

Korrekter Ressourcen-
verbrauch Aufwand-Ertragsrechnung Aufwand-Ertragsrechnung 

Gleichförmigkeit von  
Produkten Verbesserung von Qualität Breitere Entscheidungs-

grundlage 

Rechtmäßigkeit Wirkung „Diversity“ und  
Interessenausgleich 

„Selbstbestätigung“, interne 
Kontrolle 

Evaluation /  

externe Kritik im  
Wettbewerb 

Aufbau von Sozialkapital 

Quelle: Blanke/Schridde, 2001a: 2, 2001b und eig. Darstellung. S. a. Blan-
ke, dieser Band, S. 71. 

Das Versprechen der Kostentransparenz und Qualitätsverbesserung öffentli-
cher Dienstleistungen durch den Einsatz betriebswirtschaftlicher Elemente, 
wird ergänzt um die Stärkung eines auf Interessenausgleich und auf Entschei-
dungstransparenz gerichteten Rollenverständnisses. Letztere erhöht die Input-
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Legitimät administrativen Handelns bereits durch ihren prozeduralen Nutzen 
(Frey/Benz/Stutzer 2004). 
Deutlich wird allerdings auch in dieser Gegenüberstellung die Verquickung 
von beobachtbaren Verhaltensweisen und ihren zugrundeliegenden Codizes 
mit normativ angeleiteter Aufgabenerfüllung. Hinzu kommt, aus der Perspek-
tive einer organisationalen Veränderungsstrategie, eines umfassenden Change 
Managements können solcherlei Orientierungen nur begrenzt beeinflusst wer-
den. Blanke und Schridde weisen darauf hin, dass Reformen der Verwaltung, 
auch die Veränderung von Verwaltungskultur ergeben, diese aber nicht durch 
einen „Umschulungsprozess“ vermittelt werden könne. Vielmehr gelte es, 
z.B. durch den Einsatz von Leitbildern10, Mitarbeiter zu einer aktiven Ausei-
nandersetzung mit gewünschten Veränderungszielen zu bewegen (Blan-
ke/Schridde 2001: 2).  

V.  Schlussfolgerungen für das Untersuchungsfeld 

Verwaltungskultur(en) scheint nach wie vor ein definitorisch umkämpftes 
Forschungsgebiet zu sein, zumal es die unterschiedlichen Zugänge der Ver-
waltungswissenschaft insgesamt widerspiegelt. Normative Lesarten stehen 
neben empirischen, territoriale neben funktionalen und umfassende neben ak-
teursbezogenen. 

Strittig ist nach wie vor der tatsächliche Gehalt, der sich den vorhandenen 
empirischen Untersuchungen zuschreiben lässt, gerade und zumal National-
staaten als Untersuchungseinheit disparate Gebilde sind (vgl. Fisch 2000). Ein 
weiteres methodisches Problem liegt im Faktor Zeit und ob und inwiefern 
sich Verwaltungskulturen verändern. Hofstedes empirische Grundlagen liegen 
inzwischen Jahrzehnte zurück, bezogen sich lediglich auf Vertreter der „west-
lichen“ Welt, werden aber trotz Vorbehalte weiterhin forschungsleitend ver-
wendet (z.B. Bouckaert 2007).  

Einen anderen Weg beschreiten jüngere Forschungsarbeiten zum Europäi-
schen Verwaltungsraum mit der Fragestellung, inwiefern die Europäische In-
tegration ihrerseits innerhalb des europäischen Beamtentums eine eigenstän-
dige Verwaltungskultur entstehen lässt. So schlägt z.B. Jann die Einführung 
von Eurobarometerdaten für EU-Bedienstete vor (Jann 2002: 442). 

Doch selbst auf nationalstaatlicher Betrachtungsebene ist eine Verknüp-
fung mit der Analyse zivilgesellschaftlicher Strukturen denkbar: Wirkungs-

                                           
10 Z.B. „Aktivierender Staat“, vgl. Blanke, dieser Band, Blanke/Schridde, 2001a,b und 

Schridde, 2004. 
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weisen zivilgesellschaftlicher Einflussnahme und Organisation11 ließen sich 
entlang der Grenzen vermuteter Cluster untersuchen. Bis dato scheint es we-
nig Anknüpfungspunkte zwischen vergleichender Verwaltungsforschung und 
Analysen des Dritten Sektors, bzw. bürgerschaftlichem Engagement zu ge-
ben.  

Der hier vertretene Ansatz folgt hingegen in einem funktionalen Ver-
ständnis der Dichotomie zwischen bürokratischer und managerieller Verwal-
tungsorientierung: Während im Reformkalkül des NPM, bzw. in der deut-
schen Variante des Neuen Steuerungsmodells, Kostentransparenz und –
senkung im Zentrum stehen, lässt sich die Interaktion mit zivilgesellschaftli-
chen Akteuren als neue Herausforderung auffassen. Dann wäre zu fragen, ob 
bei Veränderungsprozessen, wie sie etwa mit Leitbildern angestoßen werden 
sollen, ähnlich Komplementaritäts- bzw. Abstoßungseffekte auftreten wie bei 
der Einführung von NPM-geleiteten Reformvorhaben (Hajnal 2004)?  

Für letztere gilt etwa modernes Personalmanagement als essentiell (GfP – 
Gesellschaft für Programmforschung 2009). Eine zivilgesellschaftliche Er-
weiterung der manageriellen Verwaltungsorientierung dürfte den Komplexi-
tätsgrad weiter erhöhen. 

Dennoch kann eine solche Weitung des Akteurs- und Aufgabenkreises für 
Verwaltungshandeln, verstanden als „branchenbezogener Umbau“ (Bogu-
mil/Jann/Nullmeier 2006: 11) zu einem umfassend gedachten Public Value 
Management (Talbot 2009) gehören. Der dabei gewonnene „value“ erschöpft 
sich nicht allein in der Absicherung und Gewährleistung öffentlicher Da-
seinsvorsorge, sondern erstreckt sich auf ein Rollenverständnis innerhalb öf-
fentlicher Verwaltung, welches zivilgesellschaftliche Akteure als partizipative 
Impulsgestalter erachtet.  

Als Wermutstropfen bleibt allein die schwierige Fassbarkeit, denn das 
zentrale Qualitätskriterium im manageriellen Modell, der Kostenfaktor kann 
nicht adäquat auf diese erweiterte Aufgabenstellung übertragen werden. 

                                           
11 Vgl. Zimmer dieser Band. 
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Erzählungen zum aktivierenden Staat 

Bernhard Blanke٭

„Die Funktion des Staates besteht in der selbständigen Organi-
sation und Aktivierung des gebietsgesellschaftlichen Zusam-
menwirkens“ (Hermann Heller, Staatslehre 1934) 

Zugänge  

Um die „theoretischen Aspekte einer zivilgesellschaftlichen Verwaltungskul-
tur“ auf den Aktivierenden Staat zu beziehen, versuche ich, in einer Mischung 
aus biographischen und historiographischen Zugängen die eher implizite 
„Theorie“ dieses Leitbildes in seiner Genese und seiner weiterer Entwicklung 
sowie Differenzierung bis zu seinem Verschwinden aus der Politik darzustel-
len. Den Begriff „Erzählungen“ wähle ich aus verschiedenen Gründen: 

Erstens aus der persönlichen Sicht des Miterfinders des AS, denn 
man wird sehen, dass in dem spezifischen Kontext, aus dem das 
Leitbild entstanden ist, meine Arbeit daran zwar auch am Schreib-
tisch erfolgte, die Idee selbst jedoch „im Feld“ der aktiven Beteili-
gung am politischen Geschäft in stark persönlich geprägter Koope-
ration gewachsen ist. Mintzbergs Konzept der „emergent strategy“ 
ist dabei als Hintergrundfolie immer mitzudenken (und sehr hilf-
reich). Es stellen sich klassische politikwissenschaftliche Fragen: 
wann, wer, was, warum, wie und für wen? In Anlehnung an rationa-
le Theorien der politischen Entscheidung (March/Olson; Kingdon; 
vgl. Rüb 2008) und institutionalistische Theorien der „Ideenpolitik“ 
(P. A. Hall 1997) versuche ich, „Meilensteine“ der Entwicklung zu 
skizzieren; dies erfolgt nicht unbedingt chronologisch und auch 
nicht vollständig, sondern mit der Technik der Bildung von Vignet-
ten entscheidender Situationen (wobei der Zeitraum auf die Amts-
zeit der rot-grünen Bundesregierung begrenzt bleibt; vgl. zu einer 
ausführlichen Methodik: Barzelay 2001). 

                                           
 ,Für Unterstützung bei dieser „Erinnerungsarbeit“ danke ich Wolfram Lamping  ٭

Henning Schridde, Marc Beer und Maren Kellermann. 
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Zweitens kann in Anlehnung an das Konzept des „narrativen Wissens“ 
(Schreyögg/Geiger 2003) angedeutet werden, dass sich das Leitbild grund-
sätzlich in vielen separierten Diskursen in Staat, Verwaltung, Politik und Wis-
senschaft verbreitet (weiter erzählt wurde) und teilweise festgesetzt hat, ja so-
gar einen Mythos erzeugte. Es gilt heute bei manchem Autor als gesichert, 
dass in der rot-grünen Koalition im Bund die Ideen des „Aktivierenden Staa-
tes“ die Reform des Öffentlichen Sektors und andere Reformen wirkmächtig 
beeinflusst hätten. Dabei blieb aus meiner Sicht der „Aktivierende Staat“ 
grundsätzlich polyvalent und letztlich unvollendet. Zahlreiche Autoren haben 
an der konzeptionellen Ausarbeitung, Differenzierung und Kritik des Leitbil-
des in unterschiedlichen Politikfeldern und Reformprogrammen gearbeitet 
(vgl. Behrens u.a. 2005). Anfang der 2000er Jahre geschah dies unter der An-
nahme, dass sich ein neues internationales Paradigma einer modernisierten 
Sozialdemokratie („Dritter Weg“, vgl. Giddens 1999; Merkel 2001) heraus-
bilden würde (was nicht geschah1). Insoweit sind viele distinkte Erzählungen 
zum „Aktivierenden Staat“ im Umlauf, auf die ich jedoch nur kursorisch ein-
gehen kann. Ich erlaube mir, hier meine eigene „idiosyncrasy“ zu pflegen. 

Metaphern und Leitbilder 

1994 setzten zwei deutsche Politikwissenschaftler in einem kurzen, als „Inter-
vention“ bezeichneten, Aufruf dem damals neuen Leitbild der Bundesregie-
rung „Schlanker Staat“ ein anderes Leitbild „Neuer Staat“ und eine provokan-
te These entgegen: 

„Die konservative Strategie verordnet dem Staat eine ‚Abmage-
rungskur‘, um die Bürger zu entlasten. ‚Fitnesstraining‘ zur Akti-
vierung der Gesellschaft lautet dagegen die progressive Antwort“ 
(von Bandemer/Blanke 1994). 

                                           
1 Im Kreis sozialdemokratischer Regierungen, die sich als „Progressives“ auf mehre-

ren Gipfeln ab den späten 1990er Jahren mit der Erneuerung der Sozialdemokratie 
befassten, dominierte am Anfang die skandinavische Linie, hatte Deutschland einen 
kurzen Höhepunkt mit der Berliner Konferenz 2000 (Schröder 2002), setzte sich spä-
ter aber (auf der Londoner Konferenz mit Bill Clinton und Tony Blair) die angloame-
rikanische Linie durch. Gerhard Schröder war nicht sonderlich begeistert von der 
überlegenen Marketingstrategie Peter Mandelsons und seines Gurus Tony Giddens, 
und blieb der Budapester Konferenz fern. Einige Aufmerksamkeit erzielte der „ensu-
ring state“ (eine Übersetzung des „Gewährleistungsstaates“) und die Konzentration 
auf die „Public Services“. 
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Die neun Seiten umfassende Schrift sollte eine nicht vorhergesehene Wirkung 
haben, obwohl sie zunächst nur die Metapher von der „Aktivierung der Ge-
sellschaft“ kreierte. Diese wurde ein Jahr später in einem Aufsatz eines um 
zwei Wissenschaftler (Hilbert/Schmid) erweiterten Autorenteams zur Meta-
pher des „Aktivierenden Staates“ umgeprägt (von Bandemer u.a. 1995) und 
kam rasch in den Umlauf; sie wurde – wie es im Englischen so prägnant heißt 
– zur currency in einem Jahrzehnt Reformdiskurs in der Bundesrepublik.2 
Zum Ende der Amtszeit von Gerhard Schröder hatte sie jegliche Überzeu-
gungskraft verloren.3  

Allerdings erscheint mir – als einem der ‚Erfinder‘ der Metapher – aus 
heutiger Sicht Schröder als ein überzeugter Protagonist des Konzeptes, wenn-
gleich eher in seinem Habitus als in seinen Worten. Ministerpräsidenten und 
Bundeskanzler lassen ihre programmatischen Reden von Vertrauten verfas-
sen, und Schröder – bei dem immer das gesprochene Wort galt – hatte gewis-
se Probleme mit dem Begriff „Aktivierung“. Und er stand nicht alleine. Die 
Metapher regt nämlich zum Widerspruch an, worauf ich später näher einge-
hen werde. Sucht man deshalb nach Spuren der Metapher im Programm der 
rot-grünen Bundesregierung, wird man schnell zum Bundesinnenministerium 

                                           
2 Ein schönes – nicht aus Eitelkeit erwähntes – Beispiel ist der Eingang der Metapher 

in die Programmatik des DGB und der Hans-Böckler-Stiftung im Jahre 1997, von der 
aus sie im Leitbild des „aktivierenden Sozialstaates“ ihrerseits neue Kreise zog. Da-
bei soll hier darauf hingewiesen werden, dass auch die Grundvorstellung einer „neu-
en Verantwortungsverteilung“ in der Hauszeitschrift Soziale Sicherheit des DGB 
1995 aus ‚niedersächsischer‘ Sicht erstmalig vorgetragen wurde (Blanke/von Bande-
mer 2005). 

 Später hat dann eine Linie des ‚nordrhein-westfälischen‘ streams (siehe dazu weiter 
unten) des Diskurses im Sinne der „Pfadbildung“ (und des increasing returns (Brian 
Arthur)) dem Publikum nahegelegt, die Aufnahme des „Aktivierenden Staates“ 
durch die Bundesregierung stehe in dieser Linie (Mezger/West 2000: 7ff). In dieser 
Zeit hatte der aktivierende Staat viele Väter und Mütter und sollte auch nicht urhe-
berrechtlich geschützt werden. Nur zerfiel diese paradigmatic community wieder 
rasch in ihre fachspezifischen und länger bestehenden ‚ideologischen‘ Traditionen, 
wozu Konkurrenzverhalten um Macht und Reputation erheblich beigetragen hat. 

3 2004/2005 kam noch einmal Bewegung beim BMI in die Diskussion, dieses Mal un-
ter dem Einfluss der Bertelsmann-Stiftung, die mehr und mehr die Meinungsführer-
schaft im Reformdiskurs übernahm. Das BMI startete mit einem neuen Leitbild „Der 
Staat der Zukunft“  
(http://www.verwaltung-
innovativ.de/cln_110/nn_684950/DE/Presse/Reden/RedenArchiv/ 
2006/20060130__moderner__staat__verwaltungskultur__im__wandel.html). Eine 
Bürgerbefragung (die wir leider nicht durchführen durften) von tns.emnid (Septem-
ber 2005) trug hohe Ansprüche vor, brachte aber nur magere Ergebnisse und landete 
in paradoxen Interpretationen. 

http://www.verwaltung-innovativ.de/cln_110/nn_684950/DE/Presse/Reden/RedenArchiv/ 2006/20060130__moderner__staat__verwaltungskultur__im__wandel.html
http://www.verwaltung-innovativ.de/cln_110/nn_684950/DE/Presse/Reden/RedenArchiv/ 2006/20060130__moderner__staat__verwaltungskultur__im__wandel.html
http://www.verwaltung-innovativ.de/cln_110/nn_684950/DE/Presse/Reden/RedenArchiv/ 2006/20060130__moderner__staat__verwaltungskultur__im__wandel.html
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und seinem 1999 verkündeten Programm „Moderner Staat - Moderne Verwal-
tung“ gelangen. Aus dem „aktivierenden Staat“ war letztlich der „moderne 
Staat“ geworden, obwohl das Leitbild weiter gepflegt wurde (BMI 1999: 2). 
Und am Ende der rot-grünen Regierung lautete das Leitbild „Innovative Ver-
waltung“.  

Doch zurück zu Schröder: 1995 erschien in dem erwähnten Sammelband 
(Behrens u.a. 1995) der Abdruck einer Rede, die er als Ministerpräsident Nie-
dersachsens vor dem Industrieclub in Frankfurt zum Thema: „Der aktivieren-
de Staat aus der Sicht der Politik“ gehalten hatte. Der Text entstammt dem 
Umkreis aus dem o.g. Autorenteam und Schröders damaligem persönlichem 
Berater, Heinz Thörmer, der maßgeblich zur Verbreitung des Leitbildes bei-
getragen hat.4 Auf diesem ersten „Pfad“ bewegten sich eine Reihe von halb-
amtlichen Verlautbarungen, in denen bis zur Bundestagswahl 1998 die Meta-
pher zum Leitbild ausgearbeitet wurde. Zwei dominante „streams“ (im Sinne 
von Kingdon) sind hierbei zu unterscheiden: der niedersächsische Weg zur 
Staatsmodernisierung und Verwaltungsreform einerseits und der (vor allem 
im Dreieck Bochum-Düsseldorf-Gelsenkirchen vorangetriebene) nordrhein-
westfälische, sozialökonomisch fundierte Modernisierungsdiskurs anderer-
seits. Zwar gab es intensive Diskussionen und Kooperationen auf der wissen-
schaftlichen Ebene,5 aber die politischen Protagonisten standen in jener Phase, 
d.h. schon bei der Vorbereitung der Bundestagswahl 1998, in Konkurrenzbe-
ziehungen. Sie waren (oder sind es meistens noch) Sozialdemokraten, die man 
international als centre-left klassifiziert, und die sich an Bill Clintons New 
Democrats und spätestens seit 1997 an Tony Blairs New Labour orientierten. 
Und sie waren am Vorabend des sozialdemokratischen Wahlkampfes 1997/98 
in der SPD keineswegs in einer Mehrheitsposition (man erinnere sich an die 
Troika mit Scharping und Lafontaine): Erst mit dem fulminanten Wahlsieg 
Gerhard Schröders in Niedersachsen und seiner hieraus erwachsenen Kanz-
lerkandidatur war auch der Weg frei für den „Aktivierenden Staat“ als Leit-
bild einer neuen Regierung, zunächst in Hannover und dann in Bonn/Berlin 
mit der rot-grünen Koalition. 
                                           
4 Mit Heinz Thörmer schrieb ich 1997/98 einen Aufsatz „Sozialdemokratische Re-

formpolitik im „aktivierenden Staat“ (1998), der vor seiner Veröffentlichung schon 
in „der Politik“ zirkulierte und in einer englischen Fassung (www.isps-
online.de/akstaat/index.html) auch in die Kontakte zu New Labour eingespielt wur-
de. Allerdings war der Einfluss aus Niedersachsen dort schwach. Heinz starb überra-
schend am 15.10.2006 und ich möchte ihm, dem Jüngeren, diesen Aufsatz besonders 
widmen. 

5 Zu verweisen ist u.a. auf die Bücher zum „Aktivierenden Staat“ in der HBS-Reihe 
„Modernisierung des öffentlichen Sektors“ und auf die Expertise „Sozialstaat im 
Wandel“, die für das Düsseldorfer Sozialministerium gemeinsam erarbeitet und auf 
einem Kongress vorgestellt und diskutiert wurde. 
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Ideas + Interests + Institutions = Ideology? 

In seiner niedersächsischen Regierungserklärung 1998 stellte Schröder das 
Leitbild des „Aktivierenden Staates in einer aktiven Gesellschaft“ vor, 
sehr zur Überraschung sowohl der Opposition und der Öffentlichkeit, als auch 
von Teilen seiner eigenen Partei. Diese Formulierung entstammt einer am 
22.7.1997 beschlossenen Kabinettsvorlage des nds. Innenministeriums, die ih-
rerseits auf den Bericht der Arbeitsgruppe Aufgabenkritik bei der niedersäch-
sischen Staatskanzlei vom Februar 19976 zurückging.  

Wie kam es zu diesem Leitbild? Eine halbprivate, halbamtliche oder im 
Wahlkampf benutzte Metapher ist durchaus unverbindlich und der Gefahr des 
Verschleißes ausgesetzt. Wird sie durch Regierungsbeschluss und eine Regie-
rungserklärung zum Leitbild einer als Modernisierungsstrategie angesehe-
nen Programmatik, verändert sich ihr Charakter:  
1. In Anlehnung an Karl Mannheim (der hierin mit Lenin übereinstimmte) 

würde ich von Ideologie sprechen: einem handlungsleitenden, systemati-
sierten (möglicherweise im Sinne von Freud rationalisierten) Denkge-
bäude, das durchaus einen „Sinn“ transportiert und deshalb zur strategi-
schen Orientierung politisch handelnder Akteure (Individuen und Orga-
nisationen) in größeren politischen Kontexten dient. 

2. Mit dem aufkommenden Modernisierungsdiskurs und entsprechender 
Praktiken in Staat und Verwaltung wurden solche Ideologien zu Leitbil-
dern transformiert und „institutionalisiert“. Diesem Prozess der Instituti-
onalisierung geht eine große und weite Verbreitung (auch in Zitations-
netzwerken) voraus (Tolbert/Zucker 1996; Vogel 2009). Festmachen 
lässt sich der Grad der Institutionalisierung unter anderem an einer quasi 
verselbständigten Wiederholung sowohl des Leitwortes (Aktivierung) als 
auch an einem selbstreferentiellen Diskurs, der oft unabhängig von tat-
sächlichen Praktiken abläuft: „talk and action“ (Brunsson 2002) müssen 
– vor allem in der politischen Kommunikation – keineswegs kongruent 
sein.  

3. Nach der rationalistischen Lehre von Leitbildern, wie sie häufig im Kon-
text des New Public Management vertreten wird, werden an sie hohe 

                                           
6 Die AG Aufgabenkritik bei der Staatskanzlei wurde im Mai 1996 in der zweiten nds. 

Regierungszeit Schröders (mit absoluter Mehrheit) als verwaltungsinterner „think 
tank“ unter der Leitung von Heinz Thörmer gegründet und erarbeitete verschiedene 
Berichte zur Staatsmodernisierung, die weit rezipiert wurden. In diesem Umkreis 
entwickelte ich auch mit Kollegen zusammen die Idee, ein Handbuch zur Verwal-
tungsreform zu organisieren, weil uns deutlich wurde, dass etwas Babylonisches die 
Diskussion bestimmte (siehe Blanke u.a. 1998, 2001, 2005).  
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„logische“ Anforderungen gestellt. Es wird erwartet, dass sich aus wirk-
samen Leitbildern konsistente Handlungen ableiten lassen (vgl. Wewer 
1998; Jann 2002). Auch viele als Experten beratende Wissenschaftler 
unterstellen „der Politik“ ein hohes Maß an Rationalität (das diese aller-
dings nicht aufweisen kann). Insoweit wird erwartet, dass theoretisch be-
gründete und empirisch untermauerte Expertisen der Sache nach auch 
von den Entscheidern ‚befolgt’ werden können – oder gar sollen (kritisch 
hierzu Mayntz 2009). Abweichungen vom „Pfad der Vernunft“ werden 
dann häufig Interessenklüngeln oder der Parteipolitik zugeschrieben.  

4. Mir (und anderen) erscheint jedoch in Übereinstimmung mit pragmati-
schen Autoren (z.B. Lindblom 1965; Sabel 2001; vgl. auch Schubert 
2003) und Organisationswissenschaftlern (H. A. Simon; F.B. Simon) das 
Konzept der bounded rationality am fruchtbarsten. Leitbilder werden 
ebenso wie Metaphern verwendet, „um Abstraktes zu konkretisieren: 
Zeit, Emotionen, das Leben, komplexe Institutionen werden…gefasst, 
weil sie sonst so schlecht greifbar sind […]. Wir konzeptualisieren Insti-
tutionen gerne als Personen“ (Hans-Jörg Schmid 2009: 22), wie z.B. 
„den Staat“ (vgl. auch Schuppert 2009: 45 ff.). 

Im politischen Prozess werden jedoch massive Zielkonflikte von unterschied-
lichen Akteuren thematisiert und jedes Leitbild birgt deshalb Spannungsli-
nien verschiedener Zieldimensionen in sich, 

„deren simultane Verfolgung nur im Sinne eines Optimierungspro-
zesses möglich ist, bei dem immer wieder einzelne Ziele zugunsten 
anderer zurückgestellt werden (müssen), sich diese jedoch im Zeit-
verlauf ausgleichen sollen“ (Blanke/Schridde 2000). 

Das Leitbild des „Aktivierenden Staates“ ist in einer konkreten politischen Si-
tuation (vgl. Schridde 2005a), nämlich in einer kritischen Phase der Verwal-
tungsreform in Niedersachsen und in der Vorbereitung des politischen Füh-
rungspersonals auf die Landtagswahl 1998 emergent (Mintzberg) weiterent-
wickelt worden, weil solche Konflikte und Spannungslinien in einer strate-
gisch entscheidenden – und wahrscheinlich durchaus paradigmatischen – 
Debatte zu Tage getreten waren. 

Bei einem clash of interests zwischen Fachbeamten des für die Verwal-
tungsreform zuständigen Innenministeriums, dem Regierungssprecher (und 
Redenschreiber) Schröders und der AG Aufgabenkritik (mit meiner beraten-
den Beteiligung) geriet die Debatte in eine Zwickmühle. Es ging um das 
Thema Reduktion der Staatsausgaben und -aufgaben: 

− die eine Seite trug vor, dass die reine Binnenmodernisierung an ihre 
Grenzen geraten sei und dem Bürger im Wahlkampf reiner Wein einge-
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schenkt werden müsse, insbesondere bezüglich der dramatischen Lage 
des Landeshaushaltes (eher Idee “Schlanker Staat“); 

− die andere Seite reagierte empört: „der Gerd kann doch im Wahlkampf 
den Bürgern keine Sparpolitik verkaufen! Das ist doch politischer 
Selbstmord“ (eher Idee „Stimmenkauf im Wohlfahrtsstaat“); 

− aufgrund der Vorarbeiten in der AG Aufgabenkritik (1997) stellte ich (in 
meiner Rolle als neutraler Wissenschaftler) die simple Frage, woher „die 
Politik“ denn wüsste, dass „der Bürger“ nur Ansprüche stelle, vielleicht 
seien die Bürger ja zu Verzichten und zur Eigenverantwortung bereit 
(Idee des „verantwortlichen Bürgers“). 

Bürgerschaftliche Aufgabenkritik 

Dank der Innovationsfähigkeit der versammelten Gruppe und der Finanzie-
rungszusagen der Staatskanzlei wurde vor Ort beschlossen, eine Bürgerbe-
fragung rechtzeitig vor der Wahl durchzuführen, mit der mein Institut7 (in 
Kooperation mit EMNID) beauftragt wurde. Henning Schridde und ich haben 
später bei der Auswertung der Bürgerbefragung diese „Situation“ in einem 
Schaubild festgehalten, in welchem auch praktische Handlungslinien der ab-
laufenden Reformpolitik ganzheitlich dimensioniert und operationalisiert wer-
den sollten. Hieraus lässt sich schon die Grundlage der niedersächsischen Idee 
des „Aktivierenden Staates“ erkennen. 

Die Arbeitsgruppe Aufgabenkritik hatte geschrieben: „Bürgerschaftliche 
Aufgabenkritik ist keine einmalige Aufgabe, sondern ein fortlaufender Prozeß 
ständiger Überprüfung der Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung durch Bür-
gerinnen und Bürger gemeinsam mit Politik und Verwaltung“ (1997: 78). Die 
Bürgerbefragung sollte diesen Prozess einleiten. Eine Spiegelbefragung der 
Mitarbeiter der Landesverwaltung sollte unmittelbar folgen (wurde aber erst 

                                           
7 1991 wurde das Institut für Sozialpolitik und Stadtforschung (später Policy Studies) 

ISPS e.V.), mit Unterstützung des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums als 
universitätsnaher „think tank“ gegründet. Das ISPS hat mehrere Produktlinien her-
vorgebracht und sich stark in der Politikberatung engagiert. Dabei lag das Schwer-
gewicht auf einer „modernen Steuerung“ in der Sozialpolitik, genauer Sozialadmi-
nistration. Zu nennen sind die konsekutiven Projekte „Sozialbilanz Niedersachsen“, 
„Sozialpolitisches Qualitätsmanagement“ und „Dialog Soziales Niedersachsen“ 
(www.isps-online.de/aktstaat/index.htm) Diese Arbeiten könnte man retrospektiv als 
Umsetzung des aktivierenden Staates vor seiner endgültigen Ausformulierung als 
Leitbild bezeichnen. Und umgekehrt stammen wichtige Einsichten aus diesen Pro-
jekten, die in Kooperation mit Stephan von Bandemer (IAT, BPC) durchgeführt wur-
den. 
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1999 ‚bewilligt‘). Ein großer gesellschaftspolitischer Diskurs war geplant 
(AG Aufgabenkritik 1998: 23 ff.), versandete dann aber unter einem der 
Staatsmodernisierung und Verwaltungsreform desinteressiert gegenüberste-
henden Ministerpräsidenten, der diese Fragen nicht in eigener Führungsver-
antwortung (Böhret 1998) wahrnahm, sondern dem Beauftragten für die 
Staatsmodernisierung übertrug, in dessen Stabsstelle die Idee der Aktivierung 
zunehmend unter einflussreichen Ministerialbeamten auf den Bereich Bürger-
engagement reduziert wurde. Organisationsentscheidungen des Ministerpräsi-
denten zur Zuständigkeit für die Reformen sorgten zudem für eine Aufsplitte-
rung und für eine Abschwächung der Gesamtsicht von Staatsmodernisierung 
(in Rheinland-Pfalz gelang es dagegen, eine ganzheitliche Sicht durchzuhal-
ten, sicher auch aufgrund der Beratungstätigkeit von Carl Böhret (Rheinland-
Pfalz 1999). 

Dennoch gingen von der bürgerschaftlichen Aufgabenkritik viele Im-
pulse aus, die im Sinne des „narrativen Wissens“ das Leitbild über verschie-
denste Felder der Reformpolitik verbreiteten. 

Abbildung 1: Der Aktivierende Staat im Management-Zyklus 

 

Dieses Konzept war deutlich „manageriell“ fundiert und von den damals bei 
allen Verwaltungseliten und in nahezu allen Reformprogrammen vorherr-
schenden Leitideen der Haushaltskonsolidierung und der Aufgabenkritik be-
stimmt. Unsere Vorstellung suchte diese Ideen nun aus ihrer akteurspezifi-
schen Isolation und Konkurrenz gegeneinander herauszulösen und in den 
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Kontext eines reformpolitischen Policy Cycles (vgl. auch Barzelay/Füchtner 
2003) zu stellen, in welchem die Bürgerinnen und Bürger einen zentralen 
Stellenwert einnehmen (sollten). 

Öffentliche Aufgaben entstehen nämlich im demokratischen Prozess (und 
nicht primär aus einem Eigeninteresse der Bürokratie, wie die Public Choice-
Schule nahelegt, die z.B. in Großbritannien unter Thatcher großen Einfluss 
hatte). Sie müssen auch nicht grundsätzlich als Staatsaufgaben wahrgenom-
men, sondern können in verschiedenen Formen erfüllt werden. Diese Er-
kenntnis ist nicht besonders sensationell, sondern Standardwissen im deut-
schen Öffentlichen Recht. Gleichwohl beherrschten seit Mitte der 1990er Jah-
re angloamerikanische, im Wesentlichen von Beratungsfirmen transportierte, 
„Erzählungen“ die Diskussion über die Rückführung des Staates auf seine 
Kernaufgaben. Die elaborierte deutsche wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit Staatsaufgaben (Grimm 1994) hatte keinerlei politischen Einfluss er-
langt.  

Stattdessen hatte die Koalitionsvereinbarung der Regierungsmehrheit im 
Bund vom November 1994 propagiert, dass staatliches Handeln auf das „not-
wendige Maß“ beschränkt werden müsse; zu ähnlichen Ergebnissen kamen 
auch die Enquete-Kommission zur Verbesserung der Effizienz der öffentli-
chen Verwaltung in Schleswig-Holstein und der Sachverständigenrat 
„Schlanker Staat“. „Weniger Staat und zusätzliche Freiräume für private 
Leistungskraft und Ideenreichtum sind die Ziele, die für die Zukunftsfähigkeit 
unseres Landes entscheidend sind“ schrieb Rupert Scholz im Abschlussbe-
richt (Sachverständigenrat 1998: 5). Operationalisiert wurden diese Forderun-
gen in ausgefeilten Tableaus der „aufgabenadäquaten Abstufung von staatli-
cher Verantwortung und Wettbewerbsorientierung“ (vgl. Fiedler 1998). Po-
pulär wurden Metaphern wie „downsizing“ oder „outsorcing“.  

Die Herkunft dieser Konzeptionen aus dem industriellen Managementdis-
kurs (z.B. „lean administration“) war unverschleiert, die Analogisierung des 
Staates zum Unternehmen beherrschte auch die anfänglichen Konzepte des 
Neuen Steuerungsmodells. Nimmt man die Fülle von Reformvorschlägen, 
die Mitte der 1990er Jahre auf den Tisch kamen und breit publiziert wurden, 
lässt sich feststellen, dass diese sich metaphorisch um den „Schlanken Staat“ 
gruppieren und außerordentlich wirkmächtig geworden sind. Vor allem die 
instrumentellen Reformen (Binnenmodernisierung) haben bis heute eine ei-
gendynamische Durchsetzungskraft entwickelt und erhalten, allerdings weit-
gehend losgelöst von anspruchsvollen Leitbilder; sie scheinen sich in das tra-
dierte bürokratische Paradigma eingepasst zu haben (vgl. Jann u.a. 2004). 

Wie das Schaubild sichtbar macht, standen die instrumentellen Konzepte 
und Reformen keineswegs in der Kritik des aufkommenden „Aktivierenden 
Staates“, vielmehr bildeten sie ein genuines Bestandteil des Leitbildes. Was 
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aber im Zentrum der Kritik stand, war die verwaltungspolitische (Böhret 
1998) Prozessvorstellung der Protagonisten der Schlankheitskuren, das feh-
lende Konzept eines Change Managements (Schridde 2005b): Aufgaben- 
und Ausgabenabbau wurden staatszentriert hierarchisch gedacht, losgelöst aus 
dem demokratischen Prozess. Dagegen setzten wir mit der Bürgerbefragung 
das Konzept der bürgerschaftlichen Aufgabenkritik. Wenn denn schon der an-
spruchsvolle Bürger für die Staatsüberlastung verantwortlich gemacht wurde 
(der „überforderte Staat“ (Ellwein/Hesse 1994) war ein geflügeltes Wort ge-
worden), dann konnte in der pluralistischen Demokratie letztlich nur über die 
umfangreiche Einbindung der Bürgerschaft in den politischen Willensbil-
dungsprozess entschieden werden, welche Aufgaben der Staat künftig noch 
schultern solle.  

„Bürgeraktivierung“ 

Die hiermit in die Welt gesetzte Metapher der „Bürgeraktivierung“ und deren 
Amalgamierung mit einer schon länger laufenden zivilgesellschaftlichen De-
batte8 nach unseren Publikationen „Bürgerengagement und aktivierender 
Staat“ (Blanke/Schridde 1999 und 2001) führten in der öffentlichen Wahr-
nehmung zu einem Bruch mit der aus der Staats- und Verwaltungsmodernisie-
rung stammenden Abstammungslinie. Der aktivierende Staat wurde fortan 
zunehmend mit der Engagementpolitik verkoppelt. Noch mehr: er wurde aus 
dieser Sicht sogar eher zurückgewiesen als begrüßt. 
1. 1998/99 bestand beim Bundesministerium des Inneren ein großes Inte-

resse am Konzept des „Aktivierenden Staates“. Hier spielten die persön-
lichen Kontakte aus der niedersächsischen Zeit, der ‚Zugang‘ zu den 
‚friends of gerd‘ (frogs genannt), eine entscheidende Rolle. Die neue 
Staatssekretärin im BMI, Brigitte Zypries, kannte die Arbeiten sowohl 
der Arbeitsgruppe Aufgabenkritik als auch die seit 1993 am Sozialminis-
terium in Niedersachsen (Zypries war dort vor ihrem Wechsel nach Ber-
lin Staatssekretärin) laufenden Projekte zu einer modernen Steuerung in 
der Sozialadministration (s. Fn. 7) Auf einem Workshop in Boppard 
sammelte sie die eigenen Mitarbeiter aus dem BMI (die schon beim 

                                           
8 Dieser Diskurs wurde bis dato von drei „streams“ bestimmt: der Literatur zum „Wer-

tewandel“, dem Wohlfahrtspluralismus und dem „Dritten Sektor“ (vgl. die Darstel-
lung in Blanke/Schridde 2001: 94 ff.) Im Leitbild der „Bürgergesellschaft“ fanden 
diese Konzepte eine Vereinigungsmöglichkeit, wobei der „Aktivierende Staat“ für 
viele nur einen Umsteigebahnhof darstellte (vgl. Olk 2001). Es steht für mich außer 
Zweifel, dass der Einfluss der Grünen in der Koalition hierbei eine bedeutende Rolle 
gespielt hat, denn ein großer Teil ihres Klientels speist sich aus diesem Umkreis. 
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„Schlanken Staat“ dabei waren) und Mitarbeiter aus dem Umkreis der 
sehr engagierten Reformgruppe aus Rheinland-Pfalz sowie ausgewählte 
Wissenschaftler, wie Gunnar Folke Schuppert, Christoph Reichard und 
mich, sowie Stephan von Bandemer um sich. Auf diesem Workshop 
wurde der „Aktivierende Staat“ im Kontext der Staats- und Verwal-
tungsmodernisierung auf Bundesebene weiter ausformuliert und sah sei-
ner Institutionalisierung entgegen.  
Bei den Vorarbeiten für die Kabinettsvorlage für das am 11.12.1999 ver-
abschiedete Programm der Bundesregierung stellte sich aber heraus, dass 
die Metapher der Bürgeraktivierung vom Prozess der institutionellen und 
organisatorischen Staatsmodernisierung abgeschnitten wurde (vgl. Rei-
chard/Schuppan 2000). Sie wurde gewissermaßen in eine andere Zu-
ständigkeit verschoben, nämlich an die Länder und Kommunen (weil der 
Bund ja „keinen Kontakt zu den Bürgern“ habe, so Zypries). Zwar wurde 
das Leitbild des „Aktivierenden Staates“ angenommen, aber später dann 
rein auf bereits bestehende Organisationsreformen und instrumentelle 
Reformvorhaben übergestülpt. Am deutlichsten drückt dies die vielzitier-
te Definition von Minister Otto Schily aus, der unter dem aktivierenden 
Staat einen Staat verstand, der „weniger kostet und mehr leistet“.9 Diese 
Vorstellung war eine bruchlose Fortsetzung des „schlanken Staates“ im 
neuen Gewand (man nennt so etwas „relabeling“). Neu entstand eine Re-
formlinie (Hill 1999; Lenk 2004) des Informations- und Kommunikati-
onsmanagements (e-government), die bis heute wirkmächtig geblieben 
ist.  

2. Die im Februar 2000 (mit Unterstützung des BMI) konstituierte Enquete-
Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ reduzierte 
in der Summe den Staat auf die Aufgabe der Engagementförderung, 
d.h. auf die Aufgabe, 
„günstige Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement zu 

                                           
9 Dass dieses Verständnis Allgemeingut der Führungsspitze des BMI wurde, bestätigt 

auch die Rede von Staatssekretär Beus (siehe Fn. 3) nach dem Regierungswechsel in 
Berlin, in welcher er die Verbindung von „schlankem Staat“ und Bürgerengagement 
deutlich macht:  

 „Der Staat der Zukunft wird stärker als bisher die Bereiche in denen er tätig ist, ver-
ändern. Er wird sich aus bisherigen Tätigkeiten zurückziehen und auf seine Kernauf-
gaben konzentrieren, aber auch sich neuen Aufgaben zuwenden. Diese müssen so ef-
fizient und effektiv wie möglich bearbeitet werden. Und zwar nicht nur, weil fehlende 
Ressourcen es erzwingen. Sondern auch, weil eine Kultur der Aufgaben- und Ver-
antwortungsteilung im Sinne eines "Good Governance" unseren Reformen zugrunde 
liegt. Bürgerinnen und Bürger sollen mehr Freiräume nutzen können, um verant-
wortlich zu handeln und aktiv an gesellschaftlichen Entwicklungen mitwirken kön-
nen. Die Bereitschaft ist bei vielen vorhanden, das wissen wir“. 
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schaffen […]. Im Sinne des Leitbildes der Bürgergesellschaft [Hervor-
hebung von mir] geht es […] um institutionelle Rahmenbedingungen: um 
beteiligungsfreundliche Organisationen und Institutionen und um neue 
Formen der Partizipation […] eine Förderung von Engagement als 
Querschnitts- und Vernetzungsaufgabe, die die Politik, die Wirtschaft, 
die Familie und das gesellschaftliche Leben insgesamt betrifft“ (Enque-
te-Kommission 2002: 61 f.). 
Der aktivierende Staat wird durchaus positiv zitiert, neben anderen Me-
taphern, wie „ermöglichender“ oder „ermunternder Staat“. Vor allem 
wird betont, dass damit auch „eine neue Aufgabenteilung zwischen Staat 
und Bürgergesellschaft [verbunden ist]. Beide sollen bei der Erledigung 
öffentlicher Aufgaben eng zusammenarbeiten. Für den ermöglichenden 
Staat bedeutet diese aktive Gestaltung der Zusammenarbeit eine neue 
Form der Teilung und Stufung der Verantwortung“ (S. 61).  
Hier wurden Kerngedanken des originären Konzeptes richtig wiederge-
geben.  
Allerdings zeigt die muntere Mischung mehrerer Metaphern, dass die 
laufende Debatte noch offen und kontrovers war. In einem Themenheft 
der Gewerkschaftlichen Monatshefte waren sowohl ein erstes ausführli-
ches Statement zum Aktivierenden Staat (Blanke/von Bandemer 1999), 
basierend auf den Zuarbeiten zum BMI-Programm, als auch andere Ver-
sionen gleichlaufender „Aktivierungsdiskurse“ versammelt. Dabei wurde 
schon deutlich, dass insbesondere aus dem zivilgesellschaftlichen Dis-
kurs heraus erhebliche Vorbehalte gegen einen „aktivierenden“ Staat ge-
pflegt wurden. Ein Sondervotum zur Enquete-Kommission formuliert 
dies so: 
„Mit dem insgesamt heterogenen Konzept des „aktivierenden Staates“ 
(Lamping u.a. 2002) werden oft Vorstellungen verbunden, die das Ge-
genteil von freiwilligem Bürgerengagement bedeuten. Dies gilt beson-
ders für neue Formen des Arbeitszwanges und schlecht bezahlter Arbeit 
für die Bezieher sozialer Transferleistungen, die mit der Parole ‚fördern 
und fordern‘ ‚aktiviert‘ werden sollen […]. Wer solche diskriminieren-
den Formen staatlicher Aktivierung nicht will, sollte den Begriff ‚aktivie-
render Staat‘ meiden“ (Roland Roth, Bericht, S. 60). 

3. Dieses Votum reagierte auf eine Linie des Diskurses zum „Aktivieren-
den Staat“, die ich hier nicht weiter ausführlich behandeln kann, die aber 
letztlich zum politischen Scheitern des Leitbildes in unserem Sinne ge-
führt hat: die Verballhornung im Kontext des Blair-Schröder Papieres 
(„Fördern und Fordern“ oder „Vom Sicherheitsnetz zum Trampolin“, 
vgl. Hombach 1998/1999). Schon im Wahlkampf 1998 wurde bei Schrö-
ders Rede auf dem Leipziger Parteitag der wachsende Einfluss des nord-
rhein-westfälischen Modernisierungsdiskurses in der SPD sichtbar, der 
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sich mittlerweile mit Protagonisten von New Labour ‚kurzgeschlossen‘ 
hatte.10 Unter dem Motto „von New Labour lernen, heißt siegen lernen“ 
war man besonders auf die Projekte zur Reform des Arbeitsmarktes 
(Frank Fields New Deal) aufmerksam (gemacht) worden, ohne wahrzu-
nehmen, dass diese Projekte weit mehr mit den US-amerikanischen 
Ideen zu tun hatten als mit den elaborierten skandinavischen sozialde-
mokratischen (insbesondere dänischen) Programmen. Dieser metaphori-
sche Schwenk hat später bei den Arbeitsmarktreformen unter der Agenda 
2010 eine traurige Berühmtheit erlangt, obwohl in der Hartz-
Kommission ein profundes Wissen über die anspruchsvollere Konzepti-
on einer „aktivierenden Arbeitsmarktpolitik“ präsent war (Schmid 2002). 
Sieht man sich aber eine ganze Reihe folgender Publikationen über den 
„aktivierenden Sozialstaat“ an, so ist das abschlägige Votum aus der En-
quete-Kommission zu einem Haupttext geworden (dagegen Lam-
ping/Schridde 2004) – und der „Aktivierende Staat“ wurde selbst häufig 
als „neoliberal“ diskreditiert. 

4. Die Friedrich-Ebert-Stiftung gründete zur gleichen Zeit einen Arbeits-
kreis „Aktivierender Staat und Bürgergesellschaft“, musste aber schon 
bei der konstituierenden Sitzung auf heftige Interventionen von genuinen 
Zivilgesellschaftlern hin den Namen ändern und die Plätze der Worte 
tauschen. Das neue Leitbild (siehe Enquete-Kommission) wurde die 
Bürgergesellschaft (international auch unter den „Progressives“ als 
„Civil Society“, vgl. Schröder 2002), der aktivierende Staat wurde als ihr 
Diener gedacht. Zwar haben wir für die Friedrich-Ebert-Stiftung in einer 
ausführlichen Expertise die theoretischen Grundlagen des „Aktivieren-
den Staates“ sozusagen nachgeliefert (Lamping u.a. 2002), aber der Ar-
beitskreis hat sich hiervon wenig beeindrucken lassen. In der Folge wur-
de er eine breite Plattform für das neue Politikfeld Engagementpolitik 
(vgl. Olk 2009), welches sich rasch und mit guter Unterstützung der 
Bundesregierung zu einer einflussreichen policy community entwickelt 
hat. Diese hat aber die ursprüngliche Verbindung zu Staatsmodernisie-
rung und Verwaltungsreform weitestgehend verloren. Ab 2002 wurde 
das Leitbild des Aktivierenden Staates allmählich archiviert und verges-

                                           
10 Bodo Hombach wurde zur Beeinflussung und Bearbeitung der Rede nach Hannover 

abgesandt und gewann als erster Chef des Bundeskanzleramtes (1998-1999) kurzen, 
aber wichtigen Einfluss, was für die ‚niedersächsische Linie‘ des „Aktivierenden 
Staates“ durchaus nicht förderlich war. Man wurde für den New Labour Soziallibera-
lismus gewissermaßen in Sippenhaft genommen. In diesem Diskurs über den „akti-
vierenden Sozialstaat“ werden selbst wieder die inneren Spannungen der nordrhein-
westfälischen Linie zwischen dem Hombach-Flügel und der DGB/HBS-Linie offen-
bar. 
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sen. Auch das BMI wandte sich 2002 der Bürgergesellschaft zu (BMI 
2002). 

Verantwortungsteilung und –stufung, Kooperation und 
Koproduktion 

Gleichwohl sind die konzeptionellen Grundsätze meines Erachtens nach nicht 
veraltet. Deshalb ein kurzer Versuch der Rekonstruktion: 

Eine Kernidee des originären Konzeptes ist die Teilung und Stufung von 
Verantwortung für gesellschaftliche Aufgaben. Gemeint ist die gemeinsam 
geteilte Verantwortung. Das freiwillige Engagement wird aus dieser Sicht 
nicht per se zum Politikum, sondern nur dann, wenn es sich um öffentli-
che Aufgaben handelt, bei denen im Rahmen der bürgerschaftlichen Aufga-
bekritik in gesellschaftspolitischen Dialogen verhandelt und entschieden 
wird, welcher Akteur welchen Teil der Gesamtverantwortung übernimmt. 
Wenn es sich um Privatangelegenheiten der Bürger handelt, die ebenfalls ge-
meinsam erledigt werden sollen, fehlt – außer den allgemeinen Fundamenten 
des Rechtsstaates – die Voraussetzung für das Erfordernis der öffentlichen 
Relevanz. Das bedeutet, dass der Unterschied, der den Unterschied macht, die 
Trennlinie privat-öffentlich darstellt (vgl. Butzer 2006). Aber auch diese ist 
verhandelbar. In der weiteren Entwicklung des zivilgesellschaftlichen Diskur-
ses bleibt sie aber allzu häufig nebulös. 

Die Enquete-Kommission zum Bürgerschaftlichen Engagement verwende-
te die Begriffe Bürgergesellschaft und Zivilgesellschaft explizit synonym. 
Scharfsinnig hatte ein Mitglied der Kommission bereits eingewandt: 

„Während Bürgergesellschaft die Vision einer Gesellschaft be-
schreibt, in der Bürgerinnen und Bürger ihre Rechte und Pflichten 
im Sinne von citoyens voll ausleben können, kennzeichnet der Beg-
riff der Zivilgesellschaft den Ausschnitt der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit, der die selbstermächtigten, selbstorganisierten und selbst-
verantwortlichen Tätigkeiten und Körperschaften beinhaltet“ (Ru-
pert Graf Strachwitz, Bericht, S. 60). 

Der Begriff der Zivilgesellschaft bleibt in seiner Wirkung einer eher ord-
nungspolitischen, organisationspolitischen und sektoralen Denkweise verhaf-
tet, die mit spezifischen policy communities (insbesondere der Freien Wohl-
fahrt) verbunden ist. Unterscheidet man aber civic und civil, kommt der erste 
Begriff dem „Aktivierenden Staat“ näher, weil er den „Bürger im Staat“ be-
zeichnet, der seine autonome Rolle keineswegs unterschätzt (in der Schweiz 
spricht man von der „aktiven Zivilgesellschaft“, wenn es um die Übernahme 



 65

öffentlicher Aufgaben und die „Milizverwaltung“ geht; vgl. Linder 2005: 73-
79). 

In der Bürgerbefragung in Niedersachsen, auf deren empirischer Grund-
lage das auch von mir zu verantwortende Konzept des Aktivierenden Staates 
basiert, wurde diese Trennlinie von den befragten Bürgern deutlich herausge-
arbeitet. Aber das weitere wichtige Ergebnis der Befragung war, dass der 
Kerngedanke der Kooperation von Staat und Bürgern und der Koprodukti-
on öffentlicher Leistungen (vgl. Blanke/Schridde 1999; Braun 2001) keines-
wegs eine theoretische Konstruktion darstellt, sondern von den befragten 
Bürgerinnen und Bürgern (selbstredend mit den bekannten sozialstrukturellen 
Unterschieden) geteilt wurde. In der Interpretation der Daten sind wir noch 
weitergegangen und haben einen „psychologischen Vertrag“ zwischen Staat 
und Bürgern entdeckt, der impliziert, dass die Bürger nur dann zu über die 
Privatinitiative hinausgehender Eigentätigkeit und Eigenverantwortung zu 
bewegen sind, wenn sie das Vertrauen haben, dass der Staat dies nicht nur zu 
seiner eigenen Entlastung fordert, sondern selbst alle seine Potentiale einer 
‚guten Regierung‘ ausschöpft. 

Insbesondere wird vom Staat erwartet, dass er sich selbst bezüglich guter 
Haushaltswirtschaft und Politikmanagement aktiviert. Das Konzept der Parti-
zipation bezieht sich dann weniger auf weitere Aktivierung im direktdemo-
kratischen und repräsentativen Bereich des politischen Systems, sondern dar-
auf, den Bürger „mit eigenverantwortlichen Leistungen in den Produktions-
prozess öffentlicher Leistungen“ einzubinden. „Die Potentiale des Bürgeren-
gagements sollen Synergieeffekte für die Staatsmodernisierung erzeugen“ 
(Blanke/Schridde 1999: 5; vgl. hierzu auch Klages 1998; Bogumil/Holtkamp 
2005 und das interessante Resümee bei Embacher/Lang 2008: 213-237). 

In einer Spiegelbefragung der Mitarbeiter des Landes Niedersachsen zur 
Staatmodernisierung und Verwaltungsreform sollte die komplementäre Auf-
nahmebereitschaft der Verwaltung abgefragt werden, und wir fanden analoge 
Vorstellungen (Blanke/Schridde/Metje 2000). 
Für uns war damit der „Managementzyklus“ (Abb. 1) wieder geschlossen.  

Theorien im Hintergrund 

Schon als Ergebnis der „Sozialbilanz Niedersachsen“ stand für uns der Slogan 
fest: statt „schleichender Privatisierung neue Verantwortungsverteilung“ 
(Blanke/von Bandemer 1995). Nun ist auch diese Vorstellung als solche nicht 
originell. In der öffentlich-rechtlichen Theorie des Gewährleistungsstaates, 
die über die Mitarbeit von Gunnar Folke Schuppert (siehe auch die Überbli-
cke bei Schuppert 2003) in die Reformdebatte auf Bundesebene eingebracht 
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worden war, ist das Konzept der Verantwortungsteilung fest verankert. Es un-
termauerte auch die Entwicklung des Leitbildes vom „Aktivierenden Staat“. 
Der Unterschied oder die Weiterentwicklung wird durch unsere Betonung ei-
ner Führungsverantwortung des Staates (Blanke/Plaß 2005: 3) und durch 
die Heraushebung des Gedankens der Kooperation und Koproduktion mar-
kiert. Der Gewährleistungsstaat ist ordnungspolitisch motiviert, der „Aktivie-
rende Staat“ bezieht sich auf den (materiellen) Prozess der Leistungs-
erbringung, also policyanalytisch (Schubert/Bandelow 2008) auf die Inhalte 
der Politik.  

Bevor auf die manageriellen Implikationen des – dann (zuerst in einer Ex-
pertise für das Bundeskanzleramt, 2001)11 präskriptiv ausformulierten – Mo-
dells des „Aktivierenden Staates“ eingegangen wird, soll kurz auf die theore-
tischen Debatten um „den Staat“ in der damaligen Zeit eingegangen werden, 
in deren Kontext der „Aktivierende Staat“ sich anzusiedeln versuchte. Schon 
im Umkreis der niedersächsischen Reformbestrebungen wurde dieses Schau-
bild entwickelt, um eine Orientierung zu bieten (Blanke/Thörmer 1998: 503). 

Abbildung 2:  

 

                                           
11 Nach dem Rückzug von Hombach und der Installierung von Frank-Walter Steinmei-

er bestand die Chance, den „Aktivierenden Staat“ zu rehabilitieren. Die Expertise 
(www.isps-online.de/aktstaat/index.htm) ging später in den Aufsatz von Lam-
ping/Schridde 2004 ein, die steuerungspolitischen Kernideen wurden bei Blanke 
2001 veröffentlicht.  
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Auch die zuvor zitierten Metaphern vom „ermöglichenden“ („enabling state“: 
Gilbert/Gilbert 1989; Ellwein/Hesse 1994: 177 ff.) und „ermunternden“ 
(Evers/Leggewie 1999) oder anders qualifizierten Staat, ließen durchscheinen, 
dass sich hinter all den pragmatischen Bemühungen um eine neue (staats-) 
politische Orientierung in einer dichten und auch kurzen Zeit grundlegende 
theoretische und ideologische Differenzen verbargen. Lässt sich die allgemei-
ne Vorstellung einer „Aktivierung“ in nahezu allen Publikationen in den 
1990er Jahren (und schon davor) entdecken, unterscheiden sich sowohl die 
Ziele als auch die Wege erheblich (siehe dazu Lamping u.a. 2002). In den 
Dimensionen hierarchische Steuerung einerseits und Bürgerbeteiligung ande-
rerseits und deren Mixturen sticht der „Aktivierende Staat“ vordergründig 
durch eine flache Hierarchie und eine hohe Beteiligung hervor.  

Es konnte nun der Eindruck entstehen, dass es sich um eine Minimierung 
des Staatseinflusses und insoweit um ein zivilgesellschaftliches Projekt han-
dele. Allerdings muss diese Mixtur mit dem zuvor ausgeführten Gedanken der 
öffentlichen Aufgabenerfüllung verbunden werden. Denn das Diagramm 
stellt auf Steuerung ab, und dann geht es um neue Modalitäten der Aufga-
benerfüllung (Reichard 1998; Schuppert 1998), nicht um Staatsentlastung. 
Dabei – wie sich aus unseren Arbeiten zur Mitarbeiterbefragung und zur 
Verwaltungskultur anlässlich der Spiegelbefragungen in Niedersachsen erse-
hen lässt – begreifen wir auch die individuellen Akteure im Staat als Bürger. 
Das grundlegende Missverständnis beispielsweise der Enquete-Kommission 
zum bürgerschaftlichen Engagement bezüglich einer Aktivierungspolitik ist 
die vorgestellte Dichotomie von Staat und Bürgern. Natürlich sind die Rollen 
jeweils verschieden, aber dahinter sehen wir – um mit J. St. Mill zu sprechen 
– die Notwendigkeit eines gemeinsamen public spirit. Zweifelsohne sind die-
se Gedanken dem kommunitaristischen Programm der „Verantwortungsge-
sellschaft“ (Etzioni 1997) sehr nahe. Nur setzen wir – in der kontinental-
europäischen Tradition – stärker auf einen steuerungs- und leistungsfähigen 
Staat.  

Auf sich selbst bezogen steht also für „den Staat“ (Metaphern subjektivie-
ren wie gesagt) die Aufgabe, alle Bürger zu aktivieren, auch diejenigen, die 
im Staat und seinen vielen Organisationen beschäftigt sind und per se dem öf-
fentlichen Interesse dienen sollen (Public Service, vgl. Reichard/Schröter 
2009). Selbstaktivierung des Staates bedeutet in unserem Konzept das Vo-
rantreiben einer effizienten, effektiven und bürgerbezogenen und den Bürger 
einbindenden Reform der öffentlichen Leistungsprozesse.  
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Der Aktivierende Staat als „modernes Steuerungsmodell“ 

In aller Kürze und untermauert durch ein weiteres Schaubild soll diese Sub-
stanz des „Aktivierenden Staates“ hannöverscher Prägung entwickelt werden. 
Anknüpfend an die Debatte um die Produktivität (Naschold/Pröhl 1994) und 
Leistungstiefe des Öffentlichen Sektors (Naschold u.a. 1996), einem genuinen 
Diskurs des New Public Management, entwickelte unser Programm eine ho-
listische Sicht der Einrichtung und Erfüllung öffentlicher Aufgaben, in wel-
cher das Verhältnis zwischen Staat und Bürger als Nachfrage- und Ange-
botsverhältnis öffentlicher Leistungen in einem Steuerungsmodell (vgl. auch 
Christ/Niedlich 2008) konzipiert wurde. 

Es ist wohl erkennbar, dass dieses durchaus als Governance-Modell gele-
sen werden kann (Blanke 2004; Jann/Wegrich 2004), und dass es einem ky-
bernetischen Input-Output-Modell (Easton; Luhmann 1968) der Politik, dem 
Policy Cycle oder der ‚uralten‘ Vorstellung eines Kreislaufes zwischen Re-
gierten und Regierenden verpflichtet ist. Da ein Ausgangspunkt der Staatsre-
formdebatte in den 1980er und 1990er Jahren im Theorem der Staatsüberlas-
tung durch Bürgeransprüche lag,12 konnte es naheliegen, dieses Anspruchs- 
und Gewährungsverhältnis politik- und verwaltungswissenschaftlich derart zu 
operationalisieren, dass – wie Managementkollegen gerne sagen – „Stell-
schrauben“ und „Schnittstellen“ identifiziert werden können, mit und an de-
nen ein anderes als ein Überforderungsgleichgewicht ‚produziert’ werden 
kann. Im Steuerungsmodell des „Aktivierenden Staates“ wurden die Aktivie-
rung der Bürger und die Selbstaktivierung des Staates als komplementäre 
Prozesse modelliert. 

 
 

 
12 Hinter dieser Debatte lag eine viel grundsätzlichere, nämlich zum Verhältnis von 

Staat, Gesellschaft und Markt und der „coordination of social life“ (vgl. die Text-
sammlung bei Thomson et al. 1991). Als paradigmatische Idee wurde dort die Koor-
dination über Netzwerke ‚geboren‘, die ihrerseits einem großen Teil der Governance-
Konzepte zugrundeliegt. 
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Abbildung 3: Verantwortungsstufung und Aktivierung  
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Ein wesentlicher (‚zivilgesellschaftlicher‘) Aspekt soll dabei abschließend 
hervorgehoben werden: die Differenzierung der Bürgerrollen im An-
spruchs- und Gewährungsverhältnis. In einer pluralistischen und hochorgani-
sierten demokratischen Gesellschaft wechseln die Bürgerinnen und Bürger im 
Verhältnis zum Staat ständig zwischen verschiedenen Rollen und Einfluss-
ebenen oder Schnittstellen. Deshalb sind sektoralisierende Vorstellungen die-
ses Verhältnisses nicht zielführend (vgl. auch Evers 2009). Zwischen Staat 
und Bürger findet ein ständiges Hase-und-Igel-Spiel statt – von beiden Seiten. 
Gerhard Banner hat bei der Initiierung des Neuen Steuerungsmodells auf die 
fatalen Konsequenzen für die Verantwortung im Staat hingewiesen. Die 
vielen Versuche, den Staat „neu zu denken“, die sich in der Diskussion der 
1980er und 1990er Jahre finden, haben wenigstens eines gemeinsam: die Be-
tonung einer neuen Verantwortungskultur. Der „Aktivierende Staat“ ist in 
gewisser Hinsicht der heroischste Versuch eines Organisationswandels. Er 
kombiniert auf den ersten Blick inkompatible Ansätze, von der Demokratie-
theorie bis zum New Public Management, von der Reorganisation des Staates 
bis zum Qualitätsmanagement, von der Mehrebenenpolitik (vgl. Benz 2002) 
bis zu Ziel- und Leistungsvereinbarungen und anderem mehr. Konzeptionelle 
Strategie ist aber, dass für alles die Bürgerinnen und Bürger in ihren verschie-
dene Rollen selbst verantwortlich sind, und es im modernen fundamentalde-
mokratischen Staat auf Dauer nicht möglich ist, diese Verantwortung hin und 
her zu schieben (es sei denn, es werden Nullsummenspiele gespielt). 

Organisationswandel und Verantwortung „im“ Staat 

Da der Organisationswandel Verhaltens- und Orientierungsveränderungen 
sowohl mit sich bringt als auch (zirkulär) voraussetzt („double-loop learning“, 
Argyris), müssen die sich aus Strategie und Prozess des Organisationswandels 
immer wieder neu ergebenden Handlungsziele als Veränderung der Verhal-
tensorientierung „ganzheitlich“ thematisiert und kommuniziert werden. Insge-
samt soll sich aus dem Prozess eine Veränderung der Verwaltungskultur er-
geben, vom tradierten bürokratischen Modell zum „manageriellen“ Modell - 
und darüber hinaus. 
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Tabelle 1: Orientierungen in der öffentlichen Verwaltung 

Bürokratisches Modell Managerielles Modell 

Stetigkeit/ Präzision/ Berechenbarkeit Phantasie/ Innovation/ Wandel 

Gehorsam gegenüber dem Dienstherrn 

Bürger als „Machtadressat“ 

Bürger- und Kundennähe 

Bürger als „Partner“ 

Rechtsanwendung/ Verfahren Leistung/ Ergebnisse 

Zuständigkeit in der Hierarchie/ 
Arbeitszerlegung 

Dezentrale Selbstverantwortung/  
Kooperation 

Fach- und Dienstwissen Problemlösungskompetenz 

Aufstiegsleiter/ Beförderung Flexibilität/ Mobilität 

Sicherheit/ Fürsorge des Herren Risiko/ Leistungsbewertung 

„fachmässige“ Schulung (Weber) kreatives Lernen 

Standardisierung von Abläufen situationsgerechte Differenzierung 

Haushaltsvollzug Kostentransparenz 

korrekter Ressourcenverbrauch Aufwand-Ertragsrechnung 

Gleichförmigkeit von Produkten Verbesserung von Qualität 

Rechtmäßigkeit Wirkung 

„Selbstbestätigung“ durch interne Kontrolle Evaluation/ externe Kritik im Wettbewerb 

Quelle: Blanke/Schridde 2001 

Die Bedeutung des Kulturwandels ist jedoch erst spät in die Ausformulierun-
gen des sich selbst verändernden New Public Management-Konzeptes aufge-
nommen worden (Naschold u.a. 1998). Zwar wurde im deutschsprachigen 
Raum häufig auf die Bedeutung von „weichen“ Faktoren der Verwaltungs-
modernisierung verwiesen, in einem dominant betriebswirtschaftlichen Inter-
pretationshorizont des NPM ist dies jedoch mit instrumentellen Vorstellungen 
konnotiert: die Mitarbeiter sollen gewissermaßen „umgeschult“ und dadurch 
befähigt werden, die Umstrukturierung (nach)zu vollziehen.  

Für den “Aktivierenden Staat“ reicht eine solche Strategie nicht aus. Die 
managerielle Denkweise muss einerseits aufgenommen und andererseits wei-
tergeführt werden. Es bietet sich die „ganzheitliche“ Interpretation von Ver-
antwortung an und damit eine Veränderung auch der grundlegenden Orien-
tierungen und der handlungsleitenden Werte. Nach alltäglicher Erfahrung er-
fasst ein bürokratisches Modell nur die formalisierten kulturellen Elemente, 
die „ohne Ansehen der Person“ von außen erkennbar sind, „Artefakte und 
Symbole (als) sichtbare Teile der Organisationskultur“ (Schedler/Proeller 
2000 nach Schein 1985). Diese bilden „nur die Spitze des Eisberges. Die trei-
benden Faktoren für die Verwaltungskultur liegen in den Grundannahmen 
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und Werten, die Teil der Organisation sind“ (Schedler/Proeller 2000: 241; 
Naschold u.a. 1998: 90). Grundannahmen und Werte können mit dem Begriff 
des psychological contract (Rousseau 1995) erfasst werden, während die Ar-
tefakte im formellen Arbeitsverhältnis strukturiert werden: „...the contract of 
employment is more to do with content of the employment relationship and 
the psychological contract more focused on the process that creates it and the 
context that surrounds it“ (Woolridge 2001: 5). 

Die zugrundeliegenden Werte, welche es dem Individuum ermöglichen, 
Grundannahmen (core beliefs; Sabatier 1993) über die Umweltbeziehungen 
und den „Sinn“ der Organisation in den Aufbau, den Ablauf und die Instru-
mente der Organisation umzusetzen, werden mit einer Selbstaktivierungsstra-
tegie „des Staates“ angesprochen und zur Neudisposition gestellt.  

Dies gilt in einem an den Vater Staat gewöhnten Umfeld wie in Deutsch-
land insbesondere für die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für 
gesellschaftliche Aufgabenwahrnehmung. Der schiere Dualismus von Ver-
antwortung des Staates einerseits und Eigenverantwortung des Bürgers 
(schlanker Staat) wird zwar durch die Idee vom Gewährleistungsstaat teilwei-
se überwunden, aber es fehlt dann die Antwort auf die Frage, wer für die Ges-
taltung der Prozesse der Leistungserbringung (Bewirkungskette) verant-
wortlich ist. Da im Deutschen das Wort Verantwortung vieldeutig ist, und Ju-
risten z.B. etwas anderes darunter verstehen als Betriebswirte, kann man sich 
am Englischen orientieren und vier Begriffe unterscheiden: responsiveness, 
responsibility, accountability und performance (vgl. auch Massey/Pyper 2005: 
151-170). Diese lassen sich in den Change Management-Zyklus (Abb. 1) ein-
bauen und sowohl als komplementäre als auch aufeinander bezogene „Pha-
sen“ des Leistungsprozesses konstruieren, womit die Vorstellung der Verant-
wortungsstufung als hierarchisches Arrangement überwunden wird. Metapho-
risch könnte man von Verantwortung des Staates, Verantwortung im Staat, 
Verantwortung für den Staat und Verantwortung für die Ergebnisse sprechen. 

Verantwortungszyklus und Staatskommunikation 

Die Idee eines „Verantwortungs-Zyklus“ stellt im Kern eine Übertragung von 
Qualitätsmanagement-Konzepten (vgl. Naschold u.a. 1995; Hill/Klages 2000) 
auf den politischen Prozess dar, die tradierte Konzepte von der Endkontrolle 
auf den gesamten ‚Betrieb‘ ausdehnen und jedem ‚Element‘ des arbeitsteili-
gen Produktionsprozesses seinen spezifischen Beitrag zur Ergebnisqualität 
zurechnen. Übertragen auf öffentliche Leistungsprozesse wird erwartet, dass 
nicht nur die Verwaltung (Implementation), sondern zuvor schon die Politik 
nicht nur an das erwünschte, sondern vor allem an das mögliche Ergebnis 
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‚denkt‘ (Folgenabschätzung: vgl. Böhret/Konzendorf 2001), und auch die 
Bürger eine Vorstellung davon entwickeln, wenn sie Ansprüche an die Politik 
richten. Umgekehrt sind die Bürger dann verpflichtet, bei der Herstellung öf-
fentlicher Leistungen nicht nur mit ihren individuellen Präferenzen präsent zu 
sein, sondern sowohl mit ihrem Sachverstand als auch mit ihrem Altruismus 
an der Gemeinwohlkonkretisierung mitzuarbeiten. Diese Erwartungen er-
scheinen auf den ersten Blick träumerisch.  

Allerdings braucht man nur die alltäglichen Proklamationen aller Beteilig-
ten wahrnehmen und, wenn man ihnen nicht bewusste Täuschung vorwerfen 
will, sie daran ‚packen‘. Denn ein Grundzug der politischen Kommunikation 
ist die ständige Berufung auf höhere Werte, auf Appelle an Sparsamkeit, auf 
Transparenz und Information, auf Rechenschaftspflicht, Bürgerverantwortung 
und anderes mehr. „Talk and action“ müssten demnach nur stark angenähert 
werden, um zu einer Aktivierung von Verantwortung zu gelangen. Hierzu er-
scheinen aber andere oder zusätzliche Formen der Kommunikation als die der 
üblichen konkurrenzdemokratischen Politik oder des bürokratischen Dekrets, 
die in schlechte Kompromisse bei den Programmen und damit bis in die Ver-
waltung hinein wirken, dringend erforderlich. 

Abbildung 4:  

Accountability 
 
 

Aufgabenkritik 
 
 
 

     Responsibility  Haushaltskon-         Binnenmoder-     Performance 
     solidierung            nisierung 

 
 
 

Bürgeraktivierung 
 
 

Responsiveness 
 

 

 

 

 

Die Nutzbarmachung des Input-Output-Modells legt es nahe, den darin ent-
haltenen Gedanken einer rückgekoppelten politischen Kommunikation auf-
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zugreifen und in das Konzept der Aktivierung einzubauen. Zwar hat sich in 
den letzten Jahrzehnten eine weite Debatte über die „Staatskommunikation“ 
(z.B. Hill 1993) herausgebildet, doch meistens wird nur ein Teilbereich the-
matisiert: die Kommunikation zwischen Politik und Wählern, zwischen Poli-
tik und den Medien, zwischen Politik und Verwaltung oder zwischen Verwal-
tung und Bürgern, wobei die Reihenfolge jeweils umgedreht werden kann. 
Luhmann hat schon früh den (kybernetischen) Grundgedanken der Kreisför-
migkeit von Kommunikationsprozessen im Politischen System und die These 
vorgetragen, dass die „Kommunikationsprozesse[…]einer bestimmten Ord-
nung folgen, die mit Funktion und Kapazität [zur Entscheidung, BB] der Teil-
systeme abgestimmt ist“. Er unterscheidet eine „dominante Kommunikations-
richtung“ , die „von der Rolle des Wählers über die politischen Prozesse 
durch die Verwaltung zum Entscheidungsempfänger“ fließt, und einen „ge-
genläufigen Kommunikationsprozess“, in dem „der Entscheidungsempfänger 
über Interessenverbände mit Nachdruck seine Wünsche kundtut, die Bürokra-
tie der Politik die möglichen Entscheidungen ausarbeitet und die Politik den 
Wähler zur Unterstützung überredet“. Dabei werden offizielle und gegenläu-
fige Kommunikation „dadurch auseinandergehalten, dass nur die eine legal 
auf Grund von Kompetenzen, die andere dagegen informal auf Grund einer 
Überlastung des Partners mit Komplexität ausgeübt werden muß“ (Luhmann 
1972: 165/166). 

Dialogische Politik 

Erweitert man dieses noch einfache Modell durch die Analyse der unter-
schiedlichen Rollen der Bürger und der „politischen Teilsysteme“ im An-
spruchs-Gewährungsmodell von Staatsaufgaben und ihrer gestuften Produkti-
on in der Leistungskette (Abb. 3), vervielfältigen sich einerseits die Kommu-
nikationsströme und –richtungen, andererseits verlieren sie ihre – noch im 
frühen Modell Luhmanns erkennbare – lineare „Tönung“, sie werden zirkulär. 
Für den „Aktivierende[n] Staat“ ist diese Erkenntnis von großer Bedeutung. 
Denn sie fordert zur Konzeptualisierung, Erprobung und Institutionalisierung 
neuer, von der Konkurrenzdemokratie und der Staatshierarchie bis zu einem 
gewissen Grad entkoppelten Arenen heraus, die aber zugleich auf deren ‚ein-
zig‘ legitime Kompetenz zur gesamtgesellschaftlich verbindlichen Entschei-
dung bezogen bleiben. In solchen lose gekoppelten Arenen könnte zeitlich 
begrenzt machtfern, sachbezogen und befreit von Verteilungskämpfen an 
Problemlösungen gearbeitet werden, die dann intelligent in den Machtkreis-
lauf und in Verteilungsverhandlungen eingebracht werden. Solche Ideen 
waren während der Entwicklungsphase des „Aktivierenden Staates“ in der 
wissenschaftlichen Debatte (Mayntz, Scharpf, Benz u.a.) sehr präsent.  
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Für unser Konzept ergaben sich zwei Konsequenzen (vgl. die entsprechenden 
Passagen in Blanke u.a. 2001): 

− Sollen in einer neuen Verantwortungskultur tatsächlich alle an der ko-
operativen Aufgabenerfüllung zu Beteiligenden ihre Potentiale für, über 
das individuelle oder organisatorische Eigeninteressen hinausgehende, 
gemeinwohlbezogene Motiv (mixed motives) aktivieren, bedarf es einer 
neuen öffentlichen Ethik (vgl. ähnlich Ulrich 2008). 

−  Eine solche Ethik kann sich nur über eine problemorientierte Sprache 
und Arenen des gemeinsamen Sprechens entwickeln (Deliberation, vgl. 
Habermas), welche ihrerseits verantwortlich organisiert und mode-
riert werden müssen.  

Gerade in der angesprochenen Reformzeit wurden vielfältige Formen der Or-
ganisation einer solchen politischen Deliberation entwickelt, erprobt und teil-
weise institutionalisiert. Runde Tische, Stadtforen, Akademiediskussionen, 
verwaltungs- und regierungsnahe Beratungsarenen und anderes mehr. Im 
Konzept des „Aktivierenden Staates“ wurde mit den Begriffen „Dialog“ und 
„institutionelles Lernen“ gearbeitet und teilweise damit auch experimentiert 
(z.B. Dialog Soziales Niedersachsen, vgl. Goos-Wille 2005).  

Ein entscheidender Aspekt soll herausgehoben werden: allzu häufig wer-
den „Probleme“ in der politische Kommunikation vereinfacht, strategisch ih-
rer Komplexität beraubt, um sie in Macht- und Entscheidungsbeziehungen 
einzubinden und einer „Lösung“ zuzuführen (vgl. Luhmann 1972). Das Diktat 
der Knappheit der Zeit füttert solche Reduktionen. Die Folgen sind ebenso 
häufig ‚faule Kompromisse‘, deren Wirkungen sich durch den systemischen 
Kreislauf bis zum Entscheidungsempfänger (s.o.) fortpflanzen und ineffektive 
und auch schwer zu legitimierende Ergebnisse zeitigen. Bei den meisten der 
Politik und Verwaltung angetragenen „Problemen“ (vgl. Guy B. Peters 2005) 
handelt es sich aber um „wicked problems“ (Roberts 2000), bei denen die 
Problemsituation vielschichtig, die Informationen unzureichend, die sachlich 
deshalb von mehreren Seiten aus betrachtet werden können, in denen unter-
schiedliche Interessen (stakeholder) eingebunden sind und deren Zeithorizont 
schwer zu bestimmen ist. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn für die Be-
arbeitung solcher Probleme ein management by dialogue implementiert wür-
de. Es geht hierbei einerseits um eine andere Form des Wissensmanagement 
im Leistungsprozess (Blanke/Schridde 2004), andererseits um eine befristete 
Auflösung ideologischer und verteilungspolitischer Blockaden auf den ver-
schiedenen Stufen der Leistungsprozesse mit dem Willen, rationale und trans-
parente Bewertungskriterien zu formulieren und anzuwenden, um die Ergeb-
nisse der „Problemlösungen“ evaluieren zu können. Keineswegs wird überse-
hen, dass es sich immer um Abwägungen von Interessen und Kompromisse 
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gehen wird. Keineswegs wird mit diesem Postulat der parteipolitischen Kon-
kurrenz der Boden oder die Legitimität entzogen, aber auch sie müsste sich 
solchen Erfolgskriterien unterwerfen. 

Naivität unterwegs? 

Dem Leitbild des „Aktivierenden Staat“ kann man sicherlich mit einem ge-
wissen Recht vorwerfen, dass es bezüglich der Motivation (Le Grand 2003) 
der am gewünschten Prozess einer kooperativen Gemeinwohlproduktion 
(Schuppert 2003: 219 ff.) Beteiligten hohe Ansprüche stellt und naiv über die 
bekannten rationalistischen Annahmen von nutzenorientierten Bürgern und 
ihren geringen Gemeinwohlinteressen, über die Parteienkonkurrenz in der 
parlamentarischen Demokratie, über Globalisierungszwänge und einiges mehr 
hinwegging und -geht. 

Andererseits könnte die Operationalisierung des Konzeptes in einem Steu-
erungsmodell zeigen, dass sich durchaus handfeste Praktiken entwickeln las-
sen, in denen einerseits z.B. durch dialogische Politikverfahren transparente 
und legitime Kompromisse über Problemlösungen gefunden werden, sich an-
dererseits auch instrumentelle Möglichkeiten bieten, moral hazard und ande-
rem abweichendem Verhalten präventiv zu begegnen oder dieses zu sanktio-
nieren. 

Wie anders soll man sich denn beispielsweise eine „Lösung“ der Finanz-
krise vorstellen, wenn nicht durch intelligente staatliche Regulierungen, die in 
Kenntnis der Verlockungen des Geldmarktes verantwortliches Handeln im 
Sinne des Gemeinwohles anregt und Abweichungen sanktioniert? Und durch 
einen verantwortlichen Umgang der Banker mit dem Finanzsystem, sowie 
durch einen intelligenten Umgang der Bürger selbst mit „ihren“ Finanzen? 
Überhaupt – traurig genug ist der Anlass – ist eine Renaissance „des Staates“ 
eingetreten, anlässlich derer ein Rückblick auf den Aktivierenden Staat viel-
leicht hilfreich sein könnte. Denn nur den Staat als rettendes Subjekt zurück-
zuwünschen, wie es viele mit guten Gründen tun (z.B. Böckenförde 2009), 
lässt die gleichen Fragen wieder offen, die im Modernisierungsdiskurs des 
letzten Jahrzehntes versuchsweise, wenn auch kontrovers, beantwortet wur-
den.  
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Zivilgesellschaftliche Modelle: Kommunalverwaltung und 
Bürgerkommune 

Jörg Bogumil 

Der Begriff „Zivilgesellschaft“ ist vieldeutig, geprägt durch schillernde Kon-
notationen und normative Versprechen und daher vor allem erklärungsbedürf-
tig. Zivilgesellschaft zeichnet sich durch Funktionsvielfalt aus: deskriptiv als 
Zustandsbeschreibung der Gegenwartsgesellschaft, normativ als Utopie für 
eine bessere Gesellschaft und starke Demokratie, sozialräumlich als politische 
Formel von ost- und mitteleuropäischen Bürgerbewegungen gegen den real-
sozialistischen Staat in den 1980er Jahren und global als Synonym für eine li-
berale und demokratische Gesellschaftsordnung. Hinzu kommt: Die Zivilge-
sellschaft ist mehrsprachig. Sie kommt als civil society, societé civil, societá 
civile im wissenschaftlichen Diskurs daher, was nicht nur die Internationalität 
und globale Durchsetzung zivilgesellschaftlichen Denkens nachweist, sondern 
auch eine politische und gesellschaftliche Praxis, die ohne den historischen 
und sozialen Kontext nicht auf einen sozialwissenschaftlich adäquaten Begriff 
zu bringen ist (vgl. Holtkamp/Bogumil/Kißler 2006: 49).  

Die sozialgeschichtliche Rekonstruktion des Begriffes zeigt, dass es sich 
bei „Zivilgesellschaft“ um einen doppelt konstruierten Begriff handelt, der 
aus einer deskriptiven und einer normativen Dimension besteht. Mit ihm ist 
die Beschreibung eines gesellschaftlichen Zustandes ebenso gemeint wie die 
Erwartung an gesellschaftliche Verhältnisse, die sich durch „Zivilisierung“ 
auszeichnen. Diese Doppelkonstruktion des Begriffs wird von Kocka et al. in 
folgender Definition zusammengefasst. „Zivilgesellschaft“ bezeichnet  

„einerseits den weitgehend selbstregulierten sozialen Raum bürger-
schaftlichen Engagements zwischen Staat, Ökonomie und Privat-
sphäre, andererseits ein immer noch nicht eingelöstes Zukunftspro-
jekt menschlichen Zusammenlebens in der Tradition der Aufklä-
rung“ (Kocka et al. 2001: 1).  

Nun soll diese Debatte hier nicht weitergeführt werden, sondern in Anlehnung 
an den deskriptiven Zugriff steht die empirische Bestandsaufnahme eines 
Modells der Zivilgesellschaft in Deutschland, die Bürgerkommune, im Mit-
telpunkt des Interesses.  

Zunächst wird das Konzept der Bürgerkommune kurz vorgestellt, an-
schließend erfolgt ein verdichteter Blick auf die Praxiserfahrungen im Bereich 
der Bürgerkommune in den letzten 15 Jahren. Dabei wird gefragt, welche 
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Maßnahmen implementiert wurden und anschließend, welche Wirkungen 
auszumachen sind. Vor dem Hintergrund der empirischen Ergebnisse erfolgt 
ein „nüchterner“ Ausblick bezüglich der Potentiale der Bürgerkommune.  

1.  Das Konzept der Bürgerkommune 

Mit dem Neuen Steuerungsmodell wurde von der Kommunalen Gemein-
schaftsstelle (KGSt) Anfang der 90er Jahre ein neues Verwaltungsleitbild in 
die Welt gesetzt: das Dienstleistungsunternehmen Stadtverwaltung. Eine 
schlanke kundenorientierte Verwaltung schien die passende Antwort auf die 
Anfang der 1990er Jahre einsetzende kommunale Haushaltskrise zu sein. Der 
Bürger wurde im Neuen Steuerungsmodell auf die Rolle des zahlenden Kun-
den und die kommunale Vertretungskörperschaft auf die Funktionen eines 
Aufsichtsrates reduziert. Das Neue Steuerungsmodell stieß jedoch bald auf 
ganz erhebliche Implementations- und Akzeptanzprobleme und es wurde 
deutlich, dass die ökonomische Betrachtungsweise dem politischen Charakter 
der kommunalen Selbstverwaltung und den unterschiedlichen Rollen des 
Bürgers nicht genügend Rechnung trägt. Zudem produzierte es hohe Kosten 
für Produktkataloge etc. und erweis sich nicht als geeignet einen nennenswer-
ten Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu bringen (Holtkamp 2008; Bogumil 
et al. 2007). 

Das Konzept der Bürgerkommune baut auf einen im Zuge des Neuen 
Steuerungsmodells formulierten Leistungsverstärker auf. Der Bürgermeister 
der nordrhein-westfälischen Stadt Arnsberg Hans Josef Vogel, der als einer 
der Begründer des Bürgerkommune-Ansatzes in der Praxis gelten kann, pos-
tulierte schon früh eine starke Kundenorientierung der Verwaltung. Er führte 
in dezentralen Bürgerämtern die Leistungen der Verwaltung zusammen und 
warb mit dem Aktiven Beschwerdemanagement dafür, dass sich die Bürger 
über die Verwaltung beschweren sollten, damit diese ihren Output verbessern 
könne. Darüber hinaus bezog er die Bürger durch die Übergabe von Sport-
plätzen etc. an Vereine in die Mitgestaltung des kommunalen Outputs mit ein. 
Er setzte hierbei im Zuge der Kommunitarismusdebatte auf Appelle an die 
gemeinschaftliche Identität und immaterielle Anreize. Hinzu kamen aber auch 
finanzielle Anreize. So beteiligte er die Vereine an der „Rationalisierungsdi-
vidende“ (Vogel 1999: 145), die durch Personaleinsparungen in der Stadtver-
waltung im Zuge der Aufgabenübertragung zu verzeichnen war. Hierbei han-
delte es sich im Kern um ein ganz typisches Konsolidierungsinstrument, das 
in NRW-Kommunen mit immer weiter steigenden Haushaltsdefiziten ver-
mehrt eingesetzt wurde und als Aufgabenübertragung auch in anderen Berei-
chen heute noch an Bedeutung zunimmt (Bürgerbäder, Bürgerstiftungen etc.). 
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Das Konzept der Bürgerkommune war also von Anfang an durchaus auch auf 
knappe Haushaltsressourcen eingestellt. 

Vor dem Hintergrund der Arnsberger Initiativen, weiterer Praktiker-
beiträge und bereits vorliegender Evaluationsstudien zu einzelnen Beteili-
gungsinstrumenten wurde schließlich das Leitbild der Bürgerkommune sys-
tematisiert (Holtkamp 2000; Bogumil/Holtkamp 2001; Bogumil/Holtkamp/ 
Schwarz 2003) und für die Praxis zusammengefasst:  

Danach geht es in der Bürgerkommune darum, parallel die Kunden-, Mit-
gestalter- und Auftraggeberrolle zu fördern. Die Beteiligung in der Auftrag-
geberrolle setzt bei der kommunalen Politikformulierung und Planung an (z. 
B. „runde Tische und Bürgerforen“), während die Mitgestalter- und Kunden-
rolle in der Phase der Politikumsetzung greift. Die Kundenrolle meint eher die 
passive Beurteilung des kommunalen Outputs, während unter der Mitgestal-
terrolle das aktive Mitproduzieren des Outputs zu verstehen ist. Damit die Be-
teiligungsinstrumente in den einzelnen Rollen ihren vollen Nutzen entfalten 
können, bedarf es einer grundlegenden Umgestaltung des kommunalen Ent-
scheidungssystems. Dieses gemeinsame „Dach“ der Bürgerkommune besteht 
aus vier Bausteinen.  

Abbildung 1: Das Leitbild der Bürgerkommune 
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(1) Zunächst sollten Organisationsstrukturen geschaffen werden, die eine res-
sort- bzw. politikfeldübergreifende Koordination der Bürgerbeteiligung und 
Engagementförderung ermöglichen. Die Bürger haben nur wenig Verständnis 
für die unterschiedlichen Ressortgrenzen und möchten, dass die Probleme ih-
rer Lebenslage entsprechend ganzheitlich behandelt und Beteiligungsergeb-
nisse ressortübergreifend umgesetzt werden. Im Idealfall ist unter politikfeld-
übergreifender Koordination zu verstehen, dass für den sich beteiligenden 
Bürger nach außen hin nur ein zentraler Ansprechpartner – z. B. ein so ge-
nannter Bürgerbeauftragter - zuständig ist, um ihm die übliche „Ämterrallye“ 
zu ersparen (One-Stop-Participation).  

(2) Zwingend erforderlich ist ein Partizipationsmanagement durch die 
kommunalen Entscheidungsträger. Dieses ist der wichtigste Baustein, da man 
häufig in der kommunalen Praxis feststellen kann, dass relativ unreflektiert 
Beteiligungsinstrumente eingesetzt werden. Im Rahmen des Partizipations-
managements sollen sich die kommunalen Entscheidungsträger vor dem Ein-
satz von Beteiligungsinstrumenten darüber Gedanken machen, wann, an wel-
cher Stelle, zu welchem Thema Bürger wie zu beteiligen sind. Aus der Per-
spektive der Nachhaltigkeit ist die Beteiligung von Bürgern nicht per se ein 
anstrebenswertes Gut, sondern erst dann, wenn die Beteiligungsangebote nach 
Möglichkeit so konzipiert sind, dass sie die Bereitschaft der Bürger zur Teil-
nahme an zukünftigen Beteiligungsangeboten stärkt. Dies setzt insbesondere 
voraus, dass hinterher zumindest ein Teil der Anregungen der Bürger tatsäch-
lich auch umgesetzt wird. Die Beteiligung sollte sich, um dies gewährleisten 
zu können, eher auf die kleinräumige, weniger konfliktreiche Planung kon-
zentrieren und weniger die umfassende Partizipation an abstrakten Leitbildern 
und ausgeprägten Standortkonflikten anvisieren (Holtkamp 2000).    

(3) Die Delegation von Verantwortung auf Stadtteilebene, dezentrale Ein-
richtungen und Bürgergruppen bei kommunaler Rahmensteuerung ist ein wei-
terer wichtiger Baustein. Die Delegation führt zu erhöhten Anreizen der Bür-
ger, sich an der Planung und Umsetzung lokaler Politik zu beteiligen, weil der 
einzelne Bürger sieht, dass es auf sein Handeln wirklich ankommt und Tritt-
brettfahrerverhalten aufgrund größerer sozialer Kontrolle unwahrscheinlicher 
ist als in größeren Einheiten.  

(4) Darüber hinaus ist ein umfassender Kulturwandel erforderlich, der als 
kollektiver Lernprozess dazu führen sollte, dass die kommunalen Entschei-
dungsträger von sich aus auf die Bürger zugehen und die Beteiligung der 
Bürger eher als Bereicherung, denn als Beschneidung ihrer Kompetenzen und 
Gefährdung eingespielter Routinen empfinden. Kein Beteiligungskonzept, 
keine Dienstanweisung kann bewirken, dass die Bürgerkommune von den be-
teiligten Akteuren auch entsprechend umgesetzt wird. Kooperative Verhal-
tensweisen von Politik und Verwaltung, wie z. B. die frühzeitige umfassende 
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Information der Bürger über wichtige kommunale Planungsvorhaben, lassen 
sich nicht anordnen, sondern kommen am ehesten zustande, wenn die Akteure 
von diesen Verhaltensweisen überzeugt sind. 

2.  Implementation neuer Bürgerbeteiligungsformen 

Betrachtet man Bürgerbeteiligungsformen, so zeigt sich, dass den seit Mitte 
der 1960er Jahre entstehenden Informations- und Anhörungsrechten im Ver-
fahrensrechtschutz in den 1970er Jahren gesetzliche Anhörungs- und Bera-
tungsrechte einer breiten Öffentlichkeit in der Stadtplanung folgen. In den 
1980er Jahren geht es vor allem um die aufsuchende und aktivierende Beteili-
gung spezifischer Zielgruppen, die gezielt angesprochen und motiviert wer-
den. Das Beteiligungsverständnis geht hier schon über Information, Anhörung 
und Beratung hinaus. Seit den 1990er Jahren kommt dann der Kooperation 
eine wesentliche Bedeutung zu und es kommt zu einer bis dahin in diesem 
Ausmaß nicht gekannten Welle von freiwilligen, dialogisch orientierte und 
auf kooperative Problemlösungen angelegte Verfahren der Bürger- und Ver-
bändebeteiligung an der Politikformulierung und an der Politikumsetzung. 
Diese Verfahren werden auch als Elemente kooperativer Demokratie bezeich-
net (Holtkamp/Bogumil/Kißler 2006). Zudem sind seit den 1990er Jahren die 
Möglichkeiten direktdemokratischer Entscheidungsformen auf kommunaler 
Ebene und auf Landesebene deutlich ausgebaut worden. Insgesamt könnten 
somit die kooperativen dialogorientierten Verfahren, aber auch die direkt-
demokratische Willensbekundung durch Bürgerbegehren die bestehenden 
Formen repräsentativer Willensbildung, wie etwa die Wahl der kommunalen 
Vertretungskörperschaft, ergänzen.  

Neue Formen der Bürgerbeteiligung werden daher im Folgenden definiert 
als Sammelbegriff für verschiedenste Formen kooperativer und direkter De-
mokratie. Bezogen auf die drei Rollen des Bürgers in der Bürgerkommune 
geht es vor allem um die Mitgestalter- und die Auftraggeberrolle. Was wissen 
wir nun über den empirischen Umsetzungsstand der „neuen“ Demokratiefor-
men?  

Bezogen auf die kooperativen Demokratieelemente gibt es zwar keine 
bundesweit zuverlässigen Daten über das Ausmaß dieser Beteiligungsformen, 
aber eine Umfrage aus dem Jahr 2003 deutet die Dimensionen an (Städte über 
20.000 Einw.): 
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Abbildung 2: Engagementförderung in BW und NRW 
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Abbildung 3: Bürgerforen in unterschiedlichen Politikfeldern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 in % der Gemeinden, in denen in den angegebenen Bereichen Bürgerforen eingesetzt wurden, Bürgermeisterbef. BW/NRW 2003

83

85

79

69

65

64

86

78

50

69

60

77

Stadtmarketing

Lokale Agenda

Kriminalprävention

Gesamtstädtische Entwicklung

Soziale Stadt/Stadtteilentwicklung

Freizeitangebote Kinder und Jugendliche

20 40 60 80 100

BW NRW

Deutlich wird hier, dass es zwar regionale Unterschiede in der Nutzung eini-
ger Beteiligungselemente gibt, aber dass sowohl die unterschiedlichen For-
men der Bürgerforen als auch die Instrumente der Engagementförderung 
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durchaus verbreitet sind und es von daher einige Erfahrungen mit diesen In-
strumenten gibt (vgl. im Detail Bogumil/Holtkamp/Schwarz 2003). 

Im Bereich kommunaler Referenden zeigt eine vorläufige Bilanz (vgl. fol-
gende Tabelle), dass trotz ihrer flächendeckenden Institutionalisierung Bür-
gerbegehren und -entscheide in der kommunalen Praxis eher ein Schattenda-
sein führen und allein auf Grund ihrer geringen Verbreitung keine nachhalti-
gen politischen Wirkungen entfalten können.  

Tabelle 1: Regelungen und Häufigkeiten von Bürgerbegehren und 
Ratsreferenden im Bundesländervergleich (Stand Ende 
2007) 

Bundes-
land 

In Kraft 
seit 

BB-Quorum 
in % der 
Wähler 

BE-
Quorum 
in % der 
Wähler 

Anzahl 
BB 

Anzahl 
Ratsre-
feren-
den 

Alle Jahre fand in einer 
Gemeinde ein direkt-

demokratisches Verfah-
ren statt 1

NRW 19/1994 3 – 10 20 473 5 12 Jahre 

Bayern 10/1995 3 – 10 10 – 20 1472 238 14 Jahre 

Hessen 04/1993 10 25 283 n.v. 22 Jahre 

Bbg 10/1993 10 25 81 100 34 Jahre 

Sachsen 04/1993 (5) – 15 25 172 53 36 Jahre 

Saarland 07/1997 5 – 15 30 12 n.v. 51 Jahre 

SH 04/1990 10 20 227 22 71 Jahre 

Sachs.-A. 10/1993 6 – 15 25 108 96 78 Jahre 

Nds 11/1996 10 25 170 2 78 Jahre 

BW 1956 5 – 10 250 382 166 101 Jahre 

MV 06/1994 2,5 – 10 25 65 28 143 Jahre 

Thür 10/1993 13 – 17 20 – 25 67 n.v. 208 Jahre 

Rhp 06/1994 6 – 15 30 121 n.v. 280 Jahre 

    3721 711  

 

Quelle: Bogumil/Holtkamp 2006; ergänzt durch Gabriel/Walter-Rogg 2006, 
Rehmet/Mittendorf 2008, BB = Bürgerbegehren; BE = Bürgerent-
scheid 

                                           
1  Häufigkeit der Verfahren in Relation zur Anzahl der Gemeinden und der Praxisjahre 

(Rehmet/Mittendorf 2008: 16) 
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Allerdings sind die indirekte Effekte nicht zu unterschätzen, macht doch eine 
zahlenmäßig nicht zu vernachlässigende Minderheit der deutschen Bevölke-
rung von direktdemokratischen Instrumenten Gebrauch oder droht ihn an und 
nimmt damit einen nicht unerheblichen Einfluss auf die kommunale Agenda 
und die politischen Entscheidungen in Gemeinden. Von den zwischen 1956 
und 2007 eingeleiteten 4587 direktdemokratischen Verfahren mündeten 
knapp die Hälfte (2226) in einen Bürgerentscheid (vgl. hierzu und im Folgen-
den Rehmet/Mittendorf 2008: 3). Insgesamt 1039 Bürgerbegehren, also etwas 
mehr als ¼ wurden als unzulässig erklärt. 40% aller Verfahren waren letztlich 
erfolgreich im Sinne der Vorlage, also als gewonnener Bürgerentscheid oder 
durch die Übernahme des Begehrens seitens der Kommunalvertretung. 51% 
aller stattgefundenen Bürgerentscheide waren erfolgreich und die Abstim-
mungsbeteiligung betrug durchschnittlich 50,4%. Nahezu 40% aller Verfah-
ren fanden in Bayern statt, da hier die mit Abstand bürgerfreundlichste Aus-
gestaltung der Rahmenbedingungen direktdemokratischer Verfahren besteht. 

3.  Wirkungen neuer Bürgerbeteiligungsformen  

Ausgehend von empirischen Untersuchungen lassen sich die folgenden Leis-
tungen konstatieren (Bogumil et al. 2003): 

• Durch Beteiligung gelingt es, Teile der Bürgerschaft intensiver in die po-
litische Willensbildung einzubeziehen. Sind die Beteiligungsinstrumente 
und das Beteiligungsthema sorgfältig ausgewählt, ist die Resonanz der 
Bürger auf Beteiligungsangebote überraschend groß. Von einer generel-
len Politikverdrossenheit kann damit keine Rede sein. Viele Bürger inte-
ressieren sich für kommunale Fragen und wollen sich durchaus konstruk-
tiv in die Planung einbringen. Durch Beteiligung (bei Umsetzung von 
Beteiligungsergebnissen) kann dieses Interesse noch gefördert werden.  

• Beteiligung kann zur Legitimationsentlastung der kommunalen Ent-
scheidungsträger beitragen. Insbesondere die Verlagerung von Kompe-
tenzen und Aufgaben auf Vereine kann dazu führen, dass Verteilungs-
konflikte dezentral gelöst werden und kostenintensive Ansprüche der 
Bürger reduziert werden. 

• Durch Beteiligung können die kommunalen Entscheidungsprozesse 
grundsätzlich responsiver werden. Entscheidungsträger bekommen In-
formationen mit hoher Qualität, die ihnen über die gewöhnlichen In-
strumente (z.B. Expertengutachten) nicht zur Verfügung gestellt werden. 
Dieser „Informationsmehrwert“ kann bei kommunaler Planung und 
Dienstleistungsproduktion auch zu effektiveren Problemlösungen führen. 
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• Beteiligung kann in Teilbereichen einen Beitrag zur Haushaltskonsoli-
dierung leisten, indem sie Fehlinvestitionen vermeiden hilft und die 
Bürger und Vereine stärker ihre eigenen Ressourcen einbringen. Vor al-
lem ist die Förderung von freiwilligem Engagement aber dazu geeignet, 
trotz immer engerer Haushaltsspielräume, eine breite Leistungspalette 
städtischer Angebote aufrechtzuerhalten und neue Angebote überhaupt 
noch entwickeln zu können. So werden heute in vielen Kommunen eini-
ge öffentliche Einrichtungen als Mischform zwischen Staat, Markt und 
Gemeinschaft geführt. In Evaluationen konnte gezeigt werden, dass hier-
aus häufiger „win-win-Lösungen“ entstehen, die vielen Akteuren „zugu-
te kommen können: der öffentlichen Hand, den Adressaten der Dienste, 
ihren Trägern“ (Evers/Rauch/Stitz 2002: 248), wobei selektive finanziel-
le Anreize gerade für Routinetätigkeiten neben der Identifikation mit 
dem Verein oder der Einrichtung häufiger eine zentrale Rolle spielen. 

• Darüber hinaus gelingt es den Fraktionen durch Bürgerbeteiligung in be-
grenztem Maße neue Mitstreiter zu gewinnen. Bürgerbeteiligung kann 
damit ein Weg sein, die sich in kleineren und mittleren Städten abzeich-
nenden Rekrutierungsprobleme für qualifizierte Ratsmitglieder zu redu-
zieren. Sie leistet damit auch einen Beitrag zur „Reproduktion“ der re-
präsentativen Demokratie auf kommunaler Ebene. 

Wenn also die Angebote auf die Bedürfnisse der Bürger richtig zugeschnitten 
sind, also projektorientierte, thematisch gebundene und zeitlich befristete En-
gagementformen ermöglichen, dann beteiligen sich sehr viele Bürger an Ele-
menten der kooperativen und direkten Demokratie. Allerdings zeichnen sich 
bei der Umsetzung von Beteiligungsinstrumenten auch einige Problemlagen 
ab: 

• Beteiligungsprozesse sind sozial selektiv, eine alte Erkenntnis (z.B. we-
niger Frauen, Mittelschichtbias). So sind beispielsweise Frauen bei der 
Beteiligung im Rahmen der Auftraggeberrolle eindeutig unter- und bei 
der Mitgestalterrolle im sozialen Bereich deutlich überrepräsentiert. 
Zwar gibt es verschiedene Instrumente, die eine etwas stärkere repräsen-
tative Beteiligung der Bürger gerade im Rahmen der Auftraggeberrolle 
gewährleisten (z. B. Planungszelle, Bürgerbefragung und „aufsuchende“ 
Beteiligung), aber diese sind zumeist teurer als die konventionellen Ver-
fahren und werden deswegen nur zögerlich implementiert. Diese durch-
weg zu erwartende soziale Schieflage gerade im Rahmen der Auftragge-
berrolle spricht aber nicht dafür, die Bürgerbeteiligung wieder einzu-
schränken und den Rat und die direktgewählten Bürgermeister zu stär-
ken. Denn in diesem Bereich zeigen sich gerade in den Führungsfunktio-
nen noch viel stärkere soziale Schieflagen. So gibt es beispielsweise in 
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen nur 6% Bürgermeisterin-
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nen und in CDU und SPD nur 9% weibliche Fraktionsvorsitzende. Die 
sozial ausgewogenere Repräsentation von Bevölkerungsgruppen ist so-
mit für alle Demokratieformen auf kommunaler Ebene eine zentrale 
Herausforderung. Interessant ist, dass die Selektivität bei den direktde-
mokratischen Verfahren deutlich geringer ausgeprägt ist (vgl. Gab-
riel/Walter-Rogg 2006). 

• Die Erwartung, dass durch Bürgerbeteiligung die vorhandene Politiker-
verdrossenheit maßgeblich abgebaut werden kann, sollte nicht zu hoch-
gesteckt werden. Dazu sind die (Vor-) Urteile in Bezug auf Politiker viel 
zu stark als feste Einstellungen verankert. Die mangelnde Umsetzung 
von Beteiligungsergebnissen kann eher noch zu einer Forcierung der Po-
litikerverdrossenheit beitragen. Zum Teil wird sogar befürchtet, dass es 
in der Bürgergesellschaft zu einer zweigeteilten Demokratiewirklichkeit 
kommt. „Unten“ eine produktive und an Politik interessierte, aber partei-
en- und politikerverdrossene Bürgergesellschaft und „oben“ die hiervon 
abgekapselte (partei-) politische Klasse. Allerdings gilt dieses Problem 
wohl im stärkeren Maße für die Bundes- und Landesebene, während auf 
kommunaler Ebene aufgrund der größeren räumlichen und sachlichen 
Nähe prinzipiell die Möglichkeit besteht, diese Kluft zu überbrücken. 
Dies setzt aber eine andere Verhaltensweise bei Kommunalpolitikern 
voraus. Kommunalpolitiker müssten dann lernen mehr zuzuhören und 
parteipolitische Konflikte aus der Bürgerbeteiligung auszuklammern. 

• Bei grundlegenden Konflikten – seien es nun Standortkonflikte durch 
Bürgerinitiativen oder parteipolitische Konflikte – sind Lösungen durch 
Beteiligungsprozesse schwierig. Diese Konflikte sprengen in der Regel 
die auf Konsens angelegten Verfahren der Bürgerforen und sollten des-
halb möglichst ausgeklammert und durch Mehrheitsentscheidung in der 
Kommunalvertretung entschieden werden. 

• Häufig mangelt es an der Umsetzung von Beteiligungsergebnissen, was 
im Ergebnis zu enormen Frustrationen führt. 

• Bürgerbeteiligung kann zu einer Veränderung der Machtverhältnisse 
zwischen Bürgern, Verwaltung und Kommunalpolitik führen. Unter den 
kommunalen Entscheidungsträgern im engeren Sinn haben aber nur die 
direkt gewählten Bürgermeister (aus Wiederwahlmotiven) ein starkes 
Akteursinteresse an der Realisierung von mehr Bürgerbeteiligung. Inso-
fern verwundert es nicht, dass Beteiligungsprozesse häufig von großen 
Teilen von Politik und Verwaltung als eine Konkurrenzveranstaltung 
gedeutet werden und mit erheblichen, eher nicht nach außen getragenen, 
Widerständen dieser Akteure zu rechnen ist. Noch stärker ausgeprägt ist 
der Widerstand bei direktdemokratischen Verfahren, da diese zu einem 
Machtverlust des Rates und des Bürgermeister bei gleichzeitig nachhal-
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tiger Aufwertung der Bürger (bzw. organisations- und konfliktfähiger 
gesellschaftlicher Interessen) führen. Durch die nach wie vor geringe 
Anwendungshäufigkeit bleiben diese Effekte jedoch begrenzt. Zudem 
sind sie als Vetorechte in den Landesverfassung institutionalisiert und 
können nur durch bürgerunfreundliche Ausgestaltungsbedingungen 
(Quoren, Negativ- und Positivkataloge) begrenzt kontrolliert werden.  

4.  Potentiale und Grenzen der Bürgerkommune  

Das Leitbild der Bürgerkommune wurde in der wissenschaftlichen Literatur 
mitunter kritisiert, da es paternalistische Züge trage, zu stark auf die kommu-
nalen Entscheidungsträger und zu wenig auf Emanzipationsprozesse der Bür-
ger fokussiert sei und die Bürger nur an nebensächlichen Entscheidungen be-
teilige („Niedlichkeitsfalle“) (Roth 2007). Das umfangreiche Demokratiever-
sprechen werde durch die Betonung der Mitgestalterrolle nicht eingehalten, 
sondern die Bürger werden lediglich für Aufgabenkritik und Outsourcing 
kommunaler Leistungen benutzt (Kersting 2008: 280).  

Diese Kritik ist sicherlich nicht ganz unberechtigt und mag dazu beitragen, 
dass die Akteure stärker die gesellschaftlichen und demokratischen Grundan-
nahmen zunächst wohlklingender Reformmodelle hinterfragen. Allerdings 
muss bezweifelt werden, dass diese Kritik tatsächlich handlungsrelevant wird, 
weil die partizipativen Alternativen hierzu bisher zu abstrakt und zu wenig 
praxistauglich bleiben. Unter Begriffen wie „partizipative Governance“ oder 
„Good Governance“ (Kersting 2008: 271 f.) hat derzeit in den Sozialwissen-
schaften die partizipatorische Demokratietheorie eine bemerkenswerte Re-
naissance. Hier wird eine „Maximierung von Selbstentfaltungs- und Selbstbe-
stimmungschancen“ (Walk 2008: 252) propagiert, die nicht nur zu einer stär-
keren Partizipation und Legitimation führen soll, sondern auch zur effektiven 
und kostengünstigeren Umsetzung von politischen Maßnahmen. Häufig wird 
für derartige Erwartungen die ambitionierte Bürgerbeteiligung im Rahmen der 
Lokalen Agenda angeführt.  

Empirische Studien kommen aber gerade in diesem Bereich zu einer ziem-
lich ernüchternden Bilanz. Die Beteiligungsergebnisse wurden häufig von den 
Kommunen nicht umgesetzt und von der Kommune autonome Projekte der 
Zivilgesellschaft erwiesen sich häufig nicht als lebensfähig. Erfolge in diesen 
Beteiligungsverfahren für die Bürger und die Kommune wurden vorrangig 
dann erzielt, wenn sie sich, wie es das Konzept der Bürgerkommune postu-
liert, auf kleine unstrittige Projekte konzentrierten (Holtkamp/Bogumil/Kißler 
2006; Noll 2007). Alles andere ist auch in anderen Politikfeldern kaum um-
setzbar, was nicht nur auf die kommunalen Entscheidungsträger zurückführ-
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bar ist, sondern auch bei den Bürgern kann keineswegs eine bedingungslose, 
altruistische Partizipationsbereitschaft vorausgesetzt werden. Häufiger geht es 
um durchaus egoistische, kleinräumige Anliegen. So setzt sich gerade die gut 
ausgebildete Mittelschicht nicht selten gegen Kinderspielplätze, Skaterparks 
und Asylbewerberheime ein (Sankt-Florians-Prinzip) und sind dabei zu kei-
nem Kompromiss in Mediationsverfahren bereit. Die umfassende Bürgermit-
wirkung an allen Stadtentwicklungsfragen ist bei diesem Partizipationsverhal-
ten illusorisch bzw. auch wenig wünschenswert (vgl. zu vielen weiteren Prob-
lemen und Selektivitäten von Bürgerbeteiligung Holtkamp/Bogumil/Kißler 
2006). 

Hinzu kommt eine zweite Restriktion bei der Umsetzung von mehr Parti-
zipation, deren Auswirkung auf das alltägliche kommunale Handeln in der 
Wissenschaft meist zu wenig beachtet wird. Die dauerhaft anhaltende kom-
munale Haushaltskrise im Verbund mit der Intervention der Aufsichtsbehör-
den führt in nicht wenigen Kommunen dazu, dass die notwendige Engage-
mentinfrastruktur nicht im vollen Maße vorgehalten werden kann und auch 
hierdurch die Umsetzung von Beteiligungsergebnissen prekär wird.  

Der Bundesländervergleich zwischen Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen zeigte bereits für das Jahr 2002, dass in Nordrhein-Westfalen auf-
grund der deutlich schwierigeren kommunalen Haushaltslage die Instrumente 
zur Unterstützung der Mitgestalterrolle nicht so häufig eingesetzt wurden wie 
in Baden-Württemberg (Bogumil/Holtkamp/Schwarz 2003). Es gab weniger 
Freiwilligenzentralen, weniger Verwaltungsmitarbeiter, die die Funktion eines 
Bürgerbeauftragten erfüllen und die finanzielle Förderung von Vereinen und 
die Bereitstellung von Räumlichkeiten für Engagierte hat in Nordrhein-
Westfalen keine große Priorität. Alles, was zumindest kurzfristig mehr Geld 
kostet, wurde in Nordrhein-Westfalen nur wenig realisiert. Dafür bestanden in 
NRW allerdings deutlich höhere Anreize Aufgaben auf Bürger und Vereinen 
zu übertragen als in Baden-Württemberg und in diesem Sinne Bürgerengage-
ment auch gegen den Widerstand von Verwaltungsmitarbeitern aus diesen 
Aufgabenbereichen zu fördern.  

Seitdem hat sich die haushaltspolitische Polarisierung der Kommunen 
weiter verschärft. So haben sich in nur sieben Jahren bis zum Jahre 2006 al-
lein die Kassenkredite der deutschen Kommunen zur Finanzierung der lau-
fenden Haushaltsdefizite fast vervierfacht. Hiervon sind insbesondere Rhein-
land-Pfalz, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und bedingt die 
neuen Bundesländer stark betroffen, wie das folgende Diagramm am Beispiel 
der Entwicklung der Höhe der kommunalen Kassenkredite pro Einwohner 
verdeutlicht. Die süddeutschen Kommunen sind dagegen in der Regel (auf-
grund deutlich besserer sozialstruktureller Ausgangsbedingungen) nicht mit 
gravierenden Haushaltsproblemen befasst.  
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Abbildung 4: Kassenkredite der Kommunen pro Einwohner (2000 
und 2007 gruppiert nach Bundesländern) 
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Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen 

Die umfassende Partizipation am Haushaltsplan beispielsweise im Rahmen 
des Bürgerhaushalts bietet in den Kommunen mit hohen Kassenkrediten si-
cherlich keinen Ausweg. Abgesehen davon, dass gerade in Bürgerforen eher 
ausgabenexpansive Wünsche formuliert werden, wirkt Partizipation unter die-
sen Rahmenbedingungen eher zynisch. Spätestens im Nothaushaltsrecht ist 
der Haushaltsplan nur noch wenig aussagekräftig und wesentliche haushalts-
politische Entscheidungen werden in nichtöffentliche Verhandlungen mit den 
Aufsichtsbehörden verlagert. Durch Partizipation würden dann bei den Bür-
gern Erwartungen geweckt, die hinterher systematisch enttäuscht werden. 
Nach Ansicht der kommunalen Entscheidungsträger besteht hierin auch die 
größte Gefahr der Bürgerhaushalte in nordrhein-westfälischen Städten (Köll-
ner 2004: 11), die deshalb in NRW weitgehend wieder eingestellt wurden. 
Übrig bleibt unter diesen Bedingungen teilweise nur eine Sparvariante der 
Bürgerkommune, wie sie die von der Kommunalaufsicht und der nordrhein-
westfälischen Krisenstadt Hagen gemeinsam eingesetzte Zukunftskommission 
aktuell formuliert hat: „Das Leitbild ‚Bürgerkommune’ bildet eine ideale 
Plattform und Chance durch eine aktive und systematische Förderung bürger-
schaftlichen Engagements die negativen Folgen des städtischen Rückzuges / 
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Rückbaues zumindest in Teilen aufzufangen oder abzumildern“ (Bezirksre-
gierung Arnsberg / Stadt Hagen 2009).  

Was kann nun angesichts dieser schwierigen Rahmenbedingungen noch 
getan werden. Nur in den Städten einiger weniger Bundesländer wird man 
sich die ausgebaute Variante der Bürgerkommune leisten können, in der die 
Städte stark in die Engagementinfrastruktur und –kultur investieren und in 
denen auch bei umfassenden Beteiligungsangeboten prinzipiell die Umset-
zung von Beteiligungsergebnissen aus kommunalen Mitteln ermöglicht wer-
den kann. In den meisten Kommunen scheint daher nur eine abgespeckte Ver-
sion der Bürgerkommune realisierbar (Bogumil/Holtkamp 2008). Ohne den 
ehrenamtlichen Einsatz der Bürger werden hier viele Wünsche angesichts der 
Haushaltsprobleme nicht mehr umsetzbar sein.  

Der eigentliche Sinn der kommunalen Selbstverwaltung kann aber wie-
derbelebt werden, wenn die Bürger dazu ermutigt werden, sich stärker mit ih-
rem Wissen und ehrenamtlichen Potenzial einzubringen, um eine bedarfsge-
rechte und effiziente kommunale Aufgabenerledigung zu gewährleisten und 
Demokratie vor Ort produktiv mitzugestalten. Nur auf kommunaler Ebene ist 
aufgrund der Nähe diese Beteiligung in zumindest halbwegs überschaubaren 
Formen möglich, während anderen möglichen „Grundschulen der Demokra-
tie“ wie den Parteien zunehmend die Schüler ausgehen. Den ehemals großen 
Volksparteien, aber auch den anderen Parteien, droht der Verlust des Kontak-
tes zum Durchschnittsbürger. Geschieht dies, könnten sie zu basislosen Be-
rufspolitikervereinigungen mutieren. Mancherorts sind schon jetzt die Senio-
renarbeitsgemeinschaften noch die aktivsten Parteigliederungen.  

Durch mehr Beteiligungsangebote für die Bürger bietet sich die Chance in 
direkter Kooperation ein Teil der Vorbehalte gegenüber Parteien abzubauen 
und einzelne politisch Interessierte über projektorientierte Beteiligungsprojek-
te auch für die Parteiarbeit zu gewinnen. Hierzu gibt es für die Parteien ei-
gentlich keine Alternative, wenn sie in den nächsten Jahrzehnten noch mit ei-
ner vollständigen Kandidatenliste zu den Kommunalwahlen antreten wollen. 
Allerdings ist der generelle Ausbau bürgerschaftlichen Engagements kein Pa-
tentrezept, da dieser bei unzureichender Beteiligungsgestaltung mehr Proble-
me hervorbringen kann als er löst. Beim Ausbau bürgerschaftlichen Engage-
ments sind daher vor allem drei Empfehlungen zu berücksichtigen (vgl. aus-
führlich Bogumil/Holtkamp 2002): 

(1) Die Beteiligungsangebote müssen an den im Zuge des Wertewandels 
veränderten Bedürfnissen und Interessen der Bürger ansetzen. Der Hinweis 
darauf, dass durch die mehr Bürgerengagement die Stadt in einigen Bereichen 
Haushaltsmittel sparen oder bedarfsgerechter einsetzen kann, motiviert die 
Bürger allein selten zur Beteiligung. Diese häufig aus Sicht der kommunalen 
Entscheidungsträger zentralen Argumente müssen durch eine Perspektive 
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„von unten“ ergänzt werden, damit die Beteiligungsangebote von den Bürgern 
tatsächlich angenommen werden bzw. zu einem nachhaltigen Umgang mit 
Beteiligungsressourcen führen. Ziel eines nachhaltigen Umgangs ist, dass die 
Bereitschaft der Bürger, nach der Teilnahme an Beteiligungsangeboten auch 
zukünftig zu partizipieren, gestärkt werden soll. Dafür muss das Engagement 
Spaß bzw. subjektiv „Sinn“ machen und Beteiligungsergebnisse müssen hin-
terher (zumindest zum Teil) auch umgesetzt werden.  

(2) Die Beteiligungsangebote sollten darauf abzielen, dass möglichst viele 
Bevölkerungsgruppen vertreten sind. Werden lediglich die Bürger erreicht, 
die sich bereits in verschiedenen Institutionen engagieren, bietet man lediglich 
den bereits weitgehend sozial integrierten und durchsetzungsfähigen Bürgern 
– also den „üblichen Verdächtigen“ ein zusätzliches Sprachrohr. Will man 
hingegen die Legitimität des politischen Systems erhöhen, muss man gerade 
die Bevölkerungsgruppen erreichen, die sich nur wenig am politischen Sys-
tem beteiligen (z. B. durch Planungszellen oder Bürgerpanels, vgl. Klages 
2007). 

(3) Zur Gestaltung dieses Prozesses bedarf es eines vorausschauenden Par-
tizipationsmanagements, in dem die kommunalen Entscheidungsträger die 
Beteiligungsangebote dementsprechend zuschneiden und aktiv unterstützen. 
Die Umsetzung der Beteiligungsergebnisse wird zu der zentralen Aufgabe der 
kommunalen Entscheidungsträger. Darüber hinaus sollen die Beteiligungs-
themen so zugeschnitten werden, dass die Bürger nicht überfordert werden. 
Die Beteiligung bezieht sich somit eher auf die kleinräumige Planung, kon-
krete Projekte oder Mitwirkung in öffentlichen Einrichtungen in den Stadtei-
len. Grundlegende Konflikte, wie z. B. Standortkonflikte sind dagegen durch 
kooperative Beteiligungsprozesse nicht lösbar und sollten deshalb ganz be-
wusst ausgeklammert werden. Es sollte um das kurzfristig im Konsens auch 
mit dem Stadtrat Machbare gehen, für das die Mitarbeit interessierter Bürger 
und anderer wirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure eingeworben 
werden kann.  

Zusammenfassend geht es bei der Realisierung der Bürgerkommunen un-
ter diesen schwierigen Bedingungen um keine Konkurrenzveranstaltung zur 
Politik, um keine demokratischen Blütenträume und nicht darum, nur zu re-
den, sondern hinterher gemeinsam in Projekten zu handeln. 
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Bürgerbeteiligung und Verwaltung 

Helmut Klages 

Ein Rückblick auf das Ende der 60er/den Beginn der 70er Jahre: 
Die „partizipatorische Revolution“ 

Ich möchte beim gesamtgesellschaftlichen Bezugsrahmen des Themas 
einsteigen, was zwar eine umweghafte Annäherung bedeutet, die mir aber, 
wie ich hoffe, zumindest als „deformation professionelle“ eines Soziologen 
konzediert werden wird. 

Ich beginne mit einem Rückblick auf die Zeit Ende der 60er – Anfang der 
70er Jahre. Heute ist fast schon vergessen, oder – unter dem Stichwort der 
„68er“ – nur noch partiell erinnert, dass damals eine „Partizipatorische Revo-
lution“ stattfand, die zu dramatischen Diagnosen zunehmender „Unregierbar-
keit“ Anlass gab. Es gab in mehreren hochentwickelten Industrieländern eine 
akute und teils auch aggressive gesellschaftliche Unruhe. 1969 wurde in 
Deutschland zum „Jahr der Bürgerinitiativen“ erklärt. Es gab aber auch spek-
takuläre Hausbesetzungen und KKW-Besetzungen. Außerdem setzten ver-
schiedene „soziale Bewegungen“ ein, die dazu beitrugen, die Unruhe zu ei-
nem Dauerzustand werden zu lassen. 

Eine weithin akzeptierte Diagnose lautete damals: Die Bürger brechen 
chaotisch aus den institutionellen Bahnungen der repräsentativen Demokratie 
aus; das herkömmliche Repertoire der politischen Betätigungen der Bevölke-
rung, d.h. insbesondere die Beteiligung an den Wahlen, muss durch sogenann-
te „unkonventionelle“, d.h. institutionell nicht vorgebahnte, spontane und un-
berechenbare Betätigungsformen erweitert werden. (vgl. Barnes/Kaase et al. 
1979) 

Das Ungenügen traditioneller revolutionstheoretischer Deutungen 

Es entwickelte sich in dieser Lage eine Theorie-Problematik, die ihr Zentrum 
in einem Theorie-Defizit, genauer gesagt in der Schwierigkeit hatte, über-
kommene revolutionstheoretische Deutungen insbesondere auch marxisti-
scher Provenienz auf die durch eine scheinbare Dauer-Prosperität und zuneh-
menden Massenwohlstand gekennzeichnete gesellschaftliche Entwicklungssi-
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tuation anzuwenden. Im Rückblick muss man heute respektlos feststellen, 
dass es sich bei den intellektuellen Anleihen der Studentenbewegung bei K. 
Marx wohl doch um ein fast schon kabarettsreifes Selbstmissverständnis han-
delte, das E. Scheuch auf den Punkt brachte, indem er auf die Tatsache hin-
wies, dass es im Kern der sorgenfrei studierende Nachwuchs des etablierten 
Bürgertums war, der unter der roten Fahne revoltierte. 

Das Theoriedefizit wurde durch neuartige theoretische Deutungsschema-
tas ausgefüllt, so z.B. durch eine „neue Theorie der Revolution“, welche von 
der Annahme einer Überholung der wachsenden materiellen Spielräume 
durch schneller expandierende Erwartungen ausging. (vgl. z.B. Davies 1973) 
Als durchsetzungskräftiger und dauerhafter erwies sich allerdings die An-
nahme, dass die sozio-ökonomische Modernisierung – in Verbindung mit der 
Bildungsrevolution – zu einem gesellschaftlichen Wertewandel führe, in des-
sen Rahmen u.a. idealistisch ausgeweitete Bedürfnisse nach Teilhabe an der 
Gestaltung der allgemeinen Angelegenheiten zum Massenbedürfnis würden. 
Auf der internationalen Bühne trat in diesem Zusammenhang Ronald Ingle-
hart hervor, dessen ausgedehnte empirische Untersuchungen auf dem Theo-
riehintergrund von A. Maslows Theorie der „Bedürfnispyramide“ aufbauten. 
(Inglehart 1977) Auf anderem Theoriehintergrund meldete sich in Deutsch-
land zur gleichen Zeit u.a. H. Klages als Wertewandelstheoretiker und – em-
piriker zu Wort. (Klages 1984). 

Die „Legitimationskrise“:  
Staatlich-administrative Reaktionsmuster 

Tendenziell kam die Verwaltung (insb. die Kommunalverwaltung, von der 
hier in erster Linie die Rede sein soll) aus der sich hier entwickelnden Deu-
tungsperspektive eher als konservative Kraft, schärfer ausgedrückt als Boll-
werk einer veralteten autoritären institutionellen Struktur, als Repräsentant ei-
nes Staates nämlich ins Blickfeld und Fadenkreuz, der den Bürger immer 
noch als Untertan begreift und behandelt. 

In der Tat wurde diese rabiate Kritik staatlicherseits keineswegs nur abge-
lehnt. In Anbetracht des um sich greifenden Stichworts einer „Legitimations-
krise“, für dessen Treffsicherheit sich viele empirische Belege anführen lie-
ßen, fühlte sich der Staat - in Gestalt maßgeblicher Repräsentanten - durch die 
gesellschaftliche Unruhe in den Grundfesten seiner Geltungsansprüche infra-
ge gestellt und reagierte anpassungsbereit:  

• Auf der politisch-deklaratorischen Ebene erinnert man sich in diesem 
Zusammenhang vor allem an das Diktum des Bundeskanzlers Willi 
Brandt „Mehr Demokratie wagen!“ von 1969.  
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• Auf der legislativen und administrativen Handlungsebene kam es im An-
schluss an dieses Kanzlerwort erstens zu zahlreichen informalen Arran-
gements von Kommunalverwaltungen mit der anschwellenden „unkon-
ventionellen“ politischen Beteiligung von Bürgern, indem Bürgerinitiati-
ven nicht bekämpft, sondern als Verhandlungspartner akzeptiert wurden. 
Zweitens kam es im Neuentwurf des Verwaltungsverfahrensgesetzes von 
1973 zu weitreichenden Verbesserungen der Stellung des Bürgers im 
Verwaltungsverfahren, indem z.B. das „rechtliche Gehör“ von einer Er-
messensvorschrift der Verwaltung zu einer Anspruchsnorm des Bürgers 
erhoben und eine Begründungspflicht für Verwaltungsakte eingeführt 
wurde. (Wölki 2003: 88 ff.) Darüber hinaus erfolgten drittens spektakulä-
re Vorstöße zu einer formalen Bürger- bzw. Betroffenenbeteiligung auf 
der Ebene sachspezifischer Verwaltungsverfahren. Das Städtebauförde-
rungsgesetz von 1971 schrieb Anhörungsrechte der Betroffenen bei 
Stadtsanierungen vor; die Novelle des Bundesbaugesetzes von 1976 
führte zur so genannten vorgezogenen Bürgerbeteiligung bei der Bau-
leitplanung der Kommunen; im Rahmen der Planfeststellungsverfahren 
für den Bau von Bundesfernstraßen, Bundesschienenwegen und Bun-
deswasserstraßen wurden Anhörungen von Bürgern vorgesehen. (Woll-
mann 2002: 29) Viertens wurde mit der so genannten Funktionalreform 
versucht, einige allzu schroffe und offenkundige Einbußen auf Seiten der 
Bürgerorientierung der Kommunalverwaltungen, die im Zuge der Terri-
torialreform entstanden waren, durch Rücksteuerungen rückgängig zu 
machen. Es stellten sich hierbei Korrekturen an einer vorher uneinge-
schränkt dominierenden Zentralisierungsbewegung ein, welche vor allem 
eine mit ihrer räumlichen Erreichbarkeit zusammenhängende „Bürger-
nähe“ der Verwaltung sicherstellen sollten. Spektakulär waren endlich 
fünftens sukzessive erfolgende Ergänzungen sämtlicher Gemeindeord-
nungen durch Bestimmungen über Bürgerbegehren und Bürgerentschei-
de, mit denen in das Verfassungssystem der Bundesrepublik ein Stück 
„direkte Demokratie“ eingeführt wurde. Zusammengenommen zeichne-
ten sich verschiedenartige Bemühungen um „Institutionalisierung“ der 
scheinbar chaotisch wogenden Bürgerenergie im Wege ihrer Kanalisie-
rung in die Bahnen des geordneten Verwaltungsverfahrens unter Mini-
mierung des erschrocken wahrgenommenen Risikos der Lahmlegung der 
Ordnungsgrundlagen des Staates ab. 
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Das „Ende der Party“ – ein „Vordergrundsbild“ der aktuellen 
Situation 

Kaum hatte man sich politisch, administrativ und wissenschaftlich auf die 
„partizipatorische Revolution“ eingelassen, so war sie aber - pointiert ausge-
drückt - auch schon wieder an ihrem Ende angelangt. (Diese Feststellung ist 
schon insofern pointiert, als sie eine Reihe von „sozialen Bewegungen“ außer 
Acht läst, welche die Szene der 80er und beginnenden 90er Jahre belebten, so 
z.B. die Anti-Atom- bzw. Ostermarschbewegung oder die Frauenemanzipati-
on, um nur einige herausragende Beispiele zu erwähnen).  

Der Blick auf die aktuelle Situation der Bürgerbeteiligung in Deutschland 
führt zu einem ambivalenten Ergebnis: Auf der einen Seite konnte gesagt 
werden, dass heute „Mediationsverfahren, Zukunftswerkstätten und Pla-
nungszellen … zum Repertoire jeder Kommunalverwaltung gehören, die sich 
nicht als Rückständig abstempeln lassen will.“ (Gabriel 2002: 140) Experi-
mente mit Bürgerhaushalten und mit „Community Organizing“ (Penta 2007) 
machen von sich reden. Die Suchmaschine Google registriert unter dem 
Stichwort „Bürgerbeteiligung“ über 5 Millionen Einträge.  

Auf der anderen Seite waren gerade einmal 7% der 23 Millionen Enga-
gierten, die im Freiwilligensurvey 2004 ermittelt werden konnten, im Bereich 
bürgerschaftlicher Beteiligungsaktivitäten am Wohnort aktiv (Gensicke 
2006: 48), wobei es sich überwiegend nur um momentane Engagements ohne 
längerfristige Perspektive handelte. Zählt man z.B. nach, wie viele Planungs-
zellen es bisher gegeben hat, dann kommt man nur auf wenige Dutzend. Noch 
schlimmer fällt das Zählergebnis für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide 
aus. Aufgrund einer Auszählung von Oskar W. Gabriel und Melanie Walter-
Rogg fand seit 1956 nur in jeder 260. deutschen Gemeinde pro Jahr ein Bür-
gerentscheid statt (Gabriel/Walter-Rogg 2006). Aus den Ergebnissen von 
Bürgerbefragungen weiß man, dass selbst in den sogenannten „Bürgerkom-
munen“ bisher nur Minderheiten der Bevölkerung an irgendwelchen Beteili-
gungsformen partizipiert haben. An der groß angekündigten Jubiläumstagung 
des Netzwerks Civitas, die kürzlich in Nürtingen stattfand, nahmen von 13 
nominellen Mitgliedern nur noch sieben teil. Die meisten Kommunen stehen 
noch - oder schon wieder – passiv abseits. Aber auch in der Bevölkerung ist 
die Begeisterung für das Wenige das angeboten wird, nicht groß. Aktive Bür-
germeister berichten enttäuscht über die geringe – oder je nach Themenstel-
lung stark wechselnde – Beteiligung an Bürgerversammlungen. Es ist, wie 
man immer wieder hört, eine kleine Zahl sogenannter „üblicher Verdächti-
ger“, die zuverlässig in Erscheinung treten, die man aber nicht besonders 
schätzt, weil man richtigerweise vermutet, dass sie aus den intellektuellen 
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Teilen der bürgerlichen Mittelschicht kommen, das heißt für die Bevölkerung 
im ganzen nicht repräsentativ sind.  

Zusammenfassend beurteilt ist unsere Demokratie an ihrer kommunalen 
Basis, dort also, wo sie eigentlich besonders virulent sein sollte, weil hier die 
Lebensinteressen der Bürger und Bürgerinnen am unmittelbarsten berührt 
werden, keineswegs so „lebendig“ wie sie sein sollte.  

Ein scheinbar naheliegendes theoretisches Deutungsmuster 

Die gekennzeichnete Entwicklung wird heute vielfach als Ausdruck einer im 
Prinzip unaufhebbaren unpolitischen Interessenorientierung der Bevölke-
rungsmehrheit verstanden. Die Bevölkerung folgt demzufolge nicht dem de-
mokratie-idealistischen Einstellungs- und Verhaltensmodell des „citoyen“, 
sondern dem – scheinbar – demokratie-realistischen Modell des „bourgeois“. 
Nach Robert A. Dahl ist politische Apathie bzw. Uninteressiertheit die bereits 
seit den griechischen Stadtstaaten beobachtbare „Normaldisposition“ der Be-
völkerungsmehrheit gegenüber der institutionalisierten Politik, und zwar in 
deutlichem Unterschied zu Zuständen eines politischen involvement breiterer 
Bevölkerungsteile, die er als einen untypischen, nur kurzfristig durchhaltbaren 
„Ausnahmezustand“ charakterisiert (Dahl 1970: 77 ff.). Ähnlich urteilte 
schon A. Schumpeter in seinem Klassiker „Kapitalismus, Sozialismus und 
Demokratie“. (Schumpeter 1950: 397 ff.) Nach A. Downs’ wenig später er-
schienener „ökonomischer Demokratietheorie“ lässt sich diese Auffassung 
unter Rückgriff auf das Modell des „Homo oeconomicus“ unterbauen und zu-
spitzen: In Massendemokratien, in denen dem Einzelnen schon aus quantitati-
ven Gründen keine wirkliche Einflusschance zukommt, sind Uninteressiert-
heit und daraus resultierende Ignoranz der großen Mehrheit eine „rationale“ 
Lösung (Downs 1957).  

Auswirkungen auf aktuelle Konzepte der „Zivilgesellschaft“ 

Von diesem enorm verbreiteten Deutungshintergrund ist offensichtlich – was 
an dieser Stelle aber nur im Vorbeigehen erwähnt werden soll – auch die Ent-
wicklung der „zivilgesellschaftlichen“ Diskussion und Bewegung beeinflusst, 
die zunehmend mit der „Governance“-Bewegung zusammenwächst , d.h. die 
Fragestellung nach der Öffnung der staatlichen Entscheidungsstruktur in 
Richtung organisierter außerstaatlicher Kräfte (unter besonderer Berücksich-
tigung der Wirtschaft) übernimmt und die dabei den unorganisierten Indivi-
dualbürger ausklammert bzw. zumindest faktisch als quantité negligeable 
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„links liegen lässt“. Aus einer auf Bürgerbeteiligung fokussierten Blickrich-
tung lässt sich hier von einem organisationszentrierten, oder, schärfer, „neo-
korporatistischen“ Bias sprechen, der in Verbindung mit einer starken „Out-
put“-Orientierung und einer Betonung managerieller „Problemlösungs“-
Gesichtspunkte auftritt (vgl. Mayntz 2004). 

Auswirkungen auf aktuelle Konzepte der Bürgerbeteiligung 

Der Nachdruck soll an dieser Stelle auf die Feststellung gelegt werden, dass 
„breite“ Bürgerbeteiligung auf diesem Deutungshintergrund – zumindest ak-
tuell, möglicherweise aber auch grundsätzlich – nicht möglich bzw. nur als 
Ausnahmezustand auf der Grundlage akuter Betroffenheiten denkbar er-
scheint. Realistisch verstandene Konzepte der Bürgerbeteiligung von der Be-
teiligung können sich somit – so scheint es – nur auf Minderheiten stützen, 
wobei aus der hier vertretenen Perspektive nur zwei gleichermaßen unbefrie-
digende Lösungen zur Verfügung zu stehen scheinen: 

• Die Stützung auf die Existenz einer qualifizierten Minderheit „interes-
sierter Bürger/innen“, die sich ggf. durch Aufklärung/Schulung/Infor-
mation erweitern lässt. Kennzeichnend hierfür ist u.a. eine Welle so ge-
nannter „neuer“ Beteiligungsformen, die sich – mit einem Schwerpunkt 
in den 90er Jahren – in einer sehr auffälligen Weise auf Kleingruppen-
verfahren konzentrierte und die, thesenartig formuliert, auf der verschie-
dentlich explizit ausgesprochenen Prämisse eines Ausschlusses und fak-
tischen Linksliegenlassen der scheinbar unpolitischen, inzwischen wie-
der „schweigenden“ und damit in ihre Normalverfassung zurück gepen-
delten, aus ihrer Apathie offenbar nicht aufzurüttelnden Bevölkerungs-
mehrheit aufbaute. 

• Die Stützung auf jeweils akut „Betroffene“ administrativer Vorhaben, 
die ihre partikularen Interessen als „Input“ einbringen, wobei allerdings 
gegenüber allzu „willfähriger„ Bereitschaft zum Entgegenkommen gel-
tend zu machen ist, dass auf Seiten der Politik/Verwaltung „höhere“ In-
teressen im Spiel sind, die einen Gemeinwohlverwirklichungs-Auftrag 
für sich in Anspruch nehmen können, so dass Vorbehalte gegenüber ei-
ner unbesehenen Öffnung gegenüber den Interessenäußerungen von 
Bürgern und ggf. auch die bewusste Nutzung von Schwerhörigkeit ver-
bürgenden „Filtern“ naheliegen. 
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In Depth-Befund: Das latente und unausgeschöpfte 
Beteiligungspotenzial, seine Hemmung und Umleitung  

Entgegen diesem scheinbar eindeutigen, durch Befunde verschiedenster Art 
suggestiv stützbaren „Vordergrundsbild“, seinen theoretischen Unterbauun-
gen und den – scheinbar – aus ihm ableitbaren beteiligungspraktischen Folge-
rungen führt nun allerdings die „in-depth analysis“ hinsichtlich der Beteili-
gungsdisposition der Bevölkerungsmehrheit zu einem völlig andersartigen 
Bild.  

Die Hinführung zu diesem In depth-Befund soll auf dem Weg der nach-
folgenden Thesenfolge geschehen:  

These 1 (Potenzialthese):  

Es gibt in der Bevölkerungsmehrheit – im Hintergrund der politischen Apa-
thie und – eine enorm verbreitete weitgehend latente Grundbereitschaft zur 
aktiven Teilhabe an der Gestaltung der allgemeinen Angelegenheiten. Zur 
Stützung dieser These kann u.a. das höchst eindrucksvolle Ergebnis des Frei-
willigensurvey 2004 angeführt werden, dass 95% der Engagierten die Gesell-
schaft „zumindest im kleinen mitgestalten“ möchten. (Gensicke 2006: 82). 
Einen direkter zugreifenden Indikator liefert z.B. eine Befragung in Leipzig 
aus Anlass der „Demokratiebilanz“ im Jahr 2003. Hier waren über sieben von 
zehn Befragten grundsätzlich zur „Bürgerbeteiligung“ bereit. Bei der Unter-
suchung der Bertelsmann Stiftung zur Jugendpartizipation im Jahr 2005 er-
klärten 78% der Befragten, sie würden sich einbringen, wenn es attraktive Be-
teiligungsangebote gäbe. 

These 2 (Hemmungs- und Umleitungsthese):  

Diese Grundbereitschaft erfährt keine ausreichende institutionelle Stützung 
und fließt deshalb in andere Engagementbereiche ab, in welchen diese Stüt-
zung in einem stärkeren Maße vorhanden ist. Die positiven Verhaltensfolgen 
des Wertewandels, der hinter dieser Grundbereitschaft steht, schlagen sich in 
hohen und weiter ansteigenden Mitgliederzahlen für die Mehrheit dieser an-
deren Engagementbereiche nieder, während der Beteiligungsbereich leer aus-
geht. Es findet somit – auf dem Hintergrund einer Beteiligungshemmung – 
eine „Umleitung“ von Beteiligungspotenzial in andere Beteiligungsbereiche 
statt, in denen es aber einer weitgehenden Entpolitisierung verfällt. (vgl. auch 
Klages 2007: 12 f.) 
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These 3 (These der strukturellen Begünstigung / Benachteiligung): 

„Strukturelle“ Begünstigung aller anderen Engagementbereiche gegenüber 
der Bürgerbeteiligung in einer ersten Hinsicht: Generationsübergreifende 
Vereinsmitgliedschaft mit dauernder Bindungswirkung als gesichertes Rekru-
tierungsfeld vs. "anlassbezogene Mobilisierung“ ohne institutionelle Basis bei 
der Bürgerbeteiligung. (Empirie: Eintritt ins ehrenamtliche Engagement 
mehrheitlich bereits in der Jugend). Versagen der Bürger-/ Stadtteilvereine 
und der Ortsvereine der politischen Parteien! 

These 4 (These des unterschiedlichen subjektiven Ertrags bei „uno actu“-
Tätigkeiten und „zweistufigen“ Prozessen): 

Es lässt sich aber auch in einer zweiten Hinsicht von struktureller Begünsti-
gung der anderen Engagementbereiche sprechen: Die anderen Engagementbe-
reiche mit größerem Rekrutierungserfolg sind subjektiv ertragreicher als die 
Bürgerbeteiligung (Umgekehrt formuliert: Die Bürgerbeteiligung ist subjektiv 
relativ ertragsarm). 

Der Grund ist darin zu suchen, dass in den anderen Engagementbereichen 
die Menschen mehrheitlich sogenannte „uno actu“-Tätigkeiten ausüben kön-
nen, d.h. Tätigkeiten, die ihr Ziel schon unmittelbar im Prozess ihrer Aus-
übung erreichen und die somit ihre Belohnung in sich selbst tragen. Typisch 
hierfür sind in besonderem Maße die Engagementbereiche Sport, Freizeit u. 
Geselligkeit, Kultur u. Musik, die besonders viele Menschen an sich zu ziehen 
vermögen. Bürgerschaftliche Beteiligung ist dagegen meist ein sog. „zweistu-
figer“ Prozess: Man produziert in einer Fokusgruppe, in einer Zukunftswerk-
statt, in einem Forum, oder in einer Planungszelle etwas, was man als 
Wunsch, als Vorschlag, als Meinungsäußerung ... an andere weiterreichen 
muss, die darüber entscheiden, was damit geschieht und die hierbei über den 
„Wert“ und letztlich auch über den subjektiven Ertragsreichtum des Produkts 
befinden, ohne dass man auf diesen maßgeblichen Vorgang aber irgend einen 
Einfluss haben kann!  

Erwartungs- und Interpretationsbarrieren im Verhältnis 
Verwaltung – Bürger als aktuelles Problemzentrum 

Bevölkerungsseitige Perspektive 

Es lässt sich die zentrale These aufstellen, dass sich genau an diesem kriti-
schen Punkt die letztlich entscheidende Ursache für die auf der Verhaltens-
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ebene feststellbare relative Apathie und Beteiligungs-Trägheit der Mehrheit 
der Bevölkerung findet. Die vorherrschende Mehrheitsmeinung in der Bevöl-
kerung lautet: Es besteht das Risiko, auf eine „Spielwiese“ geführt zu werden: 
Man hat in Kauf zu nehmen, dass man unter Umständen nur „für die Schubla-
de" gearbeitet hat. Der Spaß, den man dabei hatte, ist dann das einzige was 
bleibt. Dies ist aber genau das, was man fürchtet. So war ein besonders ins 
Auge fallendes Ergebnis der Evaluation von Planungszellen in Verbindung 
mit dem „Bürgergutachten zu den Eckpunkten der Kommunal- und Verwal-
tungsreform in Rheinland-Pfalz" die bis zum Ende der Planungszellenarbeit 
weiterbestehende und deren Bewertung restriktiv beeinflussende Unsicherheit 
der Teilnehmer über die Effektivität der eigenen Arbeit (nexus, o.J.). Bei ei-
ner Abfragung möglicher Gründe für eine Nichtteilnahme an Beteiligungsan-
geboten, die Bastian Goßner bei bürgerschaftlich Beteiligten in Buchloe vor-
nahm, stand die Antwort „wenn die Ergebnisse ignoriert/nicht ernst genom-
men würden / die Beteiligung nur Alibifunktion hätte“ mit weitem Abstand an 
der Spitze (Goßner 2005). Aus den verfügbaren Daten schält sich der Kernbe-
fund heraus, dass die Bevölkerung mangelndes Vertrauen in die Bereitschaft 
„der Politiker“ auf die „Menschen“ zu hören besitzt. Ein Symptom dessen, 
das eigentlich alarmierend sein sollte, ist die Tatsache, dass die Bejahung des 
provokativen Statements „Die Politiker machen doch nur, was sie selbst wol-
len“ in bundesweiten Umfragen bei ca. 2/3 der repräsentativ Befragten liegt. 

Schon bei den kleinen bis mittleren Kommunen ist dies aber nicht viel an-
ders (Holtkamp/Bogumil/Kißler 2006: 170). Die unmittelbare Face-to-face-
Kommunikation als strukturelle Basis der Vertrauensbildung ist offenbar nur 
in einem Kleingruppen-Rahmen tragfähig, den auch solche Kommunen bei 
weitem überschreiten. Eine Ausnahme scheint es nur bei herausragenden Ein-
zelpersonen wie den Bürgermeister/innen zu geben, bei denen es offenbar 
nicht des unmittelbaren persönlichen Kontaktes als Vertrauensgrundlage be-
darf, bei denen vielmehr bereits mittelbare Kontaktformen symbolischer Art 
ausreichen, um Vertrauen zu schaffen (vgl. Bertelsmann-Stiftung u.a. 2008). 

Politik- und verwaltungsseitige Perspektive 

Letztlich findet sich genau an diesem kritischen Punkt aber zumindest indirekt 
auch der entscheidende Grund für die Lustlosigkeit von Politik und Verwal-
tung gegenüber der Bürgerbeteiligung und für den vielfachen Widerstand, 
den es von dieser Seite her gibt.  

Auf Seiten der Entscheidungseliten spielt das durch Äußerungen aus dem 
Bereich der Protagonisten der Bürgerbeteiligung selbst genährte Missver-
ständnis eine beträchtliche Rolle, es handle sich bei der Bürgerbeteiligung eo 
ipso um eine „Machtabgabe“ der Entscheider.  
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Der letztlich entscheidende Grund für die Lustlosigkeit von Politik und Ver-
waltung gegenüber der Bürgerbeteiligung und für den vielfachen Widerstand 
von dieser Seite her ist jedoch die Konfrontation mit dem lustlosen Bürger, 
den man - auf dem Hintergrund der passiven Verdrossenheit der Bevölke-
rungsmehrheit - alltäglich erlebt. Dass man selbst aufgrund des negativen 
Eindrucks, den man dem Bürger vermittelt, “Teil des Problems“ ist, wird da-
bei nicht wahrgenommen. Vielmehr nimmt man den Bürger so wahr, wie man 
ihn „vor Augen“ hat und schließt von seiner Apathie auf seine Motive, d.h. 
auf seine vermutliche Uninteressiertheit am „Allgemeinen“ und somit letzt-
lich auf das Vorherrschen einer privategoistischen Grundeinstellung in einer 
angeblich von einem „Werteverfall“ deformierten Gesellschaft.  

Das einmal entstandene Bürgerbild wird durch laufend entstehende Ein-
drücke immer wieder genährt. So liefert die oft kleine Zahl von Teilnehmern 
an gelegentlichen Veranstaltungen scheinbare Bestätigungen der Vermutung 
eines mangelnden Interesses der Bevölkerungsmehrheit an der Bürgerbeteili-
gung als solcher. Das permanente Auftreten derselben „üblichen Verdächti-
gen“ kann leicht zu dem Schluss verführen, dass Bürgerbeteiligung die Ge-
fahr der Machtergreifung einer wortstarken und redefreudigen, wenngleich 
verantwortungsscheuen Minderheit mit sich bringt, der gegenüber das Argu-
ment nahe liegt, man müsse vor ihr den Staat um des Allgemeinwohls willen 
beschützen (vgl. zu empirischen Hinweisen Holtkamp/Bogumil/Kißler 
2006: 160 ff.; Bertelsmann-Stiftung u.a. 2008). 

Zusammenfassende Diagnose 

Die zusammenfassende Diagnose e i n e r - wahrscheinlich sogar d e r - ent-
scheidenden Barriere, die uns heute von der Realisierung einer durch hohe 
Beteiligungsquoten charakterisierten „Bürgerkommune“ trennt, lautet wie 
folgt: Beide Seiten - abgekürzt ausgedrückt: Bürger und Verwaltung - haben 
gegeneinander korrespondierende Vorbehalte, die sich gegenseitig - im Sinn 
wechselseitig aufeinander bezogener self-fulfilling-prophecies - bestätigen 
und verstärken, so dass sich eine „Mißtrauensspirale“ entwickelt, die einen 
„Teufelskreis“ darstellt. 

Man kann in diesem Dilemma einen Kern der gegenwärtigen Krise der 
Demokratie im Ganzen sehen.  
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Hilfestellung bei der Gestaltung der Begegnungszone von Verwaltung 
und Bürgern als Aufgabe praxisbezogener Wissenschaft 

Wollte man sich auf ein „rein wissenschaftliches“, d.h. auf die Aufgabe der 
Problemfeldklärung, Hypothesenentwicklung und Theoriegenerierung kon-
zentriertes Handlungsprogramm beschränken, dann könnte an dieser Stelle 
eigentlich geendet werden. Allenfalls ließen sich zu dem Thesengerüst, das 
bis hierher vorgetragen wurde, noch eine Reihe von Ergänzungen und Verfei-
nerungen, wie auch ergänzende empirische Befunde nachtragen. 

Man würde allerdings damit dem praxisorientierten genius loci Speyers 
nicht voll gerecht werden. Nachfolgend seien deshalb in der Form einer rela-
tiv kurz gefassten Thesenliste Handlungsansätze skizziert, die sich - aus der 
Sicht des Autors - aus der Diagnose ableiten lassen. 

Handlungsansätze 1.: Thesenliste 

These 1.: Das Konzept der „Bürgerbeteiligung“ bedarf einer Vereindeuti-
gung. Insbesondere muss klar sein, dass die öfters auftauchende Devise einer 
„Machtabgabe“ der Kommunalpolitik/-verwaltung kontraproduktiv ist, weil 
sie zur Versteifung und Verfestigung der genannten Barriere führt. Bei ergeb-
nisorientiertem Vorgehen kann - unter den in Deutschland gegebenen politi-
schen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen - dieses Konzept vor allem 
nicht erfolgversprechend mit der Idee einer „direkten Demokratie“ verkoppelt 
werden. Es muss vielmehr an das Basiskonzept einer „kooperativen Demokra-
tie“ (Holtkamp/Bogumil/Kißler, 2006) angebunden und damit auch mit der 
„repräsentativen Demokratie“ versöhnt werden. Praktisch gesehen heißt dies 
vor allem: Bürgerbegehren und Bürgerentscheid müssen - gewissermaßen als 
„Notbremse“ - für solche Ausnahmefälle der Konfliktbearbeitung reserviert 
bleiben, die - aus welchem Grund auch immer - nicht im kooperativen Sinne 
abarbeitbar sind. 

These 2.: Zur Verwirklichung dieses Ziels bedarf es des Einsatzes geeig-
neter Methoden/Instrumente. Es muss hierbei von der unter Ideologieverdacht 
zu stellenden Bevorzugung von Methoden Abstand genommen werden, die 
zwar eine intensive face-to-face-Kommunikation in kleinen Gruppen gewähr-
leisten, die jedoch die Zielsetzung einer „breiten“ Bürgerbeteiligung aus-
klammern und aus denen somit die Mehrheit der Bevölkerung schon von der 
Konzeptebene her ausgeschlossen bleibt. Es bedarf kaum einer ausdrückli-
chen Erörterung, dass eine derartige Einengung unvermeidlich eine Verfeh-
lung des Beteiligungs-Themas mit sich, sofern man sich an der Vorstellung 
der „Verlebendigung der Demokratie“ und einer Aktualisierung des vorhan-
denen Beteiligungspotenzials in der Bevölkerung orientiert. Erschwerend 
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kommt hinzu, dass von der Exklusion der Mehrheit bevorzugt „schwer er-
reichbare“ Gruppen mit ethnisch und sozialkulturell bedingten Integrations- 
und Kommunikationsproblemen betroffen sind. Es muss viel klarer als bisher 
werden, dass zu einer an der Vorstellung einer „Verlebendigung der Demo-
kratie“ orientierten Bürgerbeteiligung ein Methoden-Set benötigt wird, in des-
sen Rahmen solche Methoden einen gesicherten Platz haben, die eine „breite“ 
und gleichzeitig „ausgewogene“ (am besten im statistischen Sinn „repräsenta-
tive“) Beteiligung ermöglichen. Wo mit Gruppen mit begrenzter Teilnehmer-
zahl gearbeitet wird, was aus verschiedenen Gründen nahegelegt sein kann, 
muss mit Hilfe derartiger Methoden - vorzugsweise der Bürgerbefragung - ei-
ne Rückkopplung der Ergebnisse in die nicht unmittelbar beteiligte Mehrheit 
sichergestellt werden.  

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass am Deutschen Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung in Speyer - unter Rückgriff auf Ansätze in Großbri-
tannien – der Ansatz eines „Bürgerpanels“ entwickelt wurde, um den Verfah-
rensansatz der Bürgerbefragung zu einem Beteiligungsinstrument auszubau-
en. (Vgl. Klages/Daramus/Masser 2008) 

These 3.: Nur ein derartiges Methoden-Set gewährleistet gleichzeitig auch 
einen „Mehrwert“ für Politik und Verwaltung, so dass Bürgerbeteiligung von 
einem „Nullsummenspiel“, bei dem einer verliert, was der andere gewinnt, zu 
einer „win-win“-Veranstaltung werden kann. Nur durch ein solches Metho-
den-Set wird somit die Kooperation von Politik und Verwaltung gewinnbar. 
Nur hierdurch wird die Barriere wechselseitig aufeinander bezogener Miss-
trauenshaltungen von beiden Seiten her durchbrechbar, was unabdingbar ist. 
Zur Veranschaulichung mag das nachfolgende Schaubild beitragen, das dies-
bezüglich eine Reihe von weiterführenden Verknüpfungen enthält, die hier 
nicht im Einzelnen erörtert werden sollen (vgl. auch Klages/Keppler/Masser 
2009): 

 



 115

BB-
Methoden-
Set:Konzept

Praktische 
Umsetzung

Bürger/Innen 
finden Gehör

Aufbau 
von 
Vertrauen

Information 
von Rat und 
Verwaltung 
über 
Bedürfnisse/Er
wartungen/Be
wertungen der 
Bürger/Innen

Früherkennung

Planungs-
sicherheit

Erleichterte 
Aufgabenwahr
nehmung

Effektivität der 
Bedürfniserfüllung:
Gewährleistung. u. 
Kontrolle

Legitimitätsge-
winn für Politik 
und 
Verwaltung, 
Akzeptanz von 
Maßnahmen

Wirkungszusammenhang der 
Bürgerbeteiligung (Klages/25.11.08)

Selbstverständ-
nis als 
„Bürger“, 
Identifikation 
mit dem 
Gemeinwesen

 
 

These 4.: Zur Sicherung der doppelten, bürger- und verwaltungsseitig wirk-
samen Effektivität einer „breiten“ Einbeziehung und Mobilisierung der Bür-
ger erscheint die „Institutionalisierung“ der Bürgerbeteiligung im Sinne eines 
verbindlichen, d.h. möglichst durch kommunale Satzung abgesicherten Ver-
fahrens erforderlich, das eine Garantie dafür bietet, dass die Stimme der Bür-
ger/innen einerseits auf transparente Weise abgegeben wird und andererseits 
zuverlässig „Gehör“ findet. Es erscheint erstrebenswert, dieses Ziel in mög-
lichst jeder Kommune durch eine verbindliche Rahmenordnung abzusichern, 
an deren Geltung und Berücksichtigung sich alle Beteiligten im „Beziehungs-
dreieck“ Bürger – Politik – Verwaltung orientieren können (vgl. hierzu auch 
Luhmann 1969).  

These 5.: Über die inhaltliche Gestaltung einer solchen Rahmenordnung 
lässt sich nicht im Detail vorwegentscheiden. Eine Reihe von Merkmalen 
können aber im Sinne einer von örtlichen Bedingungen unabhängigen Gene-
ralisierung „vor die Klammer“ gezogen werden. Es handelt sich hierbei um 
eine begrenzte Zahl von Essentials, die stichwortartig wie folgt benannt wer-
den können: 
(1) Die Kommune übernimmt eine Management-Verantwortung für die Rea-

lisierung und Gestaltung der Bürgerbeteiligung auf konsultativer Grund-
lage. 
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(2) Die Sachgebiete, die der Beteiligung unterliegen sollen, werden grund-
sätzlich festgeschrieben, d.h. der Von-Fall-zu-Fall-Entscheidung entzo-
gen. 

(3) Die Bürgerbeteiligung wird verbindlich in das Verwaltungsverfahren in-
tegriert. 

(4) Es wird hierbei einem prozessual ausdifferenzierten Beteiligungskonzept 
gefolgt, das sich an der Abfolge der typischen Phasen des Verwaltungs-
verfahrens und an den ihnen zuschreibbaren Anforderungsmerkmalen 
orientiert. Hierbei kann von dem folgenden Orientierungsschema eines 
Standardmodells des Verwaltungsablaufs ausgegangen werden, das im 
Wege der Analyse der Entscheidungsabläufe in einer deutschen Groß-
stadt gewonnen wurde (vgl. auch Klages/Keppler/Masser 2009): 

 

Startphase A

Startphase B

Erarbeitung von Varianten, 
Priorisierung

Zwischenentscheidungsphase

Entscheidung  innerhalb 
der Verwaltung

Beratung auf Ausschussebene 
und Entscheidung des 

Stadtrats

Realisierungsphase

Kreative Erkennung künftiger Chancen / Probleme

Zielfestlegung, Bedarfsanalyse, Bewertung von 
Alternativen 

Entwicklung alternativer Lösungen als 
Vorentwurf,  tentative Vorzugsvariante

Erste  Abgleichung der Verwaltungsstandpunkte

Konkretisierung der VorzugsvarianteEntwurfsphase

Zweite Abgleichung der Verwaltungstandpunkte

Politische Entscheidungsfindung

Umsetzung

Standardisiertes Ablaufschema (mit Funktionen/Anforderungen)

 
 

(5) Die Einsatzstellen der Bürgerbeteiligung in den verschiedenen Phasen 
des Verwaltungsverfahrens werden festgeschrieben. 

(6) Die verfügbaren Bürgerbeteiligungs-Verfahren werden aufgrund ihrer 
jeweiligen Leistungsprofile den einzelnen Phasen des Verwaltungsab-
laufs zugeordnet.  

(7) Es gibt ein Prozessmanagement mit weitgehenden Kompetenzen (Mo-
dell: Gleichstellungsbeauftragte(r), Drogenbeauftragte(r), Umweltbeauf-
tragte(r) etc.). 
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(8) Regelung des Umgangs mit Bürgervoten und der Rechenschaft auf eine 
solche Weise, dass sich sowohl die von Bestätigungen und Erfolgserleb-
nissen abhängige Erfahrung – und die daraus resultierende Erwartung – 
des „Gehörtwerdens“, wie auch die Erwartung und anschließende Erfah-
rung eines Mehrwerts für die kommunale Politik/Verwaltung einstellen 
können. 

Handlungsansätze 2.: Möglichkeiten der Stützung des kommunalen 
Prozesses von Seiten des Bundes, der Länder und der Spitzenverbände 

Die Realisierung dieses Modellansatzes ist in Deutschland angesichts einer 
hochentwickelten kommunalen Selbstverwaltung den einzelnen Kommunen 
überantwortet. Nichtsdestoweniger lassen sich Leitprinzipien formulieren, die 
in die Gemeindeordnungen der Länder einbezogen werden können und die 
von dieser Ebene her zur Entwicklung der Bürgerbeteiligung und damit zur 
Förderung der Weiterentwicklung der repräsentativen Demokratie zu einer 
„lebendigen Demokratie“ beizutragen vermögen: 

• Entwicklung einer Modell-Verfahrensordnung für die kommunale Bür-
gerbeteiligung in Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbän-
den und den Bundesländern; 

• Entwicklung eines verbindlichen Kriterienrasters zur Planung und Evalu-
ierung von Bürgerbeteiligungsformen /-konzepten (ebenfalls in Zusam-
menarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Bundeslän-
dern); 

• Initiierung und Begleitung vergleichender Evaluierungen kommunaler 
Bürgerbeteiligungskonzepte, ggf. auch in Verbindung mit Wettbewer-
ben; 

• Förderung von Modellvorhaben zur Erprobung und Weiterentwicklung 
innovativer Formen bzw. Konzepte der Bürgerbeteiligung. 
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Verwaltungsvertrauen und Demokratie 

Oscar W. Gabriel 

1.  Das Untersuchungsproblem: Welche Bedeutung hat das 
Verwaltungsvertrauen für die Demokratie? 

Ein großes Vertrauen der Bürger zur Verwaltung zählt für viele Beobachter 
zu jenen spezifischen Politiktraditionen, auf welche sich die Annahme eines 
Sonderweges Deutschlands unter den modernen Demokratien stützt. Viele 
Beobachter sehen im Aufbau einer an Recht und Gesetz orientierten, kompe-
tenten und unbestechlichen Verwaltung den wichtigsten Beitrag Deutschlands 
zur Entwicklung moderner Staatlichkeit. In diesem Sinne beschrieben Martin 
und Sylvia Greiffenhagen in ihrer Bestandsaufnahme der politisch-kulturellen 
Traditionen Deutschlands die Beziehung zwischen Staat, Verwaltung und 
Demokratie im politischen Denken der Deutschen wie folgt: 

„In völliger Trennung von demokratischen Entwicklungen, die er 
später bekämpfte, hat der deutsche Rechtsstaat sich vor mehr als 
zweihundert Jahren als eine Form des aufgeklärten Obrigkeitsstaa-
tes entwickelt. Idealistische Politikphilosophie und preußische 
Verwaltung verbanden sich zu einem Politikverständnis, für das die 
beste Verfassung eine gute Verwaltung ist“. (Greiffenhagen 
/Greiffenhagen 1993: 86). 

Unter der Prämisse, dass positive Einstellungen zur Exekutive mit einer Ab-
neigung gegen Parteien und Parlamente einhergegangen seien, werden der 
demokratische Verfassungsstaat und der bürokratische Obrigkeitsstaat in die-
ser Politiktradition als Gegensätze dargestellt. Dieses Politikverständnis mani-
festiert sich nicht allein in der überlieferten Staatsdoktrin und in den Über-
zeugungen der politischen Eliten, es prägte auch lange Zeit die politischen 
Einstellungen der Bürger (vgl. Holtmann 2005). In ihrer berühmten Studie 
„The Civic Culture“ machten Almond und Verba ihre Charakterisierung der 
politischen Kultur Deutschlands als „Untertanenkultur“ nicht zuletzt am Un-
gleichgewicht zwischen der (schwach entwickelten) Staatsbürgerkompetenz 
und der (stark ausgeprägten) Untertanenkompetenz fest (Almond/Verba 
1965). Während der Staatsbürger sich ihrer Darstellung zu Folge zur Durch-
setzung seiner Interessen der demokratischen Institutionen und Prozesse be-
diente und versuchte, durch die Beteiligung am politischen Willensbildungs-
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prozess Einfluss zu gewinnen, setzte der Untertan seine Erwartungen in eine 
gute Politik in die Kompetenz und Fairness der Exekutive. Diese zeige sich 
nach dem Abschluss des Prozesses demokratischer Willensbildung und Ent-
scheidung, in der Phase der Implementation staatlicher Politik. Den demokra-
tischen Institutionen und Verfahren stehe der Untertan indifferent bis hilflos 
gegenüber, seine politische Kompetenz entwickle er im Umgang mit Behör-
den.  

Ein halbes Jahrhundert nach der Publikation von „The Civic Culture“ be-
legen die Daten der international vergleichenden Umfrageforschung einen 
Wandel der politischen Kultur Deutschlands. Wie in anderen Demokratien 
unterstützt eine breite Mehrheit die Demokratie als Ordnungsmodell, die Ein-
stellung zu den politischen Institutionen und Akteuren ist durch die für eine 
gut funktionierende Demokratie typische Mischung von Vertrauen und Skep-
sis charakterisiert, im politischen Interesse und im staatsbürgerlichen Kompe-
tenzbewusstsein nehmen die Deutschen eine führende Position in Europa ein 
(vgl. z. B. Gabriel 2008). Wie aber fügen sich die Einstellungen zur Verwal-
tung in diese veränderte Beziehung der Deutschen zur Politik ein? Mussten 
die für die politische Tradition Deutschlands angeblich typischen legalistisch-
bürokratische Orientierungen überwunden werden, damit eine demokratische 
Staatsbürgerkultur entstehen konnte oder gehen positive Orientierungen zu 
den Verwaltungseinrichtungen mit positiven Einstellungen zu parteienstaatli-
chen und rechtsstaatlichen Institutionen und zur Demokratie einher? Wie stel-
len sich in dieser Hinsicht die Verhältnisse in Ost- und Westdeutschland dar? 
War der erfolgreiche Transfer der westdeutschen Verwaltungsinstitutionen in 
den östlichen Landesteil von einem kulturellen Wandel im Osten begleitet 
und entstand in dessen Verlauf in den neuen Bundesländern Vertrauen zu ei-
ner Einrichtung des Öffentlichen Lebens, deren Grundprinzipien, Aufgaben 
und Leistungen den Menschen in einer postkommunistischen Gesellschaft zu-
nächst fremd waren? Aus welchen Wurzeln speist sich das Vertrauen zur 
Verwaltung und in welcher Hinsicht unterscheiden sich die Bestimmungsfak-
toren des Vertrauens zur Verwaltung von denen des Vertrauens zu den Ein-
richtungen des Parteienstaates? 

Mit dem Vertrauen zur Öffentlichen Verwaltung beleuchtet dieser Beitrag 
einen von der Einstellungsforschung vernachlässigten Aspekt des Verhältnis-
ses der Bürger zu den politischen Institutionen und versucht, den Stellenwert 
dieser Einstellungen in einer demokratischen Staatsbürgerkultur zu bestim-
men. Dieses Themas verdient unter mehreren Gesichtspunkten Interesse. In 
den vergangenen Jahren machten zahlreiche Studien auf die Bedeutsamkeit 
des Vertrauens für den Prozess demokratischen Regierens aufmerksam (vgl. 
vor allem: Braithwaite/Levi 1998). Die Notwendigkeit, die Verwaltung in die-
sen Kontext einzubeziehen, ergibt sich nicht allein aus deren exponierter Stel-
lung im Austauschprozess zwischen Bürger und Staat. Auch der Funktions- 
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und Formwandel der Verwaltung von der Ordnungs- zur Leistungsverwaltung 
ist in seiner kulturellen Dimension noch nicht durch die Forschung erschlos-
sen. Ebenso wenig ist bekannt, ob die immer wieder vorgetragene Bürokratie-
kritik in der breiten Öffentlichkeit verwurzelt ist oder ob es sich um ein litera-
risches Artefakt handelt. In Deutschland kommt als weiteres Desiderat der 
Vergleich der Einstellungen zur Verwaltung in den alten und neuen Bundes-
ländern hinzu, fand doch der Transfer westdeutscher Verwaltungsstrukturen 
und westdeutschen Verwaltungspersonals in die neuen Länder in der Wissen-
schaft und in der politischen Praxis nicht nur ungeteilte Zustimmung (vgl. 
Wollmann et al. 1997).  

Die Untersuchung ist wie folgt aufgebaut: Im nächsten Abschnitt geht es 
darum, den theoretischen Status des Verwaltungsvertrauens in den Vertrau-
ensbeziehungen der Menschen zur Politik zu bestimmen. Im Anschluss daran 
wird aufgezeigt, wie sich das Vertrauen zur Verwaltung in Deutschland ent-
wickelt hat, auf welchem Niveau es sich befindet und wie sich Deutschland in 
dieser Hinsicht von anderen Demokratien unterscheidet. Im Hinblick auf die 
Annahmen über die angeblich historisch bedingte Verengung des Politikver-
ständnisses der Deutschen auf Administration ist zudem eine Einordnung der 
in Deutschland erhobenen Daten in den internationalen Kontext sinnvoll. Der 
daran anschließende Teil beschäftigt sich mit den Bedingungen des Vertrau-
ens zur Verwaltung. Die zur Erklärung des Verwaltungsvertrauens benutzten 
Ansätze haben sich in Untersuchungen des Vertrauens zu politischen Institu-
tionen im Allgemeinen bewährt. Auf einer allgemeinen Betrachtungsebene 
lassen sie sich zwei Theorieschulen, der institutionalistischen und kulturalisti-
schen, zuordnen. Diese interpretieren das politische Vertrauen als Produkt ak-
kumulierter positiver Erfahrungen mit bestimmten Akteure oder Institutionen 
bzw. als Ergebnis der Verbundenheit mit den Werten und Normen der politi-
schen Gemeinschaft (Braithwaite 1998; Gabriel/Walter-Rogg 2008). Aller-
dings ist bei der Verwendung dieser Ansätze zur Erklärung des Verwaltungs-
vertrauens dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Öffentliche Verwal-
tung im politischen System andere Funktion erfüllt als Parteien, Parlamente 
oder Gerichte. Besonderheiten in den Befunden über die Bestimmungsfakto-
ren des Verwaltungsvertrauens sind möglicherweise diesem Umstand ge-
schuldet. Der Schlussteil des Beitrages fasst die Ergebnisse zusammen, inter-
pretiert und diskutiert sie vor dem Hintergrund der bisherigen Forschung und 
zeigt Forschungsdesiderate auf. 
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2.  Vertrauen in der Demokratie:  
Konzept, Eigenschaften, Formen und Funktionen 

In den vergangenen drei bis vier Dekaden erlebte die Vertrauensforschung ei-
nen wahren Boom an Veröffentlichungen (vgl. z.B. Barber 1983; Braithwai-
te/Levi 1998; Cook 2001; Fukuyama 1995; Gambetta 1988; Hardin 2002; 
2004; Hibbing/Theiss-Morse 2001; Lipset/Schneider 1983; Misztal 1996; Nye 
et al. 1997; Schmalz-Bruns/Zintl 2002; Tilly 2005; Uslaner 2002; Warren 
1999). Auch wenn nicht alle thematisch einschlägigen Beiträge zur empiri-
schen Forschung ausdrücklich das Konzept des politischen Vertrauens ver-
wenden, wurden unter wechselnden Bezeichnungen zahlreiche Untersuchun-
gen des Verhältnisses der Bürger zum politischen System, seinen Institutionen 
und Akteuren publiziert. Diese Forschungen folgten verschiedenen Impulsen. 
Den Anstoß zur Beschäftigung mit dem Thema „politisches Vertrauen“ gab 
die Legitimitäts- und Regierbarkeitsdebatte der 1970er Jahre (Crozier et al. 
1975; vgl. die gute Zusammenfassung der Kernaussagen dieser Forschung bei 
Kaase/Newton 1995). Vor allem in den Vereinigten Staaten war weniger die 
Existenz einer Krise des Vertrauens der Menschen zu den Institutionen des 
politischen Systems strittig, als vielmehr deren Reichweite. Mehrere empiri-
sche Studien dokumentierten zwischen der Mitte der 1960er und der 1970er 
Jahre einen dramatischen Rückgang des politischen Vertrauen in diesem 
Land, der alle politischen Institutionen tangierte und die Frage provozierte: 
Befindet sich das Vertrauen der Menschen zur amtierenden Regierung im 
Niedergang oder hat dieser Prozess bereits auf die Unterstützung des politi-
schen Regimes übergegriffen? Die aus den empirischen Befunden gezogenen 
Folgerungen fielen gegensätzlich aus (vgl. Citrin 1974; Miller 1974a; 1974b; 
Lipset/Schneider 1983). Auch in Europa fand in der Folgezeit eine breite und 
intensive Debatte über den Wandel der Beziehungen der Bürger zur Politik 
statt. Ein mit den USA vergleichbarer Vertrauensverlust der Politik ließ sich 
durch die wenigen verfügbaren Daten allerdings nicht belegen. Sofern über-
haupt Veränderungen des politischen Vertrauens beobachtet wurden, spiegel-
ten sie situationsspezifische Ereignisse wider und boten keine Basis für die 
Annahme einer sich vertiefenden Vertrauenskrise der politischen Institutionen 
(vgl. Listhaug/Wiberg 1995; Gabriel 1993). 

Einen zweiten Impuls erhielt die Vertrauensforschung durch den Bedeu-
tungsgewinn des Sozialkapitalkonzepts in der Sozialwissenschaft. Anknüp-
fend an eine Studie Putnams (1993), in der die Verteilung des Sozialkapitals 
in den italienischen Regionen als Erklärung des Nord – Süd – Gefälles in der 
sozioökonomischen und politischen Entwicklung Italiens eingeführt wurde, 
entstanden zahlreiche Analysen der Bedeutung des sozialen und politischen 
Vertrauens für die Leistungsfähigkeit und Integrationskapazität moderner Ge-
sellschaften, die ebenfalls keinen allgemeinen Rückgang des sozialen und po-
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litischen Vertrauens nachwiesen (vgl. die Zusammenfassungen bei Fran-
zen/Freitag 2007; Gabriel et al. 2002; Kunz 2006; van Deth et al. 2007). Das 
Interesse am Thema Vertrauen erhielt zusätzlichen Auftrieb durch den Zu-
sammenbruch der kommunistischen Regime in Europa und anderen Teilen 
der Welt. Dieser begründete auf der einen Seite die Notwendigkeit der Bil-
dung sozialen und politischen Vertrauens als Handlungsressource in den jun-
gen Demokratien. Andererseits scheint der Wegfall einer tragfähigen ord-
nungspolitischen Alternative zur westlichen Demokratie die Menschen in den 
demokratisch regierten Staaten stärker als zuvor für die Schwächen der reprä-
sentativen Demokratie sensibilisiert zu haben (Klingemann/Fuchs 1995; Klin-
gemann et al 2006).  

Die intensive Beschäftigung mit dem sozialen und politischen Vertrauen 
reflektiert die Bedeutung, die diesem für die zwischenmenschlichen Bezie-
hungen im Allgemeinen sowie für das Zusammenleben der Menschen in ge-
sellschaftlichen und politischen Gemeinschaften zugeschrieben wird. So be-
trachtet Uslaner das soziale Vertrauen als  

“…the Chicken Soup of social life. It brings us all sorts of good 
things, from willingness to get involved in our communities to 
higher rates of economic growth and, ultimately, to satisfaction 
with government performance (…) to making daily life more pleas-
ant.” (Uslaner 2002: 1) 

Mit Blick auf die Qualitäten des einzelnen Bürgers, unterstreicht auch Putnam 
die exponierte Rolle des Vertrauens im gesellschaftlichen Leben: 

“In short, people who trust others are all-round good citizens, and 
those more engaged in community life are more trusting and more 
trustworthy.” (Putnam 2000: 137)  

Die Bedeutsamkeit des Vertrauens für das gute Funktionieren der pluralisti-
schen Gesellschaft, der Marktwirtschaft und der Demokratie ergibt sich somit 
aus seinem Beitrag zum sozialen Engagement und zur Steigerung der Effi-
zienz und Effektivität politischen Handelns. Normativ jedenfalls gehören die 
Begriffe „Demokratie“ und „Vertrauen“ insofern zusammen, als die Idee der 
Demokratie mit der Vorstellung von einem dauerhaften, breiten Misstrauens-
verhältnis zwischen Regierenden und Regierten nicht zu vereinbaren ist. Den-
noch lässt sich die bei vielen Vertrauenstheoretikern wenig hinterfragte Er-
wartung in die heilsamen gesellschaftlichen und politischen Wirkungen eines 
breit gestreuten Vertrauens der Menschen in ihre soziale und politische Um-
welt durch die Befunde der empirischen Forschung nicht bestätigen. Zudem 
ist die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass ein Übermaß an Vertrauen mit 
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problematischen Folgen für die Beschränkung und Kontrolle politischer 
Macht verbunden sein kann (Levi 1998: 81, 94-96; Sniderman 1981). 

Um die Rolle des Vertrauens in den zwischenmenschlichen Beziehungen 
zu verstehen, ist es notwendig, sich die Charakteristika einer Vertrauensbe-
ziehung vor Augen zu führen. In ihr stellt ein Akteur einer Person oder einem 
Kollektiv knappe Ressourcen wie Zeit, Geld, Wissen oder Macht zur Verfü-
gung. Der Vertrauende erwartet weder eine unmittelbare Gegenleistung noch 
weiß er, in welcher Weise der Akteur, dem er sein Vertrauen schenkt, diese 
Ressourcen nutzen wird. Vertrauen ist Handeln unter Risiko. Die vertrauende 
Person begibt sich in ein Abhängigkeitsverhältnis von derjenigen, der sie ver-
traut. Zum Ausgleich dafür erhält sie Erwartungssicherheit hinsichtlich des 
Handelns dieser Person. Der Adressat des Vertrauens erhält einen Vorteil 
durch den Umstand, dass ihm auf Grund des Vertrauens anderer Personen 
verlässlich Ressourcen zur Verfügung stehen, auf die er anderenfalls nicht zu-
rückgreifen könnte. Dies reduziert für beide Beteiligten die Kosten sozialen 
Handelns. Da Partner, die in einer Vertrauensbeziehung zueinander stehen, 
keine spezifischen und aktuellen Informationen über die Motive und die Ver-
lässlichkeit des anderen benötigen, können sie ihren Aufwand für positive und 
negative Anreize reduzieren, die sie unter anderen Umständen einsetzen 
müssten, um ein erwartungskonformes Handeln ihrer Partner herbeizuführen. 
Anders als Hardin (1999) behauptet, besteht Vertrauen nicht in der Unterstel-
lung einer Interessenidentität der Beteiligten („encapsulated interest“), denn 
bei übereinstimmenden Interessen ist Vertrauen als Antriebskraft einer sozia-
len Beziehung überflüssig.  

Als risikobelastete Beziehung spielt das Vertrauen im gesellschaftlichen 
Zusammenleben der Menschen eine Doppelrolle. Auf der einen Seite effekti-
viert es das soziale Handeln der Menschen und Institutionen, denen Vertrauen 
entgegengebracht wird. Auf der anderen Seite impliziert es das Risiko des 
Missbrauchs, der die Funktion des Vertrauens unterminiert. Die Stabilität ei-
ner Vertrauensbeziehung hängt davon ab, dass Missbrauch unterbleibt oder 
besser noch, dass alle beteiligten Akteure diese Beziehung als vorteilhaft ein-
stufen.  

Viele Beiträge zur Vertrauensforschung übertragen die Annahmen über 
die Funktionslogik interpersonalen Vertrauens bruchlos auf soziale oder poli-
tische Systeme. Dies ist insofern adäquat, als Vertrauen für den Zusammen-
halt und die Funktionsfähigkeit komplexer Systeme eine wichtige Rolle spielt 
und auch in diesen die Transaktionskosten sozialen Handelns senkt (Fukuya-
ma 1995; Newton 1999; 2007; Putnam 1993). Dennoch sind in der Analyse 
der Rolle des Vertrauens im politischen Leben einige Besonderheiten zu be-
achten. Auf direkten personalen Interaktionen basierende, durch autonome in-
dividuelle Entscheidungen geschaffene Vertrauensbeziehungen bleiben im 
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politischen System auf Ausnahmefälle beschränkt. Vertrauen in die Politik 
bildet sich in institutionell geregelten Kontexten und kann nicht von den 
Strukturen demokratischer Herrschaft, insbesondere von der ungleichen Ver-
teilung von Herrschaftskompetenzen, getrennt werden. Insofern sind politi-
sche Vertrauensbeziehungen, anders als interpersonale, asymmetrischer Na-
tur. Die Regierenden, denen in einem demokratischen Prozess das Recht ein-
geräumt wurde, autoritative Entscheidungen zu fällen, sind bei ihrer Amtsfüh-
rung auf das Vertrauen der Regierten angewiesen, die Regierten aber nicht auf 
das Vertrauen der Regierenden1.  

Bei Wahlen und beim Führen ihrer alltäglichen Regierungsgeschäfte be-
mühen sich die Regierenden um das Vertrauen der Regierten, die Regierten 
gewähren dieses Vertrauen oder sie gewähren es nicht. Auf Grund der Aufga-
benteilung in komplexen politischen Systemen sind die Rollen der Regieren-
den und der Regierten nicht austauschbar. Anders als individuelle Vertrau-
ensverhältnisse, die immer konkrete, in der Regel einander bekannte Personen 
verbinden, kann sich politisches Vertrauen auch auf individuelle Akteure wie 
das Staatsoberhaupt, den Regierungschef oder den Oppositionsführer richten, 
diese gewinnen Vertrauen aber in der Regel als Repräsentanten bestimmter 
Institutionen und können dieses institutionell bedingte Vertrauen durch per-
sönliche Eigenschaften oder Leistungen aus- oder abbauen. Zumindest so 
wichtig wie das Vertrauen zu politischen Akteuren ist für das Funktionieren 
des politischen Systems das Vertrauen zu Institutionen (Verfassung, Gesetze, 
Regierungen, Parlamente, Gerichte und Behörden und Gruppen von Akteu-
ren). Die Beziehung zu diesen Institutionen und Akteuren hat eine andere 
Qualität als persönliche Vertrauensbeziehungen. Letztere endet auf Grund ei-
ner Entscheidung der beteiligten Akteure, und damit endet in der Regel auch 
die bestehende Beziehung insgesamt. Ein Vertrauensverlust der Regierung 
beendet dagegen keineswegs die Beziehung zwischen Wählern und Gewähl-
ten, denn die Existenz der Regierung als Institution ist von der Unterstützung 
der jeweils amtierenden Regierung durch die Mehrheit der Bürger unabhän-
gig. So wie die Bevölkerung in demokratischen Wahlen eine bestimmte 
Gruppe politischer Akteure mit der Regierungsgewalt betraut, hat sie die 
Möglichkeit, der amtierenden Regierung in einem geregelten Verfahren das 
Vertrauen zu entziehen und sie durch eine andere Regierung zu ersetzen. 
Durch den Vertrauensentzug beendet sie aber weder den Prozess des Regie-
rens noch die Existenz einer Beziehung zwischen den Regierenden und den 
Regierten. Allerdings reduziert ein Vertrauensverlust politischer Institutionen 
oder Akteure die Bereitschaft der Bevölkerung, die von diesen getroffenen 
Entscheidungen zu befolgen. 

                                           
1 Verweis auf Vertrauensverlust der DDR-Führung in ihre Bevölkerung sowie Graf 

von Arnim (weiter unten). 

 



 128 

Weitere Besonderheiten resultieren aus der Funktionslogik des Parteienwett-
bewerbs, der eng mit der Allokation politischen Vertrauens verbunden ist. Die 
Vergabe von Parlamentsmandaten und Regierungsämtern erfolgt in kompeti-
tiven Wahlen, aus denen Gewinner und Verlierer hervorgehen. Deshalb steht 
in Frage, ob die Anhänger der im Wettbewerb unterlegenen Partei der Parla-
mentsmehrheit und der von ihr getragenen Regierung überhaupt Vertrauen 
entgegenbringen. Vertrauensbeziehungen zwischen den Regierenden und den 
Regierenden erstrecken sich nicht auf die gesamte politische Gemeinschaft, 
sondern nur auf einen Teil von ihr. Solange Mehrheits- und Minderheitsposi-
tionen im politischen Wettbewerb nicht auf Dauer festgeschrieben sind, ist 
der Umstand, dass eine Minderheit der Regierung misstraut, dem Funktionie-
ren demokratischer Systeme zuträglich, weil dies zur Machtbegrenzung und -
kontrolle beiträgt. Noch weniger folgenreich sind die Prozesse der Vertrau-
ensgewährung und des Vertrauensentzuges für die Beziehung der Bürger zu 
Institutionen wie den Gerichten, der Polizei oder der Öffentlichen Verwaltung 
dar, bei denen die Rekrutierung von Personal nicht an den demokratischen 
Wahlmechanismus gebunden ist.  

Politisches Vertrauen wird durch die besonderen Charakteristika des poli-
tischen Systems nicht überflüssig, unterliegt jedoch anderen Funktionslogiken 
als das interpersonale Vertrauen. Es ist eine Handlungsressource, auf die vor 
allem die Regierenden und die Institutionen des politischen Lebens angewie-
sen sind, wenn sie adäquat funktionieren sollen. Levi (1998: 87) fasst die Be-
deutung des Vertrauens für ein effektives Lösen politischer Probleme („Go-
vernance“) wie folgt zusammen: 

„The trustworthiness of the state influences its capacity to generate 
interpersonal trust, and the amount of socially and economically 
productive cooperation in the society in turn affects the state’s ca-
pacity to govern. Trust of the state has additional consequences for 
governance: It affects both the level of citizens’ tolerance of the re-
gime and their degree of compliance with governmental demands 
and regulations. Destruction of trust may lead to widespread an-
tagonism to government policy or even active resistance, and it may 
be the source of increased social distrust. Legitimate (and ‘virtu-
ous’) government may depend on leaders’ keeping faith with citi-
zens who have given them authority to act on the public’s behalf”. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die Rolle des Vertrauens zur Öffentlichen 
Verwaltung zu sehen. Ihrer Aufgabe, die von den politischen Autoritäten ge-
troffenen Entscheidungen umzusetzen, kann die Verwaltung umso besser 
nachkommen, je mehr Vertrauen sie in der Öffentlichkeit findet.  
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3.  Verwaltungsvertrauen in Deutschland: Entwicklung und Muster 

Wenn man bedenkt, welch große Rolle die Verwaltung im direkten Austausch 
zwischen den Bürgern und dem politischen System spielt, ist es überraschend, 
dass nur wenige Studien das Vertrauen zur Verwaltung theoretisch reflektie-
ren, empirisch analysieren oder zumindest eines von beidem tun. National re-
präsentative Untersuchungen des Vertrauens der Deutschen zur Öffentlichen 
Verwaltung sind Mangelware, umfassendere Analysen des Vertrauens der 
Bürger zu politischen Institutionen und Akteuren widmen dem Vertrauen zur 
Verwaltung keine besondere Aufmerksamkeit. Die vereinzelt existierenden 
Studien über das Verwaltungsvertrauen in einzelnen Kommunen sind schlecht 
dokumentiert und arbeiten oft mit ideosynkratischen Fragen. Vermutlich sind 
auch nicht alle vorhandenen Untersuchungen der wissenschaftlichen Öffent-
lichkeit zugänglich. 

Der Mangel an brauchbaren Daten findet seinen Niederschlag im For-
schungsstand. Eine Internetrecherche zum Thema „Verwaltungsvertrauen“ 
führte zunächst zu einem kuriosen Treffer, nämlich zum Inserat einer Immo-
bilienverwaltung mit dem Titel „Verwaltung – Vertrauen“2. Der erste aus-
drückliche Bezug auf das „Verwaltungsvertrauen“ findet sich in dem Werk 
„Das administrative Glaubens-Bekenntniß des Königl. Preussischen Ministers 
des Inneren, Grafen von Arnim“, in dem es auf S. 4 heißt:  

„Graf v. Arnim übernahm das Portefeuille des Inneren und der Po-
lizei in einer bereits schwierig gewordenen Zeit, und er übernahm 
es mit aller Wärme und allem Eifer eines ächten Patrioten, der die 
Missgriffe der früheren Verwaltung beklagt und fest entschlossen 
ist, durch Verfolgung einer völlig entgegengesetzten Richtung das 
Wohl des Vaterlandes zu fördern. Bis zu seinem Amtsantritte hatte 
sich aus einer fernen trüben Zeit das System des Misstrauens und 
der Heimlichkeit in der Verwaltung des Inneren und der Polizei tra-
ditionell fortgeerbt. Der neue Minister war von der Überzeugung 
durchdrungen, daß der gesunde, treue Sinn der preußischen Nation 
das volle Vertrauen der Regierung verdiene, und dass die Reinheit 
und Lauterkeit des Gouvernments eine unbeschränkte Offenheit, 
der Nation gegenüber, nicht bloß gestatte, sondern als überaus 
wohlthätig erscheinen lasse“. 

Das Verwaltungsvertrauen hat in diesem Passus allerdings eine andere Kon-
notation als in diesem Beitrag. Die Existenz verwaltungsinterner Vertrauens-

                                           
2 www.kleinanzeigen-landesweit.de/anzeige-427116.html, zuletzt zugegriffen am 

19.08.2009.
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muster und des Vertrauens der Obrigkeit zu ihren Bürgern ist in unserem 
Kontext nicht von Bedeutung, wir interessieren uns für das Vertrauen der Be-
völkerung zur Öffentlichen Verwaltung. Daten über diese Einstellungen wer-
den in Deutschland seit dem Beginn der 1950er Jahre erhoben, allerdings nur 
in geringer Dichte. Darüber hinaus wurden die Befunde nur ausnahmsweise in 
umfassendere Analysen des kulturellen Wandels in Deutschland integriert. In 
diesem Tatbestand liegt möglicherweise einer der Gründe für die Zählebig-
keit, mit der Deutschland – kontrafaktisch – als Beispiel einer administrativ-
legalistisch geprägten politischen Kultur dargestellt wird. Durch das Institut 
für Demoskopie Allensbach in den 1950er Jahren durchgeführte Umfragen 
lieferten jedenfalls keine Hinweise auf ein besonders stark ausgeprägtes Ver-
trauen der Deutschen zu den Beamten: Im Jahr 1950 stimmten lediglich 21 
Prozent der Befragten der Aussage zu, die Beamten in der Bundesrepublik 
seien unbeeinflussbar und unbestechlich. Acht Jahre später lag dieser Anteil 
zwar um vierzehn Prozentpunkte höher, jedoch waren die negativen Einstel-
lungen mit 44 Prozent immer noch deutlich häufiger als die positiven (Fuchs 
1989: 195).  

Die erste breit angelegte Analyse des Vertrauens der Bundesbürger zu den 
Behörden und zur Polizei verdanken wir Almond und Verba (1965), die zu-
dem in vier anderen Staaten vergleichbare Daten erhoben. Da einige der von 
ihnen gestellten Fragen in späteren Studien repliziert wurden, sind Aussagen 
über längerfristige Veränderungen des Vertrauens zur Verwaltung möglich. 
Nach Almond und Verba war Deutschland das einzige der untersuchten Län-
der, in dem die Untertanenkompetenz weiter verbreitet war als die Staatsbür-
gerkompetenz. 43 Prozent der Deutschen waren der Überzeugung, von ihnen 
vorgetragene Anliegen fänden bei den Behörden oder der Polizei ernsthafte 
Beachtung. Nur 33 Prozent dagegen glaubten, etwas gegen negative Ent-
scheidungen des Bundestages oder der Gemeindevertretung unternehmen zu 
können. In den USA lagen die Anteile bei 66 (Staatsbürgerkompetenz) bzw. 
37 Prozent (Untertanenkompetenz), in Großbritannien bei 56 und 50 Prozent 
(Almond/Verba 1965: 169-185, bes. 173). Die nach Auffassung von Almond 
und Verba normativ wünschenswerte und funktional sinnvolle Balance beider 
Kompetenzen war nur in Großbritannien und – auf einem zu niedrigen Niveau 
– in Italien gegeben. In den USA existierte ein Ungleichgewicht zu Unguns-
ten, in Deutschland zu Gunsten der Untertanenkompetenz. Die interessante 
Frage, ob die Staatsbürger und die Untertanenkompetenz einander verstärken, 
untersuchten Almond und Verba nicht. Eine Analyse der von ihnen erhobenen 
Daten belegt nur schwache positive Beziehungen zwischen diesen beiden 
Einstellungen (tabellarisch nicht ausgewiesen). Für Deutschland bedeutet 
dies: Anders als in Teilen der Literatur behauptet wird, stand die Untertanen-
kompetenz nicht im Gegensatz zur Staatsbürgerkompetenz. Vielmehr tendier-
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ten Personen, die sich als administrativ kompetent einstuften, dazu, sich auch 
politisch kompetent zu fühlen. Diese Tendenz war aber nur sehr schwach. 

Informationen über die Ergebnisse von Replikationen der betreffenden 
Erhebungen finden sich in einer Studie von Derlien und Löwenhaupt, die als 
weiteres interessantes Element einen Vergleich zwischen West- und Ost-
deutschland fünf Jahre nach der Vereinigung enthält. Abgesehen von einem 
positiven Ausreißer im Jahr der Vereinigung blieb das Vertrauen der Deut-
schen in die Gleichbehandlung durch die Behörden und deren Fairness zwi-
schen 1959 und 1995 relativ konstant. Auch die Einstellung zur Responsivität 
oder Bürgernähe der Behörden verschlechterte sich im untersuchten Zeitraum 
nur graduell. Der Anteil der Befragten, die von den Behörden eine ernsthafte 
Beachtung ihrer Ansichten erwarteten, sank um zehn Prozentpunkte. Im Ge-
genzug erwarten 1959 18 und 1995 34 Prozent der Befragten wenig Beach-
tung. Gar nichts von Behördenkontakten versprachen sich während des ge-
samten Untersuchungszeitraumes aber lediglich vier bis fünf Prozent der 
Deutschen. In Ostdeutschland war die Einstellung kritischer als im Westen, 
aber die Differenzen zwischen den beiden Landesteilen sind nur gradueller 
Natur (Derlien/Löwenhaupt 1997: 440). 

Ein differenziertes Bild lässt die Bewertung einzelner Aspekte der Ver-
waltungsarbeit erkennen. Kritik am Arbeitstempo der Behörden und Zweifel 
an der Möglichkeit, sich gegen deren Entscheidungen zur Wehr zu setzen, ge-
hen einher mit einer mehrheitlich positiven Bewertung der Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft von Beamten und einer zumeist positiven Bewertung der 
Verwaltungsleistungen (Derlien/Löwenhaupt 1997: 425-431). Auch in diesem 
Bereich lässt sich das bereits berichtete West-Ost-Gefälle erkennen. In einer 
neueren Studie zeigte Rölle (2009), dass sich das Vertrauen in die Öffentliche 
Verwaltung in Deutschland seit den 1980er Jahren auf einem mittleren Ni-
veau bewegt und in einer positiven Beziehung zur Systemzufriedenheit steht. 
Dies unterstreichen auch die in Tabelle 1 enthaltenen Daten über die Entwick-
lung des Vertrauens der Deutschen zur Verwaltung.  

Leider enthalten neuere Erhebungen des Institutionenvertrauens in 
Deutschland keine Fragen nach dem Vertrauen zur Verwaltung, so dass wir 
die Einordnung dieser Einstellung in den Gesamtzusammenhang des Vertrau-
ens der Deutschen zu den Einrichtungen des Öffentlichen Lebens auf der 
Grundlage von Daten aus dem Zeitraum 1994 bis 2002 vornehmen müssen3. 
Das Ziel dieser Analyse besteht darin, die Position des Verwaltungsvertrauens 

                                           
3 Eine Ausnahme bilden die im Allbus 1984, 1994, 2000 und 2008 enthaltenen Da-

ten über das Vertrauen der Bundesbürger zur Stadt- und Gemeindeverwaltung, die 
etwas höhere Werte als das Vertrauen zur Verwaltung im Allgemeinen indizieren, 
aber grundsätzlich die hier vorgetragenen Ergebnisse bestätigen. 
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im Gesamtzusammenhang der Beziehungen der Bürger zum Staat zu ermit-
teln, aber nicht darin, das Vertrauen der Bundesbürger zu sämtlichen Instituti-
onen des politischen Systems Deutschlands im Detail darzustellen (ausführ-
lich: Gabriel 1999; Walter-Rogg 2005; Zmerli 2004). Wie ein Blick auf Ta-
belle 1 zeigt, begegnen die Deutschen der Verwaltung mit einer Mischung aus 
Vertrauen und Skepsis, und diese Einstellung erwies sich in Westdeutschland 
während des gesamten Untersuchungszeitraums als ziemlich stabil. Abgese-
hen von 1997 und 1998 brachte eine knappe Mehrheit der westdeutschen Be-
fragten der Verwaltung Vertrauen entgegen, eine starke Minderheit erwies 
sich als neutral bzw. kritisch in ihren Einstellungen. Abgesehen von einem 
Tiefpunkt im Jahr 1997, der jedoch das Verhältnis der Bundesbürger zu allen 
politischen Institutionen kennzeichnete, schwankte das Verwaltungsvertrauen 
im Zeitraum 1993 bis 2002 nur geringfügig. Auch in den neuen Bundeslän-
dern, in denen das Vertrauen zur Öffentlichen Verwaltung immer leicht un-
terhalb des im Westen gemessenen Wertes lag, blieb dieses Muster relativ 
stabil. 

Hinweise auf eine besonders stark entwickelte Verwaltungsgläubigkeit der 
Deutschen liefern diese Daten nicht. Diese Aussage erhält zusätzlichen Rück-
halt, wenn man das Verwaltungsvertrauen in den umfassenderen Kontext des 
Vertrauens zu den wichtigsten politischen Institutionen der Bundesrepublik 
einordnet. Im Durchschnitt der Erhebungen der Jahre 1994, 1998 und 2002 
rangiert das Verwaltungsvertrauen an drittletzter Stelle, lediglich vor den Kir-
chen und den politischen Parteien (tabellarisch nicht ausgewiesen, vgl. Gab-
riel 1999; Zmerli et al. 2007) 

Tabelle 1: Entwicklung des Verwaltungsvertrauens in Deutschland, 
1993 bis 2002 

 1993 1994 1996 1997 1998 2002 MW 

Alte Bundesländer 0,51 0,50 0,53 0,45 0,49 0,54 0,50 

Neue Bundesländer 0,40 0,44 0,50 0,39 0,43 0,49 0,44 

Quellen: 1993 und 1997: Umfragen der Konrad Adenauer Stiftung; 1996: 
Kommission zur Erforschung des sozialen und politischen Wandels 
in den Neuen Bundesländern (KSPW); 1994, 1998 und 2002: 
Transformation politischer Orientierungen und Verhaltensweisen 
im vereinigten Deutschland. 

Fragewortlaut (Beispiel Trafo): Ich lese Ihnen jetzt eine Reihe von öffentli-
chen Einrichtungen vor. Sagen Sie mir bitte anhand dieser Liste bei 
jeder, ob Sie ihr vertrauen oder nicht. Nennen Sie jeweils den Ska-
lenwert.  
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INT.: Vorgaben vorlesen: vertraue ich überhaupt nicht (-2), vertraue ich 
eher nicht (-1), vertraue ich teilweise (0), vertraue ich weitgehend 
(+1), vertraue ich voll und ganz (+2), weiß nicht (8), keine Angabe 
(9). Wie ist das mit dem Vertrauen zu ... der Verwaltung? Die Wer-
te wurden für die folgenden Analysen auf den Bereich 0 (vertraue 
ich überhaupt nicht) bis 1 (vertraue ich) recodiert. 

Die in Tabelle 1 enthaltenen Trenddaten vermitteln keinen vollständig korrek-
ten Eindruck von der Stabilität der Vertrauensbeziehungen der Bevölkerung 
zur Öffentlichen Verwaltung, denn Veränderungen auf der Individualebene 
neutralisieren sich im Aggregat bis zu einem gewissen Grad (vgl. Tabelle 2). 
Da für die Zeitabschnitte 1994 – 1998, 1998 – 2002 und 1994 – 1998 – 2002 
neben den repräsentativen Querschnittsbefragungen auch Paneldaten vorlie-
gen, besteht die Möglichkeit, Stabilität und Wandel des Vertrauens zur Öf-
fentlichen Verwaltung auch auf der Individualebene zu untersuchen. Zu Ver-
gleichszwecken ziehen wir die Einstellung zum Deutschen Bundestag hinzu. 

Etwas weniger als die Hälfte der Bundesbürger wiesen in den hier unter-
suchten Zeitabschnitten stabile Einstellungen zur Öffentlichen Verwaltung 
auf. Eine Zunahme des Vertrauens zur Verwaltung war in allen drei Perioden 
etwas häufiger feststellbar als ein Rückgang. Die Einstellungen unterscheiden 
sich nicht gravierend von jenen zum Deutschen Bundestag. Das Vertrauen 
zum Bundestag ist stabiler als das zur Öffentlichen Verwaltung, positive Ver-
änderungen treten in den Einstellungen zum Bundestag seltener auf als in je-
nen zur Verwaltung, negative sind bei beiden Institutionen etwa gleich häufig. 
Ein grundlegender Unterschied in der Bewertung dieser beiden Institutionen 
durch die Bevölkerung bedarf allerdings der Erwähnung. Stabil negative Ein-
stellungen zur Verwaltung wiesen in den drei untersuchten Zeitabschnitten 
zwischen 15 und 17 Prozent der Bundesbürger auf, für den Bundestag lag die-
ser Anteil mit vier bis sechs Prozent deutlich niedriger. Insgesamt bestätigen 
die Paneldaten den bereits bei der Interpretation der Trenddaten berichteten 
Vertrauensvorsprung des Deutschen Bundestages gegenüber der Verwaltung. 
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Tabelle 2: Stabilität des Vertrauens der Deutschen zur Verwaltung 
und zum Deutschen Bundestag, 1994 – 2002 

 1994-1998 1998-2002 1994 - 2002 

 Verwal-
tung 

Bun-
destag 

Verwal-
tung 

Bun-
destag 

Verwal-
tung 

Bun-
destag 

Stabil negativ 15 4 16 4 17 6 

Von negativ zu neutral/  
positiv 

18 10 20 11 21 7 

Stabil neutral 21 11 27 15 23 14 

Von neutral zu negativ 15 8 14 8 16 9 

Von neutral zu positiv 12 14 11 19 11 21 

Stabil positiv 6 34 4 28 4 27 

Von positiv zu neutral/ 
negativ 

14 20 8 15 8 17 

Stabil 42 49 47 47 44 47 

Positiv 30 24 31 30 32 28 

Negativ 29 28 22 23 24 26 

Tau b ,14a ,22a ,16a ,23a ,12a ,14a

N 1376 1355 3081 3054 1925 1899 

Quellen: Transformation politischer Orientierungen und Verhaltensweisen 
im vereinigten Deutschland. 

Fragewortlaut: s. Tabelle 1. 

Noch klarer als in den bisher präsentierten Ergebnissen tritt die Diskrepanz 
zwischen dem aktuellen Verhältnis der Deutschen zur Verwaltung und den in 
der Literatur noch immer verbreiteten Klischeevorstellungen über das Fort-
wirken spezifisch deutscher Politik- und Verwaltungstraditionen im internati-
onalen Vergleich zu Tage (vgl. Tabelle 3). Die betreffenden Befunde stimmen 
in der Tendenz mit den in Tabelle 1 enthaltenen Daten überein und unterstrei-
chen die Ambivalenz der Vertrauensbeziehung zwischen den Deutschen und 
der Öffentlichen Verwaltung. Unter den untersuchten westeuropäischen Län-
dern nehmen die Westdeutschen im Vertrauen zur Öffentlichen Verwaltung 
einen Platz im unteren Mittelfeld ein und rangieren klar hinter Ländern wie 
Österreich, Dänemark, Großbritannien oder den Niederlanden. Ostdeutsch-
land hingegen rangiert an der Spitze der in Tabelle 3 aufgeführten postkom-
munistischen Gesellschaften. Das wichtigste Ergebnis dieser kurzen Analyse 
lautet demnach wie folgt: Die Westdeutschen stehen der Öffentlichen Verwal-
tung etwas kritischer gegenüber als die Bürger in ihren europäischen Nach-
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barländern, während die Ostdeutschen im Vergleich mit ihren östlichen 
Nachbarn etwas positiver zur Verwaltung eingestellt sind. In keinem Fall lie-
fern diese Daten Hinweise auf einen besonders hohen Vertrauenskredit, über 
den die deutsche Verwaltung bei den Bürgern verfügte.  
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Tabelle 3: Entwicklung des Verwaltungsvertrauens in ausgewählten europäischen Demokratien, 1981 – 2005 

1981 1990 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2005 MW
Deutschland W           0,41 0,43 0,47 0,42 0,49 0,52 0,54 0,53 0,42 0,47
Deutschland O

 
          

          
  0,32 0,45 0,39 0,44 0,45 0,47 0,46 0,37 0,42

Österreich 0,46 0,73 0,74 0,72 0,75 0,74 0,69
Irland 0,53          

           
           

           
           

          
           

           
           

           
           

           
           

           

0,54 0,71 0,74 0,74 0,74 0,73 0,68
Dänemark 0,48 0,5 0,61 0,55 0,59 0,61 0,66 0,57
Schweden 0,47 0,46 0,46 0,6 0,56 0,59 0,62 0,69 0,55 0,56
Niederlande 0,47 0,47 0,63 0,63 0,6 0,62 0,60 0,38 0,55
Großbritannien

 
0,49 0,48 0,57 0,55 0,55 0,54 0,57 0,46 0,53

Frankreich 0,48 0,46 0,49 0,48 0,54 0,52 0,48 0,48 0,49
Finnland 0,41 0,41 0,42 0,51 0,56 0,50 0,49 0,53 0,48
Spanien 0,43 0,41 0,43 0,42 0,45 0,56 0,49 0,48 0,44 0,46
Bulgarien 0,38 0,47 0,34 0,42 0,40
Polen 0,43 0,41 0,40 0,33 0,39
Slowenien 0,45 0,39 0,36 0,31 0,38
Griechenland 0,43 0,45 0,32 0,34 0,32 0,37
Rumänien

 
0,37 0,37 0,35 0,36 0,36

Italien 0,34 0,33 0,27 0,30 0,34 0,32 0,34 0,43 0,33
MW 0,45 0,42 0,42   0,41       0,43 0,43 

Quellen: European Values Survey und World Values Surveys, 1981, 1990, 1995, 1999, 2005; Andere Jahre: EB 48.0, 
51.0, 54.1, 55.1, 56.2, 57.1, 59.1, EB 60.1.  

Fragewortlaut (WVS/EVS): I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell me how much con-
fidence you have in them: is it a great deal of confidence, of confidence, not very much confidence or none at all? 
The Civil Service. 
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4.  Bestimmungsfaktoren des Verwaltungsvertrauens  
in Deutschland 

4.1  Annahmen über die Bedingungen  
sozialen und politischen Vertrauens 

Ungeachtet der erwähnten Besonderheiten ist das politische Vertrauen wie 
das interpersonale Vertrauen ein Gut, das übertragen und entzogen werden 
kann. Die in dieser Aussage angelegte prozessuale Sicht von Vertrauensver-
hältnissen wird in der Literatur allerdings nur selten aufgegriffen. Nahezu alle 
empirischen Studien beschränken sich darauf, Vertrauen als vorhandene oder 
nicht vorhandene individuelle Einstellung zu interpretieren. Dem entspre-
chend sind die meisten Erklärungsansätze statisch angelegt und werden da-
durch den Eigenschaften des Vertrauens nur bedingt gerecht. Doch auch in 
dieser Perspektive stellt sich die für die empirische Forschung die Notwen-
digkeit, diejenigen Faktoren zu identifizieren, die Menschen dazu veranlas-
sen, politischen Akteuren und Institutionen zu vertrauen oder nicht. In der 
neueren Forschung finden sich einige Erklärungsansätze, die soziales und po-
litisches Vertrauen auf zwei verschiedene Wurzeln zurückführen, nämlich 
gemeinsame Werte, Normen und Identitäten sowie als positiv bewertete Leis-
tungen anderer. In diesem Sinne unterscheidet Braithwaite (1998) zwischen 
gemeinschafts- und tauschbasierten Vertrauensnormen, Uslaner (2002) nimmt 
eine ähnliche Differenzierung zwischen strategischem und moralischem Ver-
trauen vor. Levi (1998) nennt die folgenden Determinanten des Vertrauens: 
Persönliches Vertrauen zu politischen Führern, das sich auf deren nachgewie-
sene Charaktereigenschaften, die Konsistenz ihres vertrauensbegründenden 
Handelns und „encapsulated interests“ gründe. Hinzu kommt ihrer Auffas-
sung zu Folge die systematische Anwendung fairer Prozeduren, zu denen sie 
die Sanktionierung nicht normgerechten Verhaltens, die Anwendung univer-
salistischer Prinzipien bei der Lösung von Problemen, die Installierung unpar-
teiischer Institutionen und die Beteiligung der Bürger an der Problemlösung 
zählt. 

Diese Theoriestränge gehen von unterschiedlichen Annahmen über das 
Entstehen von Vertrauen aus. In der tauschorientierten Perspektive sind es vor 
allem in der Vergangenheit gesammelte Erfahrungen mit den aus einer Ver-
trauensbeziehung erwachsenden Vorteilen, die in die Zukunft projiziert wer-
den. Die einem Akteur oder einer Institution von anderen zugeschriebene 
Vertrauenswürdigkeit und ihnen das auf dieser Grundlage geschenkte Ver-
trauen ergeben sich aus dem früheren Verhalten oder der früheren Leistung 

 



 138 

des Interaktionspartners. In diese Bewertung können materielle Vorteile oder 
psychische Gratifikationen unterschiedlicher Art einfließen, zu denen auch 
die von Hardin (1999) angesprochenen „encapsulated interests“ gehören. Die 
dauerhafte Wahrnehmung gemeinsamer Interessen bzw. die Perzeption, dass 
ein Interaktionspartner mit hoher Verlässlichkeit automatisch die Interessen 
seines Gegenübers berücksichtigt, schützt oder fördert, stiftet ebenfalls sozia-
les und politisches Vertrauen. In Anknüpfung an die von Powell (1982: 10) 
eingebrachte Differenzierung von Policyperformanz und Prozessperformanz 
gehört nicht allein eine positive Bewertung vom politischen System erbrach-
ter Leistungen zu den möglichen Quellen politischen Vertrauens, sondern dies 
gilt auch für die Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungsprozes-
sen und die Berücksichtigung ihrer Belange in den Entscheidungen der Eliten. 
In einer empirischen Analyse von Braithwaite (1998: 60) wurde die tauschba-
sierte Vertrauenskomponente direkt durch Eigenschaftszuordnungen erhoben 
und durch die folgenden Attribute besonders gut repräsentiert: „Keine Risiken 
eingehen“, „in einer vorhersagbaren Weise handeln“, „im Entscheidungsver-
halten konsistent sein“. Schwächere Verbindungen zum tauschbasierten Ver-
trauenskonstrukt wiesen die Items „Dinge nachweislich erledigt haben“, und 
„starke Führung demonstrieren“. Nach den Ergebnissen dieser Studie resul-
tiert Vertrauen also weniger aus den durch das Handeln anderer erfahrenen 
Vorteilen oder durch die ihnen zugewiesene Problemlösungskompetenz, son-
dern durch ihre Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. 

Die gemeinschaftsbasierten Konzepte erklären das Entstehen sozialen und 
politischen Vertrauens aus kulturellen Gemeinsamkeiten zwischen den Mit-
gliedern einer politischen Gemeinschaft. Als gemeinsam wahrgenommene 
Werte und Normen sowie das Gefühl, einer gesellschaftlichen und politischen 
Gemeinschaft anzugehören, bilden die Basis zwischenmenschlichen Vertrau-
ens und sind dafür maßgeblich, dass dies auch auf politische Akteure und In-
stitutionen übertragen wird. Die Inhaber politischer Führungsgruppen finden 
deshalb Vertrauen, weil sie der politischen Gemeinschaft angehören, der sich 
die Bürger zurechnen. Den politischen Institutionen vertrauen die Bürger des-
halb, weil sie die für die politische Gemeinschaft maßgeblichen Werte, Nor-
men und Symbole repräsentieren (Parry 1976). Eine besondere Bedeutung 
kommt in diesem Zusammenhang Prinzipien wie der Solidarität, Regelkon-
formität, Verlässlichkeit, Fairness und Gemeinwohlorientierung zu. Die Bür-
ger verwenden sie als Standards bei der Bewertung politischer Institutionen 
sowie einzelner Handlungen und der generellen Amtsführung der politischen 
Eliten (Levi 1998: 86-94). In der von Braithwaite (1998: 60) präsentierten 
Analyse der Struktur gemeinschaftsbasierten Vertrauens wurde dies durch die 
folgenden Bedeutungskomponenten repräsentiert: „Andere Personen mit Re-
spekt behandeln“, „ein Interesse am Leben der normalen Bürger (Australier) 
haben“, „breite Konsultationen mit unterschiedlichen Gruppen durchführen“, 
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„die Bürger vollständig informieren“, „zukünftige Probleme erkennen“, „Ver-
antwortung für das eigene Handeln tragen“, „mit anderen gemeinsame Ziele 
haben“ und „die Positionen anderer verstehen“. 

Es ist nicht einfach, diese konzeptuellen Überlegungen in ein umfrageba-
siertes empirisches Modell zur Erklärung politischen Vertrauens umzusetzen4. 
Eine erste Einschränkung ergibt sich bei der Messung des politischen Ver-
trauens durch Umfragedaten. Vertrauen wurde zuvor als eine durch die Aner-
kennung wechselseitiger Verpflichtungen charakterisierte Beziehung zwi-
schen Akteuren eingeführt. Umfragen dienen jedoch der Erhebung von Ein-
stellungen. In unserem Falle bedeutet dies, dass lediglich festgestellt werden 
kann, ob ein Akteur – ein Bürger – einem Politiker oder einer politischen In-
stitution vertraut oder nicht, das Element der Reziprozität wird dadurch nicht 
erfasst. Außerdem kann auf diese Weise auch nicht geprüft werden, wie die 
politischen Eliten ihren in der Bevölkerung vorhandenen Vertrauenskredit 
perzipieren. Wenn man Vertrauen als Handlungsressource interpretiert, ist 
dies kein triviales Problem, denn handlungsrelevant werden Sachverhalte nur 
dann, wenn sich der Handelnde ihrer Existenz bewusst ist. 

Legt man die Perspektive der Bürger an, dann relativiert sich das be-
schriebene Problem. Aus ihrem Blickwinkel kommt es in erster Linie darauf 
an, dass sie den politischen Institutionen und Eliten vertrauen und aus wel-
chen Gründen sie dies tun. Die Differenzierung zwischen verschiedenen For-
men des Vertrauens kann man dabei entweder direkt durch Eigenschaftsmes-
sungen (Braithwaite 1998) oder – was in der Forschung gebräuchlicher ist – 
durch die Analyse individueller Bestimmungsfaktoren des politischen Ver-
trauens erfassen. Dabei wird das Ausmaß des Vertrauens zu bestimmten poli-
tischen Objekten gemessen und die Relevanz gemeinschafts- und tauschba-
sierter Faktoren am Gewicht der den beiden Ansätzen zugeordneten Erklä-
rungsfaktoren festgemacht.  

Dem entsprechend werden auch die Determinanten des politischen Ver-
trauens über individuelle Wahrnehmungen und Bewertungen erfasst. Für das 
Entstehen von Vertrauen ist es demzufolge weniger wichtig, ob die politi-
schen Eliten faktisch gute Leistungen erbringen, sich responsiv und fair ver-
halten und die Bürger an politischen Entscheidungen beteiligen. Was stattdes-
sen zählt, sind entsprechende Wahrnehmungen der Bürger. Die objektiven 
und subjektiven Größen müssen dabei nicht im Gegensatz zueinander stehen. 
Vielmehr führt eine dauerhafte Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und Wahr-
nehmung auf lange Sicht zu einer Veränderung einer dieser beiden Größen. 
Wie bei der Erfassung der im tauschbasierten Erklärungsansatz enthaltenen 

                                           
4 Auf experimentelle Tests wird hier nicht eingegangen, ausführlich dazu: Ost-

rom/Walker 2003. 
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Variablen treten auch bei der Messung der kulturalistischen Größen Umset-
zungsprobleme auf. Werte- und Normenkonsens sind Aggregatgrößen, die 
zwar auf Individualdaten basieren, sich aber auf der Individualebene nicht di-
rekt messen lassen. Es besteht lediglich die Möglichkeit, diese näherungswei-
se über die individuelle Unterstützung einzelner weit verbreiteter kultureller 
Standards zu untersuchen.  

In der empirischen Forschung gibt es eine ganze Reihe von Studien, die 
auf eine Erklärung des politischen Vertrauens abzielen und dabei Variablen 
benutzen, die sich in den zuvor behandelten theoretischen Rahmen einordnen 
lassen (Denters et al. 2007; Gabriel et al. 2002; Gabriel/Zmerli 2006; Gab-
riel/Walter-Rogg 2008; Newton 1999; Newton 2001; Newton/Norris 2000; Ty-
ler 1998; Zmerli 2004; Zmerli et al. 2007). Dabei zeigte sich, dass Perfor-
manzbewertungen das Vertrauen zu parteienstaatlichen Institutionen stärker 
beeinflussen als das Vertrauen zu den rechtsstaatlichen Institutionen „Gerich-
te und Polizei“. Dagegen wird das Vertrauen zu letzteren stärker von gemein-
schaftsbasierten Faktoren und weniger von der Leistungsbewertung geprägt. 
Um eine unreflektierte Übertragung der Annahmen über vertrauensstiftende 
Faktoren auf die Untersuchung des Verwaltungsvertrauens zu vermeiden, gilt 
es, die besonderen Aufgaben der Verwaltung im Gesamtgefüge der staatli-
chen Institutionen zu berücksichtigen.  

Anders als die parteienstaatlichen Institutionen ist die Öffentliche Verwal-
tung der wichtigste Träger unmittelbarer Kontakte der Bürger mit staatlichen 
Einrichtungen. Sie erbringt für die Bevölkerung zahlreiche, direkt abrufbare, 
konkrete Leistungen. Das von ihr abgedeckte Leistungsspektrum ist breit, dif-
ferenziert und heterogen. Aus der Position der Verwaltung an der Schnittstelle 
zwischen Staat und Bürger ergibt sich, dass die Bürger in der Regel über di-
rekte Erfahrungen mit der Verwaltung verfügen, die sich – anders als bei Par-
teien, Parlament und Regierung – unmittelbar in der Wahrnehmung und Be-
wertung der Vertrauenswürdigkeit dieser Institution manifestieren und nicht 
ausschließlich über die Massenmedien vermittelt sind. Noch stärker als das 
Vertrauen zur Regierung, zu den Parteien oder zum Parlament ist das Verwal-
tungsvertrauen ein analytisches Konstrukt, das sich aus der Bewertung einer 
ganzen Reihe verschiedener Verwaltungseinrichtungen zusammensetzt. Er-
fahrungen mit dem Bürgeramt einer Gemeinde gehören ebenso dazu wie sol-
che mit dem Finanzamt oder der Kfz-Zulassungsstelle. Zugleich können mit 
einzelnen Verwaltungseinheiten unterschiedliche bzw. widersprüchliche Er-
fahrungen vorliegen, die es problematisch machen, von einem generalisierten 
Vertrauen zur Öffentlichen Verwaltung zu sprechen. Die wahrgenommene 
Performanz ist weniger global und abstrakt als die Bewertung entfernter poli-
tischer Objekte. Für die Bildung von Vertrauen zur Verwaltung sind eigene 
Erfahrungen wie die, dass ein Mitarbeiter des Finanzamtes eine Nachfrage zur 
Steuerklärung schnell, kompetent und freundlich beantwortet hat, maßgeblich. 
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Welche spezifische Erfahrung die Befragten bei ihren Aussagen über das 
Verwaltungsvertrauen jeweils aktivieren, ist im Einzelfalle schwer zu ent-
scheiden (Fazio 1989; Zaller 1991). Performanzbewertungen haben im Ver-
hältnis der Bürger zur Verwaltung eine andere Grundlage und Konnotation als 
im Verhältnis zu Parteien und Parlamenten. 

Nicht nur aus der Art der Interaktion zwischen den Bürgern und der Ver-
waltung ergeben sich einige Besonderheiten, sondern auch aus deren Funkti-
on. Während die parteienstaatlichen Institutionen für das Vorbereiten und Fäl-
len autoritativer Entscheidungen zuständig sind, führt die Verwaltung bereits 
getroffene Entscheidungen der Politik aus. Dabei ist sie an den Spielraum ge-
bunden, den ihr die Gesetze lassen. Ihr Aufgabenfeld besteht im Vollzug von 
Einzelentscheidungen, nicht in der Auswahl politisch kontroverser Hand-
lungsalternativen. Auch wenn das Verwaltungshandeln nicht völlig frei von 
parteipolitischen Erwägungen ist, sind die meisten Behörden, mit denen die 
Bürger bei der Inanspruchnahme staatlicher Leistungen in Verbindung kom-
men, nicht direkt in Parteienkonflikte involviert. Auf Grund der Besetzung 
von Verwaltungspositionen nach professionellen Kriterien und nicht durch 
demokratische Wahlen verfügen die Bürger – anders als in ihrem Verhältnis 
zu den parteienstaatlichen Institutionen – gegenüber der Verwaltung kaum 
über direkte Sanktionsmöglichkeiten, insbesondere haben sie keine Möglich-
keit, die Inhaber von Verwaltungspositionen abzuwählen. Einzelne Verwal-
tungsmitarbeiter können auf Grund der für die Verwaltungsorganisation maß-
geblichen Prinzipien der Bindung an Rechtsnormen und der Hierarchie auch 
nicht in gleichem Maße für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden 
wie gewählte Politiker.  

Während die Performanzbewertungen im Verhältnis der Bürger zur Ver-
waltung zahlreiche andere Eigenschaften aufweisen als die Einschätzung der 
Leistung von Institutionen, die im Zentrum der Forschung über politisches 
Vertrauen stehen, lässt sich der gemeinschaftsbasierte Ansatz problemlos auf 
die Analyse des Verwaltungsvertrauens anwenden. Werte und Normen stellen 
universalistische Prinzipien dar, die bei der Bewertung aller politischen Ob-
jekte zur Anwendung kommen können (Levi 1998; Tyler 1998). In der deut-
schen Verwaltungstradition spielen solche vertrauensbildenden Prinzipien, 
etwa die der Sachgerechtigkeit, Unparteilichkeit, Fairness, Berechenbarkeit 
und Gemeinwohlorientierung, eine wichtige Rolle. Die Unterstützung dieser 
Prinzipien durch die Bürger und die Überzeugung, dass die Einrichtungen des 
politischen Systems im Einklang mit ihnen handeln, beeinflusst mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ihre Einstellung zu allen politischen Institutionen und Ak-
teuren. Vor dem Hintergrund der bisher aus der Vertrauensforschung bekann-
ten Sachverhalte nehmen wir an, dass sowohl tausch- als auch gemeinschafts-
basierte Faktoren das Vertrauen der Bundesbürger zur Öffentlichen Verwal-
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tung prägen und dass der Einfluss dieser Faktoren auch dann erhalten bleibt, 
wenn andere Determinanten des Vertrauens kontrolliert werden. 

4.2  Determinanten des generalisierten Verwaltungsvertrauens 

Die zuvor angestellten theoretischen Überlegungen lassen sich teilweise, aber 
nicht bruchlos in ein empirisches Modell zur Schätzung des Verwaltungsver-
trauens umsetzen. Um die Bedeutung tausch- und gemeinschaftsbasierter 
Größen für die Erklärung des Verwaltungsvertrauens zu messen, greifen wir 
mangels aktuellerer und besser geeigneter Daten zunächst auf die deutsche 
Teilstudie des European Social Survey zurück (genauere Angaben Neller 
2004)5. Auf einer auf den Bereich 0 bis 1 standardisierten Skala des Verwal-
tungsvertrauens wurde in dieser Umfrage in Westdeutschland ein Wert von 
0,53 und in Ostdeutschland ein Wert von 0,47 gemessen.  

Gemäß unserer Fragestellung und unseren Annahmen wurde sodann empi-
risch geprüft, welche Bedeutung tausch- und gemeinschaftsbezogene Orien-
tierungen für die Erklärung des politischen Vertrauens spielen. Zusätzlich 
wurden weitere nach den Erkenntnissen der empirischen Vertrauensforschung 
relevante Indikatoren als Kontrollvariable berücksichtigt. Die Prüfung des 
Schätzmodells erfolgte in mehreren Schritten. In den ersten, komplex ange-
legten Analysen erwiesen sich außer der Kirchgangshäufigkeit alle Kontroll-
variablen für die Schätzung des Verwaltungsvertrauens als irrelevant. Dies 
gilt auch für einige andere Größen, die als Elemente tausch- oder gemein-
schaftsbasierter Orientierungen angesehen werden können. Nach Ausschluss 
der irrelevanten Größen ergab sich ein sparsames Schätzmodell. Es schloss 
die in Tabelle 4 aufgeführten sechs Prädiktoren ein, von denen das interperso-
nale Vertrauen und die Unterstützung regelkonformen Verhaltens als gemein-
schaftsbasiert, die Bewertung der Responsivität der Politiker sowie die Zu-
friedenheit mit den Regierungsleistungen und dem Gesundheits- und Bil-
dungssystem als tauschbasiert bezeichnet werden können. 

Das vorgestellte Schätzmodells erklärt knapp ein Drittel der Streuung des 
Vertrauens der west- und der ostdeutschen Bevölkerung zur Öffentlichen 
Verwaltung. Wenn man sich der Interpretation einzelner Schätzer zuwendet, 
spielt die Zufriedenheit mit den Regierungsleistungen und mit dem Bildungs- 
und Gesundheitssystem in Westdeutschland die größte Rolle für das Verwal-
tungsvertrauen. Im Osten ist die Zufriedenheit mit der Regierung zwar eben-
falls der wichtigste Einzelprädiktor, jedoch spielt die Regelkonformität eine 

                                           
5 Die zur Messung der relevanten Konstrukte eingesetzten Fragen sind im Anhang die-

ses Beitrages dokumentiert. 
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fast ebenso große Rolle. Im Ost-West-Vergleich stellt sich das Gewicht der 
Einzelgrößen wie folgt dar: Das interpersonale Vertrauen und die Zufrieden-
heit mit dem Gesundheits- und Bildungssystem üben im Westen Deutschlands 
einen etwas größeren Einfluss auf das Verwaltungsvertrauen aus als im Osten, 
bei der Regelkonformität und der Bewertung der Responsivität der Politiker 
verhält es sich umgekehrt und die Zufriedenheit mit der Regierung ist in bei-
den Landesteilen für das Verwaltungsvertrauen gleichermaßen bedeutsam. 
Die Struktur des Verwaltungsvertrauens fällt in beiden Teilen Deutschlands 
sehr ähnlich aus. Weder unterscheiden sich die Effektkoeffizienten der meis-
ten Schätzer sehr deutlich, noch ist das beim Niveau dieser Größen feststell-
bar (vgl. dazu die Angaben im Anhang). In einer solchen Konstellation kön-
nen, wie empirisch gezeigt wurde, keine großen Unterschiede im Niveau des 
Verwaltungsvertrauens in West- und Ostdeutschland auftreten. 

Tabelle 4: Bestimmungsfaktoren des Vertrauens zur Öffentlichen 
Verwaltung in den alten und neuen deutschen Bundeslän-
dern, 2002 

 Alte Bundesländer Neue Bundesländer 

 B Beta B Beta 

Interpersonales Vertrauen ,12a ,10 ,10c ,09 

Regelkonformität ,16a ,15 ,21a ,20 

Bewertung politischer 
Responsivität  

,13a ,14 ,17a ,18 

Zufriedenheit mit der Re-
gierung 

,23a ,23 ,23a ,24 

Zufriedenheit mit dem Ge-
sundheits- und Bildungssys-
tem  

,23a ,22 ,17a ,16 

Kirchgangshäufigkeit -,08a -,09 -,06n.s. -,06 

Konstante ,18a ,14b

R2 angepasst ,28a ,29a

R2 angepasst nur Gemein-
schaft 

,08a ,13a

R2 angepasst nur Tausch ,23a ,23a

N 2162 503 

 



 144 

Quelle: European Social Survey Deutschland, Welle 1 2002/2003, eigene 
Auswertung; die Operationalisierung der Konstrukte ist im Anhang 
dieses Beitrages enthalten 

Anmerkungen: a der F-Test bzw. T-Test ist auf dem 99,9%-Niveau statistisch 
signifikant, b der F-Test bzw. T-Test ist auf dem 99,0%-Niveau sta-
tistisch signifikant, c der F-Test bzw. T-Test ist auf dem 95,0%-
Niveau statistisch signifikant, n.s. der F-Test bzw. T-Test ist auf dem 
95,0%-Niveau statistisch insignifikant. 

4.3  Determinanten des Vertrauens zu einzelnen Verwaltungseinheiten 
bzw. Trägern öffentlicher Leistungen 

Auch wenn das Modell, gemessen an der Varianzaufklärung und an der Rich-
tung und Stärke der Effektkoeffizienten eine akzeptable Erklärung des Ver-
trauens der Bevölkerung West- und Ostdeutschlands zur Öffentlichen Verwal-
tung liefert, bleiben die Ergebnisse insofern unbefriedigend, als die im Reg-
ressionsmodell enthaltenen Schätzer nur bedingt einen wirklichen Test der 
Annahmen über die Relevanz gemeinschafts- und tauschbasierter Faktoren für 
das Verwaltungsvertrauen zuzulassen. Aus diesem Grunde werden in den fol-
genden Abschnitten dieses Beitrages die Ergebnisse einer weiteren Analyse 
präsentiert, die sich auf einzelne Einheiten der Öffentlichen Verwaltung bzw. 
Trägereinrichtungen des deutschen Sozialstaates richten. Die betreffenden 
Daten wurden im Rahmen eines vom Verfasser durchgeführten DFG-
Projektes über die Bedeutung des politischen Vertrauens für die Akzeptanz 
der von der Regierung Schröder initiierten Reformen des deutschen Sozial-
staates erhoben. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden zwischen dem 
12.11. und dem 19.12.2007 bundesweit 1.814 Personen deutscher Staatsange-
hörigkeit über 16 Jahren durch CAPI befragt (ABL 1.100; NBL: 714).  

Anders als in den zuvor präsentierten Analysen liegt der Fokus der fol-
genden Ausführungen nicht mehr auf der Einstellung zur Verwaltung im All-
gemeinen, sondern zu spezifischen Verwaltungseinrichtungen bzw. quasi-
staatlichen Trägern öffentlicher Leistungen. Auf Grund der spezifischen Fra-
gestellung des Projekts handelt es sich bei den untersuchten Einrichtungen 
ausnahmslos um Träger sozialstaatlicher Leistungen. Die Einstellungen zum 
Jugendamt und zum Sozialamt wurden zu einem Index „Behörden“ zusam-
mengefasst, diejenigen zur gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung 
sowie zu Krankenhäusern zu einem Index „Einrichtungen der sozialen Siche-
rung“. 

Im Vergleich mit den die für die Gestaltung der staatlichen Politik zustän-
digen Institutionen bringt die Bevölkerung den hier untersuchten Behörden 
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bzw. Trägern sozialer Leistungen mehr, zum Teil deutlich mehr Vertrauen 
entgegen (vgl. Tabelle 5). Dies entspricht der mehrfach belegten Erkenntnis, 
dass den Menschen persönlich bekannte Objekte eher Vertrauen finden als 
„ferne“ oder nur mittelbar bekannte. Bemerkenswert ist des Weiteren, dass 
die Einstellungen der west- und ostdeutschen Befragten zu den Trägern sozi-
alstaatlicher Leistungen einander ähnlicher sind als die Einstellungen zu den 
zentralen Entscheidungsinstitutionen bzw. den in diesen tätigen politischen 
Akteuren. 

Tabelle 5: Politisches Vertrauen in Deutschland, 2007 

 Alte Bundesländer Neue Bundesländer 

Generalisiertes Vertrauen zu 
den politischen Institutionen ,45 ,35 

Vertrauen zu Behörden ,53 ,49 

Vertrauen zu Trägern sozia-
ler Leistungen ,62 ,60 

N 857 - 956 505 - 631 

Quelle: Vertrauen und Akzeptanz Wohlfahrtsstaatlicher Reformen, 2007. 
Eigene Auswertung; die Operationalisierung der Konstrukte ist im 
Anhang dieses Beitrages enthalten. 

Erläuterungen: Angegeben sind Mittelwerte auf einer Skala von 0 (kein Ver-
trauen) bis 1 (volles Vertrauen). 

Bei der Erklärung des Vertrauens zu spezifischen Trägern staatlicher Leistun-
gen gehen wir von den bereits bekannten theoretischen Überlegungen und 
setzen die bekannten Analysestrategien ein. Die nachfolgend präsentierten 
Daten stellen das Endprodukt einer Serie breiter angelegter Schätzungen dar, 
jedoch erwiesen sich die in den zunächst gestesteten Modellen enthaltenen 
Variablen als irrelevant für die Erklärung des Vertrauens zu den untersuchten 
Behörden und Einrichtungen der sozialen Sicherung. Im Hinblick auf die klei-
nen Fallzahlen auf Grund der Nichtbeantwortung etlicher Fragen wird in den 
folgenden Analysen auf eine getrennte Darstellung der Ergebnisse für West- 
und Ostdeutschland verzichtet. 

Erneut ist das nach einer Elimination irrelevanter Größen benutzte 
Schätzmodell sparsam und verwendet lediglich vier Variablen, die sich fast 
durchgängig als bedeutsam erwiesen. Gemeinschaftsbasierte Motive der Ge-
währung des Vertrauens an die untersuchten Träger öffentlicher Leistungen 
werden durch einen Index erfasst, der auf Fragen nach dem Eindruck der 
Bürger von der Gerechtigkeit und Fairness der Arbeit der betreffenden Ein-
richtungen basiert. Die Leistungsbewertung wurde durch eine direkte, auf die 
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hier interessierenden Institutionen erhobene Frage bezogen. Daneben enthält 
das Schätzmodell einen Index „generalisiertes Institutionenvertrauen“, mit 
dessen Hilfe Spillovers von den zentralen politischen Entscheidungsinstituti-
onen auf die Trägereinrichtungen sozialstaatlicher Leistungen geprüft werden. 
Der Index „Soll-Ist-Diskrepanz bei der Staatsverantwortung als Reformprin-
zip“ misst die Bedeutung des Prinzips der staatlichen Verantwortung als Leit-
bild bei der Reform des Wohlfahrtsstaates und überprüft, wie sich in den Au-
gen der Bürger die Relevanz dieser Ziele zu deren Realisierung verhält.  

Mit Hilfe dieses Schätzmodells lassen sich 58 Prozent der Varianz des 
Vertrauens zum Jugend- und Sozialamt und 50 Prozent der Varianz des Ver-
trauens zu den Einrichtungen der sozialen Sicherung binden. Dies ist ein au-
ßerordentlich hoher Wert, der sich unter anderem daraus ergeben dürfte, dass 
jeweils die gleichen politischen Objekte unter unterschiedlichen Gesichts-
punkten zu bewerten waren. Interessanter als diese Feststellung ist die Frage 
nach dem relativen Gewicht nutzen- und wertebasierter Faktoren als Grundla-
gen politischen Vertrauens. Das Ergebnis fällt in diesem Punkt anders aus als 
im ersten Teil dieser Untersuchung. Das Vertrauen in die spezifischen Ver-
waltungseinheiten bzw. Leistungsträger ist stärker von Fairness- als von Leis-
tungsgesichtspunkten bestimmt. Im Vergleich mit diesen beiden Einstellun-
gen fallen andere Faktoren in ihrer Bedeutung klar ab. Es existieren leichte 
Spillovers vom Vertrauen zu staatlichen Entscheidungsinstitutionen zu Ver-
waltungseinrichtungen, wobei die Kausalitätsrichtung hier offen bleiben 
muss. Die Bewertung von Reformprinzipien auf das Vertrauen zum Jugend- 
und Sozialamt und zu Einrichtungen der sozialen Sicherung fällt schwach und 
inkonsistent aus. Weder Konformitätswerte noch das interpersonale Vertrauen 
üben bei einer Kontrolle der in Tabelle 6 enthaltenen Größen einen Einfluss 
auf das Vertrauen zu den hier untersuchten Einrichtungen aus. 
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Tabelle 6: Determinanten des Vertrauens zu einzelnen Verwaltungs-
einrichtungen in Deutschland, 2007 

 Jugend- und Sozialamt 

Einrichtungen der sozialen 
Sicherung (Rentenversi-

cherung, gesetzliche Kran-
kenversicherung, Kranken-

häuser) 

 B Beta B Beta 

Gerechtigkeit der Einrich-
tung ,47a ,40 ,42a ,38 

Leistungsbewertung: der 
Einrichtung ,42a ,34 ,39a ,32 

Generalisiertes Institutio-
nenvertrauen ,16a ,15 ,14a ,16 

Soll-Ist-Diskrepanz, Staats-
verantwortung als Reform-
prinzip 

,05a ,09 ,01n.s. ,02 

Konstante ,00n.s.  ,09a  

R2 ,58a  ,50a  

N 936  1175  

Quelle: Vertrauen und Akzeptanz Wohlfahrtsstaatlicher Reformen, 2007, 
eigene Auswertung; die Operationalisierung der Konstrukte ist im 
Anhang dieses Beitrages enthalten 

Anmerkungen: a der F-Test bzw. T-Test ist auf dem 99,9%-Niveau statistisch 
signifikant, b der F-Test bzw. T-Test ist auf dem 99,0%-Niveau sta-
tistisch signifikant, c der F-Test bzw. T-Test ist auf dem 95,0%-
Niveau statistisch signifikant, n.s. der F-Test bzw. T-Test ist auf dem 
95,0%-Niveau statistisch insignifikant. 

Die bisherigen Ausführungen über die Ergebnisse der empirischen Analyse 
ließen einen für das Verhältnis der Bürger zur Öffentlichen Verwaltung be-
deutsamen Sachverhalt unberücksichtigt. Das Vertrauen zur Verwaltung und 
zu anderen funktional mit den Behörden vergleichbaren Einrichtungen des 
Sozialstaates sowie die Bestimmungsfaktoren dieser Einstellungen dürften 
ganz erheblich von den vorliegenden persönlichen Erfahrungen mit diesen 
Akteurseinheiten geprägt sein. Da unsere Umfrage Daten über Kontakte zur 
Verwaltung und über von dieser empfangene Leistungen enthielt, besteht die 
Möglichkeit, die Muster des Vertrauens bei Klienten der Institutionen mit den 
Einstellungen von Bürgern zu vergleichen, die mit den betreffenden Einrich-
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tungen nur mittelbar in Berührung gekommen sind. Der Prüfung dieses Effek-
tes im Rahmen eines Gruppenvergleichs ist die Feststellung vorauszuschi-
cken, dass direkte Kontakte keinen konsistenten und starken unmittelbaren 
Einfluss auf das Vertrauen zu den betreffenden Einrichtungen ausüben. Be-
hördenkontakte reduzieren tendenziell das Vertrauen (Nutzer: 0,47; Nichtnut-
zer: 0,53), bei den Trägern sozialstaatlicher Leistungen verhält es sich umge-
kehrt (Nutzer: 0,62; Nichtnutzer: 0,60). 

Eine klare Annahme über die Rolle persönlicher Erfahrungen für die 
Struktur des Vertrauens zu Behörden und Trägern sozialstaatlicher Leistungen 
kann man nicht formulieren. Die einzige Ausnahme bildet in dieser Hinsicht 
die Erwartung, dass Personen denen eigene Erfahrungen mit dem zu bewer-
tenden Objekt fehlen, diese durch Urteilsheuristiken substituieren (Cono-
ver/Feldman 1984; Lau/Sears 1986). In unserem Fall ist aber unklar, ob diese 
Heuristiken erst bei der Bildung von Vertrauen wirksam werden oder ob sie 
bereits die Einstellung zur Gerechtigkeit und Leistungsfähigkeit der Instituti-
onen beeinflussen. Wir verwenden die Einstellungen zu den zentralen Ent-
scheidungsinstitutionen und die Perzeption von Reformprinzipien als Indika-
toren von Urteilsheuristiken. 

Mit den beiden hier untersuchten Gruppen von Einrichtungen, dem Sozial- 
und dem Jugendamt einerseits und den Trägern der Kranken- und Rentenver-
sicherung sowie den Krankenhäusern auf der anderen Seite verfügen die be-
fragten Bundesbürger über unterschiedliche Erfahrungen. Nur eine Minder-
heit hatte nach eigenen Angaben mit den genannten Behörden Kontakt, mit 
den Leistungsträgern im Bereich der Gesundheits- und Seniorenpolitik hatten 
die meisten hingegen bereits persönlich zu tun. Die Kontrolle bisheriger Er-
fahrungen wirkt sich aber nicht auf die Erklärungskraft der in Tabelle 7 prä-
sentierten Schätzmodelle aus. Das Vertrauen zu den Behörden lässt sich bei 
den Nutzern geringfügig besser erklären als bei den Nichtnutzern, bei den Er-
fahrungen mit der Arbeit sozialstaatlicher Einrichtungen tritt dieser Unter-
schied nicht auf.  

Die Bedeutung einzelner Determinanten des Vertrauens zum Jugend- und 
Sozialamt variiert ebenfalls kaum zwischen Nutzern und Nichtnutzern. Die 
Differenzen in der Stärke der Effektkoeffizienten sind so geringfügig, dass 
man nicht auf unterschiedliche Einstellungsstrukturen schließen kann. Die 
Bewertung der Gerechtigkeit und Fairness der betreffenden Einrichtung ist 
bei Nutzern wie Nichtnutzern die wichtigste Determinante des Vertrauens, ge-
folgt von der Performanzbewertung. Andere Faktoren spielen eine unterge-
ordnete Rolle bzw. tragen nichts zur Erklärung des Vertrauens zu den betref-
fenden Einrichtungen bei. 

Eine geringfügig andere Beziehung zeigt sich bei den Erfahrungen mit den 
Trägereinrichtungen sozialstaatlicher Leistungen. Zwar sind die Wahrneh-
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mung der Gerechtigkeit und Fairness der Arbeit dieser Institutionen sowie die 
positive Bewertung ihrer Leistungen bei den bisherigen Nutzern wie bei den 
Nichtnutzern die wichtigsten Bestimmungsfaktoren des Vertrauens zu diesen 
Einrichtungen, jedoch kommt diesen Größen in den Vergleichsgruppen ein 
unterschiedliches Gewicht zu. Die Nutzer stützen ihr Vertrauen sehr stark und 
nahezu ausschließlich auf ihre eigenen positiven Erfahrungen mit den Trägern 
sozialstaatlicher Leistungen. Deren relative Bedeutung unter den Nichtnutzern 
ist schwächer. Mit dem Vertrauen zu den Entscheidungsinstitutionen des poli-
tischen Systems kommt in dieser Gruppe ein dritter originärer Einflussfaktor 
hinzu, der fast so wichtig ist wie die Einschätzung der Leistungen der Trä-
gereinrichtungen des Sozialstaates. Die unterschiedliche Bedeutung des gene-
ralisierten Institutionenvertrauens für Nutzer und Nichtnutzer sozialstaatlicher 
Einrichtungen deutet auf die Verwendung des Institutionenvertrauens als Ur-
teilsheuristik hin. Zwar haben diejenigen Faktoren, die die persönlichen Er-
fahrungen der Nutzer reflektieren, auch bei den Nichtnutzern eine eigenstän-
dige Bedeutung. Sie reflektieren aber nicht eigene Erfahrungen, sondern ge-
neralisierte und abstrakte Einstellungen. 
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Tabelle 7: Determinanten des Vertrauens zu einzelnen Verwaltungseinrichtungen bei Nutzern und Nichtnutzern 
der Einrichtung, 2007 

 Jugend- und Sozialamt Sozialleistungsträger 

 Nicht Nutzer Nutzer Nicht Nutzer Nutzer 

 B Beta B Beta B Beta B Beta 

Gerechtigkeit der Einrich-
tung ,46a ,39 ,49a ,42 ,38a ,34 ,44a ,42 

Leistungsbewertung: der 
Einrichtung ,42a ,33 ,44a ,37 ,34a ,27 ,38a ,32 

Generalisiertes Institutio-
nenvertrauen ,15a ,14 ,18a ,17 ,22a ,25 ,10a ,12 

Soll-Ist-Diskrepanz, 
Staatsverantwortung als 
Reformprinzip 

,06a ,09 ,04n.s. ,08 ,05c ,08 ,00n.s. ,01 

Konstante ,00n.s. -,02n.s. ,09a  ,09a  

R2 ,56a ,61a ,51a  ,50a  

N 742 189 351  820  

Quelle: Vertrauen und Akzeptanz Wohlfahrtsstaatlicher Reformen, 2007, eigene Auswertung; die Operationalisierung 
der Konstrukte ist im Anhang dieses Beitrages enthalten 

Anmerkungen: a der F-Test bzw. T-Test ist auf dem 99,9%-Niveau statistisch signifikant, b der F-Test bzw. T-Test ist auf 
dem 99,0%-Niveau statistisch signifikant, c der F-Test bzw. T-Test ist auf dem 95,0%-Niveau statistisch signifi-
kant, n.s. der F-Test bzw. T-Test ist auf dem 95,0%-Niveau statistisch insignifikant. 
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5.  Zusammenfassung und Folgerungen 

Obgleich die Behauptung, das Verhältnis der Deutschen zur Politik sei stark 
von ihren Beziehungen zur Verwaltung bestimmt, auch noch in der neueren 
Literatur zu finden ist, ist diese angeblich so bedeutsame Komponente der po-
litischen Kultur Deutschlands bisher wenig erforscht. Die vorliegenden empi-
rischen Studien liefern im Hinblick auf die Verwaltungszentriertheit des poli-
tischen Denkens der Deutschen ein uneinheitliches Bild. Während Daten aus 
den frühen 50er Jahren eine verwaltungskritische Einstellung der Bundesbür-
ger dokumentieren, kamen Almond und Verba zu einer anderen Einschät-
zung. Sie stellten eine große Diskrepanz zwischen der administrativen und der 
staatsbürgerlichen Kompetenz der Deutschen fest und werteten dies als einen 
von mehreren Hinweisen auf den Fortbestand der Untertanenkultur in 
Deutschland. Diese Einschätzung war bereits in den späten 1950er Jahren 
problematisch und hat sich im Lichte neuerer Befunde der empirischen For-
schung als obsolet erwiesen.  

Auch wenn über die Einstellungen der Bundesbürger zur Öffentlichen 
Verwaltung nur wenige Daten und noch weniger Forschungsergebnisse vor-
liegen, belegen sie eindeutig, dass das Verhältnis der Deutschen zur Verwal-
tung durch eine Mischung aus Vertrauen und Skepsis geprägt ist. Im Ver-
gleich mit ihren westeuropäischen Nachbarn stehen sie der Verwaltung sogar 
relativ kritisch gegenüber. Dies gilt für die in Ostdeutschland lebenden Men-
schen noch stärker als für diejenigen im Westen. Die Einstellung zur Verwal-
tung wird durch Nutzenerwägungen, Werte und Normen bestimmt. Vor allem 
bei der Analyse des Vertrauens zu einzelnen Behörden und Trägern wohl-
fahrtsstaatlicher Leistungen zeigte sich die prominente Rolle der Beachtung 
von Fairness und Gerechtigkeit durch die Verwaltung für das Vertrauen zu 
ihr. 

Auf der vorliegenden Datengrundlage ist es allerdings schwierig, Aussa-
gen zu machen, die über eine Momentaufnahme hinausgehen. Die in dieser 
Hinsicht bestehenden Probleme ergeben sich aus einer unzureichenden theo-
retischen Reflexion der Bedeutung der Einstellungen zur Verwaltung im Ge-
samtzusammenhang des Verhältnisses der Bürger zur Politik, aus dem Fehlen 
aktueller Daten und aus einer unzulänglichen Qualität der eingesetzten Erhe-
bungsinstrumente, um nur einige wichtige Aspekte zu nennen. Möchte man 
eine Empfehlung im Sinne des „further research should …“ geben, so kann 
sie derzeit nur lauten: Es ist an der Zeit, mit theoretisch gehaltvollen Analysen 
der Einstellungen der Bürger zur Verwaltung erst einmal zu beginnen. 
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Anhang: 

Vertrauen zur Öffentlichen Verwaltung: 

„Bitte benutzen Sie Liste 68 und sagen Sie mir zu jeder dieser öf-
fentlichen Einrichtungen, die ich Ihnen nenne, wie sehr Sie persön-
lich jeder einzelnen davon vertrauen. Verwenden Sie dazu wieder 
die Skala von 0 bis 10. 0 bedeutet, dass Sie dieser Einrichtung ü-
berhaupt nicht vertrauen, und 10 bedeutet, dass Sie ihr voll und 
ganz vertrauen. Wie ist das mit der öffentlichen Verwaltung?“ 

Die Werte wurden auf den Bereich 0 bis 1 standardisiert. 

Interpersonales Vertrauen: 

Bitte benutzen Sie jetzt Liste 3. Ganz allgemein gesprochen: Glauben Sie, 
dass man den meisten Menschen vertrauen kann, oder dass man im Umgang 
mit anderen Menschen nicht vorsichtig genug sein kann? Bitte sagen Sie es 
mir anhand dieser Skala von 0 bis 10. 0 bedeutet, dass man nicht vorsichtig 
genug sein kann, und 10 bedeutet, dass man den meisten Menschen vertrauen 
kann. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abstufen. 
Man kann nicht vorsichtig genug sein (0) 
Den meisten Menschen kann man vertrauen (10) 

Bitte benutzen Sie Liste 4. Glauben Sie, dass die meisten Menschen versu-
chen, Sie auszunutzen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben, oder versuchen 
die meisten Menschen, sich fair zu verhalten?  
Die meisten Menschen versuchen, mich auszunutzen (0) 
Die meisten Menschen versuchen, sich fair zu verhalten (10) 

Und glauben Sie, dass die Menschen meistens versuchen, hilfsbereit zu sein, 
oder dass die Menschen meistens auf den eigenen Vorteil bedacht sind? Bitte 
benutzen Sie dafür Liste 5.  

0 bedeutet, dass die Menschen meistens auf den eigenen Vorteil bedacht 
sind, und 10 bedeutet, dass die Menschen meistens versuchen, hilfsbereit zu 
sein. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abstufen. 
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Die Menschen sind meistens auf den eigenen Vorteil bedacht (0) 
Die Menschen versuchen meistens, hilfsbereit zu sein (10). 

Die gültigen Werte der drei Items wurden addiert und entsprechend der Zahl 
der Items durch 30 dividiert, um eine Standardisierung auf den Bereich 0 bis 1 
zu erhalten. Auf der betreffenden Skala wurde in Westdeutschland ein Mit-
telwert von 0,52 und in Ostdeutschland von 0,50 gemessen. 

Normenkonformität: 

Was macht einen guten Bürger aus? Was meinen Sie: Wie wichtig ist es, 
immer die Gesetze und Verordnungen zu befolgen?  
Äußerst unwichtig (0) 
Äußerst wichtig (10) 
Durch eine Division durch den Wert 10 wurde eine Standardisierung der Ska-
la auf den Wertebereich 0 bis 1 erreicht. In Westdeutschland wurde auf dieser 
Skala ein Wert von 0,76 und in Ostdeutschland ein Wert von 0,75 gemessen. 

Bewertung der Responsivität der Politiker: 

Glauben Sie, dass sich Politiker im Allgemeinen darum kümmern, was Leute 
wie Sie denken? Bitte benutzen Sie Liste 9. 
Kaum ein Politiker kümmert sich darum, was Leute wie ich denken 
Nur sehr wenige kümmern sich darum 
Manche kümmern sich darum 
Viele kümmern sich darum 
Die meisten Politiker kümmern sich darum, was Leute wie ich denken 

Würden Sie sagen, dass Politiker nur an Wählerstimmen interessiert sind, aber 
nicht an den Meinungen der Menschen? Bitte benutzen Sie Liste 10. 
Fast alle Politiker sind nur an Wählerstimmen interessiert 
Die meisten Politiker sind nur an Wählerstimmen interessiert 
Manche Politiker sind nur an Wählerstimmen interessiert, andere nicht 
Die meisten Politiker interessieren sich für die Meinungen der Menschen 
Fast alle Politiker interessieren sich für die Meinungen der Menschen 
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Die Werte dieser beiden Items wurden auf den Wertebereich 0 bis 1 recodiert, 
addiert und entsprechend der Zahl der Items durch den Wert 2 dividiert, um 
den Wertebereich 0 bis 1 zu erhalten. In Westdeutschland beträgt der Mittel-
wert auf der Skala 0,31, in Ostdeutschland 0,26. 

Zufriedenheit mit der Regierung: 

Wenn Sie nun einmal an die Leistungen der Bundesregierung in Berlin den-
ken. Wie zufrieden sind Sie mit der Art und Weise, wie sie ihre Arbeit erle-
digt? Bitte benutzen Sie noch einmal Liste 13. 
Äußerst unzufrieden (0)   
Äußerst zufrieden (10). 

Durch eine Division durch den Wert 10 wurde eine Standardisierung der Ska-
la auf den Wertebereich 0 bis 1 erreicht. 

In Westdeutschland beträgt der Mittelwert auf der Skala 0,32, in Ost-
deutschland 0,29. 

Zufriedenheit mit dem Gesundheits- und Bildungssystem: 

Bitte benutzen Sie Liste 14 und sagen Sie mir bitte, wie Sie - alles in allem - 
den derzeitigen Zustand des Bildungssystems in Deutschland einschätzen 

Bitte benutzen Sie wieder Liste 14 und sagen Sie mir wie Sie - alles in allem - 
den derzeitigen Zustand des Gesundheitssystems in Deutschland einschätzen 
Äußerst schlecht (0) 
Äußerst gut (10), 

Die Werte dieser beiden Items wurden auf den Wertebereich 0 bis 1 recodiert, 
addiert und entsprechend der Zahl der Items durch den Wert 2 dividiert, um 
den Wertebereich 0 bis 1 zu erhalten. 

In Westdeutschland beträgt der Mittelwert auf der Skala 0,48, in Ost-
deutschland 0,44. 

Kirchgangshäufigkeit: 

Abgesehen von besonderen Anlässen wie Hochzeiten und Beerdigungen, wie 
oft gehen Sie derzeit zum Gottesdienst? Benutzen Sie bitte die Liste 21. 
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Täglich 
Häufiger als einmal in der Woche 
Einmal in der Woche 
Mindestens einmal im Monat 
Nur an besonderen Feiertagen 
Seltener 
Nie 

Die Werte des Items wurden auf den Bereich 0 bis 1 recodiert, wobei täglich 
den Wert 0 und nie den Wert 1 erhielt. In Westdeutschland beträgt der Mit-
telwert auf der Skala 0,74, in Ostdeutschland 0,87. 

Einstellungen zu ausgewählten Trägern des Sozialstaates 

Alle nachfolgenden Konstrukte messen, sofern nicht ausdrücklich Anderes 
ausgeführt wird, die Einstellungen zu den folgenden Einrichtungen bzw. die 
Art der Kontakte zu ihnen. Die fünf Items wurden im Hinblick auf die unter-
schiedliche Funktion, Rechtsstellung und Organisation der betreffenden Ein-
heiten zu den beiden Gruppen Behörden (Jugend. Und Sozialamt) sowie Trä-
ger sozialer Leistungen (Gesetzliche Krankenkassen, Staatliche Rentenversi-
cherung, Krankenhäuser) zusammengefasst.  

Jugendamt 
Sozialamt 
Gesetzliche Krankenkassen 
Staatliche Rentenversicherung 
Krankenhäuser 

a) Vertrauen 

Und nun sagen Sie mir bitte, inwieweit Sie diesen Einrichtungen vertrauen 
oder nicht vertrauen. Wie ist das mit...? 

Antwortalternativen: vertraue ich überhaupt nicht (split: misstraue ich voll 
und ganz), vertraue ich eher nicht (split: misstraue ich weitgehend), Teils / 
teils, vertraue ich weitgehend, vertraue ich voll und ganz 

Die Indexbildung erfolgte in derselben Weise wie oben beschrieben (Wer-
tebereich 0 bis 1). 
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b) Fairness 

Und haben Sie den Eindruck, dass es – alles in allem – bei diesen Einrichtun-
gen gerecht und fair zugeht? Wie ist das mit...? 

Antwortalternativen: sehr ungerecht, eher ungerecht, Teils / teils, eher ge-
recht, sehr gerecht 

Die Indexbildung erfolgte in derselben Weise wie oben beschrieben (Wer-
tebereich 0 bis 1). Für Westdeutschland wurde für die Behörden ein Wert von 
0,53, für Ostdeutschland ein Wert von 0,48 gemessen. Für die Einrichtungen 
des Sozialstaates liegen die entsprechenden Werte bei 0,60 und 0,58. 

c) Leistungen 

Und wie bewerten Sie die Leistungen dieser Einrichtungen? Würden Sie sa-
gen, dass diese Einrichtungen ihre Arbeit sehr gut, ziemlich gut, teils gut/teils 
schlecht, ziemlich schlecht oder sehr schlecht machen?  

Antwortalternativen: Sehr gut, ziemlich gut, teils / teils, ziemlich schlecht, 
sehr schlecht. 

Die Indexbildung erfolgte in derselben Weise wie oben beschrieben (Wer-
tebereich 0 bis 1). Für Westdeutschland wurde für die Behörden ein Wert von 
0,51, für Ostdeutschland ein Wert von 0,50 gemessen. Für die Einrichtungen 
des Sozialstaates liegt der Werte für beide Landesteile bei 0,60. 

d) Kontakte und Inanspruchnahme von Leistungen 

Hier auf dieser Liste stehen einige Einrichtungen, die für die Sozialpolitik in 
Deutschland wichtig sind. Hatten Sie in den letzten beiden Jahren mit einer 
oder mehrerer dieser Einrichtungen Kontakt, d.h. waren Sie persönlich da o-
der haben Sie telefoniert oder einen Brief geschrieben oder hatten Sie keinen 
Kontakt? 

Und haben Sie von einer der folgenden Einrichtungen in letzter Zeit Leis-
tungen erhalten oder ihre Hilfe in Anspruch genommen?  

Die Merkmalsausprägungen waren „hatte Kontakt bzw. habe Leistungen 
erhalten“ bzw. nicht. Befragte, die in Beziehung zu einer der relevanten Ein-
richtungen standen, wurden als Nutzer klassifiziert, die übrigen Befragten mit 
mindestens einem gültigen Wert als Nichtnutzer. 
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Professionalisierungsprozesse lokaler Selbstverwaltungseliten 
und ihre Bedeutung für Integration und Legitimation 

Jens Aderhold, Katrin Harm und Tobias Jaeck 

1.  Einleitung 

Nicht erst seit der 2007 offensichtlich gewordenen Finanzkrise, die das Funk-
tionieren der gesamten Wirtschaft in Frage gestellt hat, wird die Brüchigkeit 
sozialer Ordnungsgefüge augenfällig. Auch im Bereich der Politik finden sich 
immer wieder Anzeichen einer Legitimationskrise, die sich, wie der ehemali-
ge Bundespräsident Johannes Rau1 in seiner letzten „Berliner Rede“ vom 
12. Mai 2004 deutlich gemacht hat, ohne Weiteres in größere Zusammenhän-
ge stellen lassen. Er sprach von einem heraufziehenden und sich über die Zeit 
verstärkenden Vertrauensverlust, der unübersehbar den Bereich des Politi-
schen überschritten hat. Zudem drückte er seine Sorge aus, dass das fehlende 
Vertrauen eine Ausweitung individueller Verantwortungslosigkeit nach sich 
ziehen und künftige gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungen 
nachteilig beeinflussen würde.  

Dieser Befund ist nun alles andere als neu. Und Johannes Rau ist auch 
nicht der Erste, der auf die noch recht unklaren neuen gesellschaftlichen Ver-
hältnisse hingewiesen hat. Schon frühzeitig macht James S. Coleman auf ei-
nen beunruhigenden Trend aufmerksam (1995: 431; siehe auch Putnam: 
2000). Während das physische Kapital einen Zuwachs verzeichnen könne, 
schrumpfe das soziale Kapital. Der Grund besteht seiner Einschätzung nach 
darin, dass das soziale Kapital seine Trägerstruktur wechselt. Sozialkapitalre-
levante Leistungen, die bisher von der Familie oder der Gemeinde bereitge-
stellt werden konnten, gehen mehr und mehr verloren. Die gesellschaftlichen 
Trägerstrukturen ziehen sich von ihren angestammten sozialen Funktionen zu-
rück oder versagen gar vollständig. In den Vordergrund – was die Bereitstel-
lung sozialen Kapitals anbelangt – treten vermehrt zielgerichtet agierende 
Körperschaften, sprich Organisationen. Staatliche oder auch private Organisa-
tionen (Schulen, Krankenhäuser, Versicherungen) können zwar ebenfalls be-
deutsame Leistungen bereitstellen (Erziehung, Krankenpflege, soziale Absi-

                                           
1  Johannes Rau: Vertrauen in Deutschland – eine Ermutigung, „Berliner Rede“ am 12. 

Mai 2004 im Schloss Bellevue in Berlin, nachzulesen unter:  
http://www.bundespraesident.de/top/dokumente/Rede/ix_94871.htm. 
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cherung), die eigentliche Problematik besteht allerdings darin, dass diese 
Leistungen nicht (mehr) in der gleichen Weise wie von der Familie oder Ge-
meinde angeboten werden, was daran erkennbar ist, dass sich mit dem Wech-
sel der sozialkapitalrelevanten Trägerstrukturen zugleich die strukturell prä-
mierten Orientierungsstrukturen verändern.2

In ähnliche Richtung weist die Thematisierung von Erscheinungen, die 
mit den Schlagworten Ellenbogengesellschaft, Individualisierung, Atomisie-
rung und Vereinzelung umrissen werden. Der soziale Kitt, ein von allen ge-
tragenes und dadurch legitimiertes Wertesystem, wird als nicht mehr existent 
beschrieben. Die Institution des Wohlfahrtsstaates hat mit selbst erzeugten 
Überforderungen zu kämpfen. Die pluralistische Gesellschaft sieht sich von 
einem ausufernden „sozialen Autismus“ bedroht (Rehberg 1993: 19). Auch 
hier werden die Legitimationsprobleme moderner Demokratien mit dem 
Schwinden von Vertrauen in Verbindung gebracht (u. a. Klages 1990; Putnam 
2000). Politische Institutionen und Akteure geraten in den modernen, westli-
chen Demokratien zusehends unter Legitimationsdruck (Norris 1999; 
Pharr/Putnam 2000). Sie werden insbesondere auf zweifache Weise gefordert 
(vgl. Eisenstadt 2000: 19; Borchert 2003): 

Erstens reagiert die in den letzten Jahrzehnten zu beobachtende Verände-
rung des Steuerungs- beziehungsweise Staatsverständnisses auf die sachli-
chen, institutionellen und gesellschaftlichen Grenzen und Barrieren politi-
scher Entscheidungsprozesse. Aufgrund der zunehmenden politischen und ge-
sellschaftlichen Interdependenzen und Verflechtungen lassen sich Entschei-
dungen kaum noch im Alleingang treffen und durchsetzen.3 Politische Diffe-
renzierung führt wie im Fall der Bundesrepublik Deutschland zu einer Über-
schneidung von Bundes-, Landes- und Kommunalkompetenzen, die sich 
wechselseitig konditionieren oder gar blockieren können. Zudem wird staatli-
ches Handeln durch die Einbindung nationaler Gesetzgebung in europäische 
und globale Regelungen, Gesetze, Verträge, Richtlinien und Standardisierun-
gen neu kontextualisiert. Hinzu kommt der auch öffentlich wahrgenommene 
Bedeutungszuwachs politisch relevanter Beziehungs- und Verhandlungsnetz-
werke (Mayntz 1993: 41).  

                                           
2  „Selbst der Anreiz, für den eigenen Bedarf zu sorgen, wird unterwandert, wenn für 

diese Bedürfnisse von irgendeiner externen Behörde Sorge getragen werden kann.“ 
(Coleman 1995: 431) Siehe hierzu auch die von Putnam (2000) angestoßene Diskus-
sion (u. a. Inoguchi 2001; Offe/Fuchs 2001; Perez-Diaz 2001; Rothstein 2001). 

3  Aktuelle Ambitionen drücken sich in den komplexen Organisationsverflechtungen 
sowie in den hiermit einhergehenden, zunehmend schwieriger gestalteten Vorhaben 
der elektronischen Gesundheitskarte sowie des digitalen Personalausweises aus.  
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Das Zusammenspiel von moderner Politik und Staatsverwaltung hat sich folg-
lich permanent mit der Frage zu beschäftigen, wie es gelingen kann, die für 
die Ausgestaltung des sozialen Wandels wichtigen zivilgesellschaftlichen Ak-
teure integrieren zu können. Voraussetzungslos ist dies nicht, wenn man be-
denkt, dass Integration bedeutet, dass die Grenzen des Politischen neu be-
stimmt und die jeweilige Legitimationsbasis umgestaltet werden muss (Eisen-
stadt 2005: 94). Integration impliziert zudem die gesellschaftliche Umvertei-
lung von Ressourcen und weit reichende Veränderungen in der eingespielten 
Machtbalance zwischen den verschiedenen Sektoren der Gesellschaft. 

Für weitere Probleme sorgt die Eigensinnigkeit des für moderne Demokra-
tien charakteristischen Repräsentativsystems. Wie schon Max Weber (1999) 
in seinem berühmten Vortrag aus dem Jahr 1919 gezeigt hat, sind politisch-
administrative Institutionen kein neutraler Rahmen. Vielmehr konstituieren 
und sozialisieren diese erst die handelnden Akteure. Vor allem sind es die in-
stitutionell eingelassenen Regeln, die darüber bestimmen, wer typischerweise 
in den jeweiligen Institutionen tätig wird. Nicht zu unterschätzen sind weiter-
hin die sekundären Sozialisationseffekte der politisch-administrativen Institu-
tionen auf das handelnde Personal (Borchert 2003; Docherty 1997).  

Beide Entwicklungslinien finden sich auch auf der lokalen Ebene, die in 
Zeiten von Globalisierung, Transnationalisierung und Europäisierung zuwei-
len ins Hintertreffen gerät. Zu Unrecht, ist sie doch in demokratischen Gesell-
schaften in mehrfacher Hinsicht bedeutsam: erstens bei der demokratisch-
politischen Sozialisation der Bürger sowie der Eliten, was häufig unter dem 
Label ‚Schule der Demokratie’ abgehandelt wird. Zweitens stellt die lokale 
Ebene eine erste wichtige und prägende Rekrutierungs- und Selektionsstufe 
politischer Eliten dar. Drittens übernimmt die kommunale Ebene als Leis-
tungsträger und administratives Ausführungsorgan viele staatliche Funktio-
nen, was auf eine Doppelstellung hinsichtlich der Übernahme von Selbstver-
waltungs- bzw. Bund- und Länderaufgaben hinausläuft. 

Die Distanz zwischen Bürgern, kommunalen Eliten und Institutionen wird 
auf der lokalen Ebene normalerweise als gering eingeschätzt. Man geht davon 
aus, dass institutionelle Regelungen hier direkter erfahrbar sind. Den Bürgern 
wird beispielsweise durch eine Reihe von plebiszitären Elementen eine direk-
te Beteiligung am kommunalen Willensbildungsprozess ermöglicht (z.B. 
Wahl des Bürgermeisters). Wenn indessen davon ausgegangen wird, dass die 
oben angesprochenen Entwicklungen und die damit einhergehenden negati-
ven Einstellungen gegenüber der Politik auch hier zu Buche schlagen, wären 
direkte Auswirkungen auf die politischen Akteure und Institutionen der loka-
len Ebene zu erwarten. Zu fragen ist folglich, wie deutlich die vieldiskutierten 
Demokratieprobleme hinsichtlich neuer Legitimationserfordernisse bzw. der 
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stärker zu Tage tretenden Politik(er)verdrossenheit auch im kommunalen Be-
reich zu konstatieren sind.  

Zunächst besteht die Aufgabe darin, etwas grundsätzlicher anzusetzen und 
nach allgemeinen Zugriffen zu suchen, um auf dieser Basis die Entwicklung 
auf der lokalen Ebene verorten und einordnen zu können. Das wird zunächst 
in der gebotenen Kürze geschehen.  

In einem zweiten Schritt versuchen wir den veränderten Kontext des Lo-
kalen zu rekonstruieren, um vor allem die Heterogenität des Feldes sowie die 
hiermit einhergehenden Problemstellungen (nicht nur für die lokale Ebene, 
sondern vor allem für lokale administrativ-politische Eliten) aufzeigen zu 
können. Dabei wird sich zeigen, dass die Legitimationsprobleme auch auf der 
lokalen Ebene über demokratische Erfordernisse hinausgehen, wobei die Zu-
sammenhänge nicht aus den Augen verloren werden dürfen. Entscheidend ist 
aber der Hinweis auf lokale Entwicklungen, die zu einer Ausdifferenzierung 
der Legitimationsprobleme führen, inklusive der hiermit einhergehenden He-
terogenitäten und Widersprüchlichkeiten. Nachfolgend nehmen wir, drittens, 
die lokalen Eliten stärker in den Blick, indem wir die Problematisierung poli-
tischer Professionalisierung aufgreifen und spezifische Entwicklungen auf der 
lokalen Ebene nachzeichnen. Dabei werden vier Professionalisierungsdimen-
sionen und mögliche Auswirkungen der Professionalisierungsprozesse skiz-
ziert. Hieran im Anschluss wird untersucht, ob und inwieweit sich die Profes-
sionalisierungstendenzen auf der lokalen Ebene auf die Legitimation der Eli-
ten auswirken. 

2.  Ausdifferenzierung von Legitimationsproblemen 

Habermas (1975: 113) bestimmt Legitimitätsverfall als „Verknappung des 
verfügbaren Rechtfertigungspotentials“, was nichts anderes heißt, als dass die 
verfügbaren Rechtfertigungen unter den politisch Beteiligten, und was noch 
wichtiger ist, im Kontext sozialer Erwartungsbildung ihre Plausibilität verlie-
ren. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, dass der im Vertrauen ange-
legte Vorschuss erwartungsseitig nur noch bedingt oder nicht mehr gewährt 
wird (Walz 1996: 48; Easton 1975).4 Dieser analytische Hinweis auf Rechtfer-
tigungs- und Akzeptanzfragen kann aber nur ein erster Schritt zur genaueren 
Bestimmung des aktuellen Legitimationsverlustes sein. Um den zweiten 

                                           
4  Die besondere Funktion der diffusen Unterstützung für die Stabilität politischer Sys-

teme wird in der „Pufferung“ gesehen, die dafür sorgt, dass „ein Übergreifen der mit 
Leistungskrisen des Systems verbundenen negativen Bewertungen auf die Haltung 
zur politischen Ordnung insgesamt verhindert“ wird (Niedermayer 2001: 57). 
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Schritt einer Konkretisierung in Richtung der Formulierung eines Bezugs-
problems gehen zu können, lohnt es sich, in Frage kommende theoretische 
Perspektiven auf eine angemessene Formulierung durchzusehen. Im An-
schluss wird bezüglich der lokalen Ebene gefragt, in welcher Weise hier Legi-
timationsprobleme – auf die Zivilgesellschaft und Verwaltung reagieren – 
zum Tragen kommen. 

2.1  Theoretische Diversifikation des Legitimationsproblems 

Beginnen wir mit dem großen Gesellschaftstheoretiker Niklas Luhmann. Le-
gitimation wird für ihn vorrangig durch Verfahren realisiert und zwar derart, 
dass eine „generalisierte Bereitschaft“ etabliert wird, die „inhaltlich noch un-
bestimmte Entscheidungen innerhalb gewisser Toleranzgrenzen hinzuneh-
men“ bereit ist (Luhmann 1969: 28). Legitimität setzt so konzipiert keine per-
sönlich geglaubte Überzeugung in die Richtigkeit getroffener Entscheidungen 
voraus. Die für die Integration heterogener Lagen und Prozesse relevanten 
Verfahren der Legitimation können sich vielmehr von den jeweiligen Motiven 
der Beteiligten unabhängig machen. Vor diesem Hintergrund überrascht es 
nicht, wenn er die Beschäftigung mit dem Themen Partizipation und Zivilge-
sellschaft eigentlich als wirklichkeitsleugnend und wenig erkenntnisbringend 
ablehnt. Trotz dieser ablehnenden Grundposition formuliert er jedoch ein in 
dieses Themenfeld gehörendes Grundproblem, das er als „Organisationsab-
hängigkeit politischer Systeme“ (Luhmann 2000: 233 ff.) begrifflich zu fassen 
sucht. Zunächst konstatiert auch er einen Widerwillen gegenüber dem sich ja 
durchaus im Austausch befindlichen politischen Establishment. Dieser Wi-
derwillen basiert auf der Einschätzung, dass die Vorgehensweisen und die 
Leistungen politischer Organisationen nicht mehr überzeugen; wovon nicht 
nur politische Parteien oder Parlamente, sondern auch Verwaltungen betrof-
fen sind. Die Gründe für diese negative Leistungsbewertung sieht Luhmann in 
der Eigentümlichkeit des organisierten Betriebs von Politik, wobei er hier die 
Verwaltung explizit mit einrechnet (ebenda: 233). Die Organisationen wirken 
auf ihre gesellschaftliche Umwelt auf unerwünschte Weise ein, unabhängig 
davon, wie sie selbst es vielleicht beabsichtigen.  

Hinzu treten weitere Eigenheiten von organisationellen Strukturen. Mit 
der Aufgliederung von Stellen und Aufgaben ist zugleich an allen Orten der 
Organisation das Erfordernis verbunden, beschäftigt zu sein. Nicht alle Auf-
gaben sind dabei definiert und vorgegeben, sondern vom Stelleninhaber wird 
nicht nur intern, sondern auch in der Außenwahrnehmung erwartet, dass er 
selbst Initiative ergreift, und (hinsichtlich politischer Rollen) dass „der Politi-
ker im Kontakt mit der Wählerschaft solche Aufgaben findet – oder erfindet“ 
(ebenda: 272). Das politisch-administrative System erzeugt folglich über Or-
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ganisation unerwünschte und leider unvermeidbare Nebeneffekte. Direkt be-
obachtbar sind Wachstumsprozesse, die darauf beruhen, dass jeder Stellen-
haushalt zur Ergänzung und Erweiterung tendiert.5 Die Folge sind Missver-
stehen, Überlastung, Ablehnung und Argwohn. Die Organisationsbedürftig-
keit komplexer Entscheidungsprozesse führt zu einer Abhängigkeit gegenüber 
einer Mehrheit von Organisationen. Sofern diese Befunde tragen, sind Ver-
waltungen als Organisation folglich eher als Problem und weniger als Lösung 
anzusehen, wobei sich dann die Frage stellt, ob und in welcher Weise die be-
obachtbaren Reformanstrengungen auf dieses Organisationsproblem reagie-
ren. 

Für Hellmut Willke (1992) liegt das für Legitimationsfragen entscheiden-
de Problem nicht im Kontext eigensinniger Organisationen und auch nicht im 
Binnenbereich eines gesellschaftlichen Teilsystems, sondern er formuliert es 
auf der Ebene der Gesellschaft. Das diagnostizierte Legitimationsproblem 
wird seiner Einschätzung nach durch eine unzureichende Integration der Ge-
samtgesellschaft produziert. Es ergibt sich, weil der Maßstab der Legitimität 
eigentlich nur für politisch entscheidbare Fragen gilt, aber nicht auf gesamt-
gesellschaftliche Probleme übertragbar ist. Trotzdem werden die Prozesse und 
Institutionen der Legitimationsbeschaffung von Problemen gesamtgesell-
schaftlicher Irrationalität belastet. Verantwortlich hierfür sind insbesondere 
die inkompatiblen spezifischen Rationalitäten der gesellschaftlichen Teilsys-
teme (Wirtschaft, Politik, Recht, Wissenschaft, Erziehung usw.), die sich 
nicht zu einer Gesamtrationalität fügen und auf diese Weise politisch vermit-
telte Abstimmungsprozesse zwischen den Funktionssystemen erforderlich 
machen.6  

Die systemtheoretische Diagnose Willkes ist nicht ohne Widerspruch 
geblieben. Vor allem Jürgen Habermas (1992: 425 ff.) erkennt in dieser Kons-
tellation eine Entwicklung, die seiner Meinung nach dazu führt, dass die Idee 
des Rechtsstaates Schaden nehmen könnte. Konkret ist das der Fall, sofern die 
gesellschaftlichen Funktionssysteme verfassungsrechtlich aus ihrer instru-
mentellen Rolle entlassen werden. Aus der Sicht von Habermas kann die 
rechtsstaatliche Verfasstheit des politischen Systems folglich nur gewahrt 
werden, wenn politisch-administrative Institutionen gegenüber korporierten 

                                           
5  Jeder Stelleninhaber sieht sich dem Druck ausgesetzt, den ganzen Tag (erfolgreich) 

tätig zu sein. Auf der Suche nach Beschäftigung transformiert der Stelleninhaber An-
regungen und Gelegenheiten in Aufgaben und beschäftigt damit sich und andere. Die 
Umwelt wird mit den Effekten des sich Beschäftigens überflutet und kann sich nicht 
wehren. 

6  Willke (1992) setzt hier die Funktionalität des Supervisionsstaates an, der in nicht-
hierarchischen Verhandlungssystemen eine Abstimmung mit den gesellschaftlichen 
Funktionssystemen ermöglichen soll. 

 



 167

Verhandlungspartnern ihre asymmetrische Position beibehalten und zur Gel-
tung bringen. Die grundlegenden Legitimationsprobleme beruhen auf den 
verselbstständigten Abstimmungsprozessen zwischen staatlichen und gesell-
schaftlichen Aktoren gegenüber der politischen Öffentlichkeit und der parla-
mentarischen Willensbildung. Nach Habermas reagieren zivilgesellschaftliche 
Akteure mit ihren Partizipationsforderungen und dem Ruf nach einer Öffnung 
formaler Entscheidungsprozesse angemessen. Das von ihm zugrundegelegte 
Konzept einer deliberativen Politik sieht die Lösung der Legitimationsprob-
leme in einer Erweiterung der Wissensbasis der steuernden Verwaltung, wo-
bei es darauf ankommt, dass der öffentlich organisierte Meinungsstreit zwi-
schen Experten und Gegenexperten durch die öffentliche Meinung kontrolliert 
wird.   

Bei diesen prominenten und beeindruckenden problematisierenden Zugrif-
fen ist es nicht geblieben. Die Liste möglicher Problembeschreibungen im 
Kontext von Zivilgesellschaft und Verwaltung ist deutlich länger und zum 
Teil auch empirisch reichhaltiger. Einige Ansätze beschäftigen sich mit der 
umstrittenen demokratischen Qualität staatlicher Politik und Administration. 
Weiterhin werden auch andere gesellschaftliche Teilsysteme kritisiert, nicht 
zuletzt die geringe zivile Sensibilität der Wirtschaft. Klaus von Beyme 
(1999), der sich am Verhältnis von Nationalstaat und Europa orientiert, öffnet 
den Blick für zivilgesellschaftliche Entwicklungen. Für ihn ist Zivilgesell-
schaft zunächst ein Konzept der gerechten Gesellschaft mit starken und diver-
genten nationalen Rechtsordnungen. Die Europäische Gemeinschaft und die 
ihr angehörenden Staaten können durch verstärkte Inklusion bei Einbürgerun-
gen, einer Ausweitung der Partizipationsrechte auch für Ausländer und Inklu-
sion der sozial schwachen Nicht-Staatsbürger, die Idee der Zivilgesellschaft 
befördern. Damit dieser Impetus nicht erlahmt, ist seiner Einschätzung nach 
vor allem der Druck sozialer Bewegungen gefragt.  

Nicht nur hier werden mit der beförderten Bürgerbeteiligung große Hoff-
nungen verbunden. Sie verspricht idealerweise mehr Transparenz, eine stärke-
re Identifikationsbereitschaft der Bürger mit ihrem Gemeinwesen (Holtkamp 
2006: 185) und mehr Zustimmung für demokratische Ordnungen und ihre Or-
ganisationsformen. Es gibt jedoch auch kritische bis skeptische Stimmen (Pa-
padopoulos 2004). Problematisiert wird beispielsweise die Gefahr, dass de-
mokratisch legitimierte Politiker, die sich gegenüber den Bürgern rechtferti-
gen, sich mit nichtlegitimierten Akteuren messen und auseinander setzen. In 
den sich herausbildenden Governance-Arrangements treten sie zudem ver-
mehrt in Konkurrenz zu anderen Akteuren, die zwar inhaltliche Bereicherun-
gen anbieten können, trotzdem aber ebenfalls keine demokratisch legitimierte 
Stellung innehaben (Experten). Schwierig ist es weiterhin, dass oft nicht alle 
sozialen Gruppen in gleichem Maße erreicht werden (vgl. Holtkamp/Bogumil 
2007: 240), was die Gefahr einer demokratischen Elitenherrschaft impliziert 
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(Papadopoulos 2004: 220). Augenscheinlich hängt der Erfolg von Partizipati-
onsstrukturen zunehmend davon ab, wie ernst Politik und Verwaltung die 
Bürgerbeteiligung nehmen und ob sie bereit sind, Macht mit denen zu teilen, 
die an Beteiligungsprojekten der Kommune teilnehmen. Es ist aber nicht nur 
eine Willens- oder Wollensfrage der lokalen Eliten, wie Brigitte Geißel 
(2005) vermerkt, denn gerade auf der lokalen Ebene finden sich Tendenzen, 
die eher auf eine relative Desillusionierung schließen lassen. Während sich 
auf der einen Seite zivilgesellschaftliche Akteure über geringe Einbindung 
und mangelnden substantiellen Einfluss beschweren (weil ihre Beteiligung in 
der Regel auf wenige Policy-Phasen und auf Konsultationen beschränkt 
bleibt), klagen auf der anderen Seite lokale Eliten über fehlendes Engagement 
der zivilgesellschaftlichen Akteure. 

2.2  Ausdifferenzierung heterogener Legitimationsprobleme auf der 
lokalen Ebene 

Ausgehend von diesen zum Teil theoretischen und abstrakten Vorgaben geht 
es in einem nächsten Schritt darum, den sich verändernden Problemkontext 
auf der lokalen Ebene zu rekonstruieren. Zunächst gehen wir auch auf der lo-
kalen Ebene von komplizierter werdenden politisch-gesellschaftlichen Ver-
hältnissen aus, die aber weder allein auf Organisationseffekte, noch auf eine 
mangelnde Verwirklichung der Rechtsstaatsidee oder eine ungenügende Qua-
lität von Politik oder Verwaltung bzw. die Desillusionierung zivilgesellschaft-
licher Akteure allein zurückgeführt werden können. Vielmehr sehen wir eine 
an Willke und zum Teil an von Beyme anzulehnende Problemstruktur, die 
dadurch charakterisiert ist, dass sich die zuweilen zu einfach gedachten Legi-
timationseffekte verändern und die relevanten Dimensionen erheblich verbrei-
tert haben. 

Aus unserer Sicht korrespondiert die aktuelle Legitimationsproblematik 
auf der lokalen Ebene mit zwei Prozessen. Der erste wird durch verschiedens-
te Wandlungsprozesse und den hiermit verbunden Herausforderungen for-
ciert, wobei nicht davon auszugehen ist, dass alle Kommunen in gleicher 
Weise und Stärke betroffen sind. Entscheidend ist der Hinweis auf die Bin-
nenkomplexität und -heterogenität kommunaler Herausforderungen. Der 
zweite Prozess wird in Verbindung gebracht mit Effekten politischer Profes-
sionalisierung. 

Wie die Abbildung 1 verdeutlicht, strukturieren seit den 1990er Jahren vor 
allem acht Problemkonstellationen das lokale Umfeld, wobei die Liste keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt: Transformationseffekte; lokale Verwal-
tungsreform; Reform der Lokalpolitik; Standortwettbewerb; kulturelle Prä-

 



 169

gungen; zivilgesellschaftliche Erfordernisse; Wandel der Städte und die Zu-
nahme sozialer Ungleichheiten.  

Tabelle 1: Ausweitung lokaler Challenges und Legitimations-
ansprüche 

Leistungsfähigkeit 
und Wohlstand

Partizipation/
Responsivität

Ökonomisierung, 
Effizienz und 

Rechtsstaatlichkeit

Soziale Wert-
schätzungt und 
Gerechtigkeit

Langfristige Prä-
gungen und Trans-
formationseffekte

- Neue Government-
Strukturen, 

- Dezentralisierung,
- Kreisreformen

Territoriale und 
funktionale Reformen

Lokale
Probleme

Reformen der 
lokalen Verwaltung

Reformen in der 
Lokal-Politik

Standortentwicklung 
(Innovations- und 
Wirtschaftsregion)

Arbeit an der 
regionalen Kultur

Management Reformen
- Budgetierung,
- Intraorganisationale

Veränderungen
- Kundenorientierung

Neue Formen 
direkter Demokratie

- Direktwahl Bürgermeister,
- Lokale Referenden

Veränderungen der 
lokalen repräsentativen 

Demokratie

- Neue Wahlrechte, 
- E-Government,
- Zukunftskonferenzen,
- Bürgerhaushalte

Lernkultur
Urbane Agglomera-

tionsbildung

Verfügbarkeit hoch-
qualifizierter Arbeits-

kräfte
Innovationsdynamik
Intensive Forschung 

und finanzstarke 
Großunternehmen

Orientierungs-
angebote (Leitbilder)
- Vertrauenskultur,
- Professionelles  

Selbstverständnis

Nutzung regionaler 
Identität

- Traditionsbezug oder
neues Image

- gemeinschaftliche 
Solidarnormen

Rationalitäts-
und  

Legitimations-
kriterien Gelingende Inklusion 

und Integration
Kollektive
Identität

Effekte Sozio-
kultureller

Eigenheiten und 
Habitualisierungen 

Folgewirkungen des 
Transformations-

geschehens

Wandel der Städte Zunahme sozialer 
Ungleichheiten

Lokale
Probleme

Partielle 
Probleme und  

Veränderungen

Produktion 
zivilgesellschaftlicher 

Ressourcen

Politisierung durch 
Zivilgesellschaft

- Lokale Akteure der  
lokalen Zivilgesellschaft 

- Lokale Akteure der 
globalen Zivilgesellschaft

- Zusammenspiel formaler 
und zivilgesellschaft-
licher Akteure

Irritabilität (formaler 
Institutionen)

Gleichzeitigkeit von 
Aufwertung und 
Abwertung des 

Städtischen

Schrumpfungs- und 
Wachstumsprozesse

Fragmentierung von 
Städten und Stadtteilen

Entgrenzung von 
Arbeit

Präkarisierung und 
Ausgrenzung

Bildung neuer 
Problemschichten und 

-milieus

Lebensfähigkeit und 
Nachhaltigkeit

Partielle 
Probleme und  

Veränderungen

 

Unstrittig dürfte die Vielfalt der Gestaltungsfelder und Herausforderungen 
sein, was man beispielsweise auch an der Konzeption des vom Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vorangetriebenen Modells 
„Nationaler Stadtentwicklungspolitik“ erkennen kann. Neben den hier grund-
sätzlich herausgearbeiteten Handlungsdimensionen7 ist vor allem die leicht zu 
übersehene Problemdimension hervorzuheben. Diese ist nicht unbedingt in 

                                           
7  Folgende Handlungsdimensionen werden formuliert: Zivilgesellschaft – Bürger für 

ihre Stadt aktivieren; soziale Stadt – Chancen schaffen und Zusammenhalt bewahren; 
Innovative Stadt – Motor der wirtschaftlichen Entwicklung; Die Stadt von morgen 
bauen – Klimaschutz und globale Verantwortung; Baukultur – Städte besser gestal-
ten;  Regionalisierung – die Zukunft der Stadt ist die Region. 
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der Umsetzung in den jeweils für sich stehenden Handlungsfeldern zu suchen, 
sondern tritt an einer anderen Stelle zu Tage. Es geht also weniger um Hin-
weise auf die jeweilige Spezifik oder die anwachsende Vielfalt der lokalen 
Probleme. Das sind zwar zwei wichtige Faktoren, sie verstellen aber den 
Blick auf die Tatsache, dass unserer Meinung nach das im Zeitverlauf variie-
rende Zusammenspiel der heterogenen und widersprüchlich angelegten Rati-
onalitäts- und Legitimationskriterien entscheidender ist. 

Ungeachtet der unterschiedlichen sozialen Kontexte treten Legitimations-
probleme in zwei Varianten auf: Zum einen geht es um den Umgang mit den 
institutionalisierten Rationalitätskriterien8 innerhalb spezifischer Handlungs-
kontexte, d. h. es geht um die Frage, inwiefern Sorge dafür getragen wird, 
dass eine systematische Ausrichtung an den orientierungsleitenden Vorgaben 
möglich, sinnvoll und akzeptabel ist. Zum anderen tritt das Legitimations-
problem als Vermittlungsproblem zwischen den inkompatiblen Rationalitäts-
kriterien auf, wenn es darum geht, unterschiedliche Handlungskontexte, ge-
gensätzliche Rationalitätsprinzipien und damit auch widerstreitende und kon-
fligierende Interessen integrativ auszupendeln (Lepsius 1995; siehe auch Will-
ke 1992: 205).  

In jeder Kommune finden sich Schwerpunksetzungen hinsichtlich einer 
vorrangigen Bearbeitung einzelner Problemkonstellationen, mit der Folge, 
dass andere Probleme nur zum Teil oder gar nicht angemessen bearbeitet 
werden. Zudem geht die Berücksichtigung eines Rationalitätskriteriums (z.B. 
Effizienz) nicht selten auf Kosten eines anderen (z.B. Partizipationserwartun-
gen). Beide Effekte können dazu führen, dass die hiermit verbundene Selekti-
vität in hohem Maße mit Resignation und De-Legitimation auf Seiten der Be-
völkerung in den Kommunen einhergeht. Wir stellen deshalb die These auf, 
dass die sich im Zeitverlauf verändernden Challenges, d.h. die Binnenhetero-
genität und Widersprüchlichkeit lokaler Rationalitätserfordernisse, nicht ohne 
Folgen für die sich immer wieder in den Vordergrund schiebenden demokra-
tie- und effizienzbasierten Legitimationsprobleme bleiben. 

Die Herausbildung heterogener und zum Teil widersprüchlicher Legitima-
tionserfordernisse, die mit den komplexen Herausforderungen auf der lokalen 
Ebene verbunden sind, erfasst aber nur einen Teilbereich. Zu ergänzen sind 
diese auf institutionelle Verarbeitung makrosozialer Veränderungen abstel-

                                           
8  Die von Weber (1987) ins Feld geführten Rationalisierungsprozesse, die auf eine In-

stitutionalisierung von Wertbezügen hinauslaufen, sind nun so zu verstehen, dass in-
nerhalb spezifischer Handlungskontexte Kriterien und Sanktionsmechanismen be-
gründungsfähig etabliert werden. Diese Form der Institutionalisierung von Rationali-
tätskriterien bedarf für ihre Durchsetzung und dauerhafte Sicherung „einer Rechts- 
und Wirtschaftsordnung und diese einer politischen Legitimation“ (Lepsius 1995: 
330). 
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lenden Vorgänge durch eine Perspektive, die den Blick auf die relevanten Ak-
teure im kommunalen Umfeld lenkt. Gemeint sind hier Prozesse politisch-
administrativer Professionalisierung, die ihrerseits nicht immer mit gewünsch-
ten oder positiven Entwicklungen einhergehen. Insbesondere in der Politik ist 
die ‚Professionalisierung’ von Politikern paradox angelegt: So ist eine zu-
nehmende Professionalisierung, auf Grund neuer Herausforderungen, häufig 
mit steigender Politik(er)unzufriedenheit von Seiten der Bürger verbunden. 
Wichtige Hinweise auf diese Zusammenhänge liefert bereits Max Weber 
(1999). Er definiert Politik als Form von leitender Tätigkeit, die in einem poli-
tischen Verband (Staat) stattfindet. Der moderne Staat selbst ist ein anstalts-
mäßig geordneter Herrschaftsverband, der nicht nur den Verwaltungsstab, 
sondern auch den Berufspolitiker und den Gelegenheitspolitiker auf je unter-
schiedliche Weise ausbildet und in seinen Dienst nimmt. Indem Politik zum 
Beruf wird, wurde sie unumkehrbar eine andere (Borchert 2003: 92). Politi-
sche Karrieren werden zu Berufskarrieren, verbunden mit spezifischen Kar-
riereinteressen. Der Bezug von Einkünften aus der Politik wird zu einer un-
mittelbar erforderlichen Notwendigkeit und in politischen Organisationen dif-
ferenzieren sich hauptamtliche und ehrenamtliche Positionen heraus. Die poli-
tische Professionalisierung beeinflusst und verändert auf diese Weise auch die 
politischen Institutionen und die hierdurch möglichen Legitimationsbedin-
gungen.  

3.  Professionalisierung lokaler Eliten 

Die historische Entwicklung von Professionen im spätmittelalterlichen Euro-
pa war eng mit der Handhabung spezifischen Wissens verbunden. Zudem ist 
die Nähe zur Berufsidee auffällig. Professionen sind im Kontext dieser Lesart 
Berufe eines besonderen Typs. Sie unterscheiden sich von anderen dadurch, 
dass sie die Berufsidee reflexiv handhaben. Das in der Berufsausübung prak-
tizierte Wissen und der Ethos eines Berufes werden bewusst kultiviert, kodifi-
ziert, vertextet und auf diese Weise in die Form einer akademischen Lehrbar-
keit überführt (Stichweh 1996: 51). 

Da der Status „Profession“ durch den hohen Grad an Autonomie ein Privi-
leg darstellt, war und ist die Definition von „Professionen“ umkämpft. Die 
professionssoziologische Literatur hat deshalb verschiedene Kriterienkataloge 
zur Definition von Professionen erstellt (vgl. Kurtz 2005: 34 ff.), die sich je-
doch in den Grundzügen ähneln und erste Anhaltspunkte hinsichtlich des Zu-
sammenhangs von Politik und Professionalisierung aufzeigen.   

Während die Existenz von Berufsverbänden (Standesorganisationen), ethi-
schen Kodizes und ein hohes gesellschaftliches Ansehen nur bedingt auf den 
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Beruf des Politikers zutreffen, so trifft dies für die Kriterien Kompetenzvor-
sprung, Rollenasymmetrie, Ingroupbildung und hoher Grad an Autonomie 
schon eher zu (Geißel/Edinger/Pähle 2003; Golsch 1998). Eine Analyse poli-
tischer Professionalisierungsprozesse ist somit bei entsprechender inhaltlicher 
Reflexion der feldspezifischen Besonderheiten möglich, wie an den verschie-
dentlich eingesetzten Kriterien und Messgrößen abgelesen werden kann (vgl. 
King 2000; Squire 1993).  

In aktuellen, meist politikwissenschaftlichen Beiträgen, orientiert man sich 
vor allem an drei Hauptindikatoren der Professionalisierung von Politik: (1) 
am Einkommen der Parlamentarier, (2) an der Länge der Sessionen und (3) an 
den institutionellen Strukturen der Parlamente (Mooney 1994; Franklin 2002: 
8 ff.; Reiser 2007). Auch wir wollen zunächst diesem Professionalisierungs-
verständnis folgen, es jedoch später in mehrfacher Hinsicht inhaltlich ausfä-
chern.  

Professionalisierung lässt sich auf individueller sowie auf berufsstrukturel-
ler Ebene anhand des beruflichen Werdegangs erfassen und kann vor und 
nach dem Ausscheiden aus der lokalen Eliteposition gemessen werden. Bei-
spielsweise gibt der Verbleib Aufschluss darüber, ob die Phase in einer loka-
len Eliteposition individuell als Schritt innerhalb einer Karriereplanung be-
trachtet wird sowie ob, aus berufsstruktureller Perspektive, lokale Elitepositi-
onen im Durchschnitt eher in einer Sackgasse, z.B. Erwerbslosigkeit, oder ei-
nem Aufstieg münden. Da kein formeller, institutionalisierter Ausbildungs-
gang für Politiker existiert, müssen die notwendigen Fähigkeiten in einem 
Prozess des ‚Learning by doing’ entsprechend den internen Anforderungen 
der jeweiligen Gruppen, Organisationen und Institutionen (Parteien, Kommu-
nalparlament, Landesparlament usw.) erlernt werden. Dieser informelle Aus-
bildungsweg kann beispielsweise anhand der Anzahl der Aufgaben, welche 
vor dem Eintritt in eine Eliteposition eingenommen wurden, erfasst werden. 
Je mehr Ämter und Mandate der Eliteposition vorausgehen, desto stärker ist, 
so wird angenommen, die Professionalisierung der Eliten. Die hiermit einher-
gehenden Prozesse korrespondieren mit der Herausbildung eines spezifischen 
Selbstverständnisses als Politiker, was wiederum zur Bildung von Ingroup-
Orientierungen führen kann. Sofern diese mit Abschottungstendenzen und der 
Angleichung an professionelle Verhaltensnormen und Ehrencodizes einher-
gehen, wird ein weiteres zentrales Merkmal von Professionalisierung nach 
Herzog (1975) erfüllt.  
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Abbildung 1: 4 Dimensionen von Professionalisierung auf der lokalen 
Ebene 

MisserfolgErfolg
ExklusionInklusion

MisstrauenVertrauen
UnzufriedenheitZufriedenheit

+

Legitimation De-Legitimation
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Prozesse
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Verberuflichung von 
Lokalpolitik

Informelle 
Professionalisierung

Verhandlungs-
professionalisierung

Vernetzungs-
professionalisierung

Elite-Bürger-DistanzWählerorientierung
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Wir gehen von vier Dimensionen aus, mit denen sich Professionalisierungs-
prozesse auf der lokalen Ebene nachzeichnen lassen. Erstens sprechen wir 
von Prozessen der informellen Professionalisierung. Hier geht es vor allem 
um Karriereverläufe und -muster, um Prozesse der Statusvererbung und um 
die sich herausbildenden Strategien des Verbleibs. Davon sind, zweitens, Pro-
zesse einer beginnenden Verberuflichung lokaler politischer Elitepositionen 
zu unterscheiden. Drittens bringt das Zusammenspiel von permanenter Ver-
waltungsmodernisierung mit den gewachsenen Ansprüchen und Erwartungen 
auf Seiten des Publikums Erfordernisse mit sich, auf die vor allem die admi-
nistrativen Eliten mit Handlungsweisen reagieren müssen, die wir als Ver-
handlungsprofessionalisierung begreifen. Viertens zeichnen sich schließlich 
Handlungs- und Steuerungserfordernisse auf der lokalen Ebene ab, die Aktivi-
täten des Verflechtens, des Vernetzens und des Vermittelns erforderlich ma-
chen, was wir als Anzeichen für eine weitere Form von Professionalisierung, 
die Verflechtungsprofessionalisierung, begreifen. 

3.1  Informelle Professionalisierung politisch-administrativer Eliten 

Das hier zugrunde gelegte Verständnis informeller politischer Professionali-
sierung integriert zum einen die informellen Effekte der Elitebildung, zum 
anderen vermeidet es die Einseitigkeit von Konzepten zur Verberuflichung. 
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Im Zentrum stehen reproduktive und transformative Mechanismen. Insbeson-
dere sind es zwei Bereiche, die zur Erfassung von informellen Professionali-
sierungsmodi zu berücksichtigen sind:  

• Karrierewege und die Mechanismen der individuellen Statusbildung und 
-reproduktion 

• Herausbildung eines spezifischen Selbstverständnisses und einer In-
group-Orientierung.  

Mit dem Begriff der informellen Ausbildung wird auf den Umstand verwie-
sen, dass es für den Bereich der Politik keine formell geregelte Ausbildung 
gibt (s.o.) in deren Verlauf ein bestimmtes Wissen vermittelt wird, das ab-
schließend geprüft und dann zertifiziert wird. Für die Ausübung von politi-
schen Ämtern sind dennoch bestimmte politikrelevante Kenntnisse notwen-
dig, zu denen u.a. rhetorische Fertigkeiten, taktisches Geschick und die Ver-
trautheit mit Verfahrensweisen gehören. Dieses Prozesswissen kann sich der 
Einzelne zum größten Teil nur über die Partizipation am politischen System 
aneignen.  

Die Anzahl der bereits eingenommenen Ämter kann aus diesem Grund als 
Indikator für eine erfolgte informelle Ausbildung angesehen werden. Erwartet 
wurde von uns hinsichtlich dieses Punktes, dass die von uns untersuchten Eli-
ten in Ost und West jeweils kürzere bzw. längere Ämterlaufbahnen vorwei-
sen.  

Tabelle 2: Anzahl der Ämter bis zum Erreichen der ersten  
Eliteposition 

Anzahl der  
Ämter  1 2 3 4 5 mehr 

als 5 
LSA 
(N= 43) 25,6 % 20,9 % 16,3 % 27,9 % 7,0 % 2,3 % 

NRW 
(N= 41) 17,1 % 19,5 % 17,1 % 19,5 % 4,9 % 21,9 % 

Gerade in Ostdeutschland sind kürzere Ämterlaufbahnen bis zum Erreichen 
der ersten Elitenposition zu erwarten, da sich erst nach dem Systemumbruch, 
durch die Schaffung von parteipolitischen Strukturen nach dem Vorbild der 
alten Bundesländer, die Möglichkeit ergab, in solche Ämter berufen zu wer-
den. Unserer Annahme entsprechend unterscheiden sich beide Gruppen we-
sentlich voneinander (siehe Tabelle 1). So können wir zum Beispiel erkennen, 
dass nur 2,3 % der ostdeutschen Eliten mehr als fünf Ämter vor ihrer Eliten-
position bekleidet haben, während diese Zahl in den alten Bundesländern mit 
21,9 % fast zehnmal so hoch ist. Anhand dieses Indikators kann in der Lang-
zeitperspektive ausgemacht werden, ob sich die gleichen Rekrutierungsmuster 
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in Ost- wie in Westdeutschland für die Elitenpositionen etablieren und damit 
von einer Anpassung gesprochen werden kann. 

Vergleicht man den höchsten formalen Bildungsgrad, als weiteren Indika-
tor für informelle Ausbildung, zeigt sich, dass in Sachsen-Anhalt 84 % über 
einen Hoch- bzw. Fachhochschulabschluss verfügen, während in Nordrhein-
Westfalen dieser Anteil um fast zehn Prozent geringer ist (75,8 %). Es kann 
davon ausgegangen werden, dass fehlende politikrelevante Kenntnisse durch 
formale Bildung kompensiert werden. Zudem zeigt sich, dass vor allem in den 
Großstädten die Anteile der kommunalen akademischen Eliten deutlich stär-
ker vertreten sind. Die stärksten Bildungsunterschiede eröffnen sich beim 
Vergleich administrativer und politischer Eliten. Unter den Verwaltungseliten 
besitzen 92,6 % einen Hochschulabschluss, 25 % davon verfügen über einen 
Promotionsabschluss. Bei den politischen Eliten liegt der Anteil der Hoch-
schulabsolventen mit 68,4 % weit darunter, hier verfügen nur 9 % über eine 
Promotion. Es liegt die Vermutung nahe, dass gerade der Zugang zu administ-
rativen Elitepositionen stark von formaler Bildung abhängig ist.  

Lebensverläufe und Karrierewege: Mechanismen der Statusreproduktion 

Ausgehend von der Überlegung, dass die Legitimation von Eliten zu einem 
Großteil von der Chancengleichheit und Leistungsgerechtigkeit beim Zugang 
zu Elitepositionen abhängig ist, stellt sich die Frage, ob der Zugang zu spezi-
fischen Ressourcen, die bei der Eliteauswahl von Bedeutung sein können, of-
fen ist. Insbesondere der ungleiche Zugang zu Bildungsinstitutionen wird als 
Kriterium der Eliteselektion herausgestellt (z.B. Hoffmann-Lange 1992, 
Schnapp 1997).  

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die berufliche Karriere bzw. der individu-
elle Statuserwerb in der untersuchten Elitenpopulation in Ost und West dem 
Muster einer kausalen Kette folgt (vgl. Koll 2007). Dabei wird der Erwerb 
schulischer Titel vor allem durch das Elternhaus beeinflusst. Die Bildungszer-
tifikate wirken sich positiv auf den Eintritt in das Erwerbsleben aus. Ein ge-
lungener Berufseinstieg begünstigt wiederum den folgenden beruflichen Kar-
riereprozess. Unter der Voraussetzung geringerer Konkurrenz auf dem Bil-
dungs- und Arbeitsmarkt entfalten somit traditionelle meritokratische Aus-
wahlmechanismen ihre Wirkung. Kommt es dagegen zu verstärkter Konkur-
renz innerhalb der Institutionen, weichen die Eliten auf alternative Mecha-
nismen aus. Im weiteren Karriereprozess kommen dann verstärkt familiär 
vermittelte kulturelle Ressourcen und Verhaltensorientierungen zum Tragen. 
Das meritokratische Auswahlsystem wird also unterlaufen.  
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Selbstverständnis und Ingroup-Bildung 

Im Hinblick auf die Selbstbeschreibung und möglicherweise eine Art „Elite-
bewusstsein“ innerhalb der hier untersuchten Population sind erhebliche Un-
terschiede vor allem zwischen den Eliten in den jeweiligen Sektoren festzu-
stellen. Um das Elitenbewusstsein zu operationalisieren wurden acht Eigen-
schaften in ihrer Wichtigkeit bewertet, die Eliten zugeschrieben werden kön-
nen (z.B. müssen ehrgeizig sein, müssen mehr als andere leisten etc.). In einer 
weiteren Frage wurde gemessen, inwieweit diese Bewertungen mit der jewei-
ligen Selbstbeschreibung übereinstimmen. Je größer die Anzahl der Überein-
stimmungen, desto größer somit das Elitebewusstsein. Die dadurch entstande-
ne Variable hat eine theoretische Spannweite von 1 (kein Elitebewusstsein) 
bis 8 (sehr hohes Elitebewusstsein). Die Ergebnisse eines Mittelwertverglei-
ches sind in Tabelle 2 abgebildet. Das Elitebewusstsein scheint zumindest 
geografisch relativ gleich verteilt zu sein. Im urbanen als auch im Ost-West-
Vergleich zeigen sich keine Unterschiede. Auffällig ist jedoch, dass die admi-
nistrativen Eliten im Vergleich zu den politischen Eliten ein wesentlich stär-
ker ausgeprägtes Elitebewusstsein ausgebildet haben. Dies spiegelt sich auch 
bei der direkten Frage nach dem Empfinden als Elite wider. Hier antworten 
60 % der Verwaltungseliten, und 32,4 % der politischen Eliten mit „Ja“. 

Tabelle 3: Elitebewusstsein 
Durch-
schnitt Großstadt Mittel-

stadt 
Land-
kreise NRW LSA Admin. 

E. Pol. E 

3,30 3,27 3,27 3,30 3,30 3,31 3,72 2,90 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass mit zunehmender Entfernung der 
betrachteten Gruppe von parlamentarischen Interessenvertretungs- und Reprä-
sentationsfunktionen und mit der Bündelung exekutiver Gewalt in einer Posi-
tion der Elitestatus eher angenommen wird. Die Zuschreibung zur eigenen 
Person erfolgt hier sowohl über funktionale Erfordernisse, als auch über die 
Selbstzuschreibung besonderer individueller Fähigkeiten (Bildungsgrad). Die-
ser Mechanismus ist mit Schließungsprozessen auf der Ebene lokaler Politik 
verbunden. Es existieren spezifische Spiel- und Verhaltensregeln, was mit 
dem Begriff der Ingroup-Bildung beschrieben werden kann.  

Obwohl Parteiarbeit gerade auf lokaler Ebene nicht der einzige Zugangs-
weg zur Bildung von Ingroups ist, stellt die parteipolitische Ochsentour nach 
wie vor für viele lokale Eliten einen zentralen Vernetzungsfaktor dar. Der An-
teil der Parteimitglieder liegt in allen Untersuchungsgebieten bei mindestens 
79 %. Zwar finden sich gerade auf der kommunalen Ebene in Ostdeutschland 
viele Politiker, die auch ohne Parteibindung lokalen Ingroups angehören, 
doch die parteipolitische Vernetzung spielt dessen ungeachtet eine wichtige 
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Rolle für den politischen Aufstieg auf lokaler Ebene, wie auch auf Landes- 
oder Bundesebene. Trotzdem ist es aufgrund der zeitlich kürzeren Existenz 
des ausgebildeten Parteiensystems in den neuen Bundesländern logisch, dass 
die Dauer der Parteimitgliedschaften hier wesentlich geringer ausfällt. Mit-
gliedschaften in Parteien, die über mehr als 15 Jahre andauern, stellen im Os-
ten Deutschlands folglich eher die Ausnahme als die Regel dar. 

Die These von der strategischen Bedeutung parteipolitischer Arbeit wird 
auch durch die ersten Ergebnisse der lokalen Elitenstudie unterstützt, die in 
Tabelle 3 zu sehen sind.  

Tabelle 4: Aufwand für parteipolitisches Engagement in Stunden/ 
Woche zum Befragungszeitpunkt 

 keine  
Parteiarbeit 1-10 Stunden 11-25 Stunden mehr als 25 

Stunden 
LSA 
(N= 42) 16,7 % 69,0 % 11,9 % 2,4 % 

NRW 
(N= 44) 34,1 % 37,7 % 20,5 % 6,8 % 

aktuelle Eliten insg. 
(N= 39) 7,7 % 55,4 % 25,6 % 10,3 % 

ehemalige Eliten 
insg. 
(N= 47) 

40,4 % 51,1 % 8,5 % - 

Wesentlich ist die Unterscheidung zwischen aktuellen und ehemaligen Eliten 
hinsichtlich des zeitlichen Aufwandes für die Parteiarbeit. Die Einbindung in 
parteipolitische Strukturen stellt eine wichtige Vorbedingung für den Aufstieg 
in Elitenpositionen dar. Die Annahme der eigenen Positionssicherung durch 
eine Anhäufung von Parteiämtern scheint sich auch auf der Ebene der kom-
munalen Eliten zu bestätigen. Die Eliten selber wissen von diesem Umstand, 
weshalb sich besonders die amtierenden Kommunalpolitiker in diese Art von 
Verbindlichkeiten begeben. Der zeitliche Aufwand für ein solches Engage-
ment ist bei den ehemaligen Eliten deutlich niedriger. Für die weitere Inter-
pretation dieses Ergebnisses gibt es verschiedene Möglichkeiten. So scheint 
die Vermutung bestätigt zu werden, dass die aktive Mitarbeit in der Partei von 
den Beteiligten nicht als Selbstzweck verfolgt wird, sondern damit strategi-
sche Überlegungen verbunden sind, die sich sowohl auf das Erreichen neuer 
Positionen, als auch auf die Sicherung der aktuellen Position bezieht. Nach 
dem Verlassen der Elitenposition gibt es keine Gründe für die Weiterverfol-
gung dieser Strategie, was häufig zur völligen Aufgabe des Engagements 
führt. 
Gestützt wird diese Deutung, wenn man die Frage nach dem verbandlichen 
Engagement der Befragten mit in die Interpretation einbezieht. Hier zeigt sich 
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eine andere, kontrastierende Struktur. Zum einen zeichnet sich ein grundsätz-
lich geringerer Organisationsgrad der Befragten ab, zum anderen wird dieses 
Engagement auch unabhängig von der Eliteposition aufrechterhalten (siehe 
Tabelle 4). 

Tabelle 5: Aufwand für verbandliches Engagement in Stunden/  
Woche zum Befragungszeitpunkt 

 keine Ver-
bandsar-

beit 
1-10 Stunden 11-25 Stunden mehr als  

25 Stunden 

LSA 
(N= 55) 7,3 % 76,3 % 12,7 % 3,6 % 

NRW 
(N= 48) 12,5 % 81,3 % 4,2 % 2,1 % 

aktuelle Eliten 
insg. 
(N= 40) 

7,5 % 82,5 % 7,5 % 2,5 % 

ehemalige Eliten 
insg. 
(N= 63) 

11,1 % 76,2 % 9,5 % 3,2 % 

Der Vergleich des parteipolitischen und des verbandlichen Engagements zeigt 
also, dass ersteres eher den Zugang zur und auch den Verbleib in der von uns 
so bezeichneten Ingroup begünstigt und es sich damit um ein strategisches 
Engagement handelt. Hingegen dient die Mitarbeit in Verbänden weniger der 
Ingroup-Bildung, sondern spiegelt anscheinend stärker individuelle Interes-
senlagen wider, weshalb dieses Engagement seltener aufgegeben wird.  

Unsere empirischen Befunde zeigen, dass bei der Herausbildung spezifi-
scher Selektions-, Aufstiegs- und Karrieremechanismen Parteien und politi-
sche Organisationen ein erhebliches Gewicht besitzen. Nach der Phase der 
„heißen Transformation“, in der es vor allem um Fragen des Einstiegs und des 
Verbleibs ging (u.a. Best 2004; Derlien 1997), ist eine Phase festzustellen, in 
der parteipolitische Bindungen zunehmend als Voraussetzung für eine politi-
sche Karriere auf der lokalen Ebene in Ostdeutschland anzusehen sind. So be-
trug der Anteil parteiloser Eliten in Sachsen-Anhalt anfänglich noch rund 
30 % und sank ab Mitte der 1990er auf durchschnittlich knapp 20 %. Seitdem 
ist das Niveau von parteiungebundenen Eliten in den ostdeutschen Kommu-
nen stabil.  

Genau umgekehrt verhält sich das Verteilungsmuster für die Kommunen 
in Nordrhein-Westfalen. Der Anteil parteiloser Verwaltungseliten ist anfäng-
lich sehr gering (1993: 9 %) und steigt dann sprunghaft auf Ost-Niveau (1995: 
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24,5 %), was zeitlich mit der Einführung neuartiger plebiszitärer Elemente 
(Direktwahl der Oberbürgermeister) korrespondiert. Erstaunlich ist neben der 
Geschwindigkeit der Angleichung vor allem die Konstanz der gleichartigen 
Entwicklungen, ohne dass eine vollständige Annäherung erreicht wird.  

Interessant ist insbesondere, dass eine große Gruppe von Elitenmitgliedern 
erst bei der Übernahme der betreffenden Eliteposition in eine Partei eintreten. 
Wir sehen hier einen Beleg dafür, dass etliche Eliten in der Parteimitglied-
schaft in erster Linie eine Positionssicherungsstrategie sehen. Wenn schon im 
bisherigen Lebensverlauf kein oder wenig (partei-)politisches Engagement 
gezeigt wurde, so versprechen sich die Positionsinhaber spätestens bei der 
Amtsübernahme höhere Erfolgs- und Überlebenschancen durch die Partei-
bindung. Beide Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass diese Strategie der Po-
sitionssicherung im Westen immer noch als etwas typischer angenommen 
werden kann. Das deutet wiederum darauf hin, dass einige ostdeutsche Be-
sonderheiten, wie die Parteienskepsis, auch heute noch in abgeschwächter 
Form nachwirken.  

3.2  Professionalisierung als Verberuflichung9

Im Unterschied zu den Ebenen der Bundes- und Landespolitik ist in Deutsch-
land auf der lokalen Ebene das Leitbild des ehrenamtlichen Feierabendpoliti-
kers fest verankert. Allerdings sind insbesondere in den Großstädten Entwick-
lungen zu beobachten, die auf einen Professionalisierungsprozess im Sinne 
einer Verberuflichung und damit den Abschied von der ehrenamtlichen Man-
datsausübung im kommunalen Feld hinweisen. Die Frage ist aber, inwieweit 
dieser Trend letztlich zu einer Stärkung der Berufspolitik führt.  

Was man sehen kann, ist, dass die durchaus wechselvollen Veränderungen 
von einer langen Phase der informellen Professionalisierung der Mandatsträ-
ger bestimmt wurden. Diese ist geprägt durch einen wachsenden Aufgaben-
umfang und den damit verbundenen steigenden Zeitaufwand für die politische 
Arbeit. Auch auf der kommunalen Ebene ist folglich ein sich verstärkender 
Problemdruck für die Mandatsträger nicht mehr in Frage zu stellen. Der zu-
nehmende Aufgabenumfang und der hiermit einhergehende Gestaltungsauf-
wand haben Folgen für zeitliche, fachliche und kognitive Arbeitsaufwendun-
gen. Die Veränderungen der Kommunalpolitik tangieren somit das Verhältnis 

                                           
9  Für die in diesem Teilabschnitt zu behandelnde Frage der beruflichen Professionali-

sierung wurden im Jahr 2006 162 Mandatsträger in vier Städten (Halle, Köln, Dessau 
und Jülich) und zwei Landkreisen (Saalekreis und Oberbergischer Kreis) mit einer 
Ausschöpfung von 48% aller Rats- bzw. Kreistagsmitglieder befragt. 
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von Ehrenamt und Vollzeitbeanspruchung, wobei unsere Darstellung sich auf 
drei Kernfragen konzentriert.  

An erster Stelle wird die Zusammensetzung kommunaler Vertretungskör-
perschaften dargestellt. Dabei liegt der Fokus auf der Frage, welche Personen 
in der Lokalpolitik arbeiten und welche Rückschlüsse aus der Zusammenset-
zung der Räte für die kommunale Ebene gezogen werden können. In einem 
zweiten Schritt werden Ergebnisse der Parteipolitisierung der Kommunalpoli-
tik diskutiert. Fraglich ist u.a., ob der vielfach beschworene sachorientierte 
Charakter der kommunalen Politik tatsächlich der Realität entspricht. Mögli-
cherweise sitzen nicht nur die handelnden Protagonisten einem folgenreichen 
Trugbild auf.  

In einem dritten Schritt wird es darum gehen, verschiedene Schwierigkei-
ten aufzuzeigen mit denen sich die befragten kommunalen Mandatsträger 
auseinandersetzen müssen. Die durchaus brisante gesellschaftspolitische Fra-
ge, die hier gestellt werden muss, bezieht sich auf die Tatsache, inwiefern der 
bisherige Anspruch einer ehrenamtlichen Ratstätigkeit unter den sich ab-
zeichnenden Bedingungen überhaupt noch erfüllbar ist. Das Spektrum der 
hieran anzuschließenden Problematisierung müsste folgende Fragen integrie-
ren: a) Wie sieht die konkrete kommunalpolitische Arbeits- und Aufgabensi-
tuation aus? b) Inwieweit kann kommunale Politik tatsächlich noch im Ehren-
amt ausgeübt werden? c) Gibt es bereits erste Anhaltspunkte für einen Prozess 
der kommunalen politischen Professionalisierung?  

Die Annahme der Professionalisierung der Kommunalpolitik steht in ei-
nem engen Zusammenhang mit dem erheblichen Bedeutungswandel der 
Kommunalpolitik, welcher insbesondere in den letzten 20 Jahren zu beobach-
ten ist. Neben einem allgemeinen Aufgabenwandel der primären Versor-
gungsaufgaben (Wohnung, Ver- und Entsorgungsleistungen) bis hin zur Da-
seinsvorsorge (kommunale Sozialpolitik) hat sich der Aufgabenkatalog der 
Kommunen, insbesondere durch zunehmende Steuerungsaufgaben, ausge-
dehnt. Diese sich künftig noch verschärfende Entwicklung wirkt einerseits auf 
den zeitlichen Umfang und persönlichen Aufwand, der zur Mandatsausübung 
notwendig ist, und andererseits auf das Selbstverständnis der kommunalpoliti-
schen Akteure. Es ist davon auszugehen, dass sich sowohl der Aspekt der Ar-
beitsbelastung verändert, als auch der Kreis der Personen, die letztendlich als 
kommunalpolitische Mandatsträger in Frage kommen. Damit werden schließ-
lich – mit allen sich ergebenden Konsequenzen für die Kommunen und Kreise 
– Weichen gestellt, wie (gut und erfolgreich) Kommunalpolitik ausgeübt 
wird.  

Stadträte und Kreistage sind Teile der repräsentativen Demokratie. Aus 
diesem Grund ist es wichtig zu klären, wer in den Vertretungen an Entschei-
dungen beteiligt ist. Eine Analyse der Altersstruktur ergab ein Durchschnitts-
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alter von ca. 51,5 Jahren über alle Gebietskörperschaften hinweg, wobei der 
Altersdurchschnitt in den neuen Bundesländern um circa ein Jahr niedriger 
lag. Auffälligkeiten ergaben sich lediglich bei der Betrachtung der Altersko-
horten, hier war die Gruppe der unter 30-Jährigen in den alten Bundesländern 
kaum bzw. gar nicht vertreten (<1 %). Im Osten liegt der Anteil dieser Alters-
kohorte bei circa 8 %. Für die Wahl in den Stadtrat/Kreistag scheint Lebens-
erfahrung somit ein beeinflussender Faktor zu sein. Eine konträre Interpretati-
onsmöglichkeit wäre die Annahme, dass zunehmende Politikverdrossenheit 
gerade unter Jüngeren in der Kommunalpolitik zunehmend zu einem Nach-
wuchsmangel führt.  

Der Vergleich der Männer- und Frauenanteile fällt recht eindeutig aus. In 
den Untersuchungsgebieten nehmen Frauen seltener als Männer ein Rats- o-
der Kreistagsmandat wahr. Die beiden Großstädte haben im Quervergleich 
über alle Kommunen und Kreise hinweg mit einem Frauenanteil von rund 
40 % zumindest eine annähernd repräsentative Geschlechtsvertretung im Rat. 
Im Gegensatz dazu zeigt das Beispiel des Saalekreises, dass der Weg in länd-
liche Vertretungskörperschaften für Frauen anscheinend weitaus schwerer ist 
(11 %). 

Die bisherigen Ergebnisse vermitteln zunächst einen Überblick darüber, 
wer die Träger der Kommunalpolitik in den untersuchten Kommunen und 
Landkreisen sind. Die Frage, ob oder inwieweit Kommunalpolitik tatsächlich 
noch im Rahmen eines Ehrenamtes ausgeübt werden kann, kann damit jedoch 
nicht beantwortet werden. Nachfolgend wird sich deshalb mit den Faktoren 
auseinandergesetzt, die den angenommenen Professionalisierungsdruck der 
kommunalen Vertretungskörperschaften am prägnantesten kennzeichnen.  

Das Dilemma des Ehrenamtes oder Das kommunale Mandat als Beruf? 

Mandate in lokalen Vertretungskörperschaften sind dem Charakter nach Eh-
renämter. Dieses Verständnis, mit seinem Ursprung in der Preußischen Städ-
teordnung von 1808, prägt bis heute die Sicht auf Kommunalpolitik. Fraglich 
ist aber, ob sich dieses Bild nicht längst zu einer dogmatischen Falle entwi-
ckelt hat, in welche die öffentliche Diskussion zu diesem Thema tappt; mit 
gravierenden Folgen für das gesellschaftliche Meinungsbild. Um zu prüfen, 
inwieweit die Aufrechterhaltung der Ratstätigkeit als Ehrenamt noch zeitge-
mäß ist und der tatsächlichen Arbeitssituation entspricht, wurden folgende 
Fragen untersucht: 

• Wünschen sich Ratsmitglieder ein eigenständiges Einkommen aus ihrer 
Mandatsarbeit?  

• Wie hoch ist die Arbeitsbelastung durch die ehrenamtliche Tätigkeit? 
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• Wie schätzen die Mitglieder in Stadträten und Kreistagen ihre Situation 
selbst ein?  

Überraschenderweise verlangen nur etwa ein Drittel aller Befragten eine 
Vollalimentierung für bestimmte Positionen. Eine deutliche Ausnahme ist al-
lerdings Köln, hier votieren fast 90 % für eine umfassende Vergütung. In dem 
Wunsch der Kölner Befragten drückt sich vermutlich die Empfindung einer 
enorm hohen Arbeitsbelastung der Stadträte aus. Inwieweit dies empirisch 
bestätigt werden kann, wird nachfolgend anhand von zwei Indikatoren offen-
kundig. Erstens geht es um den zeitlichen Aufwand, der für die Mandatstätig-
keit zu veranschlagen ist, zweitens wird gezeigt, wie die Befragten selbst die 
Vereinbarkeit von Mandat und Beruf einschätzen.   

Abbildung 2: Zeitlicher Aufwand für das Mandat 
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Der angegebene Zeitaufwand ergibt sich aus der Wahrnehmung verschiedener 
Aufgaben aus der Ratstätigkeit selbst – Sitzungen des Rates, der Ausschüssen, 
Fraktionen etc. – aber auch aus Mandatsnebentätigkeiten (Gespräche mit Bür-
gern, Informationsbeschaffung etc.). Der durchschnittliche Zeitaufwand be-
trägt 22 Stunden pro Woche, was die Einschätzung nahe legt, dass kommuna-
le Mandate keine Ehrenämter im eigentlichen Sinne sind. Zwischen den 
Kommunen und Kreisen sind zudem erhebliche Unterschiede im Zeitaufwand 
festzustellen, wobei die Größe der Kommune eine entscheidende Rolle spielt.  

In Halle und Köln benötigen 80 % bzw. 74 % der Befragten bis zu 40 
Stunden in der Woche, um allen Amtsaufgaben und -verpflichtungen gerecht 
werden zu können. Für 14 % der Kölner Befragten nimmt das Ratsmandat so-
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gar einen Zeitumfang von mehr als 41 Stunden in der Woche ein und stellt 
damit de facto eine Vollzeitbeschäftigung dar. Der zeitliche Aufwand in den 
Mittelstädten und Landkreisen liegt deutlich niedriger (bis zu 20 Stunden pro 
Woche). Es sei an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen, dass 75 % der Be-
fragten das kommunale Mandat neben einer regulären Erwerbsarbeit ausüben. 
Die Vollzeiterwerbstätigen stellen mit 60,2 % sogar die Mehrheit der Befra-
gungsgruppe. Zum Belastungsfaktor des zeitlichen Aufwandes kommt somit 
noch die Belastung der Vereinbarkeit von Beruf und Mandat hinzu.  

Festzustellen ist, dass die Befragten kein einheitliches Bild in der Beurtei-
lung der Vereinbarkeit von Mandat und Beruf abgeben. So sprechen die Köl-
ner Räte, wie zu erwarten, am seltensten von einer guten Vereinbarkeit. Die 
gegebene Einschätzung folgt weitestgehend dem angegebenen Zeitumfang für 
die Mandatsausübung. Eine interessante Ausnahme davon ist jedoch in Halle 
zu finden. Obwohl hier der Zeitaufwand für die Mandatswahrnehmung im 
Durchschnitt bei 22,7 Stunden pro Woche liegt und damit durchaus dem Um-
fang einer Teilzeitbeschäftigung gleicht, spricht von den Befragten mehr als 
die Hälfte von einer guten Vereinbarkeit.  

Abbildung 3: Einschätzung der Vereinbarkeit von Beruf und Mandat 

72,2

27,8

35,6

62,2

2,2

5,3

57,9

31,6

5,3

54,5

45,5

72,2

27,8

58,6

41,4

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Hall
e

Köln

Dess
au

Jü
lic

h

Saale
krei

s

Oberb
erg

isc
her

 K
rei

s

sehr hoch

hoch

mittel

niedrig

Die Einschätzung der Vereinbarkeit von Beruf und Mandat hängt dement-
sprechend nicht allein vom nominalen Zeitaufwand ab. Vielmehr spielen an-
dere individuelle Faktoren, wie die berufliche Abkömmlichkeit, eine ent-
scheidende Rolle. So sind unter den befragten Räten in Halle 14,3 % Mitglie-
der im Landtag. Diese Personen sind in der Lage, ihren Lebensunterhalt durch 
Politik zu verdienen, so dass sich die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf 
und Mandat hier nur bedingt stellt. Für die Mehrheit der kommunalen Man-
datsträger besitzt die Frage der Vereinbarkeit jedoch drängenderen Charakter. 
Gerade in Großstädten zeigt sich, dass ein Teil der Bürger in ihren Beteili-

 



 184 

gungsrechten allein dadurch eingeschränkt wird, dass sie den zeitlichen An-
sprüchen eines Mandates nicht nachkommen könnten. Auch aus demokratie-
theoretischen Überlegungen wäre also eine Aufwertung und Professionalisie-
rung der kommunalen Ratsarbeit anzustreben. 

Die gezeigten Ergebnisse weisen auf zwei Fehleinschätzungen über die 
Struktur der kommunalen Mandatsausübung hin. Erstens: Auch wenn die Or-
gane des Stadtrates und des Kreistages formal betrachtet Teil der Selbstver-
waltung sind, handelt es sich um politische und um parteipolitische Gremien, 
denn die gewählten Vertreter der Bürgerschaft sind zu einem hohen Maße in 
Parteien eingebunden. Bei der Entscheidung über Sachfragen ist folglich da-
von auszugehen, dass parteipolitische Programme Einfluss auf individuelle 
Präferenzen haben. Dies ist kein Umstand, den es zu bedauern gilt. Vielmehr 
zeigt es, dass Kommunalpolitik auch Politik ist, was anzuerkennen und zu 
würdigen ist, um die Mandatsträger von einem vielfältigen und vor allem un-
haltbaren Rechtfertigungsdruck zu entlasten. Zweitens ist deutlich geworden, 
dass auch bei den Mandatsträgern das Verständnis des kommunalen Ehren-
amtes fest verankert ist. 
Objektive Indikatoren haben deutlich gemacht, dass das Mandat weit über ein 
ehrenamtliches Engagement hinausgeht. Wir finden aber nicht nur auf der 
kommunalpolitischen Seite von Stadt- und Kreistag Professionalisierungs-
schritte und hiermit in Zusammenhang stehende -erfordernisse vor, sondern 
auch auf der Verwaltungsseite sind Veränderungen zu beobachten.  

3.3  Verhandlungsprofessionalisierung administrativer Eliten 

In Deutschland treffen wir zunächst auf eine grundsätzliche Schwierigkeit, 
den Begriff der ‚öffentlichen Verwaltung‘ eindeutig zu fassen, da eine ver-
bindliche Legaldefinition nicht existiert. Aus diesem Grund erfolgt das Beg-
riffsverständnis vom Staat her und die Verwaltung wird als Teil der vollzie-
henden Gewalt definiert. Als administrative Handlungen im engeren Sinne 
werden wiederum diejenigen Tätigkeiten bezeichnet, die dem Vollzug der von 
der Exekutive erlassenen Vorschriften dienen. Die moderne Verwaltung heu-
tigen Typs ist in Deutschland durch ihre Abtrennung von der Justiz als eigen-
ständige Strukturbildung nach 1800 entstanden. Bereits bis zum Ausgang des 
19. Jahrhunderts hat sich ihr Institutionenprofil vollständig entwickelt, wel-
ches Ellwein (1986) anhand von sieben Erscheinungsformen der Modernisie-
rung beschreibt. Folgende Erscheinungsformen werden genannt (vgl. Ellwein 
1986: 15 ff.): überregionale Vereinheitlichung, Aufgabenerweiterung, Syste-
matisierung der Verwaltungsakte, Rationalisierung der Verwaltungstätigkeit 
und -organisation, funktionale Differenzierung, Verwissenschaftlichung und 
Professionalisierung. Professionalisierung der Verwaltung ist hierbei in einem 
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doppelten Sinne zu verstehen. Einerseits gewinnen spezifische Qualifikatio-
nen und genau festgelegte Beförderungskriterien an Bedeutung, andererseits 
wird das ehrenamtliche Element innerhalb der öffentlichen Verwaltung redu-
ziert. Beide Entwicklungen führten langfristig zur Ausbildung der Institution 
des Berufsbeamtentums, welches Max Weber (1980: 125 ff.) als eines der 
zentralen Merkmale seines Idealtyps der „bürokratischen Anstalt“ herausge-
arbeitet hat. Weitere Kennzeichen sind ein kontinuierlicher, arbeitsteiliger und 
an feste Regeln gebundener Betrieb und die hierarchische Kompetenzstruktur 
der öffentlichen Verwaltung. Nach Weber garantieren die bürokratischen 
Strukturen ein Mehr an Effizienz im Vergleich zu ehrenamtlichen Arbeits-
formen. Die Entwicklung eines rational geordneten Gesellschaftslebens kor-
respondiert mit den wachsenden Kulturansprüchen und zunehmenden 
Staatsaufgaben in der Gesellschaft der Moderne. 

Aktuelle Reformmodelle der Verwaltungswissenschaften setzen jedoch 
gerade bei der Dysfunktionalität eines streng gegliederten, auf Spezialisierung 
und klar abgrenzbaren Zuständigkeiten beruhenden bürokratischen Hierar-
chieprinzips an. Diese Konzepte treffen dabei in Deutschland auf eine öffent-
liche Verwaltung, die nach dem Zweiten Weltkrieg schon mehrfachen „Re-
formwellen“ ausgesetzt wurde. Zu Beginn lag der Fokus vor allem auf kom-
munalen Gebietsreformen, in den 1960er Jahren folgten Ansätze einer Funk-
tionalreform. Erste Forderungen nach einer Entbürokratisierung wurden dann 
in den achtziger Jahren erhoben. Entsprechend dem allgemeinen Credo der 
Neuen Sozialen Bewegungen standen hierbei jedoch vor allem die mangeln-
den Partizipationsmöglichkeiten und die fehlende „Bürgernähe“ der öffentli-
chen Verwaltung im Zentrum der Kritik (vgl. Kersting 2004: 72 ff.).  

Die bisherige Bilanz der durchgeführten und angemahnten Reformen fällt 
zwiespältig aus. Einige Vorhaben und Ziele konnten umgesetzt werden, ganz-
heitliche Reformkonzepte scheiterten allerdings nicht zuletzt am Widerstand 
der Verwaltung und ihrer Strategie der strukturschonenden Neuerungen (vgl. 
Holtmann 2005: 368). Dessen ungeachtet galt Deutschland als eine Art Vor-
reiter moderner Verwaltungsführung. Erst durch die relativ späte Beschäfti-
gung mit Reformkonzepten des „New Public Management“-Ansatzes – der 
sich im internationalen Maßstab seit Ende der 1980er als genereller Trend 
ausbreitete, in Deutschland dagegen erst in den 1990ern diskursiv bearbeitet 
wurde – geriet das deutsche Bürokratiemodell unter Druck.  

Das New Public Management bzw. die Öffentliche Reformverwaltung 
wurde zu Beginn vor allem im kommunalen Bereich durch die KGSt (Kom-
munale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung) als „Neues Steu-
erungsmodell“ näher definiert. Dieses Modell dient bis heute eher als Orien-
tierung denn als Muster und wird länderspezifisch, aber auch regional, auf 
höchst unterschiedliche Weise ausgestaltet. Ein Ziel des Ansatzes liegt in ei-
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ner effizienteren Verwaltung durch die Einführung betriebswirtschaftlicher 
Effizienzkriterien und Managementtechniken. Wesentliche Schlagworte sind 
Qualität, Wettbewerb, Enthierarchisierung, Kundenorientierung und Dezent-
ralisierung. Die Stadt wird zum Konzern, der Staat wird zum Dienstleistungs-
unternehmen.  

Hintergrund der Reformbemühungen ist nicht zuletzt die fiskalische Not-
wendigkeit aufgrund leerer Staatskassen. Die Aufgabenkritik des NPM fokus-
siert deshalb den „leistenden Staat“ bzw. den Aspekt der optimalen Leistungs-
tiefe als Modernisierungsgradmesser. Die gesellschaftlichen Aufgaben wer-
den dem staatlichen, kommerziellen oder dem privaten Bereich zugeordnet 
und mögliche Kooperationsformen ausgelotet. Die Aufgabenverteilung er-
folgt über Kontraktregelungen zwischen den politischen Ebenen (Rat, Ver-
waltung, Verwaltungsspitze) und wird über Kosten-Leistungs-Rechnungen 
kontrolliert. Als Öffnungsstrategien gegenüber dem privaten und dem inter-
mediären Sektor werden Ansätze des Public Private Partnership konzipiert. 
Die Verwaltung soll sich dem besonderen Stil „politisch-administrativer Prob-
lemverarbeitung zu Beginn des 21. Jahrhunderts“ (Kersting 2004: 15) anpas-
sen.  

Ergänzt wird die neue Aufgabenverteilung (Steuerung der Politik auf Ab-
stand, Zuständigkeit der Verwaltung für Detailfragen) durch eine Binnenre-
form der Verwaltung (lean production, total quality management etc.). Dies 
impliziert wiederum einen Wandel der herrschenden Verwaltungskultur. Die 
Richtung, auf die sich künftiges Verwaltungshandeln einzustellen hat, folgt 
dem Motto: Je mehr die gesellschaftliche Aufgabenverteilung „ausgehandelt“ 
wird, umso weniger funktional ist das „mechanische Bürokratiekonzept“ We-
bers (vgl. Holtmann 2005: 342). Die Folge ist, dass informative und koopera-
tive administrative Handlungsmuster an Bedeutung gewinnen.  

Die praktischen Folgen dieses Wandels der Verwaltungskultur lassen sich 
am Beispiel der idealtypischen Unterscheidung des „klassischen Bürokraten“ 
und des „politischen Bürokraten“ von Robert D. Putnam (1976) verdeutli-
chen. Der klassische Bürokrat ist über den Parteienstaat erhaben und wird von 
einem sachlichen Aufgabenverständnis und objektiven, klar geregelten Stan-
dards seines Amtshandelns geleitet. Der politische Bürokrat hingegen akzep-
tiert die pluralistische Verfasstheit des öffentlichen Interesses und wertet die 
Aushandlung des Gemeinwohls als Resultat gesellschaftlicher Konsensfin-
dung als legitim (vgl. Putnam 1976). Die administrativen Handlungsanforde-
rungen des Neuen Steuerungsmodells entsprechen wohl eher dem Typ des 
„politischen Bürokraten“, der flexibel und situativ auf sich ändernde Prob-
lemkonstellationen des politischen Systems reagiert. Diesbezüglich schien die 
deutsche Verwaltungskultur bereits in den 1980er gut vorbereitet zu sein, 
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denn Studien verwiesen auf die abnehmende Gesetzesorientierung der Beam-
ten zugunsten einer verstärkten Hinwendung zur Politik und den Bürgern.  

Diese Situation änderte sich jedoch durch die deutsche Wiedervereini-
gung. Im Einigungsvertrag wurde festgelegt, dass das ehemalige Verwal-
tungspersonal Ostdeutschlands nicht vollständig entlassen, sondern umfas-
send qualifiziert werden soll. Im Zentrum der folgenden Qualifizierungsof-
fensive der frühen 1990er standen zum einen fachliche und zum anderen sys-
temsozialisierende Aspekte. Besondere Herausforderungen ergaben sich bei 
dieser Vorgehensweise durch die zeitliche Parallelität von Arbeits- und Pro-
fessionalisierungsphasen. Die administrativen Eliten mussten sich in mehrfa-
cher Hinsicht mit Verhaltensunsicherheiten auseinandersetzen, was insbeson-
dere die älteren Jahrgänge durch eine verstärkte Regelorientierung zu kom-
pensieren versuchten. Der Vormarsch des „politischen Bürokraten“ wurde auf 
diesem Wege in gesamtdeutscher Perspektive ausgebremst (vgl. Kühnlein 
1997: 62 ff.). 

Gegenwärtig steht der deutsche Verwaltungsapparat somit vor vielfältigen 
Modernisierungsanforderungen, die sich wiederum aus dem Spannungsfeld 
verschiedener Zielkriterien ergeben. Es geht erstens um die Aufwertung eines 
kollegialen Verwaltungshandelns, das flexibel auf sich ändernde Systeman-
forderungen zu reagieren vermag und dadurch seine Effizienz steigert. Dazu 
gehört nicht zuletzt die Anerkennung und Zusammenarbeit mit zivilgesell-
schaftlichen Akteuren, was ein konsequentes Eingehen auf deren Erwartun-
gen voraussetzt. Dem vorgelagert ist die möglichst reibungslose Abstimmung 
von strategischen, politischen Zielen und deren administrativer Umsetzung 
zwischen den politischen Eliten und den Verwaltungseliten. Diesbezüglich 
sind jedoch die Startbedingungen zumindest auf kommunaler Ebene eher un-
günstig, zeigen doch empirische Studien, dass eine Mehrheit der Ratsmitglie-
der das neue Steuerungsmodell und die Beschneidung ihrer politischen Ein-
flussmöglichkeiten auf allein strategische Grundsatzentscheidungen ablehnt, 
da der Mangel an Transparenz im Verwaltungshandeln bereits jetzt zu einer 
„Misstrauenskultur“ zwischen politischen und administrativen Eliten geführt 
habe (vgl. Reiser 2006: 35, 201 ff.).  

Eine wichtige Frage ist, inwieweit und auf welche Weise es gelingen 
kann, dieses Misstrauen abzubauen. Nicht unerheblich hierfür wird sein, ob 
durch die in Angriff genommenen Binnenreformen genügend Flexibilität im 
Verwaltungshandeln entwickelt werden kann, um gleichzeitig die notwendi-
gen kooperativen Beziehungen zu gesellschaftlichen Akteuren aufbauen zu 
können. In jedem Fall spricht sehr vieles für den Eindruck, dass der begonne-
ne Prozess der „Verhandlungsprofessionalisierung“ administrativer Eliten ei-
ne Reaktion auf gestiegene Problemlösungsanforderungen des immer stärker 
verflochtenen politischen Systems ist.  
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Wie schon angedeutet, kann die Analyse bei der Betrachtung der Prozesse 
informeller Professionalisierung, der Verberuflichung von Lokalpolitik sowie 
der Verhandlungsprofessionalisierung administrativer Eliten nicht stehen 
bleiben. Einzubeziehen sind Veränderungen, die zunächst in zunehmenden 
weltwirtschaftlichen Verflechtungen, in der Transnationalisierung von Politik 
und Gesellschaft sowie in informationstechnisch basierten oder sozial veran-
lassten Vernetzungsprozessen verortet werden können. Das Gemeinsame die-
ser Vorgänge ist, dass sie auf dramatische Weise das kommunale bzw. städti-
sche Koordinatensystem verschieben werden (vgl. Aderhold 2004; Castells 
2001; Sassen 2002).  

Städte bzw. Kommunen sind heute zunehmend von den Möglichkeiten, 
aber auch von den krisenhaften Begleiterscheinungen des globalen Kapitalis-
mus betroffen. Globale Informations-, Waren-, Finanz- und Migrationsströme 
binden Städte bzw. Kommunen (als deren politische Regelungs- und Ent-
scheidungsinstanz) in komplexe Wirkungsgeflechte ein. Die wachsende Be-
deutung von lokalen und regionalen Verflechtungs- und Vernetzungsprozes-
sen erfordert wiederum einen Umbau institutioneller Strukturen vor Ort. 
Gleichzeitig gewinnen die Problemstrukturen im lokalen Bereich an Komple-
xität (siehe u.a. die neue Logik regionaler Disparitäten, die desintegrierende 
Wirkung vertikaler Dezentralisierung, städtische Exklusionslagen und Frag-
mentierungen). Von der Lokalpolitik und den lokalen Eliten können diese 
Herausforderungen nicht mehr im Alleingang bearbeitet werden. Man muss 
kooperieren und ist auf die Mitwirkung anderer Akteure angewiesen. 

3.4  Verflechtungsprofessionalisierung 

Anhand der im Abschnitt 2 skizzierten Vielfalt lokaler Rationalitätsmuster 
und Legitimationserfordernisse werden mindestens zwei Neuerungen der ak-
tuellen Kommunalpolitik sichtbar: Erstens das zunehmend an Bedeutung ge-
winnende Zusammenspiel von Kommunalpolitik (Haus et al. 2005), Stadtma-
nagement (Hochstadt 2005) sowie sektorübergreifenden Regionalentwick-
lungsprozessen (Heintel 2005; Thomas/Woderich 2006). Hierdurch entstehen 
zweitens erweiterte und zuweilen auch innovative Steuerungs-, Koordinati-
ons- und Vernetzungserfordernisse, die den Eliten abgefordert werden.  

Gerade das seit einigen Jahren intensiv diskutierte Forschungsfeld um 
Konzepte von „New Governance“, welches das Zusammenwirken kommuna-
ler, städtischer sowie regional veranlasster Veränderungsprozesse in den 
Blick nimmt, reagiert auf die neuen Steuerungs- und Managementerfordernis-
se auch und gerade im kommunalen Bereich (u.a. Dixon/Sanderson/Tripathi 
2007; John 2001). Die lokalen Eliten haben neue Aufgabenfelder hinsichtlich 
Steuerungskompetenz und Legitimationsfunktion zu übernehmen, mit der 
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Folge, dass hier neue Professionalisierungsschübe ausgelöst werden. Dieser 
externe Bezug, der auf über die lokale Ebene hinausgehende Vernetzungser-
fordernisse verweist, kann an dieser Stelle nur konstatiert werden, denn die 
empirische Analyse der externen Vernetzungseffekte und ihrer Folgen steht 
noch aus. Über die Binnenstrukturen lokaler Eliten können dagegen schon 
Aussagen getroffen werden.   

Netzwerkanalytische Verfahren liefern Erkenntnisse darüber, inwiefern 
sich Personen als Gruppe identifizieren und ob sie ihre Aktivitäten aufeinan-
der abstimmen. Informationen und Ressourcen können vor allem in (informel-
len) Netzwerken und nicht nur auf dem Dienstweg schnell ausgetauscht wer-
den. Wenn sich also feststellen lässt, dass sich Netzwerke gebildet haben oder 
bilden, kann dies ebenfalls als ein Anzeichen von Professionalisierung gewer-
tet werden.  

Ein solcher Nachweis in Bezug auf die Binnenstrukturen lokaler Eliten 
kann durch die Netzwerkdichte und die Zentralisation (Hierarchisierung) er-
bracht werden (siehe Tabelle 5). Die Dichte der Interaktionsnetzwerke in den 
sechs Untersuchungsgebieten liegt unter 30 %. 2003 gibt es relevante Abwei-
chungen lediglich in der ostdeutschen Mittelstadt (43 %) und im ostdeutschen 
Landkreis (12 %). 2006 ist die Spannweite größer, nun führt der westdeutsche 
Landkreis (54 %) die Reihenfolge an. Am Ende finden sich die westdeutsche 
Mittelstadt (14 %) und wieder der ostdeutsche Landkreis (12 %). Diese Er-
gebnisse lassen zunächst keine Verwaltungsgrößen- oder Ost-West-
Unterschiede erkennen. Ein minimaler Anstieg ist zwischen 2003 und 2006 
zu beobachten. Dies deutet auf eine Professionalisierungstendenz. Allerdings 
fällt die Entwicklung sehr unterschiedlich aus: Während die Dichten in den 
Großstädten moderat steigen, sinken sie in den Mittelstädten sehr deutlich. 
Wie sieht es mit der Zentralisation, d.h. dem Maß für die maximale Differenz 
der Anzahl sozialer Beziehungen zwischen den Kommunalpolitikern eines 
Netzwerks aus? Hohe Werte deuten auf eine starke Hierarchisierung, während 
niedrige Werte auf eine in etwa gleich große lokale Einbettung aller Kommu-
nalpolitiker in das Netzwerk hindeuten. Entsprechend verweisen niedrige 
Werte auf eine verstärkte Ingroup-Bildung. 2003 hat der zentralste Kommu-
nalpolitiker im Durchschnitt eine um 33 % größere lokale Einbindung als der 
Kommunalpolitiker mit der kleinsten lokalen Einbindung. 2006 liegt die 
Spanne bei nur noch 31 %. In der Entwicklung von 2003 zu 2006 ist somit ei-
ne tendenziell sich verstärkende Ingroup-Bildung zu konstatieren. Auch für 
die Zentralisation lässt sich wieder ein Muster auf Verwaltungsebene, nicht 
aber im Ost-West-Vergleich erkennen. So ist die Zentralisation in den Groß-
städten überdurchschnittlich und in den Mittelstädten unterdurchschnittlich. 
Die Landkreise zeigen wiederum kein einheitliches Bild.   
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Lenkt man den Blick auf die Interaktionskerne, zeigt sich ein weiteres 
Muster der Ingroup-Bildung.10 In den Großstädten und den Landkreisen ergibt 
sich ein reduziertes Interaktionsnetzwerk mit einer intern vernetzten Position, 
die sich als Interaktionskern bezeichnen lässt. In den beiden Mittelstädten da-
gegen sind beide Positionen jeweils intern vernetzt, d.h. es bilden sich jeweils 
zwei Interaktionskerne heraus. Weisen die kommunalen Verwaltungseinhei-
ten einen Bevölkerungsbestand von über 200.000 Einwohnern aus (d.h. Groß-
städte und Landkreise), dann lässt sich immer nur ein Interaktionskern bele-
gen, während in Verwaltungseinheiten mit weniger als 100.000 Einwohnern 
immer zwei Interaktionskerne festgestellt werden. Die auf die identifizierten 
Interaktionskerne bezogenen Ergebnisse zeigen, dass die Geschicke der 
Kommunen von der Verwaltungsspitze zumindest vorentschieden werden 
(vgl. Petermann 2005). Es zeigt sich zudem, dass in jedem Untersuchungsge-
biet ein Interaktionszentrum von der Verwaltung ausgeht, dem immer der 
(Ober-)Bürgermeister bzw. Landrat und die Mehrheit der Dezernenten ange-
hören. Mitunter gehören auch einzelne Fraktionsvorsitzende diesem Zentrum 
an, zumeist von der gleichen Partei wie der Oberbürgermeister bzw. Landrat. 
Die Fraktionsvorsitzenden gruppieren sich in der Regel um die zweite Positi-
on, sind aber nur in den Mittelstädten intern vernetzt. Außer in der ostdeut-
schen Mittelstadt wird diese zweite Position immer um ein zumeist ressour-
cenarmes Mitglied der Administration ergänzt.  

Im Ergebnis der bisher vorgenommenen Netzwerkanalyse kann konstatiert 
werden, dass sich im Vergleich zur Befragung 2003 die Dichte der Interakti-
onsnetzwerke leicht erhöht und die Spannweite zwischen den Gebietskörper-
schaften ausgedehnt hat (Petermann 2007). Generell lässt sich konstatieren, 
dass schon die empirisch gestützte Betrachtung der Binnenstrukturen der poli-
tisch-administrativen Eliten (u.a. Anstieg der Netzwerkdichte) auf Professio-
nalisierungsprozesse im Sinne zunehmender Vernetzungen hindeutet.  

Ergänzend zur informellen, beruflichen und administrativen Professionali-
sierungsdimension spräche die Herausbildung spezifischer interner Netzwerk-
strukturen für weitere spezifische Selektions- und Schließungsprozesse, die 
sowohl Voraussetzung als auch Folge von Professionalisierung sein können. 
Hinzu kommt die weiter oben angesprochene Herausforderung für die lokalen 
Eliten, über die Binnenverhältnisse hinaus eine überlokale Vernetzung und 
Bündelung spezifischer Handlungsressourcen voranzutreiben. Offen bleiben 
muss momentan noch, welche demokratie- und legitimationsrelevanten Effek-
te von dem Umbau der lokalen Government-Systemiken (klassische Kommu-

                                           
10  Mit dem empirischen Material der Elitenbefragung 2003 wurde für jedes Untersu-

chungsgebiet eine Positionsanalyse der Interaktionsnetzwerke berechnet, wobei die 
Elitenmitglieder zwei Positionen zugeordnet wurden.  
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nalpolitik) hin zu sektorübergreifenden, kommunal und regional ansetzenden 
Governance-Strukturen und den hiermit verbundenen formellen und informel-
len Professionalisierungsschüben ausgehen (Koch 2007; Plamper 2007). Un-
tersucht werden muss also, ob und inwiefern, in Reaktion auf den Vernet-
zungsdruck und auf die zunehmende Komplexität der zu bearbeitenden Ent-
scheidungen, die Binnenintegration und die interne Vernetzung der kommu-
nalen Eliten im Zeitverlauf zunimmt und welche legitimationsrelevanten 
Auswirkungen hiermit einhergehen (vgl. Hoffmann-Lange 1997: 525 ff.). 

Auf diesem Wege können die auf der lokalen Ebene anzutreffenden und 
empirisch überprüften und noch zu überprüfenden Professionalisierungspro-
zesse weitere Einsichten nicht nur für die Debatte politischer Professionalisie-
rung liefern, sondern auch ergänzende Hinweise zu den häufig abstrakt for-
mulierten Legitimationsproblemen beisteuern. Geprüft werden kann dann 
auch die Frage, ob sich auch auf der lokalen Ebene das Spannungsfeld zwi-
schen Professionalisierung und Legitimation verschärft. Professionalisierung 
spiegelt sich zunächst in individuellen Laufbahnerfahrungen. Die für politi-
sche Elitepositionen erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse werden 
hauptsächlich durch kontextgestützte Prozesse des „learning-by-doing“ er-
worben. Ungewissheiten – u.a. Verlaufsmuster zukünftiger Karrierewege – 
speisen sich überwiegend aus den Folgen gesellschaftlicher und institutionel-
ler Veränderungsprozesse. Legitimationsprobleme wiederum entstehen bei 
unzureichendem Vertrauen der Bürger in politische Institutionen, deren Pro-
zesse und Repräsentanten (Eliten). Durch die Verkettung dieser drei Vorgän-
ge, wie Jens Borchert auf der Bundesebene gezeigt hat, entsteht ein „Teufels-
kreis“ für politisch-administrative Eliten (vgl. Borchert 2003): Die Unsicher-
heit bezüglich der Wiederwahl führt zu wachsendem Professionalisierungs-
druck, auf den die Wählerschaft mit Vorwürfen der Abkoppelung reagiert. 
Die hieraus resultierenden Legitimationsprobleme können wiederum steigen-
de Unsicherheiten bezüglich der politischen Karriere bewirken und zum Ver-
such der Karrieresicherung durch weitergehende Professionalisierung führen. 
Auch auf der lokalen Ebene kann also schon ein Teufelskreis politischer Pro-
fessionalisierung entstehen, ohne dass dazu notwendigerweise die Verberufli-
chung von Kommunalpolitik durchgesetzt sein muss.  
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Abbildung 4: ‚Teufelskreis‘ politischer Professionalisierung auf der lo-
kalen Ebene  
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Es ist festzuhalten, dass wir von insgesamt vier Professionalisierungsdimensi-
onen ausgehen (informelle Professionalisierung, Verberuflichung, Verhand-
lungs- und Verflechtungsprofessionalisierung). Weiterhin darf nicht überse-
hen werden, in welcher Weise Differenzierung, Heterogenität und Wandel lo-
kaler Rationalitäts- und Legitimationskriterien die Situation erheblich ver-
komplizieren. Diesem Sachverhalt werden wir uns deshalb abschließend zu-
wenden. 

4.  Entwicklung der Legitimation auf der lokalen Ebene 

Legitimation lässt sich mit verschiedenen Indikatoren erklären. Die gängigs-
ten sind hierbei Institutionenvertrauen, Responsivität des politischen Systems 
und Wahlbeteiligung. Auf Landes- und Bundesebene ist in den letzten Jahren 
eine zunehmende Verschlechterung der Legitimationsindikatoren zu konsta-
tieren (siehe Holtmann/Jaeck/Fürnberg 2007: 26 ff., 32 ff., 44 ff.). Im Fol-
genden soll untersucht werden, inwieweit und ob sich die Professionalisie-
rungstendenzen auf der lokalen Ebene in einer De-Legitimation der Eliten 
niederschlagen. In Tabelle 5 wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Be-
völkerung der Meinung ist, dass sie kommunal von den richtigen Leuten re-
giert wird. Im Zeitverlauf lässt sich diesbezüglich insgesamt und für alle un-
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tersuchten Subgruppen eine Verbesserung feststellen. 2005 sind deutlich mehr 
Bürger der Meinung, dass sie von den richtigen Personen regiert werden. Zu-
dem zeigt sich ein deutlicher Einfluss des Urbanisierungsgrades: Mit zuneh-
mender Stadtgröße fällt der Identifikationsgrad mit der Regierung deutlich. 
Dies würde wiederum der These entsprechen, dass der Professionalisierungs-
druck in größeren Städten stärker wirkt und somit zu einer geringeren Regie-
rungszufriedenheit führt.  

Tabelle 6: Wird die Stadt bzw. der Kreis von den richtigen Leuten 
regiert? (Nennungen „Ja“ in Prozent) 

Gesamt NRW LSA Groß-
stadt 

Mittel-
stadt 

Land-
kreis 

2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002 2005

53,0 58,5 60,5 63,0 45,0 53,4 44,0 47,5 56,5 66,0 64,0 70,0 

Für den deutlich niedrigeren Wert in den neuen Bundesländern ist vor allem 
die schlechtere wirtschaftliche Lage als vermutliche Ursache zu nennen, deren 
Verbesserung aus Sicht der Bürger u. a. eine zentrale Aufgabe der lokalen Po-
litik darstellt. Eine allgemeine De-Legitimationstendenz, aufgrund von ge-
steigerter Professionalisierung der kommunalen Ebene, lässt sich anhand die-
ser ersten Ergebnisse allerdings nicht bestätigen.  

Bei der Analyse des Institutionenvertrauens aber zeigt sich ein deutlicher 
Vertrauensverlust in alle Institutionen (siehe Abbildung 6). Das Vertrauen in 
den Stadt- bzw. Kreistag sinkt in drei Jahren um 15 %. Der lokalen Verwal-
tung trauen immerhin noch gut die Hälfte (60 %) der Bevölkerung, auch hier 
ist die Tendenz allerdings sinkend. Dennoch realisieren die Institutionen der 
lokalen Ebene immer noch deutlich höhere Werte als die der Bundesebene. 
Hier sind als Gründe die üblichen kommunalen Faktoren der geringeren Dis-
tanz, der besseren Erreichbarkeit und höheren Vertrautheit der lokalen Reprä-
sentanten zu nennen. Hinzutretend machen sich plebiszitäre Elemente der Lo-
kalpolitik, wie die Direktwahl des Oberbürgermeisters, vertrauensbildend 
bemerkbar. Die Voraussetzungen, die lokale Ebene als „Schule der Demokra-
tie“ zu nutzen um eine lebendigere Demokratie aufzubauen, sind daran ge-
messen gegeben.  

Um das allgemeine Vertrauen in politische Institutionen besser verglei-
chen zu können, wurde eine Vertrauensskala gebildet. Die Skala hat eine the-
oretische Spannweite von 0 (Vertrauen in keine Institution) – 6 (Vertrauen in 
alle Institutionen). Der Mittelwertvergleich der generierten Skala ist in Tabel-
le 6 abgebildet. Hier wird der allgemeine Vertrauensabfall besonderes deut-
lich. Das allgemeine Vertrauen in die politischen Institutionen sinkt in allen 
untersuchten Teilgebieten. Auffällig ist der deutlich niedrigere Wert für die 
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neuen Bundesländer. Der Urbanisierungsgrad scheint kaum einen Einfluss 
auszuüben. Es zeigt sich allerdings, dass in den Landkreisen das Vertrauens-
niveau am niedrigsten ausfällt. Hier stellt sich die interessante Frage, ob dies 
die Folge einer zu geringen Professionalisierung in ländlichen Gebieten ist, 
die zum Infrage stellen der Kompetenz der lokalen Politiker führen könnte. 
Andererseits generiert die Nähe zur Bevölkerung höheres Vertrauen (siehe 
Abbildung 6), während zunehmende Professionalisierung zu Abschottungs- 
und Abkopplungstendenzen führen kann (siehe Abschnitt 3.1). 

Abbildung 5: Vertrauen in politische Institutionen (Nennungen „ich 
vertraue“ in Prozent) 
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Das Responsivitätserfordernis, auch der lokalen Eliten, ergibt sich aus dem 
Spannungsfeld zwischen direkter und repräsentativer Demokratie. Das politi-
sche Handeln darf nicht zu stark von der Meinung der Bürger abgekoppelt 
werden, auf Grund des vom Volk gewährten Vertrauensvorschusses durch die 
Wahl: 

Tabelle 7: Mittelwertvergleich der Vertrauensskala 

Gesamt NRW LSA Großstadt Mittelstadt Landkreis 

2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002 2005

3,5 2,8 3,7 3,1 3,4 2,6 3,5 2,8 3,6 2,9 3,4 2,6 

Sehen die Bürger ihre Interessen durch die gewählten Politiker nicht vertre-
ten, kommt es zum Empfinden einer Responsivitätslücke, die wiederum De-
Legitimierungstendenzen hervorruft. Die Responsivität des lokalen politi-
schen Systems wurde über die Zustimmung zu den folgenden Aussagen ge-
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messen: (1) „Egal was in der lokalen Politik passiert, für mich ändert sich 
nichts.“ und (2) „Lokalen Politikern ist die Meinung der Bürger egal.“ 

Tabelle 8: Responsivität auf der lokalen Ebene (Nennungen „Stimme 
voll und ganz zu“ und „Stimme eher zu“ in %) 
Gesamt NRW LSA Großstadt Mittelstadt Landkreis Responsivität 

2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002 2005
Vorgänge in 
der lokalen 
Politik ändern 
nichts. 

35,2 35,6 29,2 29,5 41,2 41,6 31,5 32,7 36,9 37,7 40,4 38,4 

Lokalen Poli-
tikern ist die 
Meinung der 
Bürger egal. 

44,0 38,4 38,8 34,5 49,3 42,2 43,8 37,6 44,1 37,7 44,3 42,3 

Beiden kritischen Aussagen wird von gut einem Drittel der Bevölkerung zu-
gestimmt. Im Zeitverlauf betrachtet sieht man, dass circa 6 % weniger glau-
ben, den Politikern sei die Meinung der Bürger egal. Diese Tendenz lässt sich 
sowohl in Nordrhein-Westfalen, als auch in Sachsen-Anhalt beobachten. Dass 
lokale Politik für sie selbst folgenlos bleibt, glauben 35,6 % der Bevölkerung. 
Dieses Item verändert sich im Zeitverlauf kaum. In den Landkreisen wird die 
Responsivitätslücke am stärksten empfunden, hier sind 2005 noch gut 42 % 
der Ansicht, ihre Meinung sei den lokalen Politiker egal und immerhin 38 % 
behaupten, lokale Politik sei für sie folgenlos. Eine niedrig empfundene 
Responsivität ist ebenfalls für Sachsen-Anhalt festzustellen, hier liegen die 
Anteile teilweise mehr als 10 % über denen von Nordrhein-Westfalen. Ein 
deutlich ausgeprägter De-Legitimationsprozess auf kommunaler Ebene ist a-
ber nicht erkennbar. 

Die Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt ergab 2007 einen bundeshistori-
schen Tiefstand von 36,5 %. Auch aktuell sind bei Kommunalwahlen nicht 
deutlich höhere Werte zu verzeichnen. Zusammenfassend kann in Anbetracht 
der Wahlbeteiligung und dem sinkenden Institutionenvertrauen eine degene-
rierende Entwicklung festgestellt werden, die ein nicht zu vernachlässigendes 
Legitimationsrisiko darstellt. Gegenteilige Ergebnisse zeigen sich bei der Be-
trachtung der Responsivität und der Einstellung der Bürger zu den „Regieren-
den“, hier konnte eine Verbesserung der Legitimationssituation nachgewiesen 
werden. Diese uneinheitlichen Befunde deuten darauf hin, dass die dargestell-
ten Professionalisierungsprozesse auf der einen Seite Legitimationsprobleme 
mit sich bringen, aber auf der anderen Seite nicht grundsätzlich mit Abkoppe-
lungs-, Schließungs- und Entfremdungsprozessen einhergehen müssen, son-
dern durch Kompetenzerweiterung und Komplexitätsverarbeitung seitens der 
kommunalen Eliten aufgefangen werden können. 
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Zivilgesellschaftliche Verwaltung in der 
Informationsgesellschaft 

Hermann Hill 

I.  Veränderung der Verwaltungskultur durch Bürgerbeteiligung 
und Bürger-Selbstverwaltung 

Bürgerbeteiligung und Bürger-Selbstverwaltung bringt zusätzliche Potenziale 
und Ressourcen, insbesondere Problem- und Lösungswissen der unmittelbar 
Betroffenen, in die Erledigung öffentlicher Angelegenheiten ein. Diese Akti-
vierung „sozialen Kapitals“ erhöht die Umsetzungschancen staatlicher Ent-
scheidungen und schafft eine neue Verantwortungsteilung. Insgesamt werden 
dadurch Rationalität und Qualität des staatlichen Handelns erhöht, zusätzliche 
Legitimation und Akzeptanz geschaffen sowie die Identifikation der Bürger 
mit dem Staat und ihre Integration in den Staat erleichtert. 

Gleichwohl werden Bürgerbeteiligung und Bürger-Selbstverwaltung von 
Politik und Verwaltung nicht nur positiv beurteilt. Die professionelle Verwal-
tung im Rathaus hat teilweise Berührungsängste mit bürgerschaftlichen Akti-
vitäten. Sie fürchtet Machtverluste und Konkurrenz, etwa dadurch, dass sie 
Kompromisse zwischen ihrer Expertenmeinung und der Betroffenheit der 
Laien eingehen muss, und klagt über Mehrarbeit und die Verlängerung der 
Entscheidungsprozesse. Die Politik, also die gewählten Mandatsträger, sind 
teilweise der Auffassung, dass sie aus vielen Gesprächen und Kontakten ge-
nau wissen, was die Bürgerschaft wolle, aber nur durch die Wahl demokra-
tisch legitimiert seien, das zu entscheiden. Sie klagen über zufällig zusam-
mengesetzte Mehrheiten bürgerschaftlicher Gruppen sowie über deren zeitlich 
begrenzte Interessen. 

Es kommt also sehr darauf an, wie Bürgerbeteiligung und Bürger-
Selbstverwaltung in der Praxis ausgestaltet werden, damit eine „Kompetenz-
partnerschaft“ für das Gemeinwohl zwischen Mandatsträgern und Verwaltung 
einerseits und Bürgerinnen und Bürgern andererseits entsteht. Gute Bürgerbe-
teiligung muss fair und transparent sein, frühzeitig und offen sowie relevant 
und ernsthaft. Idealer Weise wird sie mit ohnehin stattfindenden Entschei-
dungsprozessen (etwa Budgetplanung und sonstige Ratsentscheidungen) ver-
knüpft, um Frustrationen zu vermeiden. Nicht jede(r) Bürger/Bürgerin muss 
bei allen Entscheidungen mitwirken. Auch können einzelne Phasen des Mei-
nungsbildungs- und Entscheidungsprozesses durchaus unterschiedliche Betei-
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ligungsangebote und –chancen enthalten. Ebenfalls kann die „Beteiligungs-
haltigkeit“ je nach Abstraktionsgrad, etwa Leitbildprozesse, Aktionspläne, 
Quartiermanagement oder konkrete Projekte, unterschiedlich sein. 

II.  Internationale Entwicklungen klassischer Bürgereinbeziehung 

Unter den Stichworten „Local Governance“ oder „Urban Governance“ wird 
international die Einbeziehung von Unternehmen oder gesellschaftlichen 
Gruppen in die Erledigung öffentlicher Angelegenheiten diskutiert. Eng ver-
wandt ist dieser Ansatz mit dem „Urban Regime“-Konzept, unter dem in den 
USA ein politisches Arrangement von Akteuren verstanden wird, das Einfluss 
auf politische Entscheidungsprozesse nimmt. In Großbritannien werden neue 
Steuerungs- und Kooperationsformen vor allem unter dem Begriff der 
„Community Governance“ diskutiert. In Skandinavien werden, etwa vor dem 
Hintergrund von Netzwerk-Konzepten, Kriterien für eine „Meta-Governance“ 
entwickelt. 

Das Konzept des „Interactive Policy Making“, das in den Niederlanden 
erarbeitet wurde, hat auch die Europäische Union übernommen, um Bürge-
rinnen und Bürger stärker in Willens- und Entscheidungsprozesse einzubezie-
hen. Vielfach wird dabei auch der Begriff „Inclusion“ verwendet. Vor allem 
im angelsächsischen Rechts- und Sprachkreis wird eine Verbesserung von 
Rechtsetzungsprozessen unter dem Begriff der „Smart Regulation“ diskutiert. 
Darunter wird neben einer Abstufung der Regelungsinstrumente vor allem ei-
ne Einbeziehung der Regelungsbetroffenen in den Rechtsetzungsprozess ver-
standen. 

Gerade der Umgang mit „Wicked Problems“ erfordere neue Methoden der 
Politikentwicklung und –umsetzung, heißt es in einer neueren Publikation, der 
australischen „Public Service Commission“. Gleichzeitig müsse man bei einer 
„Shared Decision Making Power“ auch über eine „Shared Accountability“ 
nachdenken.  

Dieser kurze Überblick über weltweite Entwicklungen zeigt, dass die Ein-
beziehung der Bürgerinnen und Bürger in die politische Entscheidungsfin-
dung erweiterte Chancen und Möglichkeiten bietet, aber auch neue, vor allem 
rechtswissenschaftliche Fragen aufwirft, die etwa dadurch entstehen, dass ei-
ne „staatskonzentrierte Gemeinwohlverantwortung“ durch zivilgesellschaftli-
che Beteiligungs- und Mitwirkungsformen ergänzt bzw. erweitert wird. Diese 
sollen für die deutsche Verfassungs- und Verwaltungsordnung im Folgenden 
dargestellt werden. 
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III.  Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Aspekte 
zivilgesellschaftlicher Verwaltung 

Nach überkommener rechtswissenschaftlicher Auffassung bedarf alles amtli-
che Handeln mit Entscheidungscharakter einer Legitimation, die auf das Ge-
samtvolk zurückgeht und in der Regel parlamentsvermittelt ist. Bürgerbeteili-
gung wurde daher traditionell aus rechtlicher Sicht nur im Vorfeld staatlicher 
Entscheidung akzeptiert. Neuere Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts zeigen eine vorsichtige Öffnung dieses Dogmas. So wird etwa für die 
Legitimation einer Entscheidung nicht mehr allein auf eine ununterbrochene 
Legitimationskette über das Parlament zum Volk abgestellt, vielmehr ist das 
Legitimationsniveau als Gesamtheit und das Zusammenwirken unterschiedli-
cher Legitimationsquellen, die je nach Sachbereich verschieden zusammenge-
setzt sein können, entscheidend. Eine weitere Öffnung des demokratischen 
Prinzips nach Art 20 Abs. 2 GG in Hinblick auf Formen der Organisation und 
Ausübung von Staatsgewalt in bestimmten Bereichen wurde zuletzt durch den 
Hinweis auf die Idee des sich selbstbestimmenden Menschen in einer freiheit-
lichen Ordnung (Art 1 Abs. 1 GG) erzielt. 

Obwohl somit Rechtsstaat und Demokratie in Rechtsprechung und 
Rechtswissenschaft unter Berufung auf Leitbegriffe wie Legitimation, Ver-
antwortung, Transparenz, Rationalität und Rechenschaftslegung schrittweise 
neu gedacht werden, bleiben etwa eigenverantwortliche Entscheidungen bür-
gerschaftlicher Gruppen über die Verwendung von Globalbudgets, etwa im 
Rahmen von Quartiermanagement, nach wie vor verfassungsrechtlich prob-
lematisch. Ich habe deshalb ein Modell entworfen, mit dessen Hilfe eine Ver-
knüpfung von klassischer repräsentativer Demokratie und neuen Formen ko-
operativer Demokratie bzw. bürgerschaftlichen Engagements verfassungs-
rechtlich gelingen könnte.  

Dazu habe ich vorgeschlagen, dass Gemeinden, etwa in der vom Rat zu 
beschließenden Hauptsatzung, ein Entwicklungs- und Rahmenprogramm für 
die kommunale Gestaltung beschließen und darlegen, wie Beiträge bürger-
schaftlichen Engagements, etwa durch eine nachvollziehende Abwägung der 
Vorschläge aus der Bürgerschaft und eine Gemeinwohlprüfung durch den 
Rat, in den Gemeindeentwicklungsplan einbezogen werden können. Neben 
diesem inhaltlichen Konzept soll der personell durch Art 28 Abs. 1 Satz 2 GG 
und sachlich durch Art 28 Abs. 2 GG legitimierte Gemeinderat ein Koordina-
tionsregime bzw. Verfahrensmuster für die Einbeziehung bürgerschaftlicher 
Aktivitäten und Gruppen entwickeln, das die Auswahl, die Beauftragung die-
ser Gruppen mit der Bearbeitung eines bestimmten Problems, die Zuweisung 
von Budgets und die Art der Rechenschaftslegung beinhaltet. Die bürger-
schaftlichen Gruppen sollen im Rahmen dieses Auftrags selbständig handeln, 
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der Gemeinderat dirigiert quasi dieses Konzert der vielfältigen Akteure und 
sorgt für ein stimmiges und nachhaltiges Ganzes.  

IV.  Verwaltung in der Informationsgesellschaft 

Die Möglichkeiten elektronischer Bürgerbeteiligung (e-Democracy, e-
Konsultation) sind durch moderne Techniken im Rahmen des sog. Web 2.0 
erweitert worden. Diese auch als „Mitmach-Internet“ bezeichnete zweite Ge-
neration des Internet verschafft den Bürgern eine aktivere Rolle und erlaubt 
noch einflussreichere Möglichkeiten der Mitwirkung. Durch die Entwicklung 
der sog. „User-generated contents“ wird der „User“ zum „Producer“. Praxis-
beispiele lassen sich sowohl international als auch national vielfältig finden; 
sie reichen von Bürgermeister-Blogs über Stadt-Wikis, Petitionen, digitale 
Bürgerinitiativen, Ehrenamts- oder sonstige Vermittlungsbörsen, elektroni-
sches Beschwerdemanagement und Ideenmanagement bis hin zu elektronisch 
umgesetzten Bürgerhaushalten oder Bürgerpanels. Aufgabe der Zukunft bleibt 
es, soziale Netzwerke im zivilgesellschaftlichen Bereich mit solchen im staat-
lichen Bereich zu verbinden („Von Facebook zu Statebook“) sowie aus priva-
ten Netzwerken Erfahrungen über Chancen, aber auch Risiken für die Ent-
wicklung staatlicher elektronischer Netzwerke zu sammeln. 

Neben der gesellschaftlichen Bedeutung eines niedrigschwelligen Ein-
stiegs, der sozialen Eingebundenheit, der Möglichkeit „unter Gleichen“ Auto-
nomie und Selbstwirksamkeit zu erleben, kollektives Wissen und spieleri-
sches Lernen zu entwickeln, bieten sich auch vielfältige Chancen für das öf-
fentliche Interesse im staatlichen Bereich. Sie reichen von der Steigerung der 
Bedeutung lokaler Fragen, der Identifizierung der Bürger mit örtlichen Ange-
legenheiten, dem Erkennen und Einbeziehen von Bürgermeinungen, dem ver-
besserten Eingehen auf Nutzerbedürfnisse/Interessen bis hin zur Qualitäts-
steigerung öffentlicher Dienstleistungen und der Steigerung von Transparenz 
und Akzeptanz des staatlichen Handelns. 

V.  Transparenz als Voraussetzung für Open Government 

Der Amtsantritt von Barack Obama hat die Politik der amerikanischen Regie-
rung verändert und eine neue Epoche des „Freedom of Information“ eingeläu-
tet. Transparenz, Partizipation und Kollaboration sind dabei die Prinzipien, 
die als Leitlinie zukünftigen staatlichen Handelns auf der Homepage 
www.whitehouse.gov genannt werden. Nicht nur Verwendungs- und Erfolgs-
nachweise über Konjunkturpakete und sonstige Staatsausgaben und Daten aus 
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verschiedenen Politikbereichen werden als Bürgerinformation offen zur Ver-
fügung gestellt, vielmehr werden die Bürger auch aufgefordert, eigene Erleb-
nisse und Erfahrungen zu berichten sowie Anregungen, Vorschläge und eige-
ne Entwicklungen einzubringen. Darüber hinaus werden auch Kataloge und 
Werkzeuge zur Erstellung dieser Beiträge im Internet angeboten 
(www.data.gov). 

Ähnliche Wege geht Großbritannien mit dem Programm „Working to-
gether – Public Services on your side“ vom März 2009, in dem im Abschnitt 
„Strategic Government“ Bausteine für „Delivering transparency“ enthalten 
sind. Der Weg zu dieser Offenlegung staatlicher Informationen (und der Ein-
beziehung von Bürgerwissen) war in der Europäischen Union schon durch die 
Public Sector Information Richtlinie 2003 vorgezeichnet worden, die öffentli-
che Informationen (etwa Wetterdaten, Verkehrsdaten oder Statistik) zur Nut-
zung als Wirtschaftsgut freigibt und in Deutschland als sog. Informationswei-
terverwendungsgesetz umgesetzt wurde. 

Trotz Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetze des Bundes 
und einiger Länder, Informationsweiterverwendungs- und Verbraucherinfor-
mationsgesetz scheint indessen in Deutschland noch eine „Kultur des Akten-
geheimnisses“ vorzuherrschen, die durch einige wenige Ausnahmen (vgl. et-
wa Übersicht zu Leistungsangeboten von Bundesbehörden auf www.bund.de 
oder Informationsregister Bremen) durchbrochen wurde. Neuerdings wurde 
indes auf einigen Berliner Tagungen über weitergehende Forderungen einer 
digitalen Basisdemokratie diskutiert, die durch offene Daten, dialogisch er-
zeugtes Wissen und kollektive Intelligenz gekennzeichnet ist. Andere fordern 
die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt für sich selbst zu entscheiden, ob man in 
dem einen oder anderen Fall durch eine bestimmte Partei, eine bestimmte Per-
son oder durch sich selbst vertreten werden will.  

Diese Entwicklungen zeigen einen Trend zum „Do-it-yourself-state“ 
(Leadbeater), in dem Public Accountability als Erweiterung der klassischen 
Demokratie verstanden wird und neue Techniken eine verbesserte Aufberei-
tung und Darstellung von Informationen und Entscheidungsverläufen sowie 
eine Einbeziehung von Bürgerwissen bei Entscheidungen, Kontrolle und Eva-
luation von Staatshandeln ermöglichen. Transparenz des Staatshandelns und 
durch staatliche Verfahren gewonnener Informationen wird so zur Vorausset-
zung von Open Government und schafft neue Möglichkeiten der Mitwirkung 
und Kontrolle durch die Bürger. Die politischen und rechtlichen Dimensionen 
dieser „Neuen, digitalen Demokratie“ sind noch völlig ungeklärt. Jedenfalls 
deutet sich hier nach dem Netzwerkansatz in der Staatsorganisation im Be-
reich von Information und Kommunikation der nächste Schritt zum Obrig-
keits- und Hierarchieabbau an. Auch insofern könnten zivilgesellschaftliche 
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Verwaltungskulturen traditionelle staatliche Ordnungen und Verwaltungskul-
turen aufbrechen und verändern.  
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Zivilgesellschaftliche Verwaltung aus der Sicht der 
Wirtschaftswissenschaften 

Christoph Reichard 

1.  Begriffliches Vorverständnis  

„Zivilgesellschaftliche Verwaltungskultur“ ist ein sperriges Konstrukt. Im 
Folgenden wird der Begriff Zivilgesellschaft, der als weitgehend identisch mit 
„Bürgergesellschaft“ angesehen wird, als Rahmen für zwei unterschiedliche 
Sichtweisen verstanden: Zum einen als organisierte Form zivilen Engage-
ments für die Gemeinschaft, die vor allem von Organisationen des Dritten 
Sektors, also von gemeinnützigen Einrichtungen resp. Nonprofit-
Organisationen (NPOs) praktiziert wird. Zum zweiten gehören auch individu-
elle zivilgesellschaftliche Aktivitäten dazu, wie sie sich etwa im Engagement 
Einzelner für gemeinnützige Zwecke, z.B. im Pflege-, Kultur- oder Freizeit-
bereich, oder in Formen direktdemokratischer Mitwirkung seitens der Bürger 
äußern. Die demokratische Teilhabe der Bürger an Wahlen im Rahmen reprä-
sentativer Demokratie wird hingegen nicht zum Themenkreis der Zivilgesell-
schaft gerechnet. Organisationen des Dritten Sektors können als zivilgesell-
schaftliche Infrastruktur angesehen werden; sie ermöglichen und sichern die 
Entfaltung von Bürgerengagement (vgl. z.B. Anheier/Priller/Zimmer 2000). 

Eine „zivilgesellschaftliche Verwaltung“ unterscheidet sich in verschiede-
ner Hinsicht von anderen Verwaltungstypen, etwa von der bürokratischen o-
der der manageriellen Verwaltung (s.a. Beitrag König). Vor allem geht es um 
das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern: In der zivilgesellschaftlichen 
Verwaltung ist die Beziehung offen, kooperativ und tendenziell partnerschaft-
lich angelegt. Der Bürger hat klare Rechte und Einflussmöglichkeiten gegen-
über Staat und Verwaltung und nimmt diese auch wahr. Die Verwaltung 
nimmt die Anliegen der Bürger ernst und mobilisiert Bürgergruppen oder zi-
vilgesellschaftliche Organisationen, um dadurch zusätzliche Ressourcen so-
wie Legitimationsquellen zu nutzen. 

Die Sicht auf eine „zivilgesellschaftliche Verwaltungskultur“ meint 
schließlich Kulturelemente, die für die Einbindung und Aktivierung von Zi-
vilgesellschaft in das Verwaltungshandeln förderlich sind. Dabei ist z.B. an 
die Offenheit von Verwaltungsangehörigen gegenüber zivilem (Laien-) Enga-
gement zu denken, die im Konflikt mit professionellen Werten und Standards 
stehen kann (z.B. Arbeitsprinzipien von Sozialarbeitern, die konträr zu Prä-
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gungen ehrenamtlicher Mitarbeiter in Wohlfahrtsverbänden sein können). 
Zweitens geht es um die Akzeptanz direktdemokratischer Partizipation von 
Bürgern an Verwaltungsentscheidungen durch die Verwaltungsangehörigen, 
die deren Handeln mitunter erschweren, weil die Bürger in Initiativen und an-
deren Partizipationsansätzen Vorschläge machen, die von althergebrachten 
und bewährten Lösungsansätzen abweichen. Schließlich sind Ansätze anzu-
sprechen, die Kulturprägungen in Richtung „Förderung von Bürgerengage-
ment“ unterstützen (z.B. Maßnahmen der Bürgeraktivierung [s. Beitrag Blan-
ke] oder bürgernahe Organisationsformen wie etwa Bürgerbüros). 

2.  Theorieansätze für eine Analyse von „zivilgesellschaftlicher 
Verwaltung“, insbes. aus ökonomischer Sicht 

Für Analysen des Untersuchungsobjektes „zivilgesellschaftliche Verwaltung“ 
kommen aus ökonomischer Sicht u.a. folgende Ansätze in Betracht. Zunächst 
erscheinen die Varianten der Neuen Institutionenökonomie anwendbar (vgl. 
z.B. Göbel 2002, Reichard 2003). So kann man z.B. mit der Agency-Theorie 
die Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Staat und Nonprofit-Sektor un-
tersuchen und dabei u.a. feststellen, welche Anreize der Staat als „Prinzipal“ 
(hier: Auftraggeber) dem „Agenten“ NPO setzen sollte, damit letzterer öffent-
liche Leistungen im Sinne des Staates erbringt. In ähnlicher Weise kann mit-
hilfe der Transaktionskostentheorie begründet werden, unter welchen Bedin-
gungen eine Indienstnahme von NPOs durch den Staat für öffentliche Leis-
tungen vorteilhaft ist. Das Kernargument lautet dabei, dass die Auslagerung 
einer Leistung auf eine NPO dann ökonomisch sinnvoll ist, wenn die Beschaf-
fungskosten niedriger sind als die Kosten der Eigenleistung und wenn diese 
Kosten nicht wieder durch höhere Transaktionskosten, d.h. Kosten der An-
bahnung, Koordination und Kontrolle der ausgelagerten Leistung ausgegli-
chen werden. 

Des Weiteren kommen Public Choice-Theorien im Zuge der Auseinander-
setzung mit der (ökonomischen) Vorteilhaftigkeit von NPOs in Betracht (vgl. 
z.B. Rowley/Schneider 2004). Dabei wird z.B. darauf verwiesen, dass Bürger 
höhere Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen (öffentlichen und privat-
gemeinnützigen) Leistungserbringern hätten, wenn sie z.B. zwischen kommu-
nalen und verschiedenen gemeinnützigen Anbietern von Kindergarten-
Betreuung wählen können. Auch Wettbewerbsimpulse können von solchen 
Arrangements ausgehen, die sich positiv auf die Effizienz auswirken können. 

Eher klassisch-ökonomische Argumente gehen von Ansätzen zur Begrün-
dung von Staats- und/oder Marktversagen aus. Während mit „Marktversa-
gen“ unter Verweis auf begrenzte Konsumentensouveränität sowie einge-
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schränkte oder fehlende Rivalität üblicherweise die Notwendigkeit der 
Erbringung einer Leistung durch den Staat begründet wird, kann „Staatsver-
sagen“ ein Argument sein, mit dem man die Übertragung einer Aufgabe auf 
den Nonprofit-Sektor begründen kann. In zugespitzter Weise kommt aus die-
ser Argumentationsrichtung Seibel z.B. zu der These, dass der Nonprofitsek-
tor eine Lösung im Falle von Markt- und Staatsversagen sein kann und er in-
sofern als Typus „erfolgreich scheiternder Organisationen“ nicht aufgrund 
von Effizienzvorteilen überlebt, sondern deshalb, weil zu ihm ansonsten un-
lösbare Probleme verschoben werden können (vgl. Seibel 1994). 

Ein Ansatz, der sich an der Nahtstelle von Ökonomie und Sozialwissen-
schaft befindet, ist die Sozialkapital-Theorie (vgl. Putnam 2001). Sie weist 
darauf hin, dass das zivilgesellschaftliche Engagement, das sich in NPOs bil-
det, als Sozialkapital und damit als wertvolle Ressource betrachtet werden 
kann, was wiederum zur Rechtfertigung des Nonprofit-Sektors herangezogen 
werden kann. 

(Neo-)institutionalistische Ansätze schließlich versuchen, die Rolle forma-
ler und informaler Institutionen in Organisationen zu erklären (vgl. z.B. Wal-
genbach/Meyer 2008). Die Variante des Rational-Choice-Institutionalismus 
bedient sich explizit ökonomischer Argumente und interpretiert das Entschei-
dungsverhalten von Akteuren – etwa in NPOs – anhand der Ziele und Präfe-
renzen derselben. Der historische Institutionalismus analysiert Institutionen – 
z.B. im NPO-Sektor – mit Blick auf deren historische Entwicklung und weist 
auf Pfadabhängigkeiten hin. Diese Perspektive kann z.B. beim Verständnis 
spezifischer Strukturen einer nationalen oder regionalen Zivilgesellschaft, et-
wa der relativen Staatsnähe von Wohlfahrtsverbänden in Deutschland genutzt 
werden. Der soziologische Institutionalismus wiederum stellt auf die Rolle 
von Normen, Traditionen, kulturellen Prägungen der Akteure ab, geht von ei-
ner Logik der Angemessenheit von Entscheidungen aus. Diese Sicht kann 
hilfreich beim Verständnis des Akteursverhaltens sowohl in NPOs wie auch 
in öffentlichen Verwaltungen sein. Bspw. kann die Neigung von Akteuren 
zum Nachahmen (mimetischer Isomorphismus) zur Begründung von „NPO-
Moden“ herangezogen werden (Beispiel: Bürokraten folgen dem Trend zur 
Auslagerung öffentlicher Aufgaben auf NPOs, den sie anderswo beobachten). 

Neben den genannten expliziten Theorieansätzen gibt es zweifellos eine 
Reihe weiterer wirtschaftswissenschaftlicher Konzepte, hinter denen ebenfalls 
theoretische Erwägungen stehen; z.B. zum NPO-Management oder zur out-
put-bezogenen Steuerung von NPOs durch den staatlichen Aufgabenträger 
(vgl. z.B. Anheier 2005). 
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3.  Gegenstände einer Analyse von „zivilgesellschaftlicher 
Verwaltung“  

Der hier zur Diskussion stehende Themenbereich der zivilgesellschaftlichen 
Verwaltung weist verschiedene Analyseobjekte und –fragen auf, auf die nach-
stehend aus Sicht der Wirtschaftswissenschaft, insbesondere von Public Ma-
nagement, eingegangen wird. Entsprechend dem ökonomischen Wissen-
schaftsziel ist der vorherrschende Analysefokus die Effizienz des Handelns 
und der Leistungen im Zusammenspiel von Zivilgesellschaft und öffentlicher 
Verwaltung. 

3.1  Makroaspekte von zivilgesellschaftlichem Handeln 

Der Beitrag der Zivilgesellschaft resp. des Dritten Sektors zur gesamtwirt-
schaftlichen Wertschöpfung ist beträchtlich, in Deutschland beträgt er etwa 
4% (Zimmer/Priller 2004). Immerhin sind über 2 Mio. hauptamtlich Beschäf-
tigte zu verzeichnen, ferner sind 16 Mio. Ehrenamtler aktiv (was etwa 1 Mio. 
Vollzeitbeschäftigten entspricht; hierbei ist anzumerken, dass 24% aller Bür-
ger aktiv in mindestens einer NPO mitwirken; vgl. Zimmer/Priller 2004). Das 
Ehrenamt führt nicht nur zu einer beachtlichen Staatsentlastung im Bereich 
öffentlicher Leistungen, sondern fördert zugleich die Entwicklung von Zivil-
gesellschaft. Besondere Aufgabenschwerpunkte der Erbringung öffentlicher 
Leistungen durch NPOs, die zugleich den Kern wohlfahrtsstaatlicher Leistun-
gen darstellen, sind der Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich (knapp 
50% Krankenhauskapazität, mit allerdings sinkender Tendenz; etwa 45% 
Kindertagesstätten-Kapazität). Die Grenzen zwischen Staat, Markt und Drit-
tem Sektor verwischen sich immer mehr, u.a. durch stärkeren Einsatz von 
Marktmechanismen, durch Ökonomisierung von NPOs und durch die Ent-
schärfung des klassischen Subsidiaritätsprinzips. 

Aus dem aktuell stattfindenden Wandel des Leitbildes des Staates vom 
produzierenden Wohlfahrtsstaat zum Aktivierenden Staat (s. Beitrag Blanke) 
bzw. zum Gewährleistungsstaat resultieren Anforderungen an die Verwaltung 
als „gewährleistende Verwaltung“, auch im Umgang mit der Zivilgesellschaft 
als Erbringer öffentlicher Dienstleistungen. Die Verwaltung ist nunmehr in 
stärkerem Maße als planende, steuernde und kontrollierende Instanz tätig und 
trägt insofern Gewährleistungsverantwortung, während die NPOs als 
Dienstleister die Vollzugsverantwortung haben. 

 



 213

3.2  Beziehungen zwischen Staat und Zivilgesellschaft 

Der Staat steht in unterschiedlichen Beziehungen zur Zivilgesellschaft: Er tritt 
als Ermöglicher/Aktivierer der Bürgergesellschaft auf, er fungiert als rechtli-
cher Rahmensetzer und Regulator, er hat aber auch Funktionen als Finanzie-
rer und Auftraggeber von öffentlichen Leistungen, die durch den NPO-Sektor 
erbracht werden. Die Rolle des Staates bei öffentlichen Leistungen, die von 
NPOs erbracht werden, wandelt sich in jüngerer Zeit: Der Staat war traditio-
nell der Subventionsgeber, der gemäß Subsidiaritätsprinzip die Wohlfahrts-
verbände finanziell unterstützte, ihnen jedoch weitgehende Freiheiten ein-
räumte, eigenständig über ihre Leistungen zu entscheiden. Im Zuge der Ma-
nagerialisierung und der Debatte um das Gewährleistungsprinzip handelt der 
Staat nunmehr stärker als gewährleistenden Auftraggeber bzw. Besteller von 
Leistungen. Er definiert detailliert Art, Menge und Qualität zu erbringender 
Leistungen, z.B. in Leistungsverträgen, die mit Wohlfahrtsverbänden ge-
schlossen werden. Dadurch wird der Handlungsspielraum der NPOs begrenzt, 
was ein Teil der Verbände kaum akzeptieren will. Der seit einiger Zeit erfol-
gende Rückzug des Staates aus öffentlichen Leistungen bei gleichzeitigem 
partiellen Markteintritt privater Unternehmen, zumindest wo es profitable 
Marktsegmente gibt, erhöht im Übrigen die Chancen für ein Wachstum des 
Dritten Sektors (vgl. z.B. Schauer 2000).  

Betrachtet man die Wirkungen des Verwaltungshandelns auf Strukturen, 
Prozesse und Verhaltensweisen im NPO-Sektor, so fällt auf, dass die bürokra-
tische Verwaltungskultur staatlicher Organisationen deutliche Rückwirkungen 
auf die NPOs hat: Im Personalbereich herrschen z.T. Regelungen und Prä-
gungen des öffentlichen Personalrechts (z.B. analoge Geltung des TVöD). Die 
Verfahrensweisen sind bürokratisiert, um dem Zuwendungsrecht des Staates 
zu entsprechen und auch das Finanzmanagement ist an die Abrechnungsan-
forderungen des Staates angepasst (z.B. kamerales Haushaltswesen). 

3.3  Steuerung von Leistungsprozessen in der Verwaltung unter 
Mitwirkung von Zivilgesellschaft 

Der Staat muss sich in zahlreichen Aufgabenbereichen auf Bürgerengagement 
und damit auf freiwillige Leistungen verlassen. Beispiele sind freiwillige Feu-
erwehren, Rettungsdienste, Betreuung von Sport/Freizeit-Aktivitäten usw. 
Die Leistungen, die von Freiwilligen resp. von NPOs erbracht werden, bedür-
fen der Planung und Steuerung von Seiten des Staates, teilweise auch der inf-
rastrukturellen Unterstützung. Hierbei treten eine Reihe von Governance-
Fragen auf, die nicht durch Hierarchie gelöst werden können, sondern wo es 
um die Schaffung und Erhaltung eines Vertrauensverhältnisses zwischen Staat 
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und Zivilgesellschaft geht, bei dem der Staat einerseits Freiräume lassen 
muss, andererseits bestimmte rechtsstaatliche Vorgabenmachen muss. In jün-
gerer Zeit werden immer mehr Leistungen – z.B. im Sozial- oder Gesund-
heitsbereich – in Form von Netzwerken erbracht, in denen öffentliche und 
privat-gemeinnützige Einrichtungen gemeinsam mit Unternehmen in enger 
Zusammenarbeit die Leistungen erstellen. Hieraus ergeben sich neue Anfor-
derungen im Hinblick auf die Steuerung dieser Netzwerke und die Kooperati-
on mit Zivilgesellschafts-Akteuren. Die vermehrte Leistungserbringung in 
Leistungsnetzwerken erfordert auch neue resp. andere Steuerungsformen für 
den Staat als Initiator und Koordinator solcher Leistungen. Des Weiteren tre-
ten neue Probleme und Herausforderungen auf (z.B. Agencyprobleme für den 
öffentlichen Prinzipal). Allein mit Hierarchie und Rechtsnormen kann der 
Staat nicht mehr steuern, auch marktliche Elemente sowie die im Dritten Sek-
tor besonders ausgeprägte Ressource Solidarität spielen eine Rolle.  

Im Zuge von NPM-Reformen hat das Kontraktmanagement auch bei der 
Gestaltung der Beziehungen zwischen Verwaltung und NPOs Einzug gehalten 
(vgl. z.B. Ruflin 2006). Während es traditionell einen Zuwendungsbescheid 
der Verwaltung an die NPO gab, der über Art, Menge und Qualität der Leis-
tungen kaum etwas aussagte, wird nunmehr versucht die Leistungen und z.T. 
auch die daraus resultierenden Wirkungen für die Zielgruppen in entspre-
chenden Kontrakten konkret festzulegen und die Leistungserbringung durch 
Performance-Monitoring zu überwachen. 

Die zunehmende Auslagerung von öffentlichen Leistungen auf NPOs 
kann einige positive Effekte für Staat und Verwaltung haben (vgl. z.B. Andes-
ser 2003 zur Partnerschaft von Vereinen und Lokalverwaltung). So kann man 
etwa mit positiven Effizienzeffekten rechnen, z.B. wenn Kleingemeinden 
durch Auslagerung einer Aufgabe auf größere NPOs Skaleneffekte verzeich-
nen können. Auch die finanzielle Entlastung des öffentlichen Sektors durch 
Aufgabentransfer auf den NPO-Sektor ist ein Argument. In einigen Fällen ist 
auch die größere Nähe eines Wohlfahrtsverbandes zu den Zielgruppen ein 
Vorteil. Ferner wird verschiedentlich auf bessere Möglichkeiten der Quali-
tätssicherung sowie auf höhere Flexibilität von NPOs im Vergleich zum Staat 
hingewiesen. NPOs als Erbringer von Vertrauensgütern können von den 
Klienten positiver als Privatunternehmen oder auch als staatliche Bürokratien 
bewertet werden, weil sie weniger Eigeninteressen verfolgen und insofern ge-
ringere Agencyprobleme auftreten. 

Allerdings sind auch negative Auswirkungen für den Staat zu bedenken: 
die Steuerungsprobleme nehmen zu und es kann zu hohen Transaktionskosten 
kommen. Die Verantwortungsteilung zwischen dem Staat als Gewährleister 
und der Zivilgesellschaft als Vollzugseinheit führt zu diffuseren Zuständigkei-
ten und evtl. zu entsprechenden Konflikten. Ein weiteres Problem in diesem 
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Zusammenhang sind die engen, oft als neo-korporatistisch gekennzeichneten 
Verflechtungen zwischen Verwaltung und Wohlfahrtsverbänden, vor allem 
auf der lokalen Ebene, wodurch der Wettbewerb zwischen den Einrichtungen 
eingeschränkt wird und Effizienzdefizite zu erwarten sind. 

3.4  Stärkung zivilgesellschaftlicher Kulturelemente  
in der Verwaltung 

Auch die kulturellen Prägungen von Verwaltungsangehörigen im Hinblick auf 
die Akzeptanz von Zivilgesellschaft sowie einen offenen und positiven Um-
gang mit deren Angehörigen sind ein Analysethema. Verwaltungsbedienstete 
gelten häufig durch Ausbildung und Sozialisation als bürokratisch geprägt, 
was sich u.a. in Distanz und ggf. Überheblichkeit gegenüber der Verwal-
tungsklientel äußert. Solche Prägungen können sich dann auch negativ auf das 
Verhältnis von Verwaltungsangehörigen gegenüber zivilgesellschaftlichen 
Akteuren, etwa Mitgliedern von Bürgerinitiativen oder NPOs äußern. Die be-
triebswirtschaftliche Personallehre befasst sich u.a. mit Fragen der Verhal-
tensbeeinflussung und –steuerung von Organisationsmitgliedern. Sie kann 
dementsprechend Trainingskonzepte zur Beeinflussung der Einstellungen von 
Verwaltungsangehörigen in Richtung einer größeren Bürgernähe sowie Of-
fenheit gegenüber der Zivilgesellschaft bereitstellen. 

3.5  Partizipation von Zivilgesellschaft an öffentlicher Planung, 
Leistungserbringung sowie an der Kontrolle und Überwachung von 

öffentlicher Verwaltung 

Die verschiedenen Möglichkeiten einer bürgerschaftlichen Beteiligung an öf-
fentlichen Planungs- und Leistungsprozessen sowie an der Kontrolle des 
Verwaltungshandelns können auch aus ökonomischer Sicht untersucht wer-
den. Dabei stehen u.a. Wirtschaftlichkeitserwägungen sowie Fragen der 
Wirksamkeit von Beteiligungsverfahren zur Diskussion. Aus ökonomischer 
Sicht sind etwa tradierte Verfahren der Bürgerbeteiligung an der Bauplanung 
als wenig effektiv einzuschätzen, weil die hochgradig formalisierten Verfah-
ren (Bsp. Bauleitplanung) erfahrungsgemäß zu nur begrenzten und sehr parti-
kularen Beteiligungsimpulsen der betroffenen Bürger führen. Auch die sehr 
aufwändigen und ins Detail gehenden Partizipationskonzepte der Planungs-
zellen (vgl. Dienel 2002) haben nur eine begrenzte Akzeptanz in der Praxis 
gefunden. Ein weiteres Analysethema sind Möglichkeiten der Bürgerbeteili-
gung an der Produktgestaltung, z.B. über Qualitätszirkel oder Nutzergruppen. 
Hier gibt es vor allem im angelsächsischen sowie skandinavischen Sprach-
raum positive Erfahrungen. 
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Ein seit einiger Zeit häufiger diskutiertes Thema mit auch ökonomischer 
Relevanz ist der Bürgerhaushalt (vgl. z.B. Franzke/Kleger 2006). Hier wird 
versucht, die Bürger von Kommunen an der Prioritätensetzung im Zuge der 
kommunalen Haushaltsaufstellung zu beteiligen. Dieser Ansatz findet verein-
zelt Interesse, stößt aber auch auf starke Widerstände, insbesondere vonseiten 
der Vertreter der repräsentativen Demokratie, die ihr parlamentarisches Bud-
getrecht gefährdet sehen. 

Im Bereich der Erstellung öffentlicher Leistungen sind vor allem zwei 
Themen von ökonomischer Relevanz: Zum einen ist interessant, wie die Zi-
vilgesellschaft als Ko-Produzent zur Leistungserbringung beiträgt und welche 
ökonomische Rolle sie dabei spielt (z.B. in Bereichen der Sozialpolitik, Er-
ziehung und Gesundheit). In besonderem Maße ist dabei auch an Ko-
Produktion im Familienverbund – etwa Pflege von Angehörigen – zu denken. 
Zum anderen ist auf die oben bereits angesprochene Auslagerung von öffent-
lichen Leistungen auf Nonprofit-Organisationen hinzuweisen. Hierbei sind 
aus ökonomischer Sicht relevante Fragen: Wie ist die Effizienz der Auslage-
rung auf NPOs für den Staat zu beurteilen? Kann er bspw. mit niedrigeren 
Zuwendungen im Vergleich zur Eigenleistung rechnen oder kann er Leis-
tungsabbau leichter durchsetzen als im Falle der Eigenleistung? Inwieweit 
behindern (neo-)korporatistische Strukturen der Vernetzung von Lokalpolitik 
und Wohlfahrtsverbänden die Effizienz der Leistungserbringung vonseiten 
des NPO-Sektors? 

4.  Zusammenfassende Bewertung 

Die vorstehenden, eher skizzenhaften Ausführungen haben erkennen lassen, 
dass das Analyseobjekt „zivilgesellschaftliche Verwaltung“ auch aus ökono-
mischer Sicht eine Reihe interessanter Facetten aufweist. Die Zivilgesell-
schaft ist ein ökonomisch relevanter Partner der Verwaltung, eine Reihe öf-
fentlicher Aufgaben werden ganz, teilweise oder unter Beteiligung von zivil-
gesellschaftlichen Akteuren erbracht, was erheblich zur Staatsentlastung bei-
trägt. Darüber hinaus kann sich bürgerschaftliche Beteiligung an Verwal-
tungsentscheidungen und –verfahren positiv auf die Effektivität des Verwal-
tungshandelns auswirken. Insofern stellt die Zivilgesellschaft ein beachtliches 
Ressourcenpotenzial dar, das in einer etatistisch angelegten Gesellschaft wie 
in Deutschland – etwa im Vergleich zu Ländern mit deutlicher civic culture-
Prägung – noch keinesfalls ausgeschöpft ist. Die verschiedenen vorstehend 
angedeuteten Ansätze zur Stärkung des zivilgesellschaftlichen Charakters der 
Verwaltung sind daher ausbaufähig. Dies betrifft sowohl die Kooperation der 
Verwaltung mit dem NPO-Sektor bei der öffentlichen Leistungserbringung 
wie auch den stärkeren Einbezug von Bürgern resp. die Aktivierung derselben 
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in Fragen der Gemeinwesen-Gestaltung und demokratischen Mitwirkung. 
Hierzu kann die Verwaltung – vor allem auf subnationaler und kommunaler 
Ebene – eine Menge tun. Beispielsweise kann die Bereitstellung geeigneter 
zivilgesellschaftlicher Infrastruktur durch die Verwaltung hilfreich sein (z.B. 
Freiwilligenbüros). Auch finanzielle Anreize für ehrenamtliches Engagement 
können positiv wirken (z.B. Steuererleichterungen, Aufwandsentschädigun-
gen). Allerdings darf die Bereitschaft von Bürgern zur Beteiligung und Mit-
wirkung auch nicht überschätzt werden. Ferner können Bürger beim Einbezug 
in komplexe Planungsverfahren auch leicht überfordert werden und es können 
sich eher innovationsfeindliche Resultate ergeben. Und schließlich darf nicht 
übersehen werden, dass die repräsentative Politik (etwa die kommunalen 
Ratsmitglieder) ihre eigenen Interessen verfolgt und nur sehr begrenzt und in 
Randbereichen bereit ist, Entscheidungskompetenzen an die Bürger ab-
zugeben. Insgesamt ist die Machbarkeit einer stärker akzentuierten zivilge-
sellschaftlichen Verwaltung als begrenzt positiv einzuschätzen: Es gibt eini-
ges an ungenutzten Potenzialen, vor allem in der Öffnung des bürokratischen 
Apparates gegenüber der Zivilgesellschaft, aber man darf auch keine naiven 
Erfolgserwartungen hegen, dass die Aktivierung und Indienstnahme von Zi-
vilgesellschaft durch den Staat zu hohen Effekten auf die Effizienz und Wirk-
samkeit des Verwaltungshandelns führt. 

Im Hinblick auf das Kriterium Entscheidungsqualität ist zusammenfas-
send anzumerken, dass sich zivilgesellschaftliches Engagement positiv auf die 
Entscheidungsqualität von Verwaltungshandeln auswirken kann, etwa indem 
durch frühen Betroffeneneinbezug Widerstände derselben abgebaut werden, 
indem die Präferenzstruktur der Bürgerschaft transparent gemacht wird oder 
indem plurale Sichtweisen der Bürgerschaft zu realistischeren Lösungen füh-
ren. Allerdings muss auch gesehen werden, dass es bei zahlreichen Entschei-
dungen infolge von Bürgerbeteiligung zu unerwünschten Tendenzen kommen 
kann. So kann es z.B. einen Mittelschicht-Bias bei vielen Bürgerentscheiden 
geben, weil sich bestimmte artikulationsfähige Bürgergruppen stärker beteili-
gen als andere. Auch kann es zur Artikulation von recht partikularen Interes-
sen bei der Mitwirkung am Bürgerhaushalt kommen, etwa indem gut organi-
sierte Gruppen wie Sportvereine ihre Interessen durchsetzen. Auch muss man 
sehen, dass der Aufwand für Bürgerentscheide usw. durchaus erheblich sein 
kann, sodass stets kritisch geprüft werden sollte, inwieweit das Entschei-
dungsobjekt den Verfahrensaufwand auch wert ist. 

Bei allen hier behandelten Erwägungen ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass das Thema „zivilgesellschaftliche Verwaltung“ in hohem Maße interdis-
ziplinär strukturiert ist und sich insofern nur sehr partiell einer disziplinären 
Analyse unterziehen lässt. Der hier vorgenommene Blick aus der ökonomi-
schen Brille ist eben nur eine Sichtweise auf dieses Phänomen und bedarf 
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dringend der Ergänzung aus anderen Perspektiven, vor allem aus der soziolo-
gischen, der politologischen sowie der juristischen Sicht. 
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Zivilgesellschaftliche Verwaltungskultur 
 – Erkundungen und erste Bewertungen 

Nicolai Dose 

1.  Einleitung 

Ausgehend von einem Vergleich der Civic-Culture-Administration im anglo-
amerikanischen Raum mit den klassischen Verwaltungssystemen, wie wir sie 
insbesondere in Frankreich und Deutschland antreffen, verdeutlich Klaus Kö-
nig (2009), dass angelsächsisch geprägte Verwaltungen offener sind für eine 
Kultur der Partizipation und des Pluralismus, einer in der Konsens, Überzeu-
gung und Kommunikation eine nicht geringe Rolle spielen. Auch wenn sich 
manche Unterschiede abgeschliffen haben, hat Staatlichkeit in den angelsäch-
sischen Verwaltungsräumen fortgesetzt eine andere Bedeutung als in Konti-
nentaleuropa. Jenseits dieser einfachen Gegenüberstellung weitet König die 
Analyse auf die Zivilgesellschaft aus. Konkreter schreibt er ins Pflichtenheft 
weiterer Forschungsaktivitäten, die Disposition der deutschen Verwaltungs-
kultur für zivilgesellschaftliche Entwicklungen zu erkunden. Dieser Aufgabe 
will ich mich im Folgenden widmen, wobei die Erkundigung durch drei Vor-
gaben der Herausgeber präzisiert ist. Die zivilgesellschaftliche Verwaltungs-
kultur soll insbesondere unter Rückgriff auf drei Bewertungskomplexe in den 
Blick genommen werden: 

• Bei dem Kriterium der Machbarkeit geht es um die Frage, ob die zivilge-
sellschaftliche Verwaltungskultur ein realistisches Konzept ist. Es wird 
auch nach den Voraussetzungen gefragt, die erfüllt sein müssen, damit 
eine solche Kultur sich ausprägen und seine Wirksamkeit entfalten kön-
ne. Für eine auch ganz selbstverständlich verwaltungsrechtlich verstan-
dene Verwaltungswissenschaft ist schließlich die Frage von Bedeutung, 
wie ein zivilgesellschaftliches Konzept von Verwaltungskultur rechtlich 
auszugestalten ist. Wichtig erscheint auch das Verhältnis von Staat und 
Bürgern zu sein. 

• Selbst wenn ein Konzept machbar ist, heißt dies noch nicht, dass es auch 
zu besseren Ergebnissen führt. Deshalb ist das Kriterium der Entschei-
dungsqualität von zentraler Bedeutung. Sind Entscheidungen einer der 
zivilgesellschaftlichen Kultur verpflichteten öffentlichen Verwaltung ef-
fizienter und/oder effektiver? 

 



 222 

• Neben der Entscheidungsqualität muss sich eine zivilgesellschaftliche 
Verwaltungskultur auch an der Demokratiequalität der unter ihrem Ein-
fluss zustande gekommenen Entscheidungen messen lassen. Hierbei 
kann und muss eine Differenzierung nach dem jeweils angelegten De-
mokratiekonzept vorgenommen werden. 

Um eine erste Abschätzung der Disposition der deutschen legalistisch gepräg-
ten Verwaltungskultur für eine zivilgesellschaftliche Öffnung vornehmen zu 
können, werde ich in drei Schritten vorgehen. Zunächst werde ich erstens ver-
suchen, den Begriff der zivilgesellschaftlichen Verwaltungskultur näher zu 
fassen. Hierfür werfe ich einen kurzen Blick auf bestehende Konzepte von 
Verwaltungskultur und einen ausführlicheren Blick auf die Zivilgesellschaft 
und ihre demokratietheoretischen Grundlagen. Im Zuge der Diskussion der 
verschiedenen theoretischen Ansätze erfolgt jeweils eine kurze Beurteilung 
ihrer Anschlussfähigkeit an die vorherrschende legalistische Verwaltungskul-
tur. In einem zweiten Schritt diskutiere ich knapp die Unterscheidung von In-
put- und Output-Legitimation, um erstens zu verdeutlichen, dass das eingangs 
skizzierte Bewertungskriterium der Entscheidungsqualität, Rückwirkungen 
auf die Legitimation von Politik hat. Zweitens werden im Rahmen dieses Ab-
schnittes Abschätzungen der Entscheidungsqualität vorgenommen, wobei von 
einer Intensität der zivilgesellschaftlichen Beteiligung ausgegangen wird, die 
deutlich unterhalb der theoretischer Ansprüche liegt. Sie liegt jedoch oberhalb 
der Intensität unpolitischer Vereine, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen 
(Zimmer 2009). In einem dritten Schritt führe ich die bis dahin vorgenomme-
nen punktuellen Bewertungen zusammen und stelle sie in ein erstes, umfas-
senderes Bewertungstableau. In diesem Schritt wird deutlicher Bezug auf die 
eingangs präsentierten Bewertungskomplexe genommen. Den Abschluss bil-
det ein kurzes Fazit. 

2.  Theoriegeleitete Annäherung an ein Konzept von 
zivilgesellschaftlicher Verwaltungskultur 

Mit einer zivilgesellschaftlichen Verwaltungskultur wird verwaltungswissen-
schaftliches Neuland betreten, weshalb es nicht weiter verwundern kann, dass 
dieses noch nicht klar konturiert ist. In diesem Abschnitt soll deshalb zweier-
lei geleistet werden. Erstens soll das Konzept der Verwaltungskultur knapp 
aufgearbeitet werden. Zweitens werden anschließend etwas ausführlicher die 
demokratietheoretischen Grundlagen von Zivilgesellschaft ausgeleuchtet. Mit 
diesem zweiten Schritt wird die Absicht verfolgt, aus den im zivilgesellschaft-
lichen Diskussionszusammenhang relevanten Theorien mögliche Charakteris-
tika und möglicherweise auch Voraussetzungen einer zivilgesellschaftlichen 
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Verwaltungskultur heraus zu destillieren. Erst dann wird es möglich sein, in 
einem abschließenden Schritt in die gewünschte Bewertung einzutreten. Nach 
der Vergewisserung des Begriffs der Verwaltungskultur und nach einer ersten 
Annäherung an zivilgesellschaftliche Vorstellungen werden die ‚starke De-
mokratie‘ nach Benjamin Barber, die deliberative Demokratie nach Jürgen 
Habermas (siehe auch Zimmer in diesem Band) und ursprünglich Joshua Co-
hen, die hier übergreifend als partizipative Demokratie bezeichnet werden, 
und schließlich die assoziative Demokratie hier vor allem in Anlehnung an 
Paul Hirst herangezogen.  

2.1  Verwaltungskultur 

Wenn bereits die genaue Erfassung des Kulturbegriffs nicht einheitlich er-
folgt, ist es umso schwieriger, den Begriff der Verwaltungskultur exakt zu de-
finieren. Dennoch dürfte eine Formulierung, die auf soziale Normen, Werte, 
Traditionen und prägende Orientierungsmuster verweist, zwar relativ offen, 
aber dennoch nicht grundlegend umstritten sein. Genauso richtig scheint es zu 
sein, darauf zu verweisen, dass die Nichtbeachtung verwaltungskultureller 
Gegebenheiten zu Problemen führen kann (Thedieck 2007). Befragt man 
Werner Jann (1982: 29-30) als den Altmeister der deutschsprachigen Verwal-
tungskulturforschung, gelangt man sehr schnell zu einer differenzierteren Be-
trachtung. Er unterscheidet drei unterschiedliche Konzepte von Verwaltungs-
kultur: 
(1) Verwaltungskultur als die in der Gesellschaft anzutreffenden Einstellun-

gen, Werte und Meinungen – zusammenfassend als Orientierungsmuster 
bezeichnet –, die im Verhältnis zur öffentlichen Verwaltung bestehen. 
Träger dieser Form von Verwaltungskultur sei die Bevölkerung. Mithin 
ist die so verstandene Verwaltungskultur Teil der politischen Kultur. 

(2) Verwaltungskultur als die in der gesamten öffentlichen Verwaltung oder 
Teilen von ihr vorfindbaren Orientierungsmuster. Träger dieser zweiten 
Form von Verwaltungskultur sind die Mitarbeiter der öffentlichen Ver-
waltung. Verwaltungskultur ist nach diesem Verständnis eine Teilmenge 
von Organisationskultur. 

(3) Verwaltungskultur nicht nur verstanden als bestimmte Muster des Ver-
haltens sowohl in als auch gegenüber der öffentlichen Verwaltung, son-
dern auch als deren spezifische institutionelle Ausprägung. Dieses Ver-
ständnis von Verwaltungskultur geht sehr weit und umfasst auch Struk-
turen, Prozesse und Muster politisch-administrativen Handelns. 

Im vorliegenden Zusammenhang sind sicherlich die beiden ersten Konzepte 
von Verwaltungskultur von Bedeutung. Auch wenn das zweite der genannten 
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Konzepte sicherlich in der verwaltungswissenschaftlichen Debatte zu Recht 
vorherrscht (vgl. König 2008: 86-87), ist das erste Konzept im Zusammen-
hang einer Betrachtung aus zivilgesellschaftlicher Perspektive nicht uninte-
ressant (König 2009). Geht es doch in diesem ersten Konzept darum, welche 
Einstellungen und Meinungen Bürger ihrer Verwaltung entgegen bringen. 
Wird Verwaltung als rein hoheitlich-bürokratisch mit einer ausgeprägt legalis-
tischen Orientierung wahrgenommen, hat dies Auswirkungen auf die Mög-
lichkeiten der Ausbildung einer zivilgesellschaftlichen Verwaltungskultur. Im 
Zentrum steht jedoch die bereits einleitend formulierte Frage nach der „Dis-
position der deutschen Verwaltungskultur für zivilgesellschaftliche Entwick-
lungen“ (König 2009). Eine zivilgesellschaftliche Verwaltungskultur verweist 
dabei nach dem erreichten Erkenntnisstand auf die in der öffentlichen Verwal-
tung vorfindbaren Orientierungsmuster, die dem zivilgesellschaftlichen Kon-
zept entsprechen. Hieraus folgt die Frage nach den Inhalten des zivilgesell-
schaftlichen Konzepts unmittelbar. 

2.2  Zivilgesellschaft – Auffassungen und theoretische Grundlagen 

Beginnt man mit einer ersten Arbeitsdefinition, dann lässt sich mit Cohen und 
Arato (1994: ix) die Zivilgesellschaft verstehen „as a sphere of social interac-
tion between economy and state, composed above all of the intimate sphere 
(especially the family), the sphere of associations (especially voluntary asso-
ciations), social movements, and forms of public communication. Modern 
civil society is created through forms of self-constitution and self-
mobilization. It is institutionalized and generalized through laws, and espe-
cially subjective rights, that stabilize social differentiation.” Diese Ausgangs-
definition von Zivilgesellschaft enthält bereits alle wesentlichen Elemente. Im 
Folgenden muss also lediglich weiter differenziert und im Hinblick auf die 
Fragestellung hinter die noch oberflächlichen Begriffe geschaut werden. 

Je nach anzutreffenden situativen Bedingungen weist Zivilgesellschaft ei-
nen anti-etatistischen (im Zusammenhang der osteuropäischen Revolutionen) 
oder einen staatliche Institutionen absichernden Impetus (im Zusammenhang 
von good Governance der Weltbank) auf. Gemeinsam ist beiden Ausprägun-
gen die netzwerkartige Strukturierung sozialer Zusammenhänge, wobei es im 
europäischen Diskussionszusammenhang darum ging, Staat und Wirtschaft 
nicht zu übermächtig werden zu lassen. Angesichts dieser Stoßrichtung kann 
es nicht überraschen, dass dieses vor allem linke Konzept auch in jüngeren li-
beralen Debatten, allerdings unter dem Rubrum ‚Bürgergesellschaft‘, seinen 
Widerhall fand. Sie zielten auf eine aktive Bürgerpartizipation und Vertei-
lungsgerechtigkeit (Reese-Schäfer 2007: 58). 
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Greift man in der theoretischen Betrachtung etwas weiter zurück, gilt es sich 
der doppelten theoretischen Fundierung von Zivilgesellschaft zu vergewis-
sern. Die Zivilgesellschaft weist nämlich – wie bereits angedeutet – im demo-
kratietheoretischen Kontext, wie jüngst wieder Huget (2007: 143) verdeut-
licht, sowohl liberale als auch republikanische Wurzeln auf. Der Spannungs-
bogen reicht damit vom liberalen Pluralismus bis hin zum Kommunitarismus. 
Auf den ersten Blick sind diese beiden Theoriestränge unvereinbar. Verweist 
doch die liberale Theorie, der auch das deutsche Grundgesetz verpflichtet ist, 
eine besondere Betonung der subjektiven Freiheitsrechte auf. Diese auch als 
Abwehrrechte gegen den Staat verstandenen individuellen Rechte sind mit der 
Vorstellung eines Staates verbunden, der sich weitestgehend aus dem gesell-
schaftlichen Kräftespiel heraus hält. Individuelle Autonomie sei frei zu halten 
von staatlicher Beeinflussung. Lediglich die Friedfertigkeit des bürgerlichen 
Interessensausgleichs sei sicherzustellen (Huget 2007: 143-144). Auch wird 
einer reinen Herrschaft des Volkes misstraut, weil in ihr auch die Gefahr liegt, 
dass sie die Freiheit des einzelnen etwa durch Mehrheitsbeschluss gefährde. 
Minderheitenschutz sei durch die verfassungsrechtliche Garantie von Frei-
heitsrechten zu gewährleisten. Legitimationsbasis sind in der liberalen Demo-
kratietheorie also die strikte Beachtung individueller Rechte und das Gebot 
politischer Neutralität des Staates (Cohen/Arato 1994: 8-10).  

Nicht individuelle Rechte, sondern gesellschaftlich geteilte Normen stehen 
im Mittelpunkt der Legitimationsbasis kommunitaristischer Überlegungen, 
womit deutlich wird, wie unterschiedlich die beiden Wurzeln zivilgesell-
schaftlichen Denkens sind: Hier der Liberalismus und dort die republikani-
sche Tradition. Der Ansatz der liberalen Demokratietheorie wird von den 
Vertretern des Kommunitarismus als atomistisch, überabstrakt und als letzt-
endlich inkohärentes Konzept des Menschen als eines Trägers subjektiver 
Rechte kritisiert. Hingegen wird die Auffassung vertreten, dass Individuen 
nicht unabhängig von dem sie umgebenden historischen und sozialen Kontext 
zu sehen sind. Sie seien von ihrer jeweiligen Gemeinschaft sozialisiert, aus 
der sie ihre individuelle und kollektive Identität, ihre Sprache, ihr Verständnis 
von der Welt und ihre moralischen Kategorien beziehen würden. Auf dieser 
empirischen Ebene wird damit ein Übergewicht des Sozialen gegenüber dem 
Individuellen ausgemacht. Nicht das isolierte Individuum habe Vorrang vor 
der Gesellschaft wie dies von der liberalen Theorie vertreten werde. Auf der 
normativen Ebene kritisieren die Vertreter des Kommunitarismus an der libe-
ralen Theorie, dass diese die Bedeutung von Gemeinschaften als unabhängige 
Quelle von Werten übersehe. Pflichten könnten nicht gegenüber abstrakten 
Menschen, sondern nur gegenüber Mitgliedern von Gemeinschaften bestehen. 
Basis von Moralität wäre die Gemeinschaft und nicht das Individuum mit sei-
nen subjektiven Rechten (Cohen/Arato 1994: 9). 
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Huget (2007: 145) argumentiert nun, dass die beiden unterschiedlichen Strö-
mungen zwar von deutlich unterschiedlichen Prämissen ausgehen würden, 
diese „aber keineswegs nur unversöhnlich und unvermittelt nebeneinander 
existieren“. Themen, die im Mittelpunkt kommunitaristischen Denkens ste-
hen, wären auch Gegenstand des politischen Liberalismus. So der national de-
finierte Gemeinschaftssinn, die Einbindung individueller Standpunkte in den 
demokratischen Entscheidungsprozess und die Verbindung von individuellen 
und gemeinschaftlichen Entwicklungserfahrungen. So kann sich die Zivilge-
sellschaft tatsächlich im Kräftefeld dieser beiden theoretischen Strömungen 
entwickeln.  

Zivilgesellschaft bildet sich danach dort aus, wo gesellschaftliche Akteure 
und Interessengruppen aufeinander treffen. Die Konflikte werden dabei im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und unter deren Einfluss ausgetragen und 
Bündnisse werden geschlossen. Das Gemeinwohl entsteht dann im Kräftepa-
rallelogramm als Ergebnis sich ausgleichender Interessen (Huget 2007: 145). 
Tatsächlich wird insbesondere die britische, stark von Harald Laski geprägte 
Pluralismustheorie als wichtige Stütze der zivilgesellschaftlichen Betrachtung 
zuzurechnenden assoziativen Demokratie gezählt (Reese-Schäfer 2007: 67). 
In den dem Kommunitarismus verpflichteten Arbeiten stehen nun nicht orga-
nisierte Interessen pluralistischer Prägung im Vordergrund, aber als Entspre-
chung findet man gesellschaftliche Basisgruppen, die von Autonomie, Solida-
rität und bürgerschaftlichen Engagement geprägt sind. Auch Arbeiten über 
Bürgerinitiativen und soziale Bewegungen gehören in diesen Kontext. Als 
Gemeinsamkeit weisen liberale Demokratietheorien und der Kommunitaris-
mus ihre anti-etatistische Grundhaltung auf. Staatlichem Interventionismus 
und alle Formen bürokratischer Herrschaft werden mit einem gerüttelt Maß an 
Misstrauen begegnet (Huget 2007: 146). Aber auch hier sind Einschränkun-
gen angebracht, denn wie Cohen und Arato argumentieren (1994: x-xi) kann 
Zivilgesellschaft über den Staat, der als politische Gesellschaft verstanden 
wird, in seiner Eigenschaft als mediatisierende Sphäre Einfluss auf politisch-
administrative Prozesse nehmen. Ein gegensätzliches Verhältnis von Zivilge-
sellschaft und Staat bilde sich erst aus, wenn dieser seine mediatisierende 
Funktion nicht mehr erfülle oder wenn die Institutionen der politischen Ge-
sellschaft sich vom Einfluss sozialer Organisationen, Initiativen und Formen 
öffentlicher Diskussionen abschotten würden. Dieser Aspekt ist von einiger 
Bedeutung für eine zivilgesellschaftliche Verwaltungskultur. Bestünde näm-
lich ein ausgeprägter und unüberwindbarer Antagonismus zwischen Zivilge-
sellschaft und Staat, wäre eine zivilgesellschaftliche Verwaltungskultur von 
vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber so wie sich die liberale Demokra-
tietheorie, die deutlichen Widerhall im deutschen Grundgesetz fand, mit dem 
Kommunitarismus verbinden lässt, so könnten auch die Zivilgesellschaft und 
der Staat zueinander finden. 
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Bemüht man sich um weitere Abstraktionen, so finden wir im Angelsächsi-
schen den Begriff der Civil Society, bei dem die bürgerliche und die Zivilge-
sellschaft noch miteinander verbunden sind. Der Civil Society steht damit in 
diesem Dualitätskonzept, dem auch die liberale Demokratietheorie zugerech-
net werden muss, ausschließlich dem Staat gegenüber. In der neueren marxis-
tischen Debatte finden wir bei Gramsci die weitergehende Unterscheidung 
von Societa borghese und Societa civile. Letztere wurde – anders als noch bei 
Hegel – mit Zivilgesellschaft übersetzt. In dieser Triaskonzeption finden wir 
also jenseits von Staat sowohl eine bürgerliche als auch eine Zivilgesellschaft 
(vgl. Cohen/Arato 1994: viiii). Sie ist durch ein Netzwerk von Assoziationen 
gekennzeichnet. Wenn dabei auf den öffentlichen Diskurs Bezug genommen 
wird, wie dies etwa in der Definition von Janoski (1998: 12) der Fall ist, wer-
den trotz der Zentralstellung von freiwilligen Organisationen und nicht so 
sehr des einzelnen Bürgers deutlich, wie sehr das Konzept der Zivilgesell-
schaft mit der partizipativen Demokratie verknüpft ist. Dies kann nicht weiter 
überraschen, schließlich folgte im linken Lager das zivilgesellschaftliche 
Konzept dem Ansatz der partizipativen Demokratie (Reese-Schäfer 2007: 59-
61). Damit sind zwei Theorieströmungen angesprochen, die es zu beleuchten 
gilt, um ein klareres Bild von Zivilgesellschaft und seiner Vereinbarkeit mit 
legalistischen Verwaltungsrationalitäten zu erhalten. 

Die partizipative Demokratie 

Im betrachteten Zusammenhang ist zunächst der Blick auf das Modell der 
partizipativen Demokratie zu richten. An dieser Stelle können sicherlich nicht 
alle Schulen der partizipativen Demokratietheorie dargelegt werden (einen 
Überblick gibt Schmidt 2000: 251-268). Dies ist für das Anliegen der ange-
strebten Analyse auch gar nicht erforderlich. Vielmehr ist es hinreichend, auf 
einige Kernelemente hinzuweisen. Kennzeichen der verschiedenen Ansätze 
der partizipativen Demokratie ist sicherlich das Bestreben, eine möglichst 
weitgehende Demokratisierung von Staat und Gesellschaft zu erreichen. Hier-
zu gehört dann auch das Verhältnis von öffentlicher Verwaltung und den mit 
ihr verhandelnden Bürgern. Es geht um Deliberation und verständigungsori-
entierte Kommunikation (Habermas 1992). Wichtiges Anliegen ist es, den 
Kreis der an einer Entscheidung beteiligten Bürger so weit wie möglich zu 
spannen. Es ist sogar die Rede davon, dass alle Bürger einzubeziehen seien: 
„jeder Bürger ist sein eigener Politiker“ (Barber 1994: 149). Die Art der Be-
teiligung soll nicht lediglich formaler Natur sein, sondern möglichst intensiv 
ausfallen: „Starke Demokratie ist durch eine Politik der Bürgerbeteiligung de-
finiert: sie ist buchstäblich die Selbstregierung der Bürger, keine stellvertre-
tende Regierung, die im Namen der Bürger handelt“ (Barber 1994: 146). 
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Starke Demokratie, also das partizipatorische Demokratiekonzept Barbers, 
transformiere die Uneinigkeit der Bürger. Öffentliche Zwecke würden „im 
Akt der öffentlichen Partizipation geformt“ (Barber 1994: 148). Das Ge-
meinwohl bleibt durchaus im Fokus. Denn es sollen verallgemeinerungsfähi-
ge Interessen aufgespürt und mobilisiert werden. Dabei wird von einer starken 
Gemeinschaft ausgegangen; der Bürger denke in der Wir-Form, Gesellschaft 
sei nicht aus einzelnen, isolierten Individuen zusammengesetzt (Barber 1994: 
149 f.). Barber (1994: 32) sieht darüber hinaus die repräsentative Demokratie 
sehr kritisch. Sie verhindere Partizipation und zerstöre folglich die Grundla-
gen der Demokratie. Habermas (1992) geht hier weniger weit. Für ihn besteht 
die deliberativ-prozedurale Demokratie aus dem Zusammenwirken der recht-
lich institutionalisierten Volkssouveränität und einer nicht institutionalisier-
ten. Dabei setzt er seine Überlegungen zur deliberativen Demokratie auf seine 
Theorie des kommunikativen Handelns auf, die auf eine argumentative Ko-
operation zur Lösung politischer Probleme verweist (Habermas 1981). Kenn-
zeichnend ist dabei allerdings die Dualität von System- und Lebenswelt. In 
der Lebenswelt, also im Bereich persönlicher, kultureller und sozialer Interak-
tion, sei eine auf Argumente gestützte, vernunftorientierte Kommunikation 
möglich. Anders jedoch in der Systemwelt, sie sei in modernen und differen-
zierten Gesellschaften durch eine ökonomische und administrative Rationali-
tät bestimmt und schon durch die unterschiedlichen Rationalitäten von der 
Lebenswelt entkoppelt. In der durch eine funktionale Koordination von Hand-
lungszielen gekennzeichneten Systemwelt würden Legitimation und Integra-
tion nicht durch argumentativen Austausch hergestellt. Vielmehr stünden ma-
terielle Ressourcen und hierarchische Gestaltungsmacht im Vordergrund 
(Huget 2007: 148). Im Hinblick auf unseren Bewertungskomplex heißt dies 
bereits auf der erreichten Stufe der Konkretion, dass Administration und deli-
berative Demokratie nicht recht zusammenpassen. Konkreter wird der Wider-
spruch zwischen Verwaltung und deliberativer Demokratie, wenn man aus der 
Literatur die wesentlichen Kennzeichen der deliberativen Demokratie heraus-
destilliert: Erstens eine argumentative Auseinandersetzung, zweitens eine öf-
fentliche Beratung bei gleicher Chance des Zugangs und der Teilnahme, drit-
tens die Gleichheit und Gleichberechtigung der Teilnehmer bei Abwesenheit 
von vermachteten Strukturen sowie viertens die im Prinzip gegebene Mög-
lichkeit zu unbegrenzter Fortsetzung der Beratungen innerhalb der deliberativ 
bestimmten Assoziation (siehe Cohen 1997; teils kritisch referierend 
Habermas 1992: 155-156, 370-371; siehe auch Schmidt 2000: 259; Reese-
Schäfer 2001: 102). Legitimation wird sich zumindest nicht in vollem Um-
fang einstellen, wenn diese Kennzeichen deliberativer Demokratie nicht ge-
geben sind. Dabei kann man das zweite der genannten Charakteristika der de-
liberativen Demokratie um den von Barber eingeführten Aspekt des Ausma-
ßes und der Intensität der Bürgerbeteiligung ergänzen. Da bei der deliberati-
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ven Demokratie nicht auf das Ergebnis der Beratungen abgestellt wird, son-
dern auf die Art des prozeduralen Zustandekommens (demokratische oder au-
toritäre Willensbildung) (Reese-Schäfer 2001: 102), scheint mir die hier vor-
genommene Auswahl der zentralen Charakteristiken des Deliberativen gut 
vertretbar. Selbst wenn man die Unterscheidung von System- und Lebenswelt 
vernachlässigt und die Kennzeichen der deliberativen Demokratie auf die 
Verwaltung anwendet, so wird sehr schnell deutlich, dass sich die Kennzei-
chen – deutlicher noch, wenn man sie in Erfolgsvoraussetzungen wendet –, 
kaum beim Umgang mit einer doch sehr stark legalistisch geprägten Verwal-
tung finden lassen. Die öffentliche Verwaltung des kontinentaleuropäischen 
Zuschnitts (König 2008: 868-869) müsste sich ausgesprochen stark verändern, 
um einen deliberativ geprägten Diskurs mit ihr zu ermöglichen. 

Die assoziative Demokratie 

Die Überlegungen zur assoziativen Demokratie knüpfen an den zweiten der 
genannten Zweige an, die zivilgesellschaftliche Vorstellungen fundieren. Der 
Gedanke, Legitimation lasse sich über eine Rückbindung an Assoziationen, 
also Verbände, herstellen, findet im zivilgesellschaftlichen Zusammenhang in 
liberal-pluralistischen Vorstellungen seinen Ursprung. Dabei wird in liberaler 
Tradition die individuelle Freiheit hervorgehoben, die jedoch auf Dauer nur 
gesichert werden könne, wenn sich die einzelnen Individuen unterhalb des 
Staates zu Verbänden zusammenschließen würden (Hirst 1993: 112). Damit 
wird auch hier der bereits angesprochene anti-etatistische Impetus deutlich. 
Wie Hirst (1993: 116, 120, 131) mehrfach verdeutlicht, wird der Assoziatio-
nalismus jedoch nicht als Ersatz der liberalen Demokratie, sondern als deren 
Ergänzung verstanden. Er soll die repräsentative Massendemokratie und den 
bürokratischen Wohlfahrtsstaat als die derzeit dominierenden Formen sozialer 
Organisation wiederbeleben und demokratisieren. Die assoziative Demokratie 
ist damit eine explizit normative Theorie. Zentrale Prämisse ist die Auffas-
sung, das freiwillige, sich selbst regierende Verbände die beste gesellschaftli-
che Organisationsform seien, um Freiheit mit sozialen Pflichten zu vereinen 
(Hirst 1993: 121). Damit steht die Freiwilligkeit der Verbände – Hirst nennt 
hier insbesondere religiöse Gruppen und Selbsthilfegruppen – im Vorder-
grund. Diese hätten die Notwendigkeit zum Handeln und zur Kooperation 
begriffen, um eine Zivilgesellschaft für die Armen zu schaffen. Die wachsen-
de Bedeutung einer Zwei-Drittel-Gesellschaft, bei der ein Drittel als „Unter-
klasse“ verloren ginge, was wiederum zu erhöhter Kriminalität und autoritä-
ren Gegenmaßnahmen führen würde, verlange geradezu nach gesellschaftli-
chen Organisationsformen, in denen die Armen und Ausgeschlossenen in 
Partnerschaft einbezogen seien (Hirst 1993: 114-115). Die repräsentative 
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Demokratie allein sei mit dieser Aufgabe überfordert. Sie sei kaum mehr als 
ein Plebiszit, mit dem die „Rulers“ einer großen, außer Kontrolle geratenen 
Regierungsmaschine ausgewählt und legitimiert würden. Die Regierenden 
könnten aber kaum wirksam zur Verantwortung gezogen werden und wären 
nicht in der Lage, die zentralen sozialen Fragen zu lösen. Die Krise der Bür-
gerbeteiligung und das Accountability-Problem seien so offensichtlich, dass 
Demokratie der Erneuerung bedürfe. Diese wird in einer größeren Bedeutung 
von freiwilligen, sich selbstregierenden Verbänden gesehen. Der Staat wäre 
damit von zahlreichen Detailfragen entlastet und könnte sich auf das konzent-
rieren, wozu er noch in der Lage sei: Seine Aufgabe wäre zu überwachen, ob 
die Verbände demokratisch organisiert seien, und ob sie die grundlegenden 
Freiheitsrechte beachten. Auch habe er die Finanzierung der Verbände sicher-
zustellen und bei Konflikten zwischen ihnen zu vermitteln. Ziel wäre es, öf-
fentliche Aufgaben so weit wie möglich auf zwar öffentlich finanzierte, aber 
freiwillige und selbstregierte moderne Verbände zu dezentralisieren. Diese 
spielen damit in der Theorie der assoziativen Demokratie die wichtigste Rol-
le. Zwar ist an Gesetze gedacht, die Individuen und Verbände einheitlich re-
gulieren. Auch solle es gemeinsame zentrale Standards geben. Insgesamt tritt 
der Staat jedoch an Bedeutung hinter die Verbände zurück. Häufig sei eine 
Rahmengesetzgebung ausreichend, wenn z.B. die Ziele der Selbstregierung 
und die Standards, mit denen diese zu messen seien, festgelegt würden. Ein an 
Bedeutung reduzierter Staat sei dann auch transparenter und könne leichter 
zur Verantwortung gezogen werden (Hirst 1993: 116-119).  

Hier ist nicht der Raum, um die Theorie der assoziativen Demokratie 
grundlegend kritisch zu kommentieren, die Frage ist vielmehr, ob sie mit dem 
bestehenden System der öffentlichen Verwaltung kompatibel ist. Es geht also 
zunächst um die Machbarkeit. Auch wenn die Stoßrichtung des Assoziationa-
lismus zunächst einmal anti-etatistisch ist, scheint eine Verwaltungskultur, die 
der assoziativen Demokratie verpflichtet ist, durchaus machbar (siehe weiter 
oben Bewertungskomplex Nr. 1). Schließlich sollen die Verbände nicht an die 
Stelle des Staates treten, sondern ihn ergänzen. Ob die vorherrschende legalis-
tische Verwaltungskultur sich jedoch auf den zweiten Platz verweisen lässt, 
bleibt fraglich. 

Betrachtet man teilresümierend die starke Demokratie nach Barber, die 
deliberative Demokratie nach Cohen und Habermas sowie die assoziative 
Demokratie nach Hirst, scheint mir eine Verwaltungskultur, die sich von den 
Gedanken der assoziativen Demokratie anregen lässt, unter den gegebenen 
Bedingungen am ehesten zu verwirklichen. Bei dieser Einschätzung spielt die 
vertretene Auffassung, dass die repräsentative Demokratie nicht abzuschaffen 
sei, sondern lediglich zu ergänzen, eine wichtige Rolle.  
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3.  Input- und Output-Legitimation 

Betrachtet man die beiden letzten Bewertungskriterien der Veranstalter ge-
meinsam, so kann mit einer in der deutschsprachigen Debatte auf Scharpf zu-
rückgeführten Differenzierung in Input- und Output-Legitimation gearbeitet 
werden, wobei Scharpf (Scharpf 1970) schon früh darauf verwies, dass eine 
komplexe Demokratie auf beiden Formen beruhe. Hierbei bezieht sich die In-
put-Legitimation auf den Input in das politische System, wobei nach der Kon-
zeption des Grundgesetzes alle Staatsgewalt vom Volke auszugehen hat (Art. 
20 Abs. 2 Satz 1 GG). Dies geschieht durch regelmäßig stattfindende Wahlen, 
die nach vorab festgelegten Regeln abzulaufen haben. Auch für die Regie-
rungsbildung und die Verabschiedung von Gesetzen werden eindeutige Re-
geln vorgehalten. Das Grundgesetz kennt hingegen nicht die Kategorie der 
Output-Legitimation. Nach dieser Sichtweise sind „politische Entscheidungen 
legitim, wenn und weil sie auf wirksame Weise das allgemeine Wohl im je-
weiligen Gemeinwesen fördern“ (Scharpf 1999: 16). Dies deckt sich mit der 
allgemein anzustellenden Beobachtung, dass eine Politik, die erfolgreich ist, 
auf besondere Anerkennung der Wähler trifft. In der Input- und der Output-
Legitimation treffen sich also ganz im Lincoln’schen Sinne Vorstellungen 
von Herrschaft durch das Volk mit solchen von einer Herrschaft für das Volk. 
Bei näherer Betrachtung liegen die beiden Kategorien jedoch auch in einem 
kontinentaleuropäischen Konzept vom Staat nicht allzu weit auseinander. 
Denn der „ursprüngliche“ Herrschaftsanspruch des Staates (Primat gegenüber 
anderen Verbänden, Anspruch auf Souveränität) speist sich zunächst einmal 
aus dem Anspruch, Gemeinschaftsinteressen zu verfolgen, also aus dem Stre-
ben nach Gemeinwohl (siehe Bärsch 1974: 14 ff.). Dennoch steht natürlich im 
Demokratie-Konzept des Grundgesetzes die Input-Legitimation im Vorder-
grund, wobei weiter einzuschränken ist, dass diese mit der repräsentativen 
Demokratie verknüpft ist (Dose 2000). Die weiter oben diskutierten Demo-
kratietheorien der Zivilgesellschaft gehören jedoch rein analytisch auch in 
diesen Bereich der Input-Legitimation. 

Nimmt man nun die Output-Legitimation wieder in den Blick, so wurde in 
empirischen Untersuchungen durchaus gezeigt, dass sich die Anerkennung 
von Verwaltungshandeln durch die Einbeziehung der Bürger, also der Zivil-
gesellschaft, durchaus steigern lässt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind (Ritter 1987: 342-343; Benz 1990: 89; 1994: 52-53, 61; Dose 2003). Ne-
ben Voraussetzungen, welche die taktische Position der Verwaltung im Ver-
handlungsprozess bestimmen (Dose 2008: 256-257), sind darüber hinaus Ka-
tegorien wie der Gesetzesvorbehalt, der Rechtsschutz der Betroffenen und 
Dritter zu berücksichtigen (Brohm 1988: 798; Hoffmann-Riem 1990: 24-26; 
Kloepfer 1993: 341-348). Obwohl man hier eigentlich anderes vermuten wür-
de, zeigen 30 untersuchte Fälle kooperativen Verwaltungshandelns recht deut-
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lich, dass die Furcht vor Rechtsschutzverletzungen unter den Bedingungen 
der deutschen rechtsstaatlich orientierten Verwaltung übertrieben sind (Dose 
1997: 429-430). Ganz offensichtlich geht vom Rechtsstaatsprinzip eine sehr 
starke Orientierung für die öffentliche Verwaltung aus. Offen muss jedoch 
bleiben, ob diese Orientierung gleichermaßen wirkt, wenn eine zivilgesell-
schaftliche Verwaltungskultur die legalistische zurückdrängen würde.  

4.  Zusammenführung der punktuellen Bewertungen zu einem 
vorläufigen Bewertungstableau 

Wenn hier die Disposition der deutschen Verwaltungskultur für zivilgesell-
schaftliche Entwicklungen unter besonderer Berücksichtigung der drei vorge-
gebenen Bewertungskomplexe (Machbarkeit, Entscheidungsqualität und De-
mokratiequalität) vorsichtig bewertet werden, dann kann es sich dabei nur um 
eine erste und vorläufige Abschätzung handeln. Wie Klaus König (2007: 20) 
mit Blick auf eine managerialistische Verwaltungskultur verdeutlicht, lässt 
sich die damit gestellte Frage nach der Wandlungsfähigkeit der dominieren-
den legalistischen Verwaltungskultur letztendlich nur empirisch beantworten.  

Zur Bearbeitung der gestellten Aufgabe habe ich versucht, den Begriff der 
Zivilgesellschaft unter Rückgriff auf drei ihr zugeschriebene Demokratiekon-
zepte genauer zu fassen. Dies waren die Theorie der starken Demokratie nach 
Barber, die deliberative Demokratietheorie nach Habermas mit deutlichen 
Bezügen auf Cohen und die assoziative Demokratietheorie im Verständnis 
von Hirst. Diese drei Theorien dienten jedoch nicht nur zur Präzisierung des 
Begriffs der Zivilgesellschaft, sondern sollen auch als Maßstäbe zur Beant-
wortung der Frage nach der Machbarkeit und der Demokratiequalität heran-
gezogen werden. 

Um die Machbarkeit beurteilen zu können, müssen jedoch nicht nur die 
Anforderungen (Wie müsste eine zivilgesellschaftliche Verwaltungskultur 
geprägt sein, damit sie diesen Namen verdient?) verdeutlicht werden, sondern 
es ist auch die bestehende Verwaltungskultur abzuschätzen. Auch hierfür ist 
letztendlich eine umfassende empirische Untersuchung notwendig, die an die-
ser Stelle nicht geleistet werden kann. So muss es bei ersten Abschätzungen 
bleiben: Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre haben wir eine „partizipatori-
sche Revolution“ gesehen, die der Staat durch eine stärkere Berücksichtigung 
des Bürgerwillens im Verwaltungsverfahrensgesetz und in den Gemeindeord-
nungen zu kanalisieren suchte (Klages 2009). Wirkungsvoll genutzt wurden 
die Angebote nicht durchweg. Während die Einführung der partizipativen 
Elemente auf kommunaler Ebene durchaus Spuren hinterließ und dies weiter-
hin tut, auch wenn diese nicht so ausgeprägt sind wie erwartet oder befürchtet 
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(Bogumil/Holtkamp 2004; Gabriel/Walter-Rogg 2006), setzen die Beteiligun-
gen bei Genehmigungsverfahren zu spät ein, um eine echte Mitgestaltung zu 
ermöglichen (Weber 1994). Vielfach konnte es deshalb nur noch um die Ver-
hinderung von unerwünschten Ansiedelungen und raumwirksamen Projekten 
gehen. Dass hierauf mit Maßnahmen zur Beschleunigung von Genehmi-
gungsverfahren reagiert wurde, welche die Mitgestaltungsmöglichkeiten wie-
der deutlich reduzierten (Gaßner/Ewald-Sommer 1994; Eckert 1997), verdeut-
licht, wie wenig echte Chancen eine zivilgesellschaftliche Verwaltungskultur 
angesichts der in Deutschland stark ausgeprägten legalistischen Verwaltungs-
kultur hat. Dabei ist es sicherlich nicht hinreichend, den Blick lediglich auf 
Institutionalisierungen und Sozialtechnologien zu richten (König 2007: 18). 
Vielmehr ist zu fragen, ob sich in der öffentlichen Verwaltung Einstellungen, 
Werte und Meinungen finden, welche in Richtung einer echten zivilgesell-
schaftlichen Beteiligung wirken. Auch wenn sich diese Frage letztendlich 
wieder nur empirisch beantworten lässt, finden sich diese zivilgesellschaftli-
chen Orientierungen in der öffentlichen Verwaltung nach meinem Eindruck 
eher in homöopathischen Dosen. 

Jenseits einer entsprechenden Befragung des Verwaltungspersonals 
scheint eine Abschätzung der Machbarkeit möglich, wenn die Kennzeichen 
der unterschiedlichen theoretischen Strömungen, welche die Vorstellung von 
Zivilgesellschaft konkretisieren, herangezogen werden. Für Barbers Ansatz 
der starken Demokratie scheint mir die legalistische Verwaltungskultur kaum 
offen zu sein. Denn obwohl eine fruchtbare Verbindung von repräsentativer 
und partizipativer Demokratie durchaus denkbar ist (Walter-Rogg 2008: 13), 
wird diese von Barber explizit abgelehnt: Die repräsentative Demokratie ver-
hindere Partizipation und zerstöre so die Grundlagen der Demokratie (Barber 
1994: 32). Eine legalistische Verwaltungskultur, die ihre Legitimationsgrund-
lage in der repräsentativen Demokratie sieht, wird wenig Offenheit für ent-
sprechende Gedanken aufweisen. Betrachtet man die deliberative Demokratie 
nach Habermas und konkreter nach Cohen, ist auf Zweierlei hinzuweisen: 
Erstens argumentiert Habermas selbst, dass die Systemwelt, welcher die öf-
fentliche Verwaltung zuzurechnen ist, von einer ökonomischen und administ-
rativen Rationalität geprägt sei, die wenig offen sei für eine vernunftorientier-
te Kommunikation. Dieses Argument wird zweitens durch die von Cohen 
formulierten Kennzeichen deliberativer Demokratie, die sich zu Erfolgsfakto-
ren umdeuten lassen, unterstützt: Im Umgang mit der klassischen öffentlichen 
Verwaltung, die weiterhin im Weber’schen Sinne Herrschaftsinstrument 
bleibt, ist eine rein argumentative, herrschaftsfreie Auseinandersetzung bei 
Gleichheit und Gleichberechtigung der Teilnehmer kaum wirklich denkbar. 
Eher machbar scheint mir – insbesondere in Ländern mit einer neo-
korporatistischen Tradition – die assoziative Demokratie zu sein. Erkennt 
Hirst doch explizit die repräsentative Demokratie an und sieht die assoziative 
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Demokratie eher als Ergänzung, denn als Substitut der repräsentativen Demo-
kratie. Sein normatives Konzept, zu dem die post-parlamentarische Gover-
nance nach Andersen und Burns (1996) eine gewisse Nähe aufweist und da-
mit auch Kritik teilt, dürfte jedoch die Bereitschaft des Staates überschätzen, 
sich selbst zurück zu nehmen und den Verbänden die dominierende Rolle zu 
überlassen. Es ist also davon auszugehen, dass lediglich geringfügige, bereits 
jetzt weitgehend gegebene zivilgesellschaftliche Ergänzungen der dominant 
legalistischen Verwaltungskultur machbar sind. 

Die Frage nach der Entscheidungsqualität und damit die nach der Schaf-
fung von Output-Legitimation unter den Bedingungen einer zivilgesellschaft-
lichen Verwaltungskultur lässt sich zuverlässig auch nur empirisch beantwor-
ten. Für eine entsprechende Untersuchung müsste sich die zivilgesellschaftli-
che Verwaltungskultur aber erst einmal durchgesetzt haben. Es kann an dieser 
Stelle also lediglich möglichst plausibel gemutmaßt werden. Erstens ist auf 
die Standardkritik an allen dezentralen Lösungen zu verweisen: Die Auswir-
kungen vieler Probleme lassen sich nicht auf die Gruppe beschränken, die de-
zentral an einer Lösung beteiligt ist. Es müssten also alle von einem Problem 
und von einer Problemlösung Betroffenen beteiligt werden, um zumindest ei-
ne Chance auf Verhinderung externer Effekten zu wahren. Ob sich echte deli-
berative Prozesse jedoch auch jenseits kommunaler Zusammenhänge organi-
sieren lassen, ist fraglich. Am weitestgehenden ist dieses Problem bei der as-
soziativen Demokratie berücksichtigt. Hirst (1993: 121) verweist auf Mehr-
fachmitgliedschaften in unterschiedlichen Verbänden, so dass bei aller Unter-
schiedlichkeit von social governance auch ein substantielles Maß an Koordi-
nation ermöglicht werde. Offen bleibt jedoch, ob diese freiwillige Selbstkoor-
dination ausreichend ist, um unterschiedliche Interessen abzustimmen und um 
koordinierte Lösungen zu ermöglichen. Auch die von Hirst propagierte 
Rahmengesetzgebung dürfte hierzu nicht in der Lage sein. Die mögliche 
Fragmentierung der Lösungsansätze, die in der Interaktion zu katastrophi-
schen Entwicklungen führen kann, werden von Andersen und Burns (1996: 
248-249) bei ihren Ansatz der post-parlamentarischen Governance sehr viel 
stärker gesehen. Sie verweisen die Koordinierungsaufgabe an das ansonsten 
in seiner Bedeutung beschränkte Parlament. Geht man jedoch realistischer-
weise von einer weniger weitreichenden Bedeutung zivilgesellschaftlicher 
Elemente aus, die unter dem deutlichen Einfluss der legalistischen Verwal-
tungskultur stehen, so spricht Vieles dafür, dass sich mit einem merklichen 
Maß an Bürgerbeteiligung die Output-Legitimation steigern lässt (siehe für 
Nachweise weiter oben Abschnitt 3.) 

Die Beurteilung der Demokratiequalität einer zivilgesellschaftlichen Ver-
waltungskultur ist einerseits einfach und anderseits äußerst schwierig. Einfach 
ist sie, weil alle betrachteten Demokratietheorien sich bei einer Verwirkli-
chung der eigenen Vorstellungen in einer entsprechenden Verwaltungspraxis 
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nach den eigenen Maßstäben gute Noten erteilen würden. Dieser Weg führt 
also nicht zum Ziel. Deshalb ist nach Kriterien zu suchen, die eine übergrei-
fende Beurteilung möglich machen. In dem klaren Bewusstsein, dass meine 
Auswahl und Bewertung offen für Kritik ist, ziehe ich als zentrale Kriterien 
erstens die Gleichheit der Partizipationsmöglichkeiten und zweitens die Re-
chenschaftspflicht der politischen Eliten gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürgern heran (so auch Hurrelmann 2008: 5). Bei den zivilgesellschaftlichen 
Beteiligungsverfahren sind die gebildeten und artikulationsfähigen Schichten 
im Vorteil, was dann wiederum Einfluss auf die Neigung hat, sich aktiv an 
partizipativen Verfahren zu beteiligen (siehe m.w.N. Gabriel/Völkl 2008: 
288-289). Rein theoretisch haben zwar alle individuellen Akteure gleiche Be-
teiligungsmöglichkeiten, im herrschaftsfreien Diskurs beispielsweise zählt 
aber das bessere Argument. Die Verfügbarkeit von „besseren Argumenten“ ist 
jedoch ungleich verteilt. Betrachtet man die Rechenschaftspflicht, muss man 
feststellen, dass diese bei den betrachteten Ansätzen nur begrenzt ausgebildet 
ist. In partizipativen Verhandlungsverbünden ist es schwer oder gar unmög-
lich, jemanden zur Rechenschaft zu ziehen und abzuwählen. Auch bei der as-
soziativen Demokratie kann ein Bürger, der nicht Mitglied eines Verbandes 
ist, jedoch von dessen Entscheidungen und Handlungen beeinflusst wird, die 
Verbandsvertreter selbst eines demokratischen Verbandes nicht kontrollieren 
und zur Rechenschaft ziehen. Hirst (1993: 116) verweist zwar nicht ganz zu 
Unrecht darauf, dass in der Praxis der repräsentativen Demokratien das Ac-
countability-Problem klar hervortrete, kann aber nicht darlegen, wie dieses im 
Assoziationalismus gelöst werde. Insgesamt dürften lediglich moderate Er-
gänzungen der dominant legalistischen Verwaltungskultur durch zivilgesell-
schaftliche Elemente, welche die repräsentativ-demokratische Legitimations-
basis nicht grundlegend zerstören, unter dem Gesichtspunkt der Demokratie-
qualität akzeptabel sein. 

5.  Fazit 

Die Frage nach der Disposition der deutschen, dominant legalistischen Ver-
waltungskultur für eine zivilgesellschaftliche Verwaltungskultur muss weit-
gehend abschlägig beantwortet werden. Dies gilt insbesondere für enge Um-
setzungen der demokratietheoretischen Ansätze, die der Vorstellung von Zi-
vilgesellschaft zugrunde liegen. Wird jedoch auf moderate zivilgesellschaftli-
che Orientierungen geschaut, welche die Legitimationsbasis der repräsentati-
ven Demokratie weitgehend intakt lassen, dürfte die Machbarkeit gegeben 
sein. Der Vorteil einer solchen moderaten Ergänzung ist insbesondere im Po-
tential für eine verbesserte Entscheidungsqualität mit den entsprechenden po-
sitiven Auswirkungen auf die Output-Legitimation zu sehen. Legt man die 
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beiden Kriterien Gleichheit der Partizipationschancen und Accountability 
zugrunde, dürfte sich mit der moderaten Einführung zivilgesellschaftlicher 
Vorstellungen, wobei die repräsentativ demokratische Legitimationsbasis 
nicht geschwächt werden darf, die Demokratiequalität zumindest nicht redu-
zieren. 
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